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RESOLUTION 56/113 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/572, Ziffer 24)1. 

56/113. Vorbereitung und Begehung des zehnten Jahres-
tags des Internationalen Jahres der Familie 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/82 vom 8. De-
zember 1989, 47/237 vom 20. September 1993, 50/142 vom 
21. Dezember 1995, 52/81 vom 12. Dezember 1997 und 
54/124 vom 17. Dezember 1999 betreffend die Verkündung, 
die Vorbereitung und die Begehung des Internationalen Jah-
res der Familie, 

 feststellend, dass die Vorbereitung und Begehung des 
zehnten Jahrestags des Internationalen Jahres der Familie 
eine nützliche Gelegenheit darstellt, um weitere Aufmerk-
samkeit auf die Ziele des Jahres zu lenken, auf allen Ebenen 
die Zusammenarbeit bei die Familie betreffenden Fragen zu 
verstärken und konzertierte Maßnahmen zu ergreifen, um 
auf die Familie ausgerichtete Politiken und Programme im 
Rahmen eines integrierten und umfassenden Entwicklungs-
konzepts zu stärken, 

 sowie feststellend, dass die Folgemaßnahmen zum In-
ternationalen Jahr der Familie ein fester Bestandteil der Ta-
gesordnung und des mehrjährigen Arbeitsprogramms der 
Kommission für soziale Entwicklung bis 2004 sind, 

 ferner feststellend, dass die die Familie betreffenden 
Bestimmungen, die sich aus den Weltkonferenzen der neun-
ziger Jahre ergeben, auch weiterhin als Leitlinien für die 
Stärkung von auf die Familie ausgerichteten Politik- und 
Programmbestandteilen im Rahmen eines integrierten und 
umfassenden Entwicklungskonzepts dienen, 

 besorgt feststellend, welche verheerenden Auswirkun-
gen schwierige soziale und wirtschaftliche Bedingungen, be-
waffnete Konflikte, Naturkatastrophen und Infektionskrank-
heiten wie Tuberkulose, Malaria und HIV/Aids auf das 
Familienleben haben, 

 betonend, dass die Gleichstellung von Frauen und 
Männern und die Achtung der Menschenrechte aller Famili-
enmitglieder für das Wohlergehen der Familie und der Ge-
sellschaft als Ganzes unabdingbar sind, 

 in Anbetracht der aktiven Rolle, die die Vereinten Na-
tionen im Hinblick auf die Verstärkung der internationalen 
Zusammenarbeit bei die Familie betreffenden Fragen wahr-
nehmen, insbesondere auf dem Gebiet der Forschung und 
Information, 

_____________ 
1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt. 

 betonend, dass es gilt, die Koordinierung der Tätigkei-
ten des Systems der Vereinten Nationen in Familienfragen 
zu verstärken und zu verbessern und auf diese Weise voll zur 
wirksamen Vorbereitung und Begehung des zehnten Jahres-
tags des Internationalen Jahres der Familie beizutragen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs über die Folgemaßnahmen zum Internationalen Jahr 
der Familie und die Vorbereitung des zehnten Jahrestags des 
Internationalen Jahres der Familie2 und den darin enthalte-
nen Empfehlungen; 

 2. legt den Regierungen eindringlich nahe, das Jahr 
2004 als ein Zieljahr zu betrachten, bis zu dem konkrete Er-
gebnisse dabei erzielt werden sollen, die Fragen zu ermitteln 
und zu formulieren, die für Familien von unmittelbarem In-
teresse sind, sowie gegebenenfalls Mechanismen zur Pla-
nung und Koordinierung der Aktivitäten der staatlichen Or-
gane und der nichtstaatlichen Organisationen einzurichten 
und zu stärken; 

 3. ermutigt die Regionalkommissionen, sich im 
Rahmen ihres jeweiligen Mandats und der verfügbaren Mit-
tel an dem Vorbereitungsprozess für den zehnten Jahrestag 
des Internationalen Jahres der Familie zu beteiligen und eine 
aktive Rolle bei der Erleichterung der diesbezüglichen regio-
nalen Zusammenarbeit zu spielen; 

 4. ersucht die Kommission für soziale Entwicklung, 
die Vorbereitungen für den zehnten Jahrestag des Interna-
tionalen Jahres der Familie als Teil ihrer Tagesordnung und 
ihres mehrjährigen Arbeitsprogramms bis 2004 auch weiter-
hin jährlich zu überprüfen; 

 5. bittet die Mitgliedstaaten, die Organisation von 
Aktivitäten auf einzelstaatlicher Ebene zur Vorbereitung der 
Begehung des zehnten Jahrestags des Internationalen Jahres 
der Familie zu erwägen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, zur Erleichterung 
von Beiträgen durch die Regierungen den Treuhandfonds 
der Vereinten Nationen für Tätigkeiten zu Gunsten der Fami-
lie jährlich in die Programme aufzunehmen, für die auf der 
Beitragsankündigungskonferenz der Vereinten Nationen für 
Entwicklungsaktivitäten Mittel angekündigt werden; 

 7. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene-
ralversammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über 
die Kommission für soziale Entwicklung und den Wirt-
schafts- und Sozialrat einen Bericht über die Durchführung 
dieser Resolution vorzulegen, der eine Beschreibung des 
Vorbereitungsstands für die Begehung des zehnten Jahres-
tags des Internationalen Jahres der Familie auf allen Ebenen 
enthält. 

_____________ 
2 E/CN.5/2001/4. 
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RESOLUTION 56/114 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/572, Ziffer 24)3. 

56/114. Die Rolle der Genossenschaften in der sozialen 
Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/90 vom 16. De-
zember 1992, 49/155 vom 23. Dezember 1994 und 51/58 
vom 12. Dezember 1996 sowie ihre Resolution 54/123 vom 
17. Dezember 1999, in der sie den Generalsekretär ersuchte, 
die Auffassungen der Regierungen zu dem Entwurf von 
Richtlinien zur Schaffung eines dem Aufbau von Genossen-
schaften förderlichen Umfelds4 einzuholen und gegebenen-
falls eine überarbeitete Fassung zur Verabschiedung vorzule-
gen, 

 in Anerkennung dessen, dass die Genossenschaften in 
ihren verschiedenen Formen die breitestmögliche Mitwir-
kung aller Menschen, namentlich auch von Frauen, Jugend-
lichen, älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen, 
an der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung fördern 
und zu einem wichtigen Faktor dieser Entwicklung werden, 

 sowie in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den die 
Genossenschaften in allen Formen zu dem Folgeprozess des 
vom 6. bis 12. März 1995 in Kopenhagen abgehaltenen 
Weltgipfels für soziale Entwicklung, der vom 4. bis 15. Sep-
tember 1995 in Beijing abgehaltenen Vierten Weltfrauenkon-
ferenz, der vom 3. bis 14. Juni 1996 in Istanbul (Türkei) ab-
gehaltenen zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über 
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) und ihrer jeweiligen 
Fünfjahresüberprüfungen sowie des vom 13. bis 17. Novem-
ber 1996 in Rom abgehaltenen Welternährungsgipfels leisten 
oder leisten können, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs5; 

 2. macht die Mitgliedstaaten auf den Entwurf von 
Richtlinien zur Schaffung eines dem Aufbau von Genossen-
schaften förderlichen Umfelds6 aufmerksam, den sie bei der 
Aus- oder Überarbeitung ihrer einzelstaatlichen Politiken 
zum Thema Genossenschaften berücksichtigen sollen; 

 3. legt den Regierungen nahe, die rechtlichen und 
verwaltungstechnischen Bestimmungen, die die Tätigkeit 
von Genossenschaften regeln, gegebenenfalls weiter zu prü-

_____________ 
3 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Äthiopien, Burkina Faso, Dominikanische Re-
publik, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, Haiti, Indonesien, Iran 
(Islamische Republik), Kenia, Mali, Marokko, Mongolei, Myanmar, 
Nicaragua, Niger, Panama, Philippinen, Sierra Leone, Sudan und Thai-
land. 
4 A/54/57, Anhang. 
5 A/56/73-E/2001/68 und Add.1. 
6 A/56/73-E/2001/68, Anhang. 

fen, mit dem Ziel, ein den Genossenschaften förderliches 
Umfeld zu gewährleisten und ihr Potenzial zu schützen und 
zu fördern und ihnen so bei der Verwirklichung ihrer Ziele 
behilflich zu sein; 

 4. fordert die Regierungen, die zuständigen interna-
tionalen Organisationen und Sonderorganisationen nach-
drücklich auf, in Zusammenarbeit mit den nationalen und in-
ternationalen Genossenschaftsorganisationen der Rolle und 
dem Beitrag der Genossenschaften zur Umsetzung und Wei-
terverfolgung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale 
Entwicklung, der Vierten Weltfrauenkonferenz, der zweiten 
Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Sied-
lungswesen (Habitat II) und ihrer jeweiligen Fünfjahres-
überprüfungen sowie des Welternährungsgipfels die entspre-
chende Aufmerksamkeit zu widmen, indem sie unter ande-
rem 

 a) die Möglichkeiten und den Beitrag der Genossen-
schaften im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der sozia-
len Entwicklung, insbesondere der Beseitigung der Armut, 
der Schaffung von produktiven Erwerbsmöglichkeiten mit 
dem Ziel der Vollbeschäftigung und der Förderung der sozia-
len Integration, in vollem Umfang nutzen und erschließen; 

 b) die Einrichtung und den Aufbau von Genossen-
schaften unterstützen und erleichtern, indem sie unter ande-
rem Maßnahmen ergreifen, die es Menschen, die in Armut 
leben oder schwächeren Gesellschaftsgruppen angehören, 
ermöglichen, freiwillig an der Schaffung und dem Aufbau 
von Genossenschaften mitzuwirken; 

 c) geeignete Maßnahmen ergreifen, um ein förderli-
ches Umfeld für den Aufbau von Genossenschaften zu 
schaffen, unter anderem durch die Entwicklung einer wir-
kungsvollen Partnerschaft zwischen den Regierungen und 
der Genossenschaftsbewegung; 

 5. bittet die Regierungen, in Zusammenarbeit mit 
der Genossenschaftsbewegung Programme auszuarbeiten, 
die darauf gerichtet sind, die Aus- und Fortbildung der Mit-
glieder und der gewählten Führung sowie gegebenenfalls ein 
professionelles Genossenschaftsmanagement zu fördern und 
zu stärken, und statistische Datenbanken über den Aufbau 
von Genossenschaften und ihren volkswirtschaftlichen Bei-
trag einzurichten oder zu verbessern; 

 6. bittet die Regierungen, die zuständigen interna-
tionalen Organisationen, die Sonderorganisationen und die 
lokalen, nationalen und internationalen Genossenschaftsor-
ganisationen, weiterhin jährlich am ersten Samstag im Juli 
den von der Generalversammlung in ihrer Resolution 47/90 
verkündeten Internationalen Tag der Genossenschaften zu 
begehen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen 
und anderen internationalen Organisationen sowie nationa-
len, regionalen und internationalen Genossenschaftsorgani-
sationen die Mitgliedstaaten nach Bedarf bei ihren Bemü-
hungen um die Schaffung eines förderlichen Umfelds für 
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den Aufbau von Genossenschaften zu unterstützen und einen 
Austausch von Erfahrungen und besten Verfahrensweisen zu 
fördern, unter anderem durch die Veranstaltung von Konfe-
renzen, Fachtagungen und Seminaren auf nationaler und re-
gionaler Ebene; 

 8. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene-
ralversammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung einen 
Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzule-
gen. 

RESOLUTION 56/115 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/572, Ziffer 24)7. 

56/115. Durchführung des Weltaktionsprogramms für 
Behinderte: Wege zu einer Gesellschaft für alle 
im 21. Jahrhundert 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Ziele und Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen und in Bekräftigung der Verpflich-
tungen, die in den maßgeblichen Menschenrechtsüberein-
künften enthalten sind, namentlich in dem Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau8 
und in dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes9, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/52 vom 
3. Dezember 1982, mit der sie das Weltaktionsprogramm für 
Behinderte10 verabschiedet hat, 48/96 vom 20. Dezember 
1993, mit der sie die Rahmenbestimmungen für die Herstel-
lung der Chancengleichheit für Behinderte verabschiedet 
hat, 49/153 vom 23. Dezember 1994, 50/144 vom 21. De-
zember 1995, 52/82 vom 12. Dezember 1997 und 54/121 
vom 17. Dezember 1999, 

_____________ 
7 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Andorra, Argentinien, Armenien, 
Bangladesch, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzego-
wina, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Dänemark, De-
mokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, 
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, 
Eritrea, Finnland, Frankreich, Georgien, Grenada, Griechenland, Gua-
temala, Haiti, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, 
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malta, 
Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Myan-
mar, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Re-
publik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Simbabwe, Spa-
nien, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, 
Swasiland, Thailand, Trinidad und Tobago, Türkei, Uganda, Ukraine, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika und Zypern. 
8 Resolution 34/180, Anlage. 
9 Resolution 44/25, Anlage. 
10 A/37/351/Add.1 und Corr.1, Anhang, Abschnitt VIII, Empfehlung I 
(IV). 

 ferner unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Reso-
lutionen über die Herstellung der Chancengleichheit für Be-
hinderte und die Menschenrechte von Behinderten sowie auf 
die entsprechenden Resolutionen des Wirtschafts- und So-
zialrats und seiner Fachkommissionen, 

 unter Hinweis auf die am 8. September 2000 auf dem 
Millenniums-Gipfel der Vereinten Nationen von den Staats- 
und Regierungschefs verabschiedete Millenniums-Erklärung 
der Vereinten Nationen11 und in Anerkennung dessen, dass 
alle Menschenrechte und Grundfreiheiten von Menschen mit 
Behinderungen gefördert und geschützt werden müssen, 

 mit Genugtuung über die Maßnahmen, die die Regie-
rungen zur Durchführung der einschlägigen Abschnitte der 
Rahmenbestimmungen und der entsprechenden Resolutio-
nen ergriffen haben, die sich insbesondere mit der Schaffung 
einer behindertengerechten Umwelt und Informations- und 
Kommunikationstechnologien, der Gesundheit, der Bildung 
und sozialen Diensten, der Beschäftigung und dem dauerhaf-
ten Erwerb des Lebensunterhalts befassen, einschließlich der 
Tätigkeit zwischenstaatlicher und nichtstaatlicher Organisa-
tionen auf diesem Gebiet, 

 in Bekräftigung der Ergebnisse der großen Konferen-
zen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen sowie ihrer 
jeweiligen Folgeüberprüfungen, 

 mit Genugtuung über die vom Generalsekretär vorge-
nommene Bewertung der Umsetzung der Ergebnisse der 
großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Natio-
nen mit dem Ziel, die Rechte und das Wohlergehen von 
Menschen mit Behinderungen zu fördern und ihre volle 
Teilhabe und Gleichstellung sicherzustellen, sowie über die 
vom System der Vereinten Nationen ergriffenen Maßnahmen 
zur Verhütung der Bedingungen, die zu Behinderungen 
führen können12, 

 feststellend, dass die vom 31. August bis 8. September 
2001 in Durban (Südafrika) abgehaltene Weltkonferenz ge-
gen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz die General-
versammlung gebeten hat, die Ausarbeitung eines vollstän-
digen und umfassenden internationalen Übereinkommens 
zum Schutz und zur Förderung der Rechte und der Würde 
der Behinderten zu erwägen, das insbesondere Bestimmun-
gen gegen diskriminierende Praktiken und Behandlungen 
enthält, denen sie ausgesetzt sind, 

 in Anerkennung der wichtigen Rolle, die den nicht-
staatlichen Organisationen bei der Förderung und dem 
Schutz der Menschenrechte von Behinderten zukommt, und 
in diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend von ihrer Tä-
tigkeit zur Förderung der Ausarbeitung eines internationalen 
Übereinkommens über die Rechte behinderter Menschen, 

_____________ 
11 Siehe Resolution 55/2. 
12 Siehe A/56/169 und Corr.1, Ziffern 25 und 26. 
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 mit Genugtuung über den wertvollen Beitrag des Frei-
willigen Behindertenfonds der Vereinten Nationen zum Auf-
bau einzelstaatlicher Kapazitäten zur Förderung der Rah-
menbestimmungen, mit dem Ziel, Möglichkeiten zur Siche-
rung eines dauerhaften Lebenserwerbs durch, für und mit 
Menschen mit Behinderungen zu schaffen, 

 sowie mit Genugtuung über die wichtigen Beiträge sub-
regionaler, regionaler und internationaler Seminare und Kon-
ferenzen über Menschen mit Behinderungen, 

 eingedenk dessen, dass es geboten ist, wirksame Politi-
ken und Strategien zu verabschieden und umzusetzen, die 
die Rechte und die volle, wirksame und gleichberechtigte 
Mitwirkung der Menschen mit Behinderungen am wirt-
schaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Leben för-
dern, um so eine Gesellschaft für alle zu schaffen, 

 mit Genugtuung über die Initiativen zur Ausrichtung 
internationaler Konferenzen über Menschen mit Behinderun-
gen, einschließlich der sechsten Weltversammlung von Dis-
abled Peoples' International, die 2002 in Japan stattfinden 
wird, 

 besorgt darüber, dass die Verbesserung der Aufge-
schlossenheit und Sensibilität für Behindertenfragen und die 
Achtung der Menschenrechte von Behinderten nicht ausrei-
chend war, um die Lebensqualität von Menschen mit Behin-
derungen weltweit zu erhöhen, 

 tief besorgt darüber, dass in Situationen bewaffneter 
Konflikte die Menschenrechte von Behinderten nach wie vor 
in besonders verheerender Weise beeinträchtigt werden, 

 in Anerkennung dessen, wie wichtig aktuelle und zu-
verlässige Daten über eine behindertengerechte Politik, Pro-
grammplanung und Evaluierung sind, und dass die prakti-
schen statistischen Methoden zur Erfassung und Kompilie-
rung von Daten über die Behindertenpopulation weiterent-
wickelt werden müssen, 

 erneut erklärend, dass die Technologie, insbesondere 
die Informations- und Kommunikationstechnologien, neue 
Möglichkeiten bietet, um eine behindertengerechtere Um-
welt und verbesserte Beschäftigungsmöglichkeiten für Be-
hinderte zu schaffen und ihre volle und wirksame Teilhabe 
und Gleichstellung zu erleichtern, und mit Genugtuung über 
die Initiativen der Vereinten Nationen zur Förderung der In-
formations- und Kommunikationstechnologie als Instrument, 
mit dem das universelle Ziel einer Gesellschaft für alle er-
reicht werden kann, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht 
des Generalsekretärs13 über die Durchführung des Weltak-
tionsprogramms für Behinderte10; 

 2. begrüßt die zahlreichen Initiativen und Maßnah-
men der Regierungen und der zuständigen Organe und 
Organisationen der Vereinten Nationen, einschließlich der 
_____________ 
13 A/56/169 und Corr.1. 

Bretton-Woods-Institutionen, sowie der nichtstaatlichen Or-
ganisationen zur Stärkung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen und zur Herstellung größerer Chancengleich-
heit durch, für und mit Behinderten in allen Bereichen der 
Gesellschaft; 

 3. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der wertvol-
len Arbeit, die der Sonderberichterstatter für Behinderten-
fragen der Kommission für soziale Entwicklung im Rahmen 
seines dritten Mandats für den Zeitraum 2000-2002 geleistet 
hat, um die Anwendung der Rahmenbestimmungen für die 
Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte zu über-
wachen, und nimmt außerdem mit Genugtuung Kenntnis 
von der Unterstützung der Arbeit des Sonderberichterstatters 
durch die Tätigkeit der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte; 

 4. ermutigt die Regierungen, die zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen und gegebenen-
falls den Privatsektor, auch künftig durch konkrete Maß-
nahmen die Durchführung der einschlägigen Resolutionen 
der Vereinten Nationen und der in Bezug auf Menschen mit 
Behinderungen vereinbarten internationalen Normen, insbe-
sondere der Rahmenbestimmungen, zu fördern und im Hin-
blick auf die Verbesserung der Chancengleichheit für Men-
schen mit Behinderungen den Schwerpunkt auf die Schaf-
fung einer behindertengerechten Umwelt, auf Gesundheit, 
Bildung, soziale Dienste einschließlich Ausbildung und Re-
habilitation, Sicherungsnetze, Beschäftigung und den dauer-
haften Erwerb des Lebensunterhalts zu legen, wenn es dar-
um geht, Strategien, Politiken und Programme zur Förde-
rung einer integrativeren Gesellschaft zu konzipieren und 
durchzuführen; 

 5. fordert die Regierungen auf, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um über die Verabschiedung ein-
zelstaatlicher Pläne für Menschen mit Behinderungen hinaus 
weitere Fortschritte zu erzielen, unter anderem durch die 
Schaffung oder Verstärkung von Abmachungen für die För-
derung von Behindertenthemen und die Sensibilisierung 
hierfür sowie die Zuweisung ausreichender Mittel für die 
volle Durchführung der bestehenden Pläne und Initiativen, 
und betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, die 
einzelstaatlichen Bemühungen durch internationale Zusam-
menarbeit zu unterstützen; 

 6. ermutigt die Regierungen und die zwischenstaat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen, auch künftig 
praktische Maßnahmen einschließlich öffentlicher Informa-
tionskampagnen durch, für und mit Menschen mit Behinde-
rungen durchzuführen, mit dem Ziel, die Aufgeschlossenheit 
und Sensibilität für Behindertenfragen zu verstärken, die 
Diskriminierung von Behinderten zu bekämpfen und zu  
überwinden und ihre volle und wirksame Teilhabe an der 
Gesellschaft zu fördern; 

 7. ermutigt die Regierungen, die nichtstaatlichen Or-
ganisationen, die zur vollen Durchführung des Weltaktions-
programms für Behinderte beitragen, auch künftig zu unter-
stützen; 
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 8. ermutigt die Regierungen außerdem, Menschen 
mit Behinderungen in die Ausarbeitung von Strategien und 
Plänen zur Beseitigung der Armut, zur Förderung der Bil-
dung und zur Ausweitung der Beschäftigungsmöglichkeiten 
einzubeziehen; 

 9. fordert die zuständigen Organe und Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen, namentlich die zu-
ständigen Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrech-
te und die Regionalkommissionen, sowie die zwischenstaat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen und Institutionen 
nachdrücklich auf, eng mit dem Behindertenprogramm der 
Sekretariats-Abteilung Sozialpolitik und Entwicklung bei 
der Förderung der Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen, namentlich durch Tätigkeiten auf Feldebene, zusam-
menzuarbeiten, indem sie Erfahrungen, Erkenntnisse und 
Empfehlungen über Menschen mit Behinderungen austau-
schen; 

 10. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, mit 
der Statistikabteilung des Sekretariats bei der weiteren Auf-
stellung weltweiter Statistiken und Indikatoren über Behin-
derungen zusammenzuarbeiten, und legt ihnen nahe, die 
technische Hilfe der Abteilung in Anspruch zu nehmen, um 
einzelstaatliche Kapazitäten für nationale Datenerhebungs-
systeme, namentlich die Kompilierung und Verbreitung von 
Daten über Menschen mit Behinderungen, sowie gegebenen-
falls für die Ausarbeitung von Methoden zur Erhebung von 
Daten und zur Erstellung von Behindertenstatistiken aufzu-
bauen; 

 11. fordert die Regierungen, die zwischenstaatlichen 
und die nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich auf, 
Mädchen, Frauen und älteren Menschen mit Behinderungen 
sowie Menschen mit Entwicklungs- und psychiatrischen 
Behinderungen besonderen Schutz zu gewähren und dabei 
den Schwerpunkt auf ihre Eingliederung in die Gesellschaft 
und den Schutz und die Förderung ihrer Menschenrechte zu 
legen; 

 12. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, in Zu-
sammenarbeit mit dem System der Vereinten Nationen bei 
der Ausarbeitung von Politiken und Programmen, ein-
schließlich der Anwendung der Rahmenbestimmungen, den 
Rechten, Bedürfnissen und dem Wohl behinderter Kinder 
und ihrer Familien besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

 13. legt den Regierungen, den zwischenstaatlichen 
Organisationen, den zuständigen nichtstaatlichen Organisa-
tionen und dem Privatsektor nahe, den Freiwilligen Behin-
dertenfonds der Vereinten Nationen auch künftig zu unter-
stützen, damit er verstärkt katalytische und innovative Maß-
nahmen zur vollen Durchführung des Weltaktionspro-
gramms und der Rahmenbestimmungen, einschließlich der 
Arbeit des Sonderberichterstatters, und die Tätigkeiten für 
den einzelstaatlichen Kapazitätsaufbau unterstützen kann, 
unter besonderer Berücksichtigung der in dieser Resolution 
benannten Maßnahmenschwerpunkte; 

 14. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die In-
itiativen zu unterstützen, die von den zuständigen Organen 

und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen so-
wie von den regionalen, zwischenstaatlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen und Institutionen unternommen wer-
den, um alle Menschenrechte von Behinderten und deren 
Nichtdiskriminierung zu fördern und das Weltaktionspro-
gramm weiter durchzuführen, und auch ihre Bemühungen 
um die Einbindung von Menschen mit Behinderungen in Tä-
tigkeiten der technischen Zusammenarbeit, als Nutznießer 
wie auch als Entscheidungsträger, weiter zu unterstützen; 

 15. dankt dem Generalsekretär für seine Bemühun-
gen, den Zugang für Menschen mit Behinderungen zu den 
Vereinten Nationen zu verbessern, und fordert ihn nach-
drücklich auf, die Pläne für die Schaffung einer hindernis-
freien Umwelt weiter durchzuführen; 

 16. begrüßt die vom Generalsekretär in seinem aktu-
ellen Bericht13 unterbreiteten Vorschläge für die Vorbereitun-
gen zur vierten fünfjährlichen Überprüfung und Bewertung 
des Weltaktionsprogramms im Jahr 2002, einschließlich des 
vorgeschlagenen Rahmens für diese Überprüfung, und er-
sucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf 
ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die Kommission für 
soziale Entwicklung und den Wirtschafts- und Sozialrat ei-
nen Bericht über die aus der Überprüfung und Bewertung 
hervorgegangenen Feststellungen und Empfehlungen samt 
einem Bericht über die Durchführung dieser Resolution vor-
zulegen. 

RESOLUTION 56/116 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/572, Ziffer 24)14. 

56/116. Alphabetisierungsdekade der Vereinten Natio-
nen: Bildung für alle 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis darauf, dass in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte15, in dem Internationalen Pakt über 

_____________ 
14 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda,  
Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bo-
livien, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, China, Costa Rica, Côte  
d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, 
Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien, El Salvador, Fidschi, Frankreich, Gambia, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran 
(Islamische Republik), Irland, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Kambo-
dscha, Kamerun, Kenia, Kirgisistan, Kongo, Kroatien, Lettland, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, 
Mexiko, Monaco, Mongolei, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Phil-
ippinen, Portugal, Republik Korea, Russische Föderation, Sambia, Se-
negal, Sierra Leone, Sri Lanka, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, 
Suriname, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Türkei, Uganda, Uru-
guay, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigte Staaten von 
Amerika und Zypern. 
15 Resolution 217 A (III). 
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wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte16 und in dem 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes17 das Recht ei-
nes jeden auf Bildung als ein unveräußerliches Recht aner-
kannt wird, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/104 vom 
7. Dezember 1987, mit der sie das Jahr 1990 zum Internatio-
nalen Alphabetisierungsjahr erklärte, und 54/122 vom 
17. Dezember 1999, in der sie den Generalsekretär ersuchte, 
in Zusammenarbeit mit dem Generaldirektor der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur, den Mitgliedstaaten sowie den anderen zuständigen 
Organisationen und Organen, der Generalversammlung auf 
ihrer sechsundfünfzigsten Tagung einen Vorschlag für eine 
Alphabetisierungsdekade der Vereinten Nationen vorzule-
gen, der den Entwurf eines Aktionsplans und einen mögli-
chen Zeitrahmen für eine solche Dekade enthält, auf der 
Grundlage der Ergebnisse des Weltbildungsforums und der 
Sondertagung der Generalversammlung zur Fünfjahresüber-
prüfung des Weltgipfels für soziale Entwicklung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 49/184 vom 23. De-
zember 1994, mit der sie den am 1. Januar 1995 beginnen-
den Zehnjahreszeitraum zur Dekade der Vereinten Nationen 
für Menschenrechtserziehung erklärte und an alle Regierun-
gen appellierte, sich verstärkt um die Beseitigung des Anal-
phabetentums zu bemühen und die Erziehung und Bildung 
auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und 
auf die Stärkung der Achtung vor allen Menschenrechten 
und Grundfreiheiten auszurichten, 

 Kenntnis nehmend von der Resolution 2001/29 der 
Menschenrechtskommission vom 20. April 2001 über das 
Recht auf Bildung18, 

 unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen vom 8. September 200019, in der die Mit-
gliedstaaten den Beschluss trafen, bis zum Jahr 2015 sicher-
zustellen, dass Kinder in der ganzen Welt, Jungen wie Mäd-
chen, eine Primarschulbildung vollständig abschließen kön-
nen und dass Mädchen wie Jungen gleichberechtigten Zu-
gang zu allen Bildungsebenen haben, was eine erneute Ver-
pflichtung zur Förderung der Alphabetisierung für alle er-
fordert, 

 sowie unter Hinweis auf die Kopenhagener Erklärung 
über soziale Entwicklung20 und das Aktionsprogramm des 
Weltgipfels für soziale Entwicklung21 sowie das Ergebnis-
dokument der vierundzwanzigsten Sondertagung der Gene-

_____________ 
16 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
17 Resolution 44/25, Anlage. 
18 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
19 Siehe Resolution 55/2. 
20 Abgedruckt in: Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Ko-
penhagen, 6.-12. März 1995 (auszugsweise Übersetzung des Doku-
ments A/CONF.166/9 vom 19. April 1995), Kap. I, Resolution 1, 
Anlage I. 
21 Ebd., Anlage II. 

ralversammlung mit dem Titel "Weltgipfel für soziale Ent-
wicklung und der Weg danach: Soziale Entwicklung für alle 
in einer zunehmend globalen Welt"22, 

 davon überzeugt, dass die Alphabetisierung von ent-
scheidender Bedeutung für den Erwerb der grundlegenden 
Lebenskompetenzen ist, die jedes Kind, jeden Jugendlichen 
und jeden Erwachsenen zur Bewältigung der Herausforde-
rungen befähigen, denen sie im Leben begegnen können, 
und dass sie eine wesentliche Stufe der Grundbildung dar-
stellt, die ein unverzichtbares Mittel zur wirksamen Teilhabe 
am sozialen und wirtschaftlichen Leben im 21. Jahrhundert 
ist, 

 in Bekräftigung dessen, dass die Verwirklichung des 
Rechts auf Bildung, insbesondere für Mädchen, zur Armuts-
beseitigung beiträgt, 

 in Anerkennung der auf nationaler und regionaler Ebe-
ne im Rahmen der Bestandsaufnahme "Bildung für alle" 
2000 unternommenen Aktivitäten zur Bewertung der Fort-
schritte bei der Verwirklichung der Ziele der Bildung für alle 
und erneut betonend, dass verstärkte Anstrengungen unter-
nommen werden müssen, um den Grundbedürfnissen der 
Menschen aller Altersgruppen, insbesondere der Mädchen 
und Frauen, gerecht zu werden, 

 in Anbetracht dessen, dass es trotz erheblicher Fort-
schritte im Bereich der Grundbildung, insbesondere der Zu-
nahme des Grundschulbesuchs sowie der wachsenden Be-
deutung, die der Qualität der Bildung beigemessen wird, 
nach wie vor maßgebliche neue oder seit langem bestehende 
Probleme gibt, die noch energischere und besser konzertierte 
Maßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene erfor-
dern, damit das Ziel der Bildung für alle erreicht wird, 

 tief besorgt darüber, dass im Bildungsniveau von Män-
nern und Frauen nach wie vor gravierende Unterschiede be-
stehen, was darin zum Ausdruck kommt, dass nahezu zwei 
Drittel der erwachsenen Analphabeten auf der Welt Frauen 
sind, 

 mit der nachdrücklichen Aufforderung an die Mitglied-
staaten, in enger Partnerschaft mit den internationalen und 
den nichtstaatlichen Organisationen das Recht auf Bildung 
für alle zu fördern und die Voraussetzungen für ein lebens-
langes Lernen für alle zu schaffen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generaldi-
rektors der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur mit dem Titel "Vorschlags- und 
Planentwurf für eine Alphabetisierungsdekade der Vereinten 
Nationen"23; 

 2. erklärt den am 1. Januar 2003 beginnenden Zehn-
jahreszeitraum zur Alphabetisierungsdekade der Vereinten 
Nationen; 

_____________ 
22 Resolution S-24/2, Anlage. 
23 Siehe A/56/114-E/2001/93 und Add.1. 
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 3. bekräftigt den auf dem Weltbildungsforum verab-
schiedeten Rahmenaktionsplan von Dakar24, in dem die 
Verpflichtung eingegangen wurde, die Alphabetisierungs-
quote bei Erwachsenen bis 2015 um 50 Prozent zu erhöhen 
und die Qualität der Bildung zu verbessern; 

 4. appelliert an alle Regierungen, verstärkte An-
strengungen zur Erreichung ihrer eigenen Ziele auf dem Ge-
biet der Bildung für alle zu unternehmen, indem sie einzel-
staatliche Pläne im Einklang mit dem Rahmenaktionsplan 
von Dakar ausarbeiten, feste Zielvorgaben und Zeitpläne 
aufstellen, namentlich auf Frauen ausgerichtete Bildungszie-
le und -programme, um geschlechtsbedingte Ungleichge-
wichte auf allen Bildungsebenen zu beseitigen, um das An-
alphabetentum bei Frauen und Mädchen zu bekämpfen und 
den vollen und gleichberechtigten Bildungszugang von 
Mädchen und Frauen zu gewährleisten, und indem sie in ak-
tiver Partnerschaft mit Gemeinwesen, Verbänden, den Medi-
en und Entwicklungsorganisationen auf die Verwirklichung 
dieser Ziele hinarbeiten; 

 5. appelliert außerdem an alle Regierungen, den po-
litischen Willen zu verstärken, integrativere grundsatzpoliti-
sche Entscheidungsstrukturen auszuarbeiten und innovative 
Strategien zu konzipieren, um die ärmsten und randständig-
sten Gruppen zu erreichen und nach alternativen schulischen 
und außerschulischen Formen des Lernens zu suchen, um so 
die Ziele der Dekade zu verwirklichen; 

 6. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, bei 
der Koordinierung der auf einzelstaatlicher Ebene unternom-
menen Aktivitäten der Dekade die Führungsrolle zu über-
nehmen und alle maßgeblichen einzelstaatlichen Handlungs-
träger zu einem anhaltenden Dialog über die Politikformulie-
rung, die Durchführung und die Bewertung der Alphabeti-
sierungsmaßnahmen zusammenzuführen; 

 7. erklärt erneut, dass die Alphabetisierung für alle 
im Mittelpunkt der Grundbildung für alle steht und dass die 
Schaffung einer alphabetisierten Umwelt und Gesellschaft 
unverzichtbar ist, wenn die Ziele der Beseitigung der Armut, 
der Verringerung der Kindersterblichkeit, der Eindämmung 
des Bevölkerungswachstums, der Herbeiführung der Gleich-
stellung der Geschlechter und der Gewährleistung einer 
nachhaltigen Entwicklung, des Friedens und der Demokratie 
erreicht werden sollen; 

 8. appelliert an alle Regierungen und an die nationa-
len und internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisatio-
nen und -institutionen, die Bemühungen um die Anhebung 
des Alphabetisierungsgrads und die Verwirklichung der Zie-
le einer Bildung für alle sowie derjenigen der Dekade finan-
ziell und materiell stärker zu unterstützen, so nach Bedarf 
auch durch die 20/20-Initiative; 

 9. bittet die Mitgliedstaaten, die Sonderorganisatio-
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
_____________ 
24 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur, Final Report of the World Education Forum, Dakar, 
Senegal, 26-28 April 2000 (Paris 2000). 

Nationen sowie die zuständigen zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen, sich noch stärker darum zu 
bemühen, die Welterklärung über Bildung für alle25, den 
Rahmenaktionsplan von Dakar sowie die diesbezüglichen 
Verpflichtungen und Empfehlungen zur Förderung der Al-
phabetisierung, die auf den jüngsten großen Konferenzen der 
Vereinten Nationen sowie auf deren Fünfjahresüberprüfun-
gen vorgelegt wurden, wirksam umzusetzen, mit dem Ziel, 
ihre Tätigkeiten besser zu koordinieren und ihren Beitrag zur 
Entwicklung im Rahmen der Dekade auf eine den fortlau-
fenden Prozess der Bildung für alle ergänzende und mit ihm 
abgestimmte Weise zu erhöhen; 

 10. beschließt, dass die Organisation der Vereinten 
Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur eine Koordi-
nierungsfunktion dabei übernehmen soll, die im Rahmen der 
Dekade auf internationaler Ebene durchzuführenden Maß-
nahmen anzuregen und voranzutreiben; 

 11. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit 
mit dem Generaldirektor der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Bildung, Wissenschaft und Kultur die Stellung-
nahmen und Vorschläge der Regierungen und der zuständi-
gen internationalen Organisationen zu dem Planentwurf für 
die Dekade einzuholen und zu berücksichtigen, mit dem 
Ziel, einen zielgerichteten und handlungsorientierten Ak-
tionsplan auszuarbeiten, der der Generalversammlung auf 
ihrer siebenundfünfzigsten Tagung vorzulegen ist; 

 12. beschließt, die Frage der Alphabetisierungsdeka-
de der Vereinten Nationen in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/117 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/572, Ziffer 24)26. 

_____________ 
25 Final Report of the World Conference on Education for All: Meeting 
Basic Learning Needs, Jomtien, Thailand, 5-9 March 1990, Interinstitu-
tionelle Kommission (UNDP, UNESCO, UNICEF, Weltbank) für die 
Weltkonferenz über Bildung für alle, New York 1990, Anhang I. 
26 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Äthiopien, Australien, Bangladesch, Barbados, 
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Burkina 
Faso, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Domi-
nikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gambia, 
Georgien, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, 
Haiti, Irland, Israel, Italien, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kolumbien, 
Kroatien, Kuba, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malawi, Mali, Malta, Marokko, Mexiko, Monaco, Mongolei, 
Mosambik, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, 
Norwegen, Österreich, Panama, Peru, Portugal, Republik Moldau, Ru-
mänien, Salomonen, San Marino, Schweden, Senegal, Sierra Leone, 
Slowenien, Spanien, Südafrika, Suriname, Swasiland, Thailand, Trini-
dad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Türkei, Uganda,  
Ukraine, Uruguay, Venezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien 
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern. 
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56/117. Jugendpolitiken und Jugendprogramme 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 50/81 vom 14. De-
zember 1995, mit der sie das Weltaktionsprogramm für die 
Jugend bis zum Jahr 2000 und danach, das in der Anlage zu 
der genannten Resolution enthalten ist und einen festen Be-
standteil derselben bildet, verabschiedet hat, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 32/135 vom 
16. Dezember 1977 und 36/17 vom 9. November 1981, mit 
denen sie Richtlinien für die Verbesserung der Kommunika-
tionsmöglichkeiten zwischen den Vereinten Nationen und 
der Jugend sowie den Jugendorganisationen verabschiedet 
hat, sowie ihre Resolution 40/14 vom 18. November 1985 
mit dem Titel "Internationales Jahr der Jugend: Partizipation, 
Entwicklung und Frieden", mit der sie die Richtlinien für die 
weitere Planung und geeignete Anschlussmaßnahmen im 
Bereich Jugendfragen, die in dem Bericht des Beratenden 
Ausschusses für das Internationale Jahr der Jugend über sei-
ne vierte Tagung vom 25. März bis 3. April 1985 in Wien 
enthalten sind27, befürwortet hat, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 54/120 vom 
17. Dezember 1999, in der sie mit Genugtuung von der 
Lissaboner Erklärung über Jugendpolitiken und Jugendpro-
gramme Kenntnis nahm, die von der Weltkonferenz der 
Minister für Jugendfragen verabschiedet wurde28,  

 mit Genugtuung über den auf dem Weltbildungsforum 
verabschiedeten Rahmenaktionsplan von Dakar29, 

 unter Hinweis auf die am 8. September 2000 von den 
Staats- und Regierungschefs verabschiedete Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen30 und in Anerkennung 
dessen, dass die Erklärung wichtige jugendrelevante Ziele 
und Vorgaben enthält, 

 unter Hinweis auf die auf den großen Konferenzen und 
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen seit 1990 und im Rah-
men ihrer Folgeprozesse eingegangenen Verpflichtungen 
und diese bekräftigend, 

 insbesondere feststellend, dass die regionalen und inter-
regionalen Konferenzen der Minister für Jugendfragen in 
Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika und der Karibik sowie 
in Westasien im Weltaktionsprogramm gebeten wurden, ver-
stärkt zusammenzuarbeiten und zu erwägen, unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen regelmäßig auf in-
ternationaler Ebene zusammenzukommen, um ein wirksa-
mes Forum für einen zielgerichteten globalen Dialog über 
Jugendfragen zu bieten, 

_____________ 
27 A/40/256, Anhang. 
28 Siehe WCMRY/1998/28, Kap. I, Resolution 1. 
29 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur, Final Report of the World Education Forum, Dakar, Sene-
gal, 26-28 April 2000 (Paris 2000). 
30 Siehe Resolution 55/2.  

 unter Hinweis darauf, dass das Weltjugendforum des 
Systems der Vereinten Nationen im Weltaktionsprogramm 
gebeten wurde, zur Durchführung des Aktionsprogramms 
beizutragen, indem es gemeinsame Initiativen aufzeigt und 
begünstigt, die die Ziele des Aktionsprogramms fördern und 
dafür sorgen, dass diese den Interessen der Jugendlichen 
besser gerecht werden, 

 mit Genugtuung über die Unterstützung der Regierung 
Senegals für die Abhaltung der vierten Tagung des Weltju-
gendforums vom 6. bis 10. August 2001 in Dakar, 

 in der Erkenntnis, dass die Armut neben anderen Fak-
toren ein ernsthaftes Hindernis für die volle und wirksame 
Teilhabe junger Menschen an der Gesellschaft und ihren 
Beitrag dazu darstellt, 

 in der Erkenntnis, dass die weltweiten sektorübergrei-
fenden Jugendpolitiken der Stärkung der Selbstbestimmung 
junger Menschen, ihrer vollen und wirksamen Teilhabe so-
wie ihrer Rolle als Ressource und als unabhängige Entschei-
dungsträger in allen Bereichen der Gesellschaft Rechnung 
tragen sollen, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht 
des Generalsekretärs über die Durchführung des Weltak-
tionsprogramms für die Jugend bis zum Jahr 2000 und da-
nach31; 

 2. fordert alle Staaten, alle Organe der Vereinten Na-
tionen, die Sonderorganisationen, die Regionalkommissio-
nen und die betroffenen zwischenstaatlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen, insbesondere die Jugendorganisatio-
nen, auf, ihr Möglichstes zu tun, um das Weltaktionspro-
gramm durchzuführen und dabei auf sektorübergreifende Ju-
gendpolitiken abzustellen, indem sie die Sichtweise Jugend-
licher in alle jugendrelevanten Planungs- und Entschei-
dungsprozesse einbeziehen; 

 3. fordert alle in Ziffer 2 genannten Parteien außer-
dem auf, im Rahmen des Weltaktionsprogramms geeignete 
Mittel und Wege zur Weiterverfolgung der auf der Weltkon-
ferenz der Minister für Jugendfragen verabschiedeten Lissa-
boner Erklärung über Jugendpolitiken und Jugendpro-
gramme28 zu prüfen; 

 4. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Arbeit, 
die die Regionalkommissionen geleistet haben, um das Welt-
aktionsprogramm durchzuführen, die Weltkonferenz in ihren 
jeweiligen Regionen in Abstimmung mit den Regionaltagun-
gen der Minister für Jugendfragen und der regionalen nicht-
staatlichen Jugendorganisationen weiterzuverfolgen und Be-
ratende Dienste zur Unterstützung einzelstaatlicher Jugend-
politiken und -programme in jeder Region zu erbringen, und 
ermutigt sie, dies auch künftig zu tun; 

 5. bittet alle in Betracht kommenden Programme, 
Fonds, Sonderorganisationen und sonstigen Organe im Sy-
stem der Vereinten Nationen sowie andere zwischenstaatli-

_____________ 
31 A/56/180. 
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che Organisationen und regionale Finanzinstitutionen, die 
einzelstaatlichen Jugendpolitiken und -programme im Rah-
men ihrer Landesprogramme als eine Möglichkeit für Fol-
gemaßnahmen zu der Weltkonferenz stärker zu unterstützen; 

 6. fordert alle Staaten, alle Organe der Vereinten Na-
tionen, die Sonderorganisationen, die Regionalkommissio-
nen sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen, insbesondere die Jugendorganisationen, auf, 
Kenntnisse und Erfahrungen über Jugendfragen auszutau-
schen, sobald die entsprechenden Kanäle eingerichtet sind; 

 7. begrüßt die Öffentlichkeitsarbeit, die das Sekreta-
riat für den Internationalen Tag der Jugend, den 12. August, 
organisiert hat, um eine stärkere Sensibilisierung für das 
Weltaktionsprogramm, insbesondere unter Jugendlichen, zu 
erreichen; 

 8. erkennt an, dass die Informations- und Kommuni-
kationstechnologien eine entscheidende Rolle dabei spielen 
können, die Partizipation Jugendlicher zu fördern und ihnen 
Zugang zu Informationen und Bildung sowie zu Möglich-
keiten zum Aufbau von Netzwerken zu verschaffen; 

 9. begrüßt es, dass die Sondertagung der General-
versammlung über Kinder auch jugendrelevante Fragen er-
örtern wird; 

 10. dankt der Regierung Senegals für ihre Unterstüt-
zung der vierten Tagung des Weltjugendforums des Systems 
der Vereinten Nationen, die vom 6. bis 10. August 2001 in 
Dakar stattfand und auf der jugendliche Delegierte erneut 
Gelegenheit hatten, zusammenzukommen und Strategien zur 
Stärkung der Selbstbestimmung Jugendlicher zu erörtern32; 

 11. erklärt, dass Jugendorganisationen und Jugend-
liche auf künftigen Tagungen des Weltjugendforums aktiv 
und repräsentativ an allen Planungs-, Überprüfungs- und 
Entscheidungsprozessen mitwirken sollen, bittet den Gene-
ralsekretär, unter Berücksichtigung der Auffassungen der 
Mitgliedstaaten und der Jugendorganisationen eine einge-
hende Überprüfung der Struktur, der Organisation und der 
Zusammensetzung des Forums vorzunehmen und diesbe-
zügliche Empfehlungen abzugeben, so auch um sicherzustel-
len, dass alle Regionen der Welt und eine Vielfalt von Auf-
fassungen und Prozessen uneingeschränkt darin vertreten 
sind, und bittet ihn in diesem Zusammenhang, in dem Be-
richt, den er der Generalversammlung auf ihrer achtundfünf-
zigsten Tagung über die Kommission für soziale Entwick-
lung auf ihrer einundvierzigsten Tagung vorlegen wird, auf 
diese Frage einzugehen; 

 12. erkennt an, wie wichtig die volle und wirksame 
Beteiligung der Jugendlichen und der Jugendorganisationen 
auf örtlicher, nationaler, regionaler und internationaler Ebene 
an der Förderung und Durchführung des Weltaktionspro-

_____________ 
32 Siehe A/C.3/56/2 betreffend die vierte Tagung des Weltjugendfo-
rums. 

gramms sowie an der Beurteilung der erzielten Fortschritte 
und der bei der Durchführung aufgetretenen Schwierigkeiten 
ist und dass die Tätigkeiten der von Jugendlichen und Ju-
gendorganisationen geschaffenen Einrichtungen unterstützt 
werden müssen, eingedenk dessen, dass die Jugendlichen ak-
tive Träger des positiven Wandels und der Entwicklung der 
Gesellschaft sind; 

 13. erkennt außerdem an, wie wichtig es ist, den Ju-
gendlichen zu stärkerer Selbstbestimmung zu verhelfen, in-
dem ihnen ermöglicht wird, mehr Unabhängigkeit zu erlan-
gen und die Hindernisse zu überwinden, die ihrer Partizipa-
tion entgegenstehen, und indem ihnen die Gelegenheit ge-
geben wird, Entscheidungen zu treffen, die ihr Leben und ihr 
Wohl berühren; 

 14. bekräftigt den in der Millenniums-Erklärung der 
Vereinten Nationen30 enthaltenen Beschluss der Staats- und 
Regierungschefs, Strategien zu entwickeln und umzusetzen, 
die jungen Menschen überall eine reale Chance geben, men-
schenwürdige und produktive Arbeit zu finden, begrüßt in 
diesem Zusammenhang die Initiative des Generalsekretärs 
zur Schaffung eines Netzwerks für Jugendbeschäftigung und 
bittet den Generalsekretär, derartige Initiativen weiter zu 
verfolgen; 

 15. bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, 
dass derzeit etwa die Hälfte der HIV-Neuinfektionen Ju-
gendliche im Alter von 15 bis 24 Jahren betrifft und sich 
täglich nicht weniger als 6.500 Jugendliche mit dem HI-Vi-
rus infizieren, und erklärt erneut, dass es gilt, die Ziele und 
Verpflichtungen aus der Verpflichtungserklärung zu 
HIV/Aids zu erfüllen, die die Generalversammlung auf ihrer 
vom 25. bis 27. Juni 2001 am Amtssitz abgehaltenen sechs-
undwanzigsten Sondertagung verabschiedet hat33; 

 16. erklärt erneut, wie wichtig Schulbesuch und Bil-
dung sind, insbesondere für Mädchen und junge Frauen, und 
erkennt den Wert aller Formen lebenslangen Lernens an, ein-
schließlich schulischer Bildung und Ausbildung und außer-
schulischer Bildung; 

 17. fordert die Mitgliedstaaten, alle Organe der Ver-
einten Nationen und die nichtstaatlichen Organisationen auf, 
die von der Generalversammlung in ihrer Resolution 40/14 
befürworteten Richtlinien für die weitere Planung und ge-
eignete Anschlussmaßnahmen im Bereich Jugendfragen so-
wie die von der Versammlung mit ihren Resolutionen 32/135 
und 36/17 verabschiedeten Richtlinien für die Verbesserung 
der Kommunikationswege zwischen den Vereinten Nationen 
und der Jugend sowie den Jugendorganisationen weiterhin 
vollständig umzusetzen und insbesondere im Einklang mit 
diesen Resolutionen die Tätigkeiten der von Jugendlichen 
und Jugendorganisationen geschaffenen Einrichtungen zu er-
leichtern; 

 18. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der wichti-
gen Rolle, die dem Jugendfonds der Vereinten Nationen im 

_____________ 
33 Resolution S-26/2, Anlage. 
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Hinblick auf die Durchführung der vereinbarten Programme 
und Mandate für Jugendfragen zukommt, namentlich indem 
er Jugendaktivitäten unterstützt, die die Süd-Süd-Zusam-
menarbeit fördern, und indem er die Beteiligung junger De-
legierter aus den am wenigsten entwickelten Ländern an der 
vierten Tagung des Weltjugendforums unterstützt hat; 

 19. bittet alle Regierungen und zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen, Beiträge an den Fonds 
zu entrichten, und ersucht den Generalsekretär, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um zur Entrichtung solcher Bei-
träge zu ermutigen; 

 20. wiederholt die in dem Weltaktionsprogramm an 
die Mitgliedstaaten gerichtete Aufforderung, zu erwägen, Ju-
gendvertreter in die Delegationen aufzunehmen, die sie zur 
Generalversammlung und zu anderen einschlägigen Tagun-
gen der Vereinten Nationen entsenden, und auf diese Weise 
die Kommunikationskanäle zu erweitern und die Erörterung 
von Jugendfragen zu verbessern, und ersucht den Generalse-
kretär, diese Bitte erneut an die Mitgliedstaaten weiterzulei-
ten; 

 21. begrüßt die Resolution 2001/7 des Wirtschafts- 
und Sozialrats vom 24. Juli 2001, in der der Rat beschloss, 
dass die Kommission für soziale Entwicklung die einschlä-
gigen Aktionspläne und -programme der Vereinten Nationen 
zur Situation sozialer Gruppen und zur weltweiten Situation 
Jugendlicher im Jahr 2003 überprüfen wird, und ersucht den 
Generalsekretär in diesem Zusammenhang, der Kommission 
auf ihrer einundvierzigsten Tagung einen umfassenden Be-
richt zu dieser Frage samt konkreten und handlungsorien-
tierten Empfehlungen vorzulegen und dabei zu berücksichti-
gen, dass die Mitgliedstaaten ganzheitlichere und sektor-
übergreifende Jugendpolitiken ausarbeiten müssen und dass 
unter anderem die Kommunikationswege zwischen dem Sy-
stem der Vereinten Nationen und den Jugendlichen bezie-
hungsweise den Jugendorganisationen verbessert werden 
müssen; 

 22. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution und insbesondere über die 
bei der Durchführung des Weltaktionsprogramms erzielten 
Fortschritte Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 56/118 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/573, Ziffer 17)34. 

56/118. Treuhandfonds der Vereinten Nationen für das 
Altern 

 Die Generalversammlung, 

 feststellend, wie wichtig die Beteiligung der Entwick-
lungsländer und am wenigsten entwickelten Länder an dem 
_____________ 
34 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom 
Wirtschafts- und Sozialrat vorgelegt. 

Vorbereitungsprozess für die zweite Weltversammlung über 
das Altern und an der Weltversammlung selbst ist, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 54/262 vom 25. Mai 
2000, in der sie den Mitgliedstaaten und anderen Akteuren 
unter anderem nahe legte, zur Unterstützung der Vorberei-
tungstätigkeiten für die zweite Weltversammlung, nament-
lich der Beteiligung der am wenigsten entwickelten Länder, 
freiwillige Beiträge an den Treuhandfonds der Vereinten Na-
tionen für das Altern zu entrichten, 

 1. fordert alle Mitgliedstaaten und anderen Akteure 
nachdrücklich auf, zur Unterstützung der Vorbereitungstätig-
keiten für die zweite Weltversammlung über das Altern und 
insbesondere zur Erleichterung der uneingeschränkten Betei-
ligung der am wenigsten entwickelten Länder großzügige 
Beiträge an den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für 
das Altern zu entrichten und die Öffentlichkeitsarbeit betref-
fend die zweite Weltversammlung und ihre Ergebnisse zu 
unterstützen; 

 2. fordert alle Staaten sowie öffentliche und private 
Organisationen nachdrücklich auf, Beiträge an den Treu-
handfonds zu entrichten, um die Öffentlichkeitsarbeit betref-
fend die zweite Weltversammlung und ihre Ergebnisse zu 
unterstützen. 

RESOLUTION 56/119 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/574, Ziffer 21)35. 

56/119. Rolle, Arbeitsweise, Häufigkeit und Dauer der 
Kongresse der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und die Behandlung Straffälli-
ger 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution 
53/110 vom 9. Dezember 1998 die Kommission für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege ersuchte, die Rolle, 
die Arbeitsweise, die Häufigkeit und die Dauer der Kongres-
se der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und die 
Behandlung Straffälliger, einschließlich der Frage der regio-
nalen Vorbereitungstagungen für die Kongresse, zu überprü-
fen, 

 mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den Ergebnis-
sen des Zehnten Kongresses der Vereinten Nationen für 
Verbrechensverhütung und die Behandlung Straffälliger36, 

 eingedenk dessen, dass die Kongresse gemäß Ziffer 29 
der Grundsatzerklärung und des Aktionsprogramms des 

_____________ 
35 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt. 
36 Siehe Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and 
the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000: report prepared 
by the Secretariat (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-
Nr. E.00.IV.8). 
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Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Ver-
brechensverhütung und der Strafrechtspflege, die in der An-
lage zu der Resolution 46/152 der Generalversammlung vom 
18. Dezember 1991 enthalten sind, als Beratungsorgan des 
Programms fungieren, 

 in Anerkennung des maßgeblichen Beitrags der Kon-
gresse zur Förderung und Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung 
und der Strafrechtspflege, 

 sowie in Anerkennung dessen, dass die Kongresse ein 
Forum zur Förderung des Erfahrungsaustauschs auf dem 
Gebiet der Forschung, des Rechts und der Politikformulie-
rung zwischen Staaten, zwischenstaatlichen Organisationen 
und einzelnen sachverständigen Vertretern verschiedener Be-
rufsgruppen und Disziplinen sowie zur Aufzeigung neuer 
Tendenzen und Probleme auf dem Gebiet der Verbrechens-
verhütung und der Strafrechtspflege sind, 

 ferner in Anerkennung der Rolle, die die Kongresse bei 
der Ausarbeitung von Vorschlägen zur Behandlung durch die 
Kommission betreffend mögliche Themen für ihr Arbeits-
programm spielen, 

 sich dessen bewusst, dass die Funktions- und Arbeits-
weise der Kongresse überprüft werden muss, um ihre Wirk-
samkeit zu erhöhen, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von dem Angebot der Re-
gierungen Mexikos und Thailands, den nächsten Kongress 
auszurichten, 

 1. beschließt, die Kongresse der Vereinten Nationen 
auch künftig gemäß den Ziffern 29 und 30 der Grundsatz-
erklärung und des Aktionsprogramms des Programms der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhü-
tung und der Strafrechtspflege37 abzuhalten und dabei nach 
einer dynamischen, interaktiven und kostenwirksamen Ar-
beitsmethode und einem zielgerichteten Arbeitsprogramm 
vorzugehen sowie diese Kongresse als "Kongresse der Ver-
einten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechts-
pflege" zu bezeichnen; 

 2. beschließt außerdem, dass die Kongresse gemäß 
den Ziffern 29 und 30 der Grundsatzerklärung und des Ak-
tionsprogramms des Programms ab 2005 im Einklang mit 
den folgenden Leitlinien abzuhalten sind: 

 a) Auf jedem Kongress werden spezifische Themen, 
darunter gegebenenfalls ein Hauptthema, erörtert, die alle-
samt von der Kommission für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege festgelegt werden;  

 b) jeder Kongress umfasst eine Tagung für Voraus-
konsultationen; 

 c) jeder Kongress umfasst einen Tagungsteil auf ho-
her Ebene, bei dem die Staaten auf höchstmöglicher Ebene 

_____________ 
37 Resolution 46/152, Anlage. 

vertreten sind und Gelegenheit erhalten, Erklärungen zu den 
Themen des Kongresses abzugeben; 

 d) im Rahmen des Tagungsteils auf hoher Ebene 
nehmen die Delegationsleiter beziehungsweise ihre Vertreter 
an mehreren themenbezogenen interaktiven Runden Tischen 
teil, um die Beratungen über die Themen des Kongresses 
durch einen offenen Dialog voranzubringen; 

 e) Sachverständigengruppen, die von der Kommis-
sion unter gebührender Berücksichtigung des Grundsatzes 
der ausgewogenen geografischen Verteilung ausgewählt 
werden, halten Fachtagungen zu den Themen des Kongres-
ses ab, wobei sie einen offenen Dialog mit den Teilnehmern 
führen und das Ablesen von Erklärungen vermeiden; 

 f) die Institute, die das Netzwerk des Programms 
der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege bilden, werden eingeladen, bei den Vorberei-
tungen für die Fachtagungen behilflich zu sein; 

 g) der Generalsekretär fördert im Rahmen der vor-
handenen Mittel die Veranstaltung von Nebentagungen 
nichtstaatlicher Organisationen und von Berufsverbänden 
auf jedem Kongress; 

 h) jeder Kongress verabschiedet eine einzige Erklä-
rung mit den aus den Beratungen des Tagungsteils auf hoher 
Ebene, den Rundtischgesprächen und den Fachtagungen 
hervorgegangenen Empfehlungen, die der Kommission zur 
Behandlung vorgelegt wird; 

 i) jede in der Erklärung des Kongresses enthaltene 
Maßnahme, die der Kommission hinsichtlich ihres Arbeits-
programms vorgeschlagen wird, wird einzeln per Resolution 
der Kommission umgesetzt; 

 j) in ihrer Eigenschaft als Vorbereitungsorgan für 
den Kongress ersucht die Kommission den Generalsekretär, 
lediglich diejenigen Hintergrunddokumente zu erstellen, die 
für die Durchführung des Arbeitsprogramms des Kongresses 
absolut notwendig sind; 

 k) jedem Kongress gehen erforderlichenfalls regio-
nale Vorbereitungstagungen voraus, deren Kosten rationali-
siert werden, indem sie zusammen mit anderen regionalen 
Tagungen abgehalten werden, ihre Dauer verkürzt und die 
Anzahl der zu erstellenden Hintergrunddokumente begrenzt 
wird; 

 3. ersucht die Kommission für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege, auch künftig als Vorbereitungs-
organ für die Kongresse zu fungieren und sich an die in 
Ziffer 2 enthaltenen Leitlinien für die Organisation künftiger 
Kongresse zu halten; 

 4. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin das 
Personal zur Verfügung zu stellen, das notwendig ist, um die 
Funktion des Sekretariats für die Kongresse und ihre regio-
nalen Vorbereitungstagungen zu übernehmen; 
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 5. ersucht den Generalsekretär außerdem, das Zen-
trum für internationale Verbrechensverhütung des Sekretari-
ats-Büros für Drogenkontrolle und Verbrechensverhütung im 
Rahmen der Gesamtmittelbewilligungen im Programmhaus-
haltsplan für den Zweijahreszeitraum 2002-2003 mit den 
nötigen Mitteln für die Vorbereitungen des Elften Kon-
gresses der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege auszustatten und dafür zu sorgen, dass 
in dem Programmhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 
2004-2005 ausreichende Mittel bereitgestellt werden, um die 
Abhaltung des Elften Kongresses zu unterstützen; 

 6. ersucht die Kommission für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege, auf ihrer elften Tagung Empfeh-
lungen zum Elften Kongress, einschließlich Empfehlungen 
betreffend das Hauptthema, die Organisation der Runden 
Tische und der Fachtagungen der Sachverständigengruppen 
sowie den Ort und die Dauer des Elften Kongresses, aus-
zuarbeiten und diese Empfehlungen der Generalversamm-
lung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über den Wirt-
schafts- und Sozialrat vorzulegen; 

 7. ersucht die Kommission für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege außerdem, auf ihrer elften Ta-
gung geeignete Empfehlungen auszuarbeiten, anhand deren 
der Wirtschafts- und Sozialrat die Änderungen an der Ge-
schäftsordnung für die Kongresse vornehmen kann, die not-
wendig sind, um den in Ziffer 2 enthaltenen Leitlinien Rech-
nung zu tragen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, für geeignete Fol-
gemaßnahmen zu dieser Resolution zu sorgen und der Gene-
ralversammlung über die Kommission für Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege auf ihrer elften Tagung darüber 
Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 56/120 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/574, Ziffer 21)38. 

56/120. Bekämpfung der grenzüberschreitenden organi-
sierten Kriminalität: Unterstützung von Staaten 
beim Aufbau von Kapazitäten mit dem Ziel, die 
Durchführung des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen gegen die grenzüberschreitende or-
ganisierte Kriminalität und der dazugehörigen 
Protokolle zu erleichtern 

 Die Generalversammlung, 

 tief besorgt über die Auswirkungen der grenzüber-
schreitenden organisierten Kriminalität auf die politische, 
soziale und wirtschaftliche Stabilität und Entwicklung der 
Gesellschaft, 

 eingedenk dessen, dass der Kampf gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität eine gemeinsame 
und geteilte Verantwortung der internationalen Gemeinschaft 

_____________ 
38 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom 
Wirtschafts- und Sozialrat vorgelegt. 

darstellt und der bilateralen und multilateralen Zusammen-
arbeit bedarf, 

 in Bekräftigung ihrer Unterstützung und ihres Eintre-
tens für die Ziele der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege, insbeson-
dere die in der Wiener Erklärung über Verbrechen und Ge-
rechtigkeit: Bewältigung der Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts39 genannten Ziele, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/25 vom 15. No-
vember 2000, in der sie das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kri-
minalität und die dazugehörigen Protokolle verabschiedete 
und alle Staaten und regionalen Wirtschaftsorganisationen 
nachdrücklich aufforderte, diese völkerrechtlichen Überein-
künfte zu unterzeichnen und zu ratifizieren, 

 mit Genugtuung über die Initiative derjenigen Staaten, 
die finanzielle Beiträge zu dem Fonds der Vereinten Natio-
nen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege zuge-
sagt haben, um die Entwicklungs- und Übergangsländer in 
die Lage zu versetzen, Maßnahmen zur Durchführung des 
Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle in die 
Wege zu leiten, 

 1. begrüßt die Unterzeichnung des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreiten-
de organisierte Kriminalität und der dazugehörigen Protokol-
le; 

 2. dankt einer Reihe von Regierungen für ihr An-
gebot, Regionalkonferenzen auf Ministerebene auszurichten, 
und einer Reihe von Staaten für die finanziellen Beiträge, 
die sie zum Zwecke der Abhaltung von der Ratifikation vor-
ausgehenden Seminaren zur Erleichterung des Inkrafttretens 
und der künftigen Durchführung des Übereinkommens und 
der dazugehörigen Protokolle geleistet haben; 

 3. ermutigt die Mitgliedstaaten, unter Berücksichti-
gung von Artikel 30 des Übereinkommens angemessene 
freiwillige Beiträge an den Fonds der Vereinten Nationen für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege zu entrichten, 
um den Entwicklungs- und Übergangsländern die technische 
Hilfe zu gewähren, die sie gegebenenfalls zur Durchführung 
des Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle 
sowie für die dafür erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen 
benötigen; 

 4. ersucht den Generalsekretär, das Zentrum für in-
ternationale Verbrechensverhütung des Sekretariats-Büros 
für Drogenkontrolle und Verbrechensverhütung mit den Mit-
teln auszustatten, die es benötigt, um das Inkrafttreten und 
die Durchführung des Übereinkommens und der dazuge-
hörigen Protokolle auf wirksame Weise zu fördern, unter an-
derem durch die Gewährung von Hilfe an die Entwicklungs- 
und Übergangsländer für den Aufbau von Kapazitäten in den 
von dem Übereinkommen und den dazugehörigen Protokol-
len erfassten Bereichen; 
_____________ 
39 Resolution 55/59, Anlage. 
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 5. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Kom-
mission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf 
ihrer elften Tagung einen Bericht über die Durchführung 
dieser Resolution vorzulegen; 

RESOLUTION 56/121 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/574, Ziffer 21)40. 

56/121. Bekämpfung des kriminellen Missbrauchs von 
Informationstechnologien 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen41, in der die Mitgliedstaaten den Beschluss 
trafen, sicherzustellen, dass alle Menschen die Vorteile der 
neuen Technologien, insbesondere der Informations- und 
Kommunikationstechnologien, nutzen können, in Überein-
stimmung mit den Empfehlungen in der Ministererklärung 
des Tagungsteils auf hoher Ebene der Arbeitstagung 2000 
des Wirtschafts- und Sozialrats42, sowie unter Hinweis auf 
ihre Resolution 55/63 vom 4. Dezember 2000, in der sie die 
Mitgliedstaaten bat, Maßnahmen zur Bekämpfung des kri-
minellen Missbrauchs von Informationstechnologien zu be-
rücksichtigen, 

 in dem Bewusstsein, dass der freie Informationsfluss 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, die Bildung 
und die demokratische Staatsführung fördern kann, 

 Kenntnis nehmend von den beträchtlichen Fortschritten 
bei der Entwicklung und Anwendung der Informationstech-
nologien und der Telekommunikationsmittel, 

 mit dem Ausdruck der Besorgnis darüber, dass der 
technologische Fortschritt neue Möglichkeiten für kriminelle 
Tätigkeiten eröffnet hat, insbesondere den kriminellen Miss-
brauch von Informationstechnologien, 

_____________ 
40 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Angola, Argentinien, Armenien,  
Äthiopien, Australien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Bolivien, Bulga-
rien, Burundi, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikani-
sche Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Grie-
chenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jugoslawien, Kambo-
dscha, Kanada, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, 
Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malta, Marshallinseln, 
Mauritius, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, 
Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen,  
Österreich, Panama, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Sierra 
Leone, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Suriname, Swasi-
land, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Venezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern. 
41 Siehe Resolution 55/2. 
42 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünf-
zigste Tagung, Beilage 3 (A/55/3/Rev.1), Kap. III, Ziffer 17. 

 feststellend, dass der Einsatz von Informationstechno-
logien zwar von Staat zu Staat unterschiedlich sein mag, 
dass er aber zu einer erheblichen Zunahme der weltweiten 
Zusammenarbeit und Koordinierung geführt hat, mit dem 
Ergebnis, dass der kriminelle Missbrauch von Informations-
technologien schwerwiegende Auswirkungen auf alle Staa-
ten haben kann, 

 in der Erkenntnis, dass Lücken beim Zugang der Staa-
ten zu den Informationstechnologien und bei ihrer Nutzung 
die Wirksamkeit der internationalen Zusammenarbeit bei der 
Bekämpfung des kriminellen Missbrauchs von Informations-
technologien mindern können und dass der Transfer von In-
formationstechnologien, insbesondere in die Entwicklungs-
länder, erleichtert werden muss, 

 feststellend, dass der kriminelle Missbrauch von Infor-
mationstechnologien verhindert werden muss, 

 anerkennend, dass die Staaten und der Privatsektor bei 
der Bekämpfung des kriminellen Missbrauchs von Informa-
tionstechnologien zusammenarbeiten müssen, 

 unterstreichend, dass die Koordinierung und die Zu-
sammenarbeit zwischen den Staaten bei der Bekämpfung des 
kriminellen Missbrauchs von Informationstechnologien ver-
stärkt werden müssen, und in diesem Zusammenhang die 
Rolle betonend, die die Vereinten Nationen und andere in-
ternationale und regionale Organisationen übernehmen kön-
nen, 

 mit Genugtuung über die Arbeit des Zehnten Kongres-
ses der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und 
die Behandlung Straffälliger, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Arbeit der 
Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspfle-
ge auf ihrer neunten und zehnten Tagung und der darauf 
folgenden Ausarbeitung eines Aktionsplans zur Bekämpfung 
der Hochtechnologie- und Computerkriminalität, in dem 
unter anderem die Notwendigkeit anerkannt wird, eine 
wirksame Rechtsdurchsetzung sicherzustellen, das Recht auf 
Privatsphäre und andere damit zusammenhängende Grund-
rechte auf Dauer wirksam zu schützen sowie die in anderen 
Foren laufenden Arbeiten zu berücksichtigen43, 

 Kenntnis nehmend von der Arbeit internationaler und 
regionaler Organisationen zur Bekämpfung der Hochtechno-
logiekriminalität, namentlich von der Ausarbeitung des 
Übereinkommens über Cyber-Kriminalität44 durch den Euro-
parat, sowie von der von diesen Organisationen geleisteten 
Arbeit zur Förderung des Dialogs zwischen dem Staat und 
dem Privatsektor über Sicherheit und Vertrauen im Cyber-
space, 

_____________ 
43 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 10 (E/2001/30/Rev.1), zweiter Teil, Kap. I. 
44 Europarat, Europäische Vertragssammlung, Nr. 185. 
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 1. bittet die Mitgliedstaaten, bei der Ausarbeitung 
ihrer nationalen Rechtsvorschriften, Politiken und Verfahren 
zur Bekämpfung des kriminellen Missbrauchs von Informa-
tionstechnologien gegebenenfalls die Arbeit und die Ergeb-
nisse der Kommission für Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege und anderer internationaler und regionaler Or-
ganisationen zu berücksichtigen; 

 2. stellt fest, wie nützlich die in ihrer Resolution 
55/63 genannten Maßnahmen sind, und bittet die Mitglied-
staaten erneut, sie bei ihren Anstrengungen zur Bekämpfung 
des kriminellen Missbrauchs von Informationstechnologien 
zu berücksichtigen; 

 3. beschließt, die Behandlung dieser Frage bis zum 
Abschluss der Arbeit zurückzustellen, die im Aktionsplan 
der Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechts-
pflege zur Bekämpfung der Hochtechnologie- und Compu-
terkriminalität43 vorgesehen ist. 

RESOLUTION 56/122 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/574, Ziffer 21)45. 

56/122. Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen für 
Verbrechensverhütung und die Behandlung 
Straffälliger 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/62 vom 4. De-
zember 2000 und alle anderen einschlägigen Resolutionen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs46, 

 eingedenk der dringenden Notwendigkeit, wirksame 
Verbrechensverhütungsstrategien für Afrika zu entwickeln, 
sowie der Bedeutung, die den Sicherheitsorganen und der 
rechtsprechenden Gewalt auf regionaler und subregionaler 
Ebene zukommt, 

 feststellend, dass die Finanzlage des Afrikanischen In-
stituts der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und 
die Behandlung Straffälliger seine Fähigkeit, in wirksamer 
und umfassender Weise Dienste für die afrikanischen Mit-
gliedstaaten zu erbringen, stark beeinträchtigt hat, 

 1. beglückwünscht das Afrikanische Institut der Ver-
einten Nationen für Verbrechensverhütung und die Behand-
lung Straffälliger zu seinen Anstrengungen, die regionalen 
Aktivitäten der technischen Zusammenarbeit zu fördern und 

_____________ 
45 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Sudan (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten 
sind) und Suriname. 
46 A/56/151. 

zu koordinieren, die sich mit den Systemen zur Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege in Afrika befassen; 

 2. beglückwünscht außerdem den Generalsekretär zu 
seinen Anstrengungen, die erforderlichen Finanzmittel zu 
mobilisieren, damit das Institut mit dem Kernbestand an Be-
diensteten des Höheren Dienstes ausgestattet werden kann, 
den es benötigt, um wirksam arbeiten und die ihm übertra-
genen Verpflichtungen erfüllen zu können; 

 3. verweist erneut auf die Notwendigkeit, die Fähig-
keit des Instituts zur Unterstützung einzelstaatlicher Mecha-
nismen zur Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in 
den afrikanischen Ländern weiter auszubauen; 

 4. fordert die Mitgliedstaaten des Instituts nach-
drücklich auf, ihr Möglichstes zu tun, um ihren Verpflich-
tungen gegenüber dem Institut nachzukommen; 

 5. fordert alle Mitgliedstaaten und nichtstaatlichen 
Organisationen auf, konkrete praktische Maßnahmen zu er-
greifen, um das Institut beim Aufbau der erforderlichen Ka-
pazitäten zu unterstützen und um seine Programme und Tä-
tigkeiten zur Stärkung der Systeme zur Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege in Afrika umzusetzen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt darum 
zu bemühen, alle in Frage kommenden Stellen des Systems 
der Vereinten Nationen zu mobilisieren, damit das Institut 
die erforderliche finanzielle und technische Unterstützung 
erhält, die es ihm gestattet, seinen Auftrag zu erfüllen; 

 7. ersucht den Generalsekretär außerdem, sich um 
die Mobilisierung der erforderlichen Finanzmittel zu bemü-
hen, damit das Institut den Kernbestand an Bediensteten des 
Höheren Dienstes aufrechterhalten kann, den es benötigt, um 
wirksam arbeiten und die ihm übertragenen Verpflichtungen 
erfüllen zu können; 

 8. fordert das Programm der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechts-
pflege und das Programm der Vereinten Nationen für inter-
nationale Drogenkontrolle auf, eng mit dem Institut zusam-
menzuarbeiten; 

 9. ersucht den Generalsekretär, die regionale Koope-
ration, Koordinierung und Zusammenarbeit im Kampf gegen 
die Kriminalität verstärkt zu fördern, insbesondere gegen ih-
re grenzüberschreitenden Formen, die durch einzelstaatliche 
Maßnahmen allein nicht ausreichend bekämpft werden kön-
nen; 

 10. ersucht den Generalsekretär außerdem, konkrete 
Vorschläge zum Ausbau der Programme und Tätigkeiten des 
Instituts, namentlich die Aufstockung des Kernbestands an 
Bediensteten des Höheren Dienstes, vorzulegen und der Ge-
neralversammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung 
über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstat-
ten. 
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RESOLUTION 56/123 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/574, Ziffer 21)47. 

56/123. Stärkung des Programms der Vereinten Natio-
nen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung 
und der Strafrechtspflege, insbesondere seiner 
Kapazität zur technischen Zusammenarbeit 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 46/152 vom 18. De-
zember 1991 über die Schaffung eines wirksamen Pro-
gramms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbre-
chensverhütung und der Strafrechtspflege, in der sie die 
Grundsatzerklärung und das Aktionsprogramm in der Anla-
ge zu der genannten Resolution gebilligt hat, 

 unter Betonung der Rolle der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechts-
pflege, insbesondere was die Verringerung der Kriminalität, 
eine effizientere und wirksamere Rechtsdurchsetzung und 
Rechtspflege, die Achtung vor den Menschenrechten und die 
Förderung eines Höchstmaßes an Fairness, Menschlichkeit 
und pflichtgemäßem Verhalten betrifft, 

 in der Erkenntnis, dass die Bekämpfung der weltweiten 
Kriminalität eine gemeinsame und geteilte Verantwortung 
darstellt, 

 überzeugt von der Zweckmäßigkeit einer engeren Ko-
ordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten bei 
der Bekämpfung der Kriminalität, namentlich der Schleu-
sung von Migranten und des Menschenhandels, insbeson-
dere des Frauen- und Kinderhandels, von mit Drogen zu-
sammenhängenden Verbrechen wie Geldwäsche, der uner-
laubten Herstellung von Schusswaffen, dazugehörigen Tei-
len und Komponenten und Munition sowie dem unerlaubten 
Handel damit und von kriminellen Tätigkeiten, die auf die 
Förderung des Terrorismus in all seinen Erscheinungsformen 
und Ausprägungen gerichtet sind, eingedenk der Rolle, die 
sowohl die Vereinten Nationen als auch die Regionalorgani-
sationen in dieser Hinsicht übernehmen können, 

_____________ 
47 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Armenien, Australien, Bangla-
desch, Belarus, Belgien, Bolivien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, 
Chile, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Do-
minikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Finnland, Frankreich, Geor-
gien, Griechenland, Guatemala, Guinea, Irland, Island, Israel, Italien, 
Japan, Kanada, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Monaco, Mongolei, 
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, 
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ru-
mänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Senegal, Sierra 
Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Suriname, Swasiland, Thailand, 
Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Republik Tansania, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 

 in Anerkennung der dringenden Notwendigkeit einer 
Ausweitung der Aktivitäten auf dem Gebiet der technischen 
Zusammenarbeit, um den Ländern, insbesondere den Ent-
wicklungs- und Übergangsländern, bei ihren Bemühungen 
behilflich zu sein, die Leitlinien der Vereinten Nationen in 
die Praxis umzusetzen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/25 vom 15. No-
vember 2000, mit der sie das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kri-
minalität, das Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Be-
strafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- 
und Kinderhandels, und das Protokoll gegen die Schleusung 
von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg verab-
schiedete, sowie auf ihre Resolution 55/255 vom 31. Mai 
2001, mit der sie das Protokoll gegen die unerlaubte Herstel-
lung von Schusswaffen, dazugehörigen Teilen und Kompo-
nenten und Munition und gegen den unerlaubten Handel 
damit verabschiedete, 

 mit Genugtuung über die Verabschiedung des Überein-
kommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität und der dazugehörigen 
Protokolle, die einen Meilenstein bei der Bekämpfung und 
Verhütung der organisierten Kriminalität, einer der schwer-
wiegendsten Gefahren für die Demokratie und den Frieden 
in der heutigen Zeit, markiert, 

 betonend, wie wichtig das rasche Inkrafttreten des  
Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle ist, 

 in Anerkennung der Notwendigkeit, bei den Kapazitä-
ten für technische Zusammenarbeit, über die das Zentrum 
für internationale Verbrechensverhütung des Sekretariats-
Büros für Drogenkontrolle und Verbrechensverhütung ver-
fügt, das Gleichgewicht zwischen der unmittelbaren Priorität 
des Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle so-
wie den anderen vom Wirtschafts- und Sozialrat benannten 
Prioritäten zu wahren, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, in 
denen sie den Generalsekretär ersucht hat, dem Programm 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege entsprechend dem hohen Vor-
rang, der dem Programm beigemessen wird, dringend aus-
reichende Mittel für die vollständige Erfüllung seines Auf-
trags zur Verfügung zu stellen, 

 eingedenk der von der Generalversammlung mit ihrer 
Resolution 55/59 vom 4. Dezember 2000 verabschiedeten 
Wiener Erklärung über Verbrechen und Gerechtigkeit: Be-
wältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts so-
wie der von der Kommission für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege vorgeschlagenen Aktionspläne zur Ver-
wirklichung der Wiener Erklärung48, 

_____________ 
48 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 10 (E/2001/30/Rev.1), zweiter Teil, Kap. I. 
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 mit Genugtuung über den Bericht der vom 30. Juli bis 
3. August 2001 in Wien abgehaltenen Tagung der Zwischen-
staatlichen, allen Mitgliedstaaten offen stehenden Sachver-
ständigengruppe zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Man-
dats für die Aushandlung eines internationalen Rechtsinstru-
ments gegen die Korruption49, 

 1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die bei der Durchführung der Resolu-
tion 55/64 der Generalversammlung vom 4. Dezember 2000 
erzielten Fortschritte50; 

 2. bekräftigt, wie wichtig das Programm der Verein-
ten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
der Strafrechtspflege für die Förderung wirksamer Maßnah-
men zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechts-
pflege ist, da es auf die Bedürfnisse der internationalen Ge-
meinschaft angesichts der innerstaatlichen wie auch der 
grenzüberschreitenden Kriminalität eingeht und den Mit-
gliedstaaten dabei behilflich ist, ihre Ziele in Bezug auf die 
Verbrechensverhütung auf innerstaatlicher und zwischen-
staatlicher Ebene zu erreichen und die Maßnahmen zur Ver-
brechensbekämpfung zu verbessern; 

 3. bekräftigt außerdem die Rolle des Zentrums für 
internationale Verbrechensverhütung des Sekretariats-Büros 
für Drogenkontrolle und Verbrechensverhütung, das den 
Mitgliedstaaten auf Antrag technische Zusammenarbeit, Be-
ratende Dienste und andere Formen der Hilfe auf dem Ge-
biet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege zur 
Verfügung stellt, namentlich im Bereich der Verhütung und 
Kontrolle der grenzüberschreitenden organisierten Krimina-
lität und des Terrorismus; 

 4. begrüßt das Arbeitsprogramm des Zentrums, das 
auch die Aufnahme dreier weltweiter Programme zur Be-
kämpfung von Menschenhandel, Korruption beziehungswei-
se organisierter Kriminalität umfasst, die auf der Grundlage 
enger Konsultationen mit den Mitgliedstaaten und nach  
Überprüfung durch die Kommission für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege ausgearbeitet wurden, und fordert 
den Generalsekretär auf, das Zentrum weiter zu stärken, in-
dem er ihm die erforderlichen Mittel zur vollständigen Erfül-
lung seines Auftrags zur Verfügung stellt; 

 5. unterstützt den hohen Vorrang, der der techni-
schen Zusammenarbeit und den Beratenden Diensten auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechts-
pflege, namentlich auf dem Gebiet der Verhütung und Be-
kämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Krimina-
lität und des Terrorismus, beigemessen wird, und betont, 
dass die operativen Tätigkeiten des Zentrums verstärkt wer-
den müssen, damit es insbesondere Entwicklungs- und  
Übergangsländern behilflich sein kann; 

 6. fordert die Staaten und die zuständigen internatio-
nalen Organisationen nachdrücklich auf, zur wirksamen 
_____________ 
49 Siehe A/56/402-E/2001/105. 
50 A/56/155. 

Auseinandersetzung mit den gravierenden Problemen, die 
durch die Schleusung von Migranten und den Menschen-
handel sowie damit zusammenhängende Aktivitäten entste-
hen, nationale, regionale und internationale Strategien und 
weitere notwendige Maßnahmen auszuarbeiten, welche die 
diesbezügliche Arbeit des Programms der Vereinten Natio-
nen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Straf-
rechtspflege ergänzen; 

 7. begrüßt die gestiegene Zahl der technischen 
Hilfsprojekte auf dem Gebiet der Jugendrechtspflege, in der 
das wachsende Bewusstsein der Mitgliedstaaten dafür zum 
Ausdruck kommt, wie wichtig eine Reform der Jugend-
rechtspflege für den Aufbau und die Erhaltung stabiler Ge-
sellschaften und der Rechtsstaatlichkeit ist; 

 8. bittet alle Staaten, durch freiwillige Beiträge zu 
dem Fonds der Vereinten Nationen für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege die operativen Tätigkeiten des 
Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Ver-
brechensverhütung und der Strafrechtspflege zu unterstüt-
zen; 

 9. legt den zuständigen Programmen, Fonds und Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbeson-
dere dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, 
den internationalen Finanzinstitutionen, insbesondere der 
Weltbank, sowie den regionalen und nationalen Finanzie-
rungsorganisationen nahe, die technischen operativen Tätig-
keiten des Zentrums zu unterstützen; 

 10. fordert die Staaten und die Finanzierungsorgani-
sationen nachdrücklich auf, gegebenenfalls ihre Vergabe-
politik für Entwicklungshilfemittel zu überprüfen und die 
Verbrechensverhütung und die Strafrechtspflege als Teilbe-
reiche in diese Hilfe mit einzubeziehen; 

 11. begrüßt die Anstrengungen, die die Kommission 
für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege unternom-
men hat, um die ihr übertragene Aufgabe der Mobilisierung 
von Ressourcen energischer zu verfolgen, und fordert die 
Kommission auf, ihre diesbezüglichen Tätigkeiten weiter zu 
verstärken; 

 12. dankt den nichtstaatlichen Organisationen und 
den sonstigen maßgeblichen Sektoren der Zivilgesellschaft 
für ihre Unterstützung des Programms der Vereinten Natio-
nen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Straf-
rechtspflege; 

 13. begrüßt die Bemühungen des Büros für Drogen-
kontrolle und Verbrechensverhütung, die Synergien zwi-
schen dem Programm der Vereinten Nationen für internatio-
nale Drogenkontrolle und dem Zentrum für internationale 
Verbrechensverhütung zu verstärken, in Übereinstimmung 
mit den Reformvorschlägen des Generalsekretärs; 

 14. ersucht den Generalsekretär, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Kommission für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege als das wichtigste 
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richtliniengebende Organ auf diesem Gebiet bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben, einschließlich der Zusammenar-
beit und Koordinierung mit anderen zuständigen Organen, 
angemessen zu unterstützen; 

 15. bittet die Staaten, angemessene freiwillige Beiträ-
ge an den Fonds der Vereinten Nationen für Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege zu entrichten, um die Kapazität 
des Zentrums aufzustocken, Staaten auf Antrag technische 
Hilfe bei der Erfüllung der auf dem Zehnten Kongress der 
Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und die Be-
handlung Straffälliger eingegangenen Verpflichtungen, na-
mentlich der in den Aktionsplänen zur Verwirklichung der 
Wiener Erklärung über Verbrechen und Gerechtigkeit: Be-
wältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts48 ge-
nannten Maßnahmen, zu gewähren; 

 16. fordert alle Staaten und regionalen Wirtschaftsor-
ganisationen nachdrücklich auf, soweit nicht bereits gesche-
hen, das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und die da-
zugehörigen Protokolle so bald wie möglich zu unterzeich-
nen und zu ratifizieren, um das rasche Inkrafttreten des  
Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle sicher-
zustellen; 

 17. begrüßt es, dass bereits freiwillige Beträge ent-
richtet worden sind, und legt den Staaten nahe, über den in 
dem Übereinkommen eigens für diesen Zweck vorgesehenen 
Finanzierungsmechanismus der Vereinten Nationen regel-
mäßig angemessene freiwillige Beiträge zur Förderung des 
Inkrafttretens und der Durchführung des Übereinkommens 
und der dazugehörigen Protokolle zu entrichten;  

 18. ersucht den Generalsekretär, alle notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen und das Zentrum während des 
Zweijahreszeitraums 2002-2003 angemessen zu unterstüt-
zen, damit es das rasche Inkrafttreten des Übereinkommens 
und der dazugehörigen Protokolle fördern kann; 

 19. bittet den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
Mitgliedstaaten und der Kommission für Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege zu prüfen, wie das Zentrum zu 
den vom System der Vereinten Nationen unternommenen 
Anstrengungen zur Bekämpfung des Terrorismus beitragen 
könnte, im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der 
Generalversammlung und des Sicherheitsrats; 

 20. begrüßt den Beschluss der Kommission für Ver-
brechensverhütung und Strafrechtspflege, in ihre Tätigkeiten 
eine geschlechtsspezifische Perspektive einzubeziehen, so-
wie ihr an das Sekretariat gerichtetes Ersuchen, dafür Sorge 
zu tragen, dass eine geschlechtsspezifische Perspektive fe-
ster Bestandteil aller Tätigkeiten des Zentrums wird; 

 21. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 56/124 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/575, Ziffer 8)51. 

56/124. Internationale Zusammenarbeit zur Bekämp-
fung des Weltdrogenproblems 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/92 vom 12. De-
zember 1997, 53/115 vom 9. Dezember 1998, 54/132 vom 
17. Dezember 1999 und 55/65 vom 4. Dezember 2000, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 55/2 vom 
8. September 2000 mit dem Titel "Millenniums-Erklärung 
der Vereinten Nationen", in der die führenden Politiker der 
Welt den Beschluss trafen, verstärkte Anstrengungen zur 
Bekämpfung des Weltdrogenproblems zu unternehmen, 

 in Bekräftigung ihrer Verpflichtung auf die Ergebnisse 
der vom 8. bis 10. Juni 1998 in New York abgehaltenen 
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung über 
die gemeinsame Bekämpfung des Weltdrogenproblems und 
mit Genugtuung über die anhaltende Entschlossenheit der 
Regierungen, das Weltdrogenproblem durch die vollständige 
und ausgewogene Anwendung nationaler, regionaler und in-
ternationaler Strategien zur Verringerung der Nachfrage 
nach unerlaubten Drogen, ihrer Herstellung und des Handels 
damit zu bewältigen, wie in der Politischen Erklärung52, dem 
Aktionsplan53 für die Verwirklichung der Erklärung über die 
Leitgrundsätze für die Senkung der Drogennachfrage54 so-
wie in den Maßnahmen zur Ausweitung der internationalen 

_____________ 
51 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Andorra, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, 
Bahamas, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, 
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bru-
nei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, 
Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutsch-
land, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien, El Salvador, Finnland, Frankreich, Gambia, Ge-
orgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Gu-
yana, Haiti, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Isra-
el, Italien, Jamaika, Japan, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Kenia, 
Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, Kuba, Laotische Volksdemokratische 
Republik, Lettland, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, 
Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malta, Marokko, 
Mexiko, Monaco, Mongolei, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, 
Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Paki-
stan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik 
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomo-
nen, Sambia, San Marino, Schweden, Senegal, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sudan, Suriname, Swasi-
land, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Re-
publik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Verei-
nigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern. 
52 Resolution S-20/2, Anlage. 
53 Resolution 54/132, Anlage. 
54 Resolution S-20/3, Anlage. 
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Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Weltdrogenpro-
blems55 zum Ausdruck kommt, 

 ernsthaft besorgt darüber, dass das Drogenproblem 
trotz der verstärkten Bemühungen, die die Staaten, die zu-
ständigen internationalen Organisationen, die Zivilgesell-
schaft und die nichtstaatlichen Organisationen nach wie vor 
unternehmen, weiterhin eine Herausforderung mit weltwei-
ten Dimensionen darstellt, die die Gesundheit, die Sicherheit 
und das Wohl der gesamten Menschheit, insbesondere der 
Jugend, in allen Ländern ernsthaft bedroht, die Entwicklung, 
einschließlich der Bemühungen zur Verringerung der Armut, 
die sozioökonomische und politische Stabilität und die de-
mokratischen Institutionen untergräbt, für die Regierungen 
mit immer höheren wirtschaftlichen Kosten verbunden ist, 
außerdem eine Bedrohung für die nationale Sicherheit und 
die Souveränität der Staaten sowie für die Würde und die 
Hoffnungen von Millionen Menschen und ihren Familien 
darstellt und unersetzliche Verluste an Menschenleben ver-
ursacht, 

 besorgt darüber, dass die Nachfrage nach unerlaubten 
Drogen und psychotropen Stoffen sowie deren Herstellung 
und der Handel damit nach wie vor eine ernste Bedrohung 
für die sozioökonomischen und politischen Systeme sowie 
für die Stabilität, die nationale Sicherheit und die Souveräni-
tät vieler Staaten darstellen, insbesondere der Staaten, die in 
Konflikte und Kriege verwickelt sind, und dass der Drogen-
handel die Konfliktbeilegung erschweren könnte, 

 äußerst beunruhigt über die Gewalttätigkeit und die 
Wirtschaftsmacht krimineller Organisationen und terroristi-
scher Gruppen, die dem Drogenhandel und anderen krimi-
nellen Aktivitäten wie der Geldwäsche, dem unerlaubten 
Waffenhandel und dem unerlaubten Handel mit Vorläufer-
stoffen und wesentlichen Chemikalien nachgehen, und über 
die zunehmenden grenzüberschreitenden Verbindungen zwi-
schen ihnen sowie in der Erkenntnis, dass eine erweiterte in-
ternationale Zusammenarbeit und die Umsetzung wirksamer 
Strategien auf der Grundlage der Ergebnisse der zwanzigsten 
Sondertagung der Generalversammlung unerlässlich sind, 
wenn im Kampf gegen alle Formen grenzüberschreitender 
krimineller Tätigkeiten Ergebnisse erzielt werden sollen, 

 mit Genugtuung über die in dem Ergebnisdokument der 
Konferenz der Vereinten Nationen über den unerlaubten 
Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen 
Aspekten56 enthaltene Aufforderung an die Staaten und die 
zuständigen internationalen und regionalen Organisationen, 
die dazu in der Lage sind, auf Antrag Hilfe bei der Bekämp-
fung des mit dem Drogenhandel, der grenzüberschreitenden 
Kriminalität und dem Terrorismus verbundenen unerlaubten 
Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen zu gewähren, 

 mit tiefer Besorgnis feststellend, dass weltweit die Zahl 
der Minderjährigen, die bei der unerlaubten Herstellung von 
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen und beim unerlaub-
_____________ 
55 Resolution S-20/4. 
56 Siehe A/CONF.192/15, Kap. IV. 

ten Handel damit eingesetzt werden, ansteigt und dass auch 
die Zahl der Kinder und Jugendlichen zunimmt, deren Dro-
genkonsum früher einsetzt und die Zugang zu vorher nicht 
benutzten Stoffen haben, 

 bestürzt darüber, dass in vielen Ländern die unerlaubte 
Herstellung synthetischer Drogen, der unerlaubte Handel da-
mit und ihr unerlaubter Konsum vor allem durch junge Men-
schen rasch und auf breiter Ebene zunimmt, sowie über die 
hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich amphetaminähnliche Sti-
mulanzien, insbesondere Metamphetamin und Amphetamin, 
zu den bevorzugten Drogen der Konsumenten im 21. Jahr-
hundert entwickeln könnten, 

 zutiefst davon überzeugt, dass die Sondertagung einen 
maßgeblichen Beitrag zu einem neuen umfassenden Rahmen 
für die internationale Zusammenarbeit geleistet hat, der auf 
einem integrierten und ausgewogenen Ansatz beruht, wel-
cher Strategien, Maßnahmen, Methoden, praktische Aktivi-
täten, Gesamtziele und konkrete Zielvorgaben nennt, sowie 
davon, dass alle Staaten, das System der Vereinten Nationen 
und die anderen internationalen Organisationen diese in 
konkrete Maßnahmen umsetzen müssen und dass die inter-
nationalen Finanzinstitutionen wie die Weltbank und die re-
gionalen Entwicklungsbanken gebeten werden sollen, unter 
Berücksichtigung der Prioritäten der Staaten Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems in ihre Program-
me aufzunehmen, 

 erneut erklärend, wie wichtig es ist, dass die Mitglied-
staaten sich für die Erreichung der Zielvorgaben für 2003 
und 2008 einsetzen, die in der von der Generalversammlung 
auf ihrer zwanzigsten Sondertagung verabschiedeten Politi-
schen Erklärung enthalten sind, und mit Genugtuung über 
die von der Suchtstoffkommission auf ihrer wiederaufge-
nommenen zweiundvierzigsten Tagung verabschiedeten 
Leitlinien für die Berichterstattung über die Folgemaßnah-
men für die zwanzigste Sondertagung57 sowie die dem Exe-
kutivdirektor des Programms der Vereinten Nationen für in-
ternationale Drogenkontrolle von der Kommission auf ihrer 
vierundvierzigsten Tagung empfohlenen Elemente zur Aus-
arbeitung künftiger Berichte58, 

 mit Genugtuung darüber, dass in die vorläufige Tages-
ordnung der fünfundvierzigsten Tagung der Suchtstoffkom-
mission ein Punkt bezüglich der Vorbereitungen für den Ta-
gungsteil auf Ministerebene aufgenommen wurde, der 2003 
stattfinden wird, im Einklang mit der Resolution 1999/30 
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 28. Juli 1999, und der 
sich schwerpunktmäßig mit den Fortschritten der Staaten bei 
der Durchführung des Aktionsplans und der Maßnahmen 
befassen wird, die die Generalversammlung auf ihrer zwan-
zigsten Sondertagung verabschiedet hat, 

_____________ 
57 Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 8 (E/1999/28/Rev.1), zweiter Teil, Kap. I, Resolution 42/11, 
Anlage. 
58 Ebd., 2001, Supplement No. 8 (E/2001/28), Kap. I, Abschnitt C, Re-
solution 44/2. 
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 nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig der Ak-
tionsplan zur Verwirklichung der Erklärung über die Leit-
grundsätze für die Senkung der Drogennachfrage ist, wel-
cher einen globalen Ansatz einführt, der gemäß dem Grund-
satz der gemeinsam getragenen Verantwortung ein neues 
Gleichgewicht zwischen der Verringerung des unerlaubten 
Angebots und der Senkung der unerlaubten Nachfrage aner-
kennt, welcher den Drogenkonsum verhüten und die negati-
ven Folgen des Drogenmissbrauchs vermindern und dabei 
sicherstellen will, dass anfällige Gruppen, insbesondere 
Kinder und Jugendliche, besondere Beachtung erhalten, und 
welcher eine der Säulen der neuen weltweiten Strategie bil-
det, sowie in Bekräftigung der Notwendigkeit von Nachfra-
gesenkungsprogrammen, 

 ebenso nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig 
die Angebotsverringerung als ein fester Bestandteil einer 
ausgewogenen Drogenkontrollstrategie im Einklang mit den 
in dem Aktionsplan für internationale Zusammenarbeit bei 
der Ausmerzung des unerlaubten Anbaus von Betäubungs-
mittelpflanzen und für Alternative Entwicklung59 veranker-
ten Grundsätzen ist, und in Bekräftigung der Notwendigkeit 
nachhaltiger alternativer Entwicklungsprogramme, mit Ge-
nugtuung über die Fortschritte einiger Staaten bei der Aus-
merzung des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmittel-
pflanzen, und alle anderen Staaten zu ähnlichen Anstren-
gungen anhaltend, 

 unter Hervorhebung der Rolle, die der Suchtstoffkom-
mission als dem wichtigsten richtliniengebenden Organ der 
Vereinten Nationen in Fragen der Drogenkontrolle und als 
Leitungsorgan des Programms der Vereinten Nationen für 
internationale Drogenkontrolle zufällt, der Führungsrolle 
und der lobenswerten Tätigkeit des Programms als Schalt-
stelle für konzertierte multilaterale Maßnahmen sowie der 
wichtigen Rolle des Internationalen Suchtstoff-Kontrollamts 
als unabhängiger Überwachungsbehörde, wie in den interna-
tionalen Suchtstoffübereinkommen ausgeführt, 

 in Anerkennung der Anstrengungen, die alle Länder, 
insbesondere diejenigen, die Suchtstoffe für wissenschaftli-
che und medizinische Zwecke herstellen, sowie das Interna-
tionale Suchtstoff-Kontrollamt unternehmen, um die Ab-
zweigung dieser Stoffe auf illegale Märkte zu verhindern 
und die Gewinnung auf einem der erlaubten Nachfrage ent-
sprechenden Stand zu halten, im Einklang mit dem Einheits-
Übereinkommen von 1961 über Suchtstoffe60 und dem  
Übereinkommen von 1971 über psychotrope Stoffe61, 

 in der Erkenntnis, dass das Problem der unerlaubten 
Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen und 
des unerlaubten Handels damit häufig mit Entwicklungspro-
blemen zusammenhängt und dass diese Zusammenhänge 
und die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in den 
vom unerlaubten Drogenhandel betroffenen Ländern ange-
_____________ 
59 Resolution S-20/4 E. 
60 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 520, Nr. 7515. 
61 Ebd., Vol. 1019, Nr. 14956. 

messene Maßnahmen im Kontext einer gemeinsam getrage-
nen Verantwortung erfordern, namentlich die Verstärkung 
der internationalen Zusammenarbeit zur Unterstützung von 
alternativen und nachhaltigen Entwicklungsaktivitäten in 
den betroffenen Gebieten dieser Länder, mit dem Ziel der 
Verringerung und Beseitigung der unerlaubten Herstellung 
von Suchtstoffen, 

 betonend, dass die Achtung aller Menschenrechte ein 
wesentlicher Bestandteil der Maßnahmen zur Bewältigung 
des Drogenproblems ist und sein muss, 

 sicherstellend, dass die Strategien zur Bekämpfung des 
Weltdrogenproblems Frauen und Männern gleichermaßen 
und ohne Diskriminierung zugute kommen, indem sie in alle 
Stadien der Programme und der Politikformulierung einbe-
zogen werden, 

 anerkennend, dass der Einsatz des Internet neue Chan-
cen und Herausforderungen für die internationale Zusam-
menarbeit bei der Bekämpfung des Drogenmissbrauchs so-
wie der unerlaubten Herstellung von Drogen und des uner-
laubten Handels damit eröffnet, sowie anerkennend, dass die 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten verstärkt werden 
muss und Informationen, namentlich auch die Erfahrungen 
einzelner Staaten, darüber ausgetauscht werden müssen, wie 
der Förderung des Drogenmissbrauchs und des unerlaubten 
Drogenhandels durch dieses Instrument entgegengewirkt 
werden kann, sowie darüber, wie das Internet eingesetzt wer-
den kann, um über die Senkung der Drogennachfrage zu in-
formieren, 

 in der Überzeugung, dass die Zivilgesellschaft, ein-
schließlich der nichtstaatlichen Organisationen und der Ge-
meinwesenorganisationen, eine aktive Rolle spielt und einen 
wirksamen Beitrag zur Bewältigung des Weltdrogenprob-
lems leistet und ermutigt werden sollte, dies auch weiterhin 
zu tun, 

 mit Dank anerkennend, dass viele Staaten, die zustän-
digen internationalen Organisationen und die Zivilgesell-
schaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen, 
verstärkte Anstrengungen zur Bekämpfung des Drogenmiss-
brauchs und der unerlaubten Herstellung von Drogen und 
des unerlaubten Handels damit unternommen und Fortschrit-
te dabei erzielt haben und dass die internationale Zusam-
menarbeit gezeigt hat, dass durch nachhaltige und gemein-
schaftliche Bemühungen positive Ergebnisse erzielt werden 
können, 

I 

Achtung vor den in der Charta der Vereinten 
Nationen und im Völkerrecht verankerten 
Grundsätzen der Bekämpfung des Weltdrogen-
problems 

 1. erklärt erneut, dass der Kampf gegen das Welt-
drogenproblem eine gemeinsame und geteilte Verantwortung 
darstellt, die in einem multilateralen Rahmen angegangen 
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werden muss, einen integrierten und ausgewogenen Ansatz 
erfordert und in voller Übereinstimmung mit den in der 
Charta der Vereinten Nationen und im Völkerrecht veranker-
ten Zielen und Grundsätzen erfolgen muss, insbesondere un-
ter voller Achtung der Souveränität und territorialen Unver-
sehrtheit der Staaten, des Grundsatzes der Nichteinmischung 
in die inneren Angelegenheiten von Staaten sowie aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten; 

 2. fordert alle Staaten auf, weitere Maßnahmen zur 
Förderung einer wirksamen Zusammenarbeit auf internatio-
naler und regionaler Ebene bei den Anstrengungen zur Be-
kämpfung des Weltdrogenproblems zu ergreifen, um so zur 
Schaffung eines Klimas beizutragen, das der Verwirklichung 
dieses Ziels förderlich ist, auf der Grundlage der Grundsätze 
der Gleichberechtigung und der gegenseitigen Achtung; 

 3. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, das Ein-
heits-Übereinkommen von 1961 über Suchtstoffe in der 
durch das Protokoll von 1972 geänderten Fassung62, das  
Übereinkommen von 1971 über psychotrope Stoffe61 und 
das Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1988 gegen 
den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen63 zu ratifizieren beziehungsweise diesen Überein-
künften beizutreten und alle ihre Bestimmungen anzuwen-
den; 

II 

Internationale Zusammenarbeit zur Bekämp-
fung des Weltdrogenproblems 

 1. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um gegen die Verbindungen zwi-
schen dem unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten 
Waffen und dem unerlaubten Handel mit Suchtstoffen vor-
zugehen, indem sie unter anderem die internationale Zusam-
menarbeit verstärken und sicherstellen, dass das Aktions-
programm zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des 
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen 
unter allen Aspekten56 in vollem Umfang durchgeführt wird; 

 2. begrüßt die in der Millenniums-Erklärung der 
Vereinten Nationen64 erneut eingegangene Verpflichtung, das 
Weltdrogenproblem zu bekämpfen; 

 3. fordert die zuständigen Behörden auf internatio-
naler, regionaler und nationaler Ebene nachdrücklich auf, die 
Ergebnisse der zwanzigsten Sondertagung innerhalb der ver-
einbarten Fristen umzusetzen, insbesondere die hochprioritä-
ren praktischen Maßnahmen auf internationaler, regionaler 
oder nationaler Ebene, wie in der Politischen Erklärung52, 
dem Aktionsplan53 für die Verwirklichung der Erklärung  
über die Leitgrundsätze für die Senkung der Drogennachfra-
_____________ 
62 Ebd., Vol. 976, Nr. 14152. 
63 Siehe Official Records of the United Nations Conference for the 
Adoption of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances, Vienna, 25 November-20 December 1988, 
Vol. I (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.XI.5). 
64 Siehe Resolution 55/2. 

ge54 und in den Maßnahmen zur Ausweitung der internatio-
nalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des weltweiten 
Drogenproblems55 dargelegt, einschließlich des Aktionsplans 
gegen die unerlaubte Herstellung von amphetaminähnlichen 
Stimulanzien und ihren Vorläuferstoffen, den unerlaubten 
Verkehr damit und den Missbrauch solcher Substanzen65, der 
Maßnahmen zur Verhinderung der unerlaubten Herstellung 
und Ein- und Ausfuhr, des unerlaubten Handels, der uner-
laubten Verteilung und der unerlaubten Abzweigung von 
Vorläuferstoffen, die bei der unerlaubten Herstellung von 
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen verwendet werden66, 
der Maßnahmen zur Förderung der justiziellen Zusammen-
arbeit67, der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche68 
und des Aktionsplans für internationale Zusammenarbeit bei 
der Ausmerzung des unerlaubten Anbaus von Betäubungs-
mittelpflanzen und für Alternative Entwicklung59; 

 4. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
den Aktionsplan zur Verwirklichung der Erklärung über die 
Leitgrundsätze für die Senkung der Drogennachfrage in ih-
ren nationalen, regionalen und internationalen Maßnahmen 
umzusetzen und ihre einzelstaatlichen Anstrengungen zur 
Bekämpfung des Konsums unerlaubter Drogen durch ihre 
Bevölkerung, insbesondere Kinder und Jugendliche, zu ver-
stärken; 

 5. erkennt an, welche Rolle das Programm der Ver-
einten Nationen für internationale Drogenkontrolle bei der 
Entwicklung maßnahmenorientierter Strategien zur Unter-
stützung der Mitgliedstaaten bei der Durchführung des Ak-
tionsplans zur Verwirklichung der Erklärung übernehmen 
kann, und ersucht den Exekutivdirektor des Programms, der 
Suchtstoffkommission auf ihrer fünfundvierzigsten Tagung 
über die Folgemaßnahmen zu dem Aktionsplan Bericht zu 
erstatten; 

 6. bekräftigt ihre Entschlossenheit, die Mechanis-
men der Vereinten Nationen für die internationale Drogen-
kontrolle weiter zu stärken, insbesondere die Suchtstoff-
kommission, das Programm der Vereinten Nationen für in-
ternationale Drogenkontrolle und das Internationale Sucht-
stoff-Kontrollamt, um sie zur Erfüllung ihrer Mandate zu be-
fähigen, eingedenk der Empfehlungen in der Resolution 
1999/30 des Wirtschafts- und Sozialrats sowie der von der 
Suchtstoffkommission auf ihrer vierundvierzigsten Tagung 
ergriffenen Maßnahmen und abgegebenen Empfehlungen 
zur Verbesserung ihrer Arbeitsabläufe, insbesondere im Hin-
blick auf die Kommissionsresolution 44/1669; 

 7. bekundet erneut ihre Entschlossenheit, die inter-
nationale Zusammenarbeit weiter zu verstärken und die An-
strengungen zur Bekämpfung des Weltdrogenproblems im 
Einklang mit den Verpflichtungen der Staaten aus den 
_____________ 
65 Resolution S-20/4 A. 
66 Siehe Resolution S-20/4 B. 
67 Resolution S-20/4 C. 
68 Resolution S-20/4 D. 
69 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 8 (E/2001/28), Kap. I, Abschnitt C. 
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Suchtstoffübereinkommen der Vereinten Nationen auf der 
Grundlage des durch die Ergebnisse der Sondertagung vor-
gegebenen allgemeinen Rahmens erheblich auszuweiten und 
dabei die bisher gesammelten Erfahrungen zu berücksichti-
gen; 

 8. fordert alle Staaten auf, wirksame Maßnahmen zu 
ergreifen, so auch innerstaatliche Gesetze und sonstige Vor-
schriften zu erlassen, um die Ergebnisse und Ziele der Son-
dertagung innerhalb der vereinbarten Fristen umzusetzen, 
die innerstaatlichen Justizsysteme zu stärken und in Zusam-
menarbeit mit anderen Staaten und im Einklang mit den 
Suchtstoffübereinkommen der Vereinten Nationen wirksame 
Drogenkontrollmaßnahmen durchzuführen; 

 9. fordert die zuständigen Organe der Vereinten Na-
tionen, die Sonderorganisationen, die internationalen Finanz-
institutionen und die anderen in Betracht kommenden zwi-
schenstaatlichen und internationalen Organisationen im Rah-
men ihres jeweiligen Mandats sowie alle Akteure der Zivil-
gesellschaft, namentlich nichtstaatliche Organisationen, Ge-
meinwesenorganisationen, Sportverbände, die Medien und 
den Privatsektor, auf, mit den Regierungen bei ihren Bemü-
hungen um die Förderung und Umsetzung der Ergebnisse 
der Sondertagung und des Aktionsplans zur Verwirklichung 
der Erklärung über die Leitgrundsätze für die Senkung der 
Drogennachfrage auch künftig eng zusammenzuarbeiten, 
insbesondere durch öffentliche Informationskampagnen, die 
unter anderem, sofern verfügbar, das Internet einsetzen; 

 10. fordert die Regierungen, die zuständigen Organe 
der Vereinten Nationen, die Sonderorganisationen und die 
anderen internationalen Organisationen nachdrücklich auf, 
Staaten, insbesondere Entwicklungsländern, auf Antrag die 
benötigte Hilfe und Unterstützung zu gewähren, um sie bes-
ser zu befähigen, den unerlaubten Handel mit Suchtstoffen 
und psychotropen Stoffen zu bekämpfen, und dabei die ein-
zelstaatlichen Pläne und Initiativen zu berücksichtigen, und 
betont, wie wichtig die subregionale, regionale und interna-
tionale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des unerlaub-
ten Drogenhandels ist; 

 11. erklärt erneut, dass die Verhütung der Abzwei-
gung von Chemikalien aus dem legalen Handel in die uner-
laubte Drogenherstellung ein wesentlicher Bestandteil einer 
umfassenden Strategie gegen Drogenmissbrauch und Dro-
genhandel ist, der die wirksame Zusammenarbeit der Aus-
fuhr-, Einfuhr- und Transitstaaten erfordert, nimmt Kenntnis 
von den Fortschritten bei der Erarbeitung praktischer Leitli-
nien zur Verhütung einer solchen Abzweigung von Che-
mikalien, darunter auch die Leitlinien des Internationalen 
Suchtstoff-Kontrollamts und die Empfehlungen zur Anwen-
dung des Artikels 12 des Übereinkommens von 1988, und 
fordert alle Staaten auf, Maßnahmen zur Verhütung der Ab-
zweigung von Chemikalien in die unerlaubte Drogenherstel-
lung zu verabschieden und umzusetzen, in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen internationalen und regionalen Stellen 
und, falls nötig und so weit wie möglich, mit dem Privatsek-
tor eines jeden Staates, im Einklang mit den Zielvorgaben 

für 2003 und 2008 in der Politischen Erklärung und der auf 
der Sondertagung verabschiedeten Resolution über die Kon-
trolle von Vorläuferstoffen66; 

 12. fordert die Staaten, in denen Betäubungsmittel-
pflanzen unerlaubt angebaut und produziert werden, auf, 
einzelstaatliche Mechanismen zur Überwachung und Verifi-
kation des unerlaubten Anbaus einzurichten beziehungswei-
se zu stärken, und ersucht den Exekutivdirektor des Pro-
gramms der Vereinten Nationen für internationale Drogen-
kontrolle, der Suchtstoffkommission auf ihrer fünfundvier-
zigsten Tagung im März 2002 über die Folgemaßnahmen zu 
dem Aktionsplan für internationale Zusammenarbeit bei der 
Ausmerzung des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmit-
telpflanzen und für Alternative Entwicklung Bericht zu er-
statten; 

 13. legt den Staaten nahe, ihre Märkte für Produkte 
zu öffnen, die im Rahmen alternativer Entwicklungspro-
gramme erzeugt werden und die für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die Armutsbekämpfung erforderlich sind; 

 14. fordert die Staaten, die internationale Gemein-
schaft, die internationalen Organisationen, die Regionalorga-
nisationen, die internationalen Finanzinstitutionen und die 
regionalen Entwicklungsbanken auf, die von dem unerlaub-
ten Anbau von Betäubungsmittelpflanzen betroffenen Staa-
ten bei der Durchführung des Aktionsplans für internationale 
Zusammenarbeit bei der Ausmerzung des unerlaubten An-
baus von Betäubungsmittelpflanzen und für Alternative Ent-
wicklung zu unterstützen und sie so in die Lage zu verset-
zen, die Maßnahmen zur Beseitigung der Drogen und zur 
Herbeiführung einer nachhaltigen alternativen Entwicklung 
in vollem Umfang anzuwenden; 

 15. ermutigt die Staaten, auch künftig auf bilateraler, 
regionaler und multilateraler Ebene zusammenzuarbeiten, 
um die Verlagerung des unerlaubten Anbaus von Betäu-
bungsmittelpflanzen auf andere Gebiete, Regionen oder Län-
der zu verhindern; 

 16. fordert alle Staaten auf, der Suchtstoffkommis-
sion, wie in der auf der Sondertagung verabschiedeten Poli-
tischen Erklärung festgelegt, zweijährlich über ihre Anstren-
gungen zur Verwirklichung der Zielvorgaben für 2003 und 
2008 Bericht zu erstatten, im Einklang mit den Bestimmun-
gen in den Leitlinien, die die Suchtstoffkommission auf ihrer 
zweiundvierzigsten und vierundvierzigsten Tagung verab-
schiedet hat; 

 17. begrüßt den Beschluss der Suchtstoffkommission, 
der Generalversammlung 2003 und 2008 einen Bericht über 
die Fortschritte bei der Verwirklichung der in der Politischen 
Erklärung enthaltenen Zielvorgaben vorzulegen70; 

_____________ 
70 Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 8 (E/1999/28/Rev.1), zweiter Teil, Kap. I, Resolution 42/11, 
Ziffer 8. 
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 18. legt der Suchtstoffkommission und dem Interna-
tionalen Suchtstoff-Kontrollamt nahe, ihre nützliche Arbeit 
im Hinblick auf die Kontrolle der Vorläuferstoffe und ande-
rer Chemikalien, die bei der unerlaubten Herstellung von 
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen verwendet werden, 
weiterzuführen; 

 19. fordert die Suchtstoffkommission auf, auch wei-
terhin in alle ihre Politiken, Programme und Aktivitäten eine 
geschlechtsspezifische Perspektive einzubeziehen, und er-
sucht das Sekretariat, in alle für die Kommission erstellten 
Dokumente eine solche Perspektive aufzunehmen; 

 20. erinnert an das von der Generalversammlung am 
14. Dezember 1995 verabschiedete Weltaktionsprogramm 
für die Jugend bis zum Jahr 2000 und danach71, nimmt mit 
Genugtuung davon Kenntnis, dass Jugendliche sich in ver-
schiedenen Foren für eine drogenfreie Gesellschaft einge-
setzt haben, und betont, wie wichtig es ist, dass Jugendliche 
auch künftig ihre Erfahrungen beisteuern und an den Ent-
scheidungsprozessen teilhaben, insbesondere an der wirksa-
men Umsetzung des Aktionsplans für die Verwirklichung 
der Erklärung über die Leitgrundsätze für die Senkung der 
Drogennachfrage; 

 21. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, Tätigkei-
ten den Vorrang einzuräumen, die darauf abzielen, den Miss-
brauch von Drogen und Inhalaten durch Kinder und Jugend-
liche zu verhindern, unter anderem durch die Förderung von 
Informations- und Bildungsprogrammen zur Sensibilisierung 
für die Gefahren des Drogenmissbrauchs, mit dem Ziel, den 
Aktionsplan für die Verwirklichung der Erklärung über die 
Leitgrundsätze für die Senkung der Drogennachfrage wirk-
sam umzusetzen; 

 22. begrüßt die am 27. Juni 2001 auf der Sonderta-
gung der Generalversammlung über HIV/Aids verabschie-
dete Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids72, namentlich die 
Anerkennung des Zusammenhangs zwischen Drogenkonsum 
und HIV-Infektion; 

 23. fordert die Staaten auf, wirksame Maßnahmen, so 
möglicherweise auch einzelstaatliche gesetzgeberische Maß-
nahmen, zu ergreifen und die Zusammenarbeit zur Eindäm-
mung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen zu verstär-
ken, der auf Grund seiner engen Verbindung zum unerlaub-
ten Drogenhandel in den Gesellschaften einiger Staaten zu 
einem sehr hohen Maß an Kriminalität und Gewalttätigkeit 
führt und eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und der 
Volkswirtschaft dieser Staaten darstellt; 

 24. begrüßt die Verabschiedung des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreiten-
de organisierte Kriminalität73 und der drei dazugehörigen 
Protokolle, namentlich des Protokolls zur Verhütung, Be-
kämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbeson-
_____________ 
71 Resolution 50/81, Anlage. 
72 Resolution S-26/2, Anlage. 
73 Resolution 55/25, Anlage I. 

dere des Frauen- und Kinderhandels74, des Protokolls gegen 
die Schleusung von Migranten auf dem Land-, See- und 
Luftweg75 und des Protokolls gegen die unerlaubte Herstel-
lung von Schusswaffen, dazugehörigen Teilen und Kompo-
nenten und Munition und gegen den unerlaubten Handel 
damit76, und ermutigt alle Staaten, diese Übereinkünfte zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren; 

 25. betont die Notwendigkeit koordinierter Maßnah-
men zur Senkung der Nachfrage nach unerlaubten Drogen 
im Rahmen eines umfassenden, ausgewogenen und koordi-
nierten Ansatzes, der Angebotskontrolle und Nachfragesen-
kung einschließt, wie im Aktionsplan zur Verwirklichung 
der Erklärung über die Leitgrundsätze für die Senkung der 
Drogennachfrage vorgesehen, und weist in diesem Zusam-
menhang unter anderem auf die Verbindungen zwischen 
Drogenhandel, organisierter Kriminalität und Terrorismus 
hin; 

 26. begrüßt die Aussprache zu dem Thema "Aufbau 
von Partnerschaften zur Bekämpfung des Weltdrogenpro-
blems", die einen nützlichen Ideenaustausch zu den Punkten 
"Konzepte für den Aufbau von sektorinternen und sek-
torübergreifenden Partnerschaften, namentlich auf den Ge-
bieten Gesundheit, Bildung, Rechtsvollzug und Rechts-
pflege" und "Vorbeugungs-, Aufklärungs- und Frühinterven-
tionsstragien und Tendenzen beim Drogenmissbrauch durch 
Kinder und Jugendliche" auf der vierundvierzigsten Tagung 
der Suchtstoffkommission ermöglichte, sowie die Fortset-
zung einer zielgerichteten thematischen Aussprache; 

 27. erkennt an, dass es wünschenswert ist, den Staa-
ten Unterstützung zu gewähren, die am meisten vom Dro-
gentransit betroffen sind und die bereit sind, Pläne zur Be-
seitigung dieses Transits durchzuführen, und ersucht in die-
sem Zusammenhang das Programm der Vereinten Nationen 
für internationale Drogenkontrolle, den Staaten, die am mei-
sten vom Drogentransit betroffen sind, insbesondere den 
Entwicklungsländern, die einer derartigen Hilfe und Unter-
stützung bedürfen, im Rahmen der für diesen Zweck verfüg-
baren freiwilligen Beiträge technische Hilfe zu gewähren; 

 28. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, Politiken 
und Programme für Kinder, einschließlich Jugendlicher, zu 
erarbeiten und umzusetzen, mit dem Ziel, den Gebrauch von 
Suchtstoffen, psychotropen Stoffen und Inhalaten, außer für 
medizinische Zwecke, zu verhindern und die schädlichen 
Folgen ihres Missbrauchs zu mindern, sowie vorbeugende 
Politiken und Programme zu unterstützen, insbesondere ge-
gen Tabak und Alkohol; 

 29. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf, 
von Suchtstoffen, psychotropen Stoffen, Inhalaten und Alko-
hol abhängigen Kindern, einschließlich Jugendlicher, Zu-
gang zu geeigneter Behandlung und Rehabilitation zu sich-
ern; 

_____________ 
74 Ebd., Anlage II. 
75 Ebd., Anlage III. 
76 Resolution 55/255, Anlage. 
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III 

Maßnahmen des Systems der Vereinten  
Nationen 

 1. unterstreicht die Rolle, die der Suchtstoffkom-
mission als dem wichtigsten richtliniengebenden Organ der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Drogenbekämpfung 
und als Leitungsorgan des Programms der Vereinten Natio-
nen für internationale Drogenkontrolle zukommt; 

 2. erklärt erneut, dass der Exekutivdirektor des Pro-
gramms der Vereinten Nationen für internationale Drogen-
kontrolle die Aufgabe hat, die gesamte Drogenkontrolltätig-
keit der Vereinten Nationen zu koordinieren und wirksam zu 
leiten, um die Kostenwirksamkeit zu steigern und sicherzu-
stellen, dass die Maßnahmen kohärent sind und diese Tätig-
keiten im gesamten System der Vereinten Nationen koordi-
niert ablaufen, einander ergänzen und sich nicht überschnei-
den, und ermutigt zu weiteren diesbezüglichen Anstrengun-
gen; 

 3. betont, dass die Vieldimensionalität des Weltdro-
genproblems es erfordert, dass die Einbindung und Koordi-
nierung der Drogenkontrolltätigkeit im gesamten System der 
Vereinten Nationen, darunter auch bei den Folgemaßnahmen 
zu den Großkonferenzen der Vereinten Nationen, gefördert 
wird; 

 4. bittet die Regierungen und das Programm der 
Vereinten Nationen für internationale Drogenkontrolle, der 
besseren Koordinierung der Aktivitäten der Vereinten Natio-
nen im Zusammenhang mit dem Weltdrogenproblem einen 
hohen Stellenwert beizumessen, um Überschneidungen sol-
cher Aktivitäten zu vermeiden, die Effizienz zu erhöhen und 
die von den Regierungen gebilligten Ziele zu erreichen; 

 5. fordert die Sonderorganisationen, die Programme 
und Fonds, einschließlich der humanitären Organisationen, 
nachdrücklich auf und bittet die multilateralen Finanzinstitu-
tionen, Maßnahmen zur Bekämpfung des Weltdrogenpro-
blems in ihre Programmierungs- und Planungsprozesse ein-
zubeziehen, um sicherzustellen, dass die aus der Sonderta-
gung über die gemeinsame Bekämpfung des Weltdrogenpro-
blems hervorgegangene ausgewogene Gesamtstrategie ver-
wirklicht wird; 

IV 

Programm der Vereinten Nationen für interna-
tionale Drogenkontrolle 

 1. begrüßt die Anstrengungen, die das Programm 
der Vereinten Nationen für internationale Drogenkontrolle 
unternimmt, um sein Mandat im Rahmen der internationalen 
Suchtstoffübereinkommen, der Umfassenden multidiszipli-
nären Konzeption für künftige Aktivitäten zur Bekämpfung 
des Drogenmissbrauchs77, des Weltweiten Aktionspro-
_____________ 
77 Siehe Report of the International Conference on Drug Abuse and Il-
licit Trafficking, Vienna, 17-26 June 1987 (Veröffentlichung der Verein-
ten Nationen, Best.-Nr. E.87.I.18), Kap. I, Abschnitt A. 

gramms78, der Ergebnisse der Sondertagung der Generalver-
sammlung über die gemeinsame Bekämpfung des Weltdro-
genproblems und der einschlägigen Konsensdokumente 
wahrzunehmen; 

 2. dankt dem Programm für die Unterstützung, die 
es verschiedenen Staaten bei der Erreichung der Ziele des 
Weltweiten Aktionsprogramms und der Sondertagung ge-
währt hat, insbesondere dort, wo hinsichtlich der Zielvorga-
ben für 2003 und 2008 bedeutsame und vorzeitige Fort-
schritte erzielt werden konnten; 

 3. ersucht das Programm, auch weiterhin 

 a) den Dialog mit den Mitgliedstaaten zu verstärken 
sowie für die kontinuierliche Verbesserung des Manage-
ments zu sorgen und auf diese Weise zu einer besseren und 
nachhaltigen Programmdurchführung beizutragen und den 
Exekutivdirektor weiter zu ermutigen, die Wirksamkeit des 
Programms so weit wie möglich zu steigern, unter anderem 
durch die volle Durchführung der Resolution 44/16 der 
Suchtstoffkommission, insbesondere der darin enthaltenen 
Empfehlungen; 

 b) verstärkt mit den Mitgliedstaaten und mit den 
Programmen, Fonds und zuständigen Stellen der Vereinten 
Nationen sowie den zuständigen Regionalorganisationen und 
-organen und nichtstaatlichen Organisationen zusammenzu-
arbeiten und auf Antrag bei der Umsetzung der Ergebnisse 
der Sondertagung behilflich zu sein; 

 c) im Rahmen der verfügbaren freiwilligen Mittel 
denjenigen Ländern verstärkt technische Hilfe zu gewähren, 
die Anstrengungen zur Bekämpfung des unerlaubten Anbaus 
von Betäubungsmittelpflanzen unternehmen, insbesondere 
indem sie alternative Entwicklungsprogramme durchführen; 

 d) unter Aufrechterhaltung des Gleichgewichts zwi-
schen Programmen zur Verringerung des Angebots und zur 
Senkung der Nachfrage ausreichende Mittel bereitzustellen, 
um es zu befähigen, seine Aufgaben bei der Umsetzung des 
Aktionsplans53 für die Verwirklichung der Erklärung über die 
Leitgrundsätze für die Senkung der Drogennachfrage54 zu er-
füllen; 

 e) den Dialog und die Zusammenarbeit mit den mul-
tilateralen Entwicklungsbanken und den internationalen Fi-
nanzinstitutionen zu verstärken, damit diese in interessierten 
und betroffenen Ländern mit der Drogenkontrolle zusam-
menhängende Kreditvergabe- und Programmierungsaktivitä-
ten durchführen können, die es diesen Ländern gestatten, die 
Ergebnisse der Sondertagung umzusetzen, und die Sucht-
stoffkommission über weitere Fortschritte auf diesem Gebiet 
unterrichtet zu halten; 

 f) unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Son-
dertagung in seinen Bericht über den unerlaubten Drogen-

_____________ 
78 Siehe Resolution S-17/2, Anlage. 
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handel eine aktualisierte, objektive und umfassende Bewer-
tung der weltweiten Tendenzen auf dem Gebiet des uner-
laubten Verkehrs mit und Transits von Suchtstoffen und psy-
chotropen Stoffen, einschließlich der dabei verwendeten Me-
thoden und Routen, aufzunehmen und Mittel und Wege zu 
empfehlen, wie die Kapazität der an diesen Routen liegen-
den Staaten zur Bewältigung aller Aspekte des Drogenpro-
blems verbessert werden kann; 

 g) den World Drug Report (Weltdrogenbericht), der 
umfassende und ausgewogene Informationen über das Welt-
drogenproblem enthält, zu veröffentlichen und sich um zu-
sätzliche außerplanmäßige Mittel für seine Veröffentlichung 
in allen Amtssprachen zu bemühen; 

 4. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, dem 
Programm größtmögliche finanzielle und politische Unter-
stützung zu gewähren, indem sie die Zahl der Geber erhöhen 
und mehr freiwillige Beiträge entrichten, insbesondere Bei-
träge für allgemeine Zwecke, damit es seine operativen Tä-
tigkeiten und die Aktivitäten auf dem Gebiet der technischen 
Zusammenarbeit fortsetzen, ausweiten und verstärken kann; 

 5. fordert das Internationale Suchtstoff-Kontrollamt 
auf, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um alle sei-
ne Aufgaben nach den internationalen Suchtstoffüberein-
kommen zu erfüllen und auch weiterhin mit den Regierun-
gen zusammenzuarbeiten, namentlich auch durch die Ge-
währung von Rat an die Mitgliedstaaten, die dies beantra-
gen; 

 6. stellt fest, dass das Amt ausreichende Ressourcen 
für die Durchführung aller seiner Aufgaben benötigt, und 
fordert daher die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich in 
einer gemeinsamen Anstrengung zu verpflichten, dem Amt 
im Einklang mit der Resolution 1996/20 des Wirtschafts- 
und Sozialrats vom 23. Juli 1996 angemessene und ausrei-
chende Haushaltsmittel zuzuweisen, und betont, dass seine 
Kapazität erhalten werden muss, unter anderem durch die 
Bereitstellung geeigneter Mittel durch den Generalsekretär 
und durch angemessene technische Unterstützung seitens 
des Programms; 

 7. unterstreicht, wie wichtig die Tagungen der Leiter 
nationaler Drogenbekämpfungsbehörden in allen Regionen 
der Welt sowie der Unterkommission der Suchtstoffkommis-
sion für unerlaubten Drogenverkehr und damit zusammen-
hängende Fragen im Nahen und Mittleren Osten sind, und 
ermutigt sie, auch künftig zur Stärkung der regionalen und 
internationalen Zusammenarbeit beizutragen und dabei die 
Ergebnisse der Sondertagung zu berücksichtigen; 

 8. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs79 und ersucht den Generalsekretär, unter Berücksich-
tigung der Förderung der integrierten Berichterstattung der 
Generalversammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung 
einen Bericht über die Umsetzung der Ergebnisse der zwan-
zigsten Sondertagung, namentlich des Aktionsplans zur 
_____________ 
79 A/56/157. 

Verwirklichung der Erklärung über die Leitgrundsätze für 
die Senkung der Drogennachfrage, und über die Durchfüh-
rung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 56/125 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/576, Ziffer 36)80. 

56/125. Die kritische Situation des Internationalen For-
schungs- und Ausbildungsinstituts zur Förde-
rung der Frau 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/219 vom 23. De-
zember 2000, in der sie beschloss, dem Internationalen For-
schungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau 
eine einmalige finanzielle Hilfe zu gewähren, mit der es sei-
ne Tätigkeit während des Jahres 2001 weiterführen konnte, 

 Kenntnis nehmend von der Resolution 2001/40 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 26. Juli 2001, in der der 
Generalversammlung empfohlen wurde, zu erwägen, jeden 
Restsaldo aus dem für 2001 vorgestreckten Betrag von 
800.000 US-Dollar als Rücklage für 2002 an das Institut zu 
übertragen, 

 in Anerkennung dessen, dass es dem Institut trotz der 
anhaltenden Schwierigkeiten und Ungewissheiten, mit denen 
es in den vergangenen beiden Jahren konfrontiert war, 
gelungen ist, sich ein Mindestmaß an Mitteln zu sichern, um 
den von der Generalversammlung und dem Wirtschafts- und 
Sozialrat übertragenen Mandaten entsprechen zu können, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs81; 

 2. lobt das Internationale Forschungs- und Ausbil-
dungsinstitut zur Förderung der Frau für die nacheinander 
erfolgte Durchführung der Phasen I und II des Informations- 
und Netzwerksystems zur Sensibilisierung für Gleichstel-
lungsfragen und die Einleitung der Phase III; 

 3. bringt ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass 
seit dem Ausscheiden der Direktorin im Juli 2001 und 
ungeachtet der gravierenden Lage des Instituts noch kein 
neuer Direktor ernannt wurde; 

 4. beschließt, 

 a) eine Arbeitsgruppe einzurichten, die aus jeweils 
zwei Regierungsvertretern aus jeder der fünf Regional-
gruppen der Vereinten Nationen und einem Vertreter des 
Gastlands besteht und den Auftrag hat, der Generalver-
_____________ 
80 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Griechenland, Iran (Islamische Republik) (im 
Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der 
Gruppe der 77 sind, sowie Chinas), Italien, Portugal und Spanien. 
81 A/56/279. 
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sammlung vor Ablauf der sechsundfünfzigsten Tagung 
Empfehlungen über die künftige Tätigkeit des Instituts zur 
Behandlung bis Ende 2002 vorzulegen; 

 b) im Rahmen der Resolution 55/219 der General-
versammlung und der Resolution 2001/40 des Wirtschafts- 
und Sozialrats zu prüfen, wie das Institut bis zur Behandlung 
der Empfehlungen der Arbeitsgruppe durch die Versamm-
lung mit Mitteln zur Fortsetzung seiner Tätigkeit ausgestattet 
werden könnte; 

 5. legt dem Generalsekretär eindringlich nahe, 

 a) so bald wie möglich einen Direktor des Interna-
tionalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur Förde-
rung der Frau zu ernennen, damit das Institut die Führung 
erhält, die es benötigt; 

 b) die Mitgliedstaaten auch weiterhin zu ermutigen, 
das Institut durch die Entrichtung freiwilliger Beiträge an 
den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für das Inter-
nationale Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förde-
rung der Frau zu unterstützen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über den 
Wirtschafts- und Sozialrat auf dessen Arbeitstagung 2002 
über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstat-
ten. 

RESOLUTION 56/126 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/576, Ziffer 36)82. 

56/126. Die Situation älterer Frauen in der Gesellschaft 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Natio-
nen verankerten Verpflichtung aller Staaten, die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, so-
wie unter Betonung ihrer Verpflichtungen nach den Rechts-
akten auf dem Gebiet der Menschenrechte, insbesondere 
dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Dis-
kriminierung der Frau83 und dem dazugehörigem Fakulta-
tivprotokoll84, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 44/76 vom 8. De-
zember 1989 über ältere Frauen, die Resolutionen des Wirt-

_____________ 
82 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Äthiopien, Bangladesch, Barba-
dos, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Burkina Faso, Chile, Deutsch-
land, Dominica, Fidschi, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, 
Guyana, Haiti, Honduras, Irland, Italien, Jamaika, Kolumbien, Kroa-
tien, Luxemburg, Mongolei, Niederlande, Panama, Philippinen, Portu-
gal, Spanien, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Suriname, Trinidad und 
Tobago, Uganda und Zypern. 
83 Resolution 34/180, Anlage. 
84 Resolution 54/4, Anlage. 

schafts- und Sozialrats 1982/23 vom 4. Mai 1982 über ältere 
Frauen und die Weltversammlung zur Frage des Alterns und 
1986/26 vom 23. Mai 1986 und 1989/38 vom 24. Mai 1989 
über ältere Frauen sowie die Resolution 36/4 der Kommis-
sion für die Rechtsstellung der Frau vom 20. März 1992 über 
die Einbeziehung älterer Frauen in die Entwicklung85, 

 sowie unter Hinweis auf die Ergebnisse der dreiund-
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung "Frau-
en 2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 
21. Jahrhundert"86 und die Erklärung und Aktionsplattform 
von Beijing87, insbesondere ihre Bestimmungen betreffend 
ältere Frauen, 

 mit Genugtuung darüber, dass die zweite Weltver-
sammlung über das Altern im April 2002 in Madrid abgehal-
ten wird, 

 sich dessen bewusst, dass die Frauen in allen Regionen 
der Welt die Mehrheit der älteren Bevölkerung ausmachen 
und eine wichtige menschliche Ressource darstellen, deren 
Beitrag zur Gesellschaft nicht voll anerkannt wird, 

 in Anerkennung dessen, dass ältere Frauen in verschie-
denen Regionen der Welt, insbesondere in den Entwick-
lungsländern, zunehmend die Verantwortung für die Betreu-
ung und Unterstützung der Opfer von HIV/Aids überneh-
men, 

 in Bekräftigung dessen, dass Altern und Behinderung 
eine doppelte Herausforderung darstellen und dass ältere 
Menschen spezielle gesundheitliche Bedürfnisse haben, die 
angesichts der steigenden Lebenserwartung und der wach-
senden Zahl älterer Frauen besonderer Aufmerksamkeit und 
weiterer Erforschung bedürfen, 

 in dem Bewusstsein, dass nur wenige Statistiken zur 
Situation älterer Frauen vorhanden sind, und in Anerken-
nung dessen, dass Daten, namentlich nach Alter und Ge-
schlecht aufgeschlüsselte Daten, von wesentlicher Bedeu-
tung für die Politikplanung und -bewertung sind, 

 in der Erkenntnis, dass Frauen aller Altersgruppen, ins-
besondere ältere Frauen, nach wie vor unter Diskriminierung 
und Chancenlosigkeit leiden, 

 nachdrücklich darauf hinweisend, dass die Regierun-
gen die Hauptverantwortung für die Schaffung eines der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Bürger för-
derlichen Umfelds tragen, und mit Genugtuung über den 

_____________ 
85 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1992, 
Supplement No. 4 (E/1992/24), Kap. I, Abschnitt C. 
86 Resolutionen S-23/2, Anlage und S-23/3, Anlage. 
87 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing,  
4.-15. September 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anla-
gen I und II. 
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wertvollen Beitrag, den die Zivilgesellschaft, namentlich 
nichtstaatliche Organisationen, leistet, um die Aufmerksam-
keit auf die besonderen Bedürfnisse älterer Frauen zu len-
ken, 

 1. betont, wie wichtig es ist, eine Gleichstellungs-
perspektive in die Politik- und Planungsprozesse auf allen 
Ebenen zu integrieren und dabei den Bedürfnissen älterer 
Frauen Rechnung zu tragen; 

 2. betont außerdem, dass die Diskriminierung auf 
Grund des Geschlechts und des Alters beseitigt werden muss 
und dass den Frauen aller Altersgruppen gleiche Rechte und 
der volle Genuss dieser Rechte gewährt werden müssen; 

 3. fordert die Regierungen und die regionalen und 
internationalen Organisationen, einschließlich des Systems 
der Vereinten Nationen, nachdrücklich auf, in Zusammenar-
beit mit der Zivilgesellschaft, namentlich den betreffenden 
nichtstaatlichen Organisationen, Programme für ein gesun-
des und aktives Altern zu fördern, deren Schwerpunkt auf 
der Unabhängigkeit, Gleichstellung, Teilhabe und Sicherheit 
älterer Frauen liegt, und geschlechtsspezifische Forschungs-
arbeiten und Programme durchzuführen, die den Bedürfnis-
sen dieser Frauen Rechnung tragen; 

 4. betont, dass die Regierungen und die regionalen 
und internationalen Organisationen, einschließlich des Sy-
stems der Vereinten Nationen und der internationalen Fi-
nanzinstitutionen, die Sammlung, Analyse und Verbreitung 
von nach Alter und Geschlecht aufgeschlüsselten Daten 
weiterentwickeln und verbessern müssen; 

 5. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, Maß-
nahmen zu ergreifen, die alle älteren Frauen in die Lage ver-
setzen, an allen Aspekten des Lebens aktiv teilzuhaben und 
vielfältige Funktionen in den Gemeinwesen, im öffentlichen 
Leben und bei Entscheidungsprozessen zu übernehmen, und 
in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, namentlich den 
in Betracht kommenden nichtstaatlichen Organisationen, Po-
litiken und Programme auszuarbeiten und durchzuführen, 
die das Ziel haben, den vollen Genuss ihrer Menschenrechte 
und ihre Lebensqualität zu gewährleisten und ihren Bedürf-
nissen Rechnung zu tragen und auf diese Weise zur Verwirk-
lichung einer Gesellschaft für alle Altersgruppen beizutra-
gen; 

 6. bittet die Regierungen, das System der Vereinten 
Nationen und die internationalen Organisationen, im Rah-
men ihrer Entwicklungsplanung die wachsende Rolle älterer 
Frauen bei der Betreuung und Unterstützung der Opfer von 
HIV/Aids zu berücksichtigen; 

 7. bittet die Regierungen und das System der Ver-
einten Nationen, auf der Zweiten Weltversammlung über das 
Altern, die im April 2002 in Madrid stattfinden wird, ihre 
Aufmerksamkeit auf die Situation älterer Frauen zu richten, 
so auch indem sie eine geschlechtsspezifische Perspektive in 
das Ergebnisdokument integrieren. 

RESOLUTION 56/127 
Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/576, Ziffer 36)88. 

56/127. Verbesserung der Situation der Frauen im Sy-
stem der Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Artikel 1 und 101 der Charta der 
Vereinten Nationen sowie auf Artikel 8, der bestimmt, dass 
die Vereinten Nationen die Gleichberechtigung von Männern 
und Frauen hinsichtlich der Anwartschaft auf alle Stellen in 
ihren Haupt- und Nebenorganen nicht einschränken werden, 

 sowie unter Hinweis auf das Ziel einer allgemeinen 
Gleichstellung von Männern und Frauen, insbesondere im 
Höheren Dienst und den oberen und obersten Rangebenen, 
bis zum Jahr 2000, das in der von der Vierten Weltfrauen-
konferenz verabschiedeten Aktionsplattform89 enthalten ist, 
und auf die weiteren Maßnahmen und Initiativen, die in dem 
von der Generalversammlung auf ihrer dreiundzwanzigsten 
Sondertagung "Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung 
und Frieden für das 21. Jahrhundert" verabschiedeten Er-
gebnisdokument90 aufgeführt sind, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 55/69 vom 
4. Dezember 2000 über die Verbesserung der Situation der 
Frauen im System der Vereinten Nationen, 

 Kenntnis nehmend von der Resolution 2001/50 der 
Menschenrechtskommission vom 24. April 2001 über die In-
tegration der Menschenrechte der Frau im gesamten System 
der Vereinten Nationen91, insbesondere ihrer Ziffer 13, in der 
die Kommission anerkennt, dass die verstärkte und umfas-
_____________ 
88 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Antigua und Barbuda, 
Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Baha-
mas, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, 
Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burun-
di, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gambia, Ghana, Griechenland, Guatemala, 
Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irland, Island, Is-
rael, Italien, Jamaika, Japan, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kasach-
stan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lettland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malta, 
Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesi-
en (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, 
Namibia, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, 
Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, 
Republik Moldau, Rumänien, Salomonen, Sambia, Samoa, San Mar-
ino, Schweden, Senegal, Sierra Leone, Slowenien, Somalia, Spanien, 
St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Thailand, Togo, Tri-
nidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ungarn, 
Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 
89 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing,  
4.-15. September 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge II. 
90 Resolution S-23/3, Anlage. 
91 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
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sende Teilhabe von Frauen, namentlich auf den höheren  
Ebenen der Entscheidungsfindung im System der Vereinten 
Nationen, sich auf die durchgängige Berücksichtigung einer 
geschlechtsspezifischen Perspektive äußerst positiv auswir-
ken wird, 

 mit Genugtuung über den Beschluss des Generalsekre-
tärs, in die Leistungsbeurteilung von Führungskräften Anga-
ben darüber aufzunehmen, welche Möglichkeiten zur Aus-
wahl von Bewerberinnen angeboten wurden und welche 
Fortschritte bei der Verbesserung der Vertretung von Frauen 
erzielt wurden, namentlich was die Bemühungen angeht, 
Bewerberinnen namhaft zu machen, 

 sowie mit Genugtuung über den vorgeschlagenen 
systemweiten mittelfristigen Plan zur Förderung der Frau im 
Zeitraum 2002-2005, den die Kommission für die Rechts-
stellung der Frau auf ihrer fünfundvierzigsten Tagung dem 
Wirtschafts- und Sozialrat empfohlen hat92, 

 berücksichtigend, dass Frauen aus bestimmten Län-
dern, insbesondere Entwicklungsländern und namentlich den 
am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Insel-
entwicklungsländern sowie aus Übergangsländern, weiterhin 
nicht vertreten oder unterrepräsentiert sind, 

 mit Genugtuung über die Hauptabteilungen und Berei-
che, die das Ziel der ausgewogenen Vertretung von Männern 
und Frauen erreicht haben, sowie diejenigen Hauptabteilun-
gen, die im vergangenen Jahr das Ziel erreicht oder über-
schritten haben, 50 Prozent der freien Stellen mit weiblichen 
Kandidaten zu besetzen, 

 erfreut über die Fortschritte bei der Aufrechterhaltung 
und Verbesserung der Vertretung von Frauen auf einigen 
Rangebenen des Sekretariats, insbesondere bei den der 
geografischen Verteilung unterliegenden Stellen, sowie 
darüber, dass der Prozentsatz der im Sekretariat eingestellten 
und beförderten Frauen stabil geblieben ist oder zuge-
nommen hat, jedoch besorgt darüber, dass im Hinblick auf 
die Verbesserung der Vertretung von Frauen auf den heraus-
gehobenen und führenden Rangebenen kaum spürbare Fort-
schritte erzielt wurden, 

 mit dem Ausdruck der Besorgnis darüber, dass derzeit 
keine Frauen als Sonderbeauftragte oder Sonderbotschafte-
rinnen tätig sind, 

 feststellend, dass die Statistiken über die Vertretung 
von Frauen in den Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen nicht ganz auf dem neuesten Stand sind, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht 
des Generalsekretärs93 und den darin beschriebenen Maß-
nahmen; 

 2. bekräftigt das vordringliche Ziel der zahlenmäßi-
gen Gleichstellung von Männern und Frauen in allen Besol-

_____________ 
92 Ebd., Supplement No. 7 (E/2001/27), Kap. I, Abschnitt B, Resolution 
45/3. 
93 A/56/472. 

dungsgruppen des Systems der Vereinten Nationen, insbe-
sondere auf den herausgehobenen und führenden Rangebe-
nen, unter voller Achtung des Grundsatzes der ausgewoge-
nen geografischen Verteilung im Einklang mit Artikel 101 
Absatz 3 der Charta der Vereinten Nationen sowie unter Be-
rücksichtigung dessen, dass Frauen aus bestimmten Ländern, 
insbesondere Entwicklungs- und Übergangsländern, weiter-
hin nicht vertreten oder unterrepräsentiert sind; 

 3. begrüßt es, 

 a) dass der Generalsekretär nach wie vor persönlich 
für die Erreichung des Ziels der Gleichstellung eintritt und 
zugesichert hat, dass der ausgewogenen Vertretung von 
Männern und Frauen bei seinen weiter andauernden Bemü-
hungen um die Herbeiführung einer neuen Managementkul-
tur in der Organisation, zu der auch die volle Umsetzung der 
Sondermaßnahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung94 
gehört, höchster Vorrang eingeräumt werden wird; 

 b) dass die Leiter der Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen zugesagt haben, ihre Bemühungen 
zur Erreichung der in der Erklärung95 und der Aktionsplatt-
form von Beijing89 enthaltenen Gleichstellungsziele zu ver-
stärken; 

 c) dass das Ziel der Herstellung größerer Ausgewo-
genheit zwischen Männern und Frauen in die Personalver-
waltungs-Aktionspläne der einzelnen Hauptabteilungen und 
Bereiche aufgenommen wurde, und befürwortet die weitere 
Zusammenarbeit, namentlich den Austausch der besten Ver-
fahrensweisen, zwischen den Hauptabteilungs- und Be-
reichsleitern, der Sonderberaterin für Gleichstellungsfragen 
und Frauenförderung und dem Sekretariats-Bereich Perso-
nalmanagement bei der Durchführung dieser Pläne, die kon-
krete Zielwerte und Strategien für eine stärkere Vertretung 
von Frauen in den einzelnen Hauptabteilungen enthalten; 

 d) dass bei Friedenssicherungseinsätzen der Verein-
ten Nationen weiterhin Koordinierungsstellen für Frauen be-
stimmt werden, und ersucht den Generalsekretär, sicherzu-
stellen, dass die Koordinierungsstellen auf ausreichend ho-
her Rangebene bestimmt werden und vollen Zugang zu dem 
hochrangigen Leitungspersonal im Einsatzgebiet und am 
Amtssitz haben; 

 e) dass weiterhin konkrete Ausbildungsprogramme 
zur konsequenten Berücksichtigung geschlechtsspezifischer 
Aspekte und über Gleichstellungsfragen am Arbeitsplatz 
durchgeführt werden, die auf die besonderen Bedürfnisse der 
einzelnen Hauptabteilungen zugeschnitten sind, lobt diejeni-
gen Hauptabteilungs- und Bereichsleiter, die für ihr Füh-
rungspersonal und ihre Mitarbeiter eine Ausbildung in 
Gleichstellungsfragen eingeleitet haben, und legt denjenigen, 
die noch keine derartige Ausbildung abgehalten haben, ein-

_____________ 
94 ST/AI/1999/9. 
95 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing,  
4.-15. September 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge I. 
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dringlich nahe, dies bis zum Ende des Zweijahreszeitraums 
zu tun; 

 4. bedauert, dass das Ziel der zahlenmäßigen 
Gleichstellung von Männern und Frauen bis zum Ende des 
Jahres 2000 nicht erreicht wurde, und fordert den Generalse-
kretär nachdrücklich auf, seine Anstrengungen zu verstär-
ken, um in naher Zukunft deutliche Fortschritte in Richtung 
auf dieses Ziel zu erzielen; 

 5. bekundet ihre Besorgnis darüber, dass in fünf Se-
kretariats-Hauptabteilungen und -bereichen immer noch we-
niger als 30 Prozent der Bediensteten Frauen sind, und legt 
dem Generalsekretär nahe, seine Anstrengungen zur Ver-
wirklichung des Ziels der ausgewogenen Vertretung von 
Männern und Frauen in allen Sekretariats-Hauptabteilungen 
und -bereichen zu verstärken; 

 6. ersucht den Generalsekretär, im Hinblick auf die 
Verwirklichung und Aufrechterhaltung des Ziels der zah-
lenmäßigen Gleichstellung von Männern und Frauen unter 
voller Achtung des Grundsatzes der ausgewogenen geografi-
schen Verteilung im Einklang mit Artikel 101 Absatz 3 der 
Charta 

 a) innovative Rekrutierungsstrategien auszuarbeiten, 
um entsprechend qualifizierte Bewerberinnen namhaft zu 
machen und zu gewinnen, insbesondere aus beziehungswei-
se in Entwicklungs- und Übergangsländern, anderen Mit-
gliedstaaten, die im Sekretariat nicht vertreten oder unterre-
präsentiert sind, sowie in Verwendungsgruppen, in denen 
Frauen unterrepräsentiert sind; 

 b) das System der Vereinten Nationen und seine Or-
ganisationen und Hauptabteilungen zu ermutigen, die beste-
henden informationstechnischen Ressourcen und Systeme 
und die sonstigen herkömmlichen Methoden zur Verbreitung 
von Informationen über Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Frauen wirksamer zu nutzen und die Listen potenzieller 
Bewerberinnen besser zu koordinieren; 

 c) die Fortschritte der Hauptabteilungen und Berei-
che bei der Verwirklichung des Ziels der ausgewogenen Ver-
tretung von Männern und Frauen auch weiterhin genau zu 
überwachen, dafür zu sorgen, dass die Ernennung und Be-
förderung von entsprechend qualifizierten Frauen nicht we-
niger als 50 Prozent aller Ernennungen und Beförderungen 
beträgt, bis das Ziel der zahlenmäßigen Gleichstellung von 
Männern und Frauen erreicht ist, unter anderem durch die 
vollinhaltliche Durchführung der Sondermaßnahmen für 
Frauen, und die Führungskräfte auf wirksame Weise zu er-
mutigen, auf die Erreichung der gesteckten Zielwerte für die 
bessere Vertretung von Frauen hinzuarbeiten, und ihre Lei-
stung auf diesem Gebiet zu überwachen und zu bewerten; 

 d) das Büro der Sonderberaterin für Gleichstellungs-
fragen und Frauenförderung in die Lage zu versetzen, die 
Umsetzung der strategischen Aktionspläne für die Verwirk-
lichung einer ausgewogenen Vertretung von Männern und 
Frauen und der Sondermaßnahmen für Frauen wirksam zu 
überwachen und Fortschritte zu erleichtern, indem er unter 

anderem den Zugang zu denjenigen Informationen sicher-
stellt, die zur Durchführung dieser Arbeit benötigt werden; 

 e) verstärkte Bemühungen zu unternehmen, im Rah-
men der vorhandenen Ressourcen ein gleichstellungsorien-
tiertes Arbeitsumfeld zu schaffen, das den Bedürfnissen sei-
ner Mitarbeiter, Frauen wie Männer, entspricht, so auch 
durch die Aufstellung von Regelungen für die Gleitzeit, Fle-
xibilisierung des Arbeitsplatzes, Betreuung von Kindern und 
älteren Angehörigen sowie durch die Bereitstellung umfas-
senderer Informationen für potenzielle Bewerber und neu 
eingestellte Bedienstete über Beschäftigungsmöglichkeiten 
für Ehegatten, die Unterstützung der Tätigkeiten von Frau-
ennetzwerken und -organisationen innerhalb des Systems der 
Vereinten Nationen und die Ausweitung der gleichstellungs-
orientierten Ausbildung in allen Hauptabteilungen, Berei-
chen und Dienstorten; 

 f) die Vorschriften gegen die Belästigung, nament-
lich die sexuelle Belästigung, weiter zu stärken, unter ande-
rem indem die volle Durchführung der Leitlinien zur An-
wendung dieser Vorschriften am Amtssitz und im Feld, ein-
schließlich bei den Friedenssicherungseinsätzen, sicherge-
stellt wird; 

 7. legt dem Generalsekretär eindringlich nahe, er-
neute Anstrengungen zu unternehmen, um mehr Frauen zu 
Sonderbeauftragten und Sonderbotschafterinnen zu ernennen 
und mit der Durchführung von Guten Diensten in seinem 
Namen zu beauftragen, insbesondere im Bereich der Frie-
denssicherung, der Friedenskonsolidierung, der vorbeugen-
den Diplomatie und der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung sowie bei operativen Tätigkeiten, so auch durch 
Ernennung zu residierenden Koordinatorinnen, und andere 
hochrangige Stellen vermehrt mit Frauen zu besetzen; 

 8. legt dem Generalsekretär und den Leitern der Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen nahe, wei-
ter gemeinsame Konzepte zu entwickeln, um Frauen an ihre 
Organisation zu binden, die interinstitutionelle Mobilität zu 
fördern und die Chancen für eine Laufbahnförderung zu 
verbessern; 

 9. ermutigt die Vereinten Nationen und die Mit-
gliedstaaten, die Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sonder-
tagung der Generalversammlung "Frauen 2000: Gleichstel-
lung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert"90, 
die die Verbesserung der Situation der Frauen im System der 
Vereinten Nationen betreffen, auch weiterhin umzusetzen; 

 10. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, 

 a) die Anstrengungen zu unterstützen, die die Ver-
einten Nationen und die Sonderorganisationen unternehmen, 
um die zahlenmäßige Gleichstellung von Männern und Frau-
en, insbesondere auf den herausgehobenen und führenden 
Rangebenen, zu erreichen, indem sie regelmäßig mehr Be-
werberinnen für Stellen im System der Vereinten Nationen 
namhaft machen und dafür vorstellen, indem sie einzelstaat-
liche Rekrutierungsquellen benennen und vorschlagen, die 
den Organisationen des Systems der Vereinten Nationen be-
hilflich sein werden, geeignete Bewerberinnen, vor allem 
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aus Entwicklungs- und Übergangsländern, namhaft zu ma-
chen, und indem sie mehr Frauen ermutigen, sich im Sekre-
tariat, in den Sonderorganisationen, Fonds und Programmen 
sowie in den Regionalkommissionen um Stellen zu bewer-
ben, namentlich in denjenigen Bereichen, in denen Frauen 
unterrepräsentiert sind, wie beispielsweise auf dem Gebiet 
der Friedenssicherung, der Friedenskonsolidierung und auf 
anderen nichttraditionellen Gebieten; 

 b) Kandidatinnen für die Verwendung bei Friedens-
sicherungsmissionen namhaft zu machen und den Frauenan-
teil in Militär- und Zivilpolizeikontingenten zu erhöhen; 

 c) regelmäßig mehr Bewerberinnen für die Ernen-
nung oder Wahl auf Positionen in zwischenstaatlichen, Sach-
verständigen- und Vertragsorganen namhaft zu machen und 
dafür vorzustellen; 

 d) mehr Bewerberinnen für die Ernennung oder 
Wahl zu Richtern oder auf andere hohe Positionen an inter-
nationalen Gerichtshöfen namhaft zu machen und dafür 
vorzustellen; 

 11. ersucht den Generalsekretär, der Kommission für 
die Rechtsstellung der Frau auf ihrer sechsundvierzigsten 
Tagung und der Generalversammlung auf ihrer siebenund-
fünfzigsten Tagung unter anderem durch die Bereitstellung 
aktueller Statistiken über die Anzahl und den Prozentsatz der 
Frauen in allen Organisationseinheiten und in allen Besol-
dungsgruppen im gesamten System der Vereinten Nationen 
über die Durchführung dieser Resolution sowie über die 
Umsetzung der Aktionspläne der Hauptabteilungen zur Her-
beiführung einer ausgewogenen Vertretung von Männern 
und Frauen Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 56/128 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/576, Ziffer 36)96. 

_____________ 
96 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Andorra, Antigua und 
Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Austra-
lien, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, 
Bolivien, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, 
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische 
Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El 
Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, 
Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, 
Guyana, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, 
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Ko-
lumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mar-
shallinseln, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), 
Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicara-
gua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, 
Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Salomonen, Sambia, Samoa, 
San Marino, Schweden, Senegal, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafri-
ka, Suriname, Swasiland, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tsche-
chische Republik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanu-
atu, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland und Zypern. 

56/128. Traditionelle Praktiken oder Bräuche, die die 
Gesundheit von Frauen und Mädchen beein-
trächtigen 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 54/133 vom 17. De-
zember 1999 und ihrer sonstigen einschlägigen Resolutionen 
und Beschlüsse sowie eingedenk der Resolutionen und Be-
schlüsse des Wirtschafts- und Sozialrats, der Menschen-
rechtskommission und ihrer Unterkommission für die Förde-
rung und den Schutz der Menschenrechte, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht der Sonderbericht-
erstatterin der Unterkommission für die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte über traditionelle Praktiken, die 
die Gesundheit von Frauen und Mädchen beeinträchtigen97, 
und dem Bericht der Sonderberichterstatterin der Menschen-
rechtskommission über Gewalt gegen Frauen, deren Ursa-
chen und deren Folgen98, 

 erneut erklärend, dass alle Staaten verpflichtet sind, die 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, wie in der Charta der 
Vereinten Nationen aufgeführt, zu fördern und zu schützen, 
sowie in Bekräftigung der Verpflichtungen, die in den Men-
schenrechtsübereinkünften, insbesondere in den Artikeln 5 
und 12 des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau99, in Artikel 24 des Überein-
kommens über die Rechte des Kindes100 und in Artikel 12 
des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte101, enthalten sind, 

 eingedenk des Artikels 2 Buchstabe a der Erklärung 
über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen102 und des 
Artikels 5 Absatz 5 der Erklärung über die Beseitigung aller 
Formen von Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der 
Religion oder der Überzeugung103, 

 unter Hinweis auf die in den Ergebnisdokumenten der 
Weltkonferenz über Menschenrechte104, der Internationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung105, der Vier-
ten Weltfrauenkonferenz106 und der einundzwanzigsten107, 

_____________ 
97 E/CN.4/Sub.2/2001/27. 
98 E/CN.4/2001/73 und Add.1 und 2. 
99 Resolution 34/180, Anlage. 
100 Resolution 44/25, Anlage. 
101 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
102 Siehe Resolution 48/104. 
103 Siehe Resolution 36/55. 
104 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
105 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Na-
tionen, Best.-Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
106 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing,  
4.-15. September 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anla-
gen I und II. 
107 Resolution S-21/2, Anlage. 
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dreiundzwanzigsten108 und sechsundzwanzigsten109 Sonder-
tagung der Generalversammlung enthaltenen Bestimmungen 
betreffend traditionelle Praktiken oder Bräuche, die die Ge-
sundheit von Frauen und Mädchen beeinträchtigen, 

 sowie unter Hinweis auf die allgemeine Empfehlung 14 
betreffend die weibliche Beschneidung, die von dem Aus-
schuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau auf 
seiner neunten Tagung verabschiedet wurde110, die Ziffern 
11, 20 und 24 Buchstabe l der allgemeinen Empfehlung 19 
betreffend Gewalt gegen Frauen, die von dem Ausschuss auf 
seiner elften Tagung verabschiedet wurde111, die Ziffern 15 
Buchstabe d und 18 der allgemeinen Empfehlung 24 betref-
fend Artikel 12 des Übereinkommens über die Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau betreffend Frauen 
und Gesundheit, die von dem Ausschuss auf seiner zwanzig-
sten Tagung verabschiedet wurde112, und Kenntnis nehmend 
von den Ziffern 21, 35 und 51 der allgemeinen Bemerkung 
14 (2000) betreffend Artikel 12 des Internationalen Paktes 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, die von 
dem Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte auf seiner zweiundzwanzigsten Tagung verabschie-
det wurde113, 

 erneut erklärend, dass schädliche traditionelle Prakti-
ken oder Bräuche, namentlich die Verstümmelung der weib-
lichen Geschlechtsorgane, eine ernste Bedrohung der Ge-
sundheit von Frauen und Mädchen darstellen und tödliche 
Folgen haben können, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass diese 
Praktiken nach wie vor weit verbreitet sind, 

 erneut erklärend, dass derartige traditionelle Praktiken 
oder Bräuche eine eindeutige Form der Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen und eine schwere Verletzung ihrer Menschen-
rechte darstellen, 

 hervorhebend, dass die Ausmerzung schädlicher tradi-
tioneller Praktiken oder Bräuche dazu beitragen wird, die 
Gefährdung von Frauen und Mädchen durch HIV/Aids und 
andere sexuell übertragene Infektionen zu verringern, 

 betonend, dass die Ausmerzung dieser Praktiken größe-
re Anstrengungen und ein größeres Engagement seitens der 
Regierungen, der internationalen Gemeinschaft und der Zi-
vilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen und der 
Gemeinwesenorganisationen, erfordert und dass sich die 
Einstellungen der Gesellschaften von Grund auf ändern 
müssen, 

_____________ 
108 Resolutionen S-23/2, Anlage und S-23/3, Anlage. 
109 Resolution S-26/2, Anlage. 
110 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundvier-
zigste Tagung, Beilage 38 und Korrigendum (A/45/38 und Corr.1), 
Kap. IV, Ziffer 438. 
111 Ebd., Siebenundvierzigste Tagung, Beilage 38 (A/47/38), Kap. I. 
112 Ebd., Vierundfünfzigste Tagung, Beilage 38 (A/54/38/Rev.1), erster 
Teil, Kap. I, Abschnitt A. 
113 Official Records of the Economic and Social Council, 2001, Sup-
plement No. 2 (E/2001/22), Anhang IV. 

 mit Dank Kenntnis nehmend von der im Rahmen der 
Organisation der afrikanischen Einheit geleisteten Arbeit zur 
Erstellung des Entwurfs eines Protokolls zur Afrikanischen 
Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker114 über 
die Rechte der Frauen in Afrika, 

 mit Genugtuung darüber, dass das vom 28. bis 31. Mai 
2001 in Kairo abgehaltene Panafrikanische Forum über die 
Zukunft der Kinder zur Ausmerzung aller schädlichen tradi-
tionellen Praktiken, die die Rechte und die Gesundheit von 
Mädchen und Frauen beeinträchtigen, aufgerufen hat115, 

 1. begrüßt 

 a) den Bericht des Generalsekretärs116, der ermuti-
gende Beispiele nationaler und internationaler Entwicklun-
gen liefert; 

 b) die Anstrengungen, die die Organe, Programme 
und Organisationen der Vereinten Nationen, namentlich das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, der Bevölkerungs-
fonds der Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisa-
tion, das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-
ten Nationen, der Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen 
für die Frau und das Gemeinsame Programm der Vereinten 
Nationen für HIV/Aids, unternehmen, um gegen das Pro-
blem der traditionellen Praktiken oder Bräuche, die die Ge-
sundheit von Frauen und Mädchen beeinträchtigen, anzuge-
hen, und ermutigt sie, ihre Bemühungen auch weiterhin zu 
koordinieren; 

 c) die Tätigkeit der Sonderbotschafterin des Bevöl-
kerungsfonds der Vereinten Nationen für die Abschaffung 
der Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane sowie 
ihren kontinuierlichen Beitrag zu der Kampagne zur Ab-
schaffung der Verstümmelung der weiblichen Geschlechts-
organe; 

 d) die Arbeiten, die das Interafrikanische Komitee 
für traditionelle Praktiken, die die Gesundheit von Frauen 
und Kindern beeinträchtigen, und andere nichtstaatliche Or-
ganisationen und lokale Verbände, namentlich Frauenorgani-
sationen, durchgeführt haben, um die schädlichen Auswir-
kungen derartiger Praktiken, insbesondere der Verstümme-
lung der weiblichen Geschlechtsorgane, stärker ins Bewusst-
sein zu rücken; 

 e) die Tatsache, dass die Frage der Ausmerzung 
schädlicher traditioneller Praktiken und Bräuche auf der 
Sondertagung der Generalversammlung über Kinder behan-
delt werden wird; 

 2. betont, dass es notwendig ist, dass die Fonds und 
Programme der Vereinten Nationen, die internationalen und 
regionalen Finanzinstitutionen sowie bilaterale und multila-
terale Geber den Entwicklungsländern, die sich um die Aus-

_____________ 
114 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1520, Nr. 26363. 
115 Siehe A/S-27/4, Anlage, Ziffer 32 g). 
116 A/56/316. 
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merzung traditioneller Praktiken und Bräuche bemühen, die 
die Gesundheit von Frauen und Mädchen beeinträchtigen, 
technische und finanzielle Hilfe gewähren, und dass die in-
ternationale Gemeinschaft den auf diesem Gebiet tätigen 
nichtstaatlichen Organisationen und gemeinwesengestützten 
Gruppen Hilfe gewährt; 

 3. fordert alle Staaten auf, 

 a) sofern nicht bereits geschehen, die einschlägigen 
Menschenrechtsübereinkünfte, insbesondere das Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau99 und das Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes100, zu ratifizieren oder ihnen beizutreten, die Unter-
zeichnung und Ratifikation des Fakultativprotokolls zu dem 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau117 beziehungsweise den Beitritt dazu zu 
erwägen und ihre Verpflichtungen aus den Verträgen, deren 
Vertragspartei sie sind, zu achten und voll zu erfüllen; 

 b) die internationalen Verpflichtungen zu erfüllen, 
die sie auf den einschlägigen Großkonferenzen der Vereinten 
Nationen und den Sondertagungen und Gipfeltreffen der Ge-
neralversammlung seit 1990 sowie im Rahmen ihrer Folge-
prozesse eingegangen sind; 

 c) grundlegende Daten über das Vorkommen tradi-
tioneller Praktiken oder Bräuche, die die Gesundheit von 
Frauen und Mädchen beeinträchtigen, insbesondere die Ver-
stümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane, zu erheben 
und zu verbreiten; 

 d) einzelstaatliche Rechtsvorschriften, Politiken, 
Pläne und Programme zu erarbeiten, zu verabschieden und 
umzusetzen, die traditionelle Praktiken oder Bräuche verbie-
ten, die die Gesundheit von Frauen und Mädchen beeinträch-
tigen, namentlich die Verstümmelung der weiblichen Ge-
schlechtsorgane, und diejenigen, die solche Praktiken aus-
üben, strafrechtlich zu verfolgen; 

 e) sofern noch nicht geschehen, auf einzelstaatlicher 
Ebene einen konkreten Mechanismus für die Umsetzung be-
ziehungsweise Überwachung der einschlägigen Rechtsvor-
schriften, der Rechtsdurchsetzung und der einzelstaatlichen 
Politiken einzurichten; 

 f) Unterstützungsdienste einzurichten oder zu ver-
stärken, die auf die Bedürfnisse der Opfer eingehen, unter 
anderem durch den Aufbau umfassender und zugänglicher 
Dienste für sexuelle und reproduktive Gesundheit, sowie 
durch die Bereitstellung von Fortbildung für die in der Ge-
sundheitsversorgung auf allen Ebenen tätigen Personen hin-
sichtlich der gesundheitsschädlichen Folgen solcher Prakti-
ken; 

 g) im Rahmen der Ausbildung von Gesundheits- und 
anderem Fachpersonal insbesondere auf traditionelle Prakti-

_____________ 
117 Resolution 54/4, Anlage. 

ken oder Bräuche einzugehen, die die Gesundheit von Frau-
en und Mädchen beeinträchtigen, und in diesem Zusammen-
hang darüber aufzuklären, dass derartige Praktiken die Ge-
fährdung von Frauen und Mädchen durch HIV/Aids und 
andere sexuell übertragene Infektionen erhöhen; 

 h) alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Frauen zur Selbstbestimmung zu befähigen, ihre wirt-
schaftliche Unabhängigkeit zu stärken und die volle Aus-
übung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten zu schüt-
zen und zu fördern, damit Frauen und Mädchen sich unter 
anderem besser vor traditionellen Praktiken oder Bräuchen, 
die ihre Gesundheit beeinträchtigen, schützen können; 

 i) sich verstärkt darum zu bemühen, die schädlichen 
Auswirkungen traditioneller Praktiken oder Bräuche, die die 
Gesundheit von Frauen und Mädchen beeinträchtigen, na-
mentlich die Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsor-
gane, in das Bewusstsein der internationalen und nationalen 
Öffentlichkeit zu rücken und die öffentliche Meinung dafür 
zu mobilisieren, unter anderem indem Meinungsbildner, 
Pädagogen, religiöse Führer, Häuptlinge, traditionelle Füh-
rer, Ärzte, Lehrer, auf dem Gebiet der Gesundheit der Frau 
und der Familienplanung tätige Organisationen, Sozialarbei-
ter, Kinderbetreuungseinrichtungen, zuständige nichtstaatli-
che Organisationen, die Künste und die Medien in Aufklä-
rungskampagnen einbezogen werden, mit dem Ziel, diese 
Praktiken völlig auszumerzen; 

 j) gegebenenfalls in Lehrplänen auf traditionelle 
Praktiken oder Bräuche einzugehen, die die Gesundheit von 
Frauen und Mädchen beeinträchtigen; 

 k) das Verständnis der Männer für ihre Rolle und ih-
re Verantwortung hinsichtlich des Eintretens für die Aus-
merzung schädlicher Praktiken wie der Verstümmelung der 
weiblichen Geschlechtsorgane zu fördern; 

 l) auch künftig konkrete Maßnahmen zu treffen, um 
Gemeinwesen, namentlich Gemeinschaften von Einwande-
rern und Flüchtlingen, in denen die Verstümmelung der 
weiblichen Geschlechtsorgane praktiziert wird, verstärkt zu 
Tätigkeiten zu befähigen, die die Verhütung und Ausmer-
zung solcher Praktiken zum Ziel haben; 

 m) durch Konsultationen mit Gemeinwesen und reli-
giösen und kulturellen Gruppen und deren Führern nach Al-
ternativen für schädliche traditionelle Praktiken oder Bräu-
che zu suchen, insbesondere in denjenigen Fällen, in denen 
diese Praktiken Teil einer rituellen Zeremonie oder eines Ini-
tiationsritus sind, und indem sie denjenigen, die traditionelle 
Praktiken ausüben, alternative Aus- und Fortbildungsmög-
lichkeiten anbieten; 

 n) mit der Sonderberichterstatterin der Unterkom-
mission für die Förderung und den Schutz der Menschen-
rechte über traditionelle Praktiken, die die Gesundheit von 
Frauen und Mädchen beeinträchtigen, eng zusammenzuar-
beiten, insbesondere indem sie ihr alle Informationen zur 
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Verfügung stellen, um die sie ersucht, und ernsthaft erwägen, 
sie zu einem Besuch in ihren Ländern einzuladen; 

 o) mit den zuständigen Sonderorganisationen und 
den Fonds und Programmen der Vereinten Nationen sowie 
gegebenenfalls mit den regionalen zwischenstaatlichen Or-
ganisationen und den zuständigen lokalen Verbänden und 
nichtstaatlichen Organisationen, einschließlich der Frauen-
organisationen, eng zusammenzuarbeiten, in dem gemein-
samen Bestreben, traditionelle Praktiken oder Bräuche, die 
die Gesundheit von Frauen und Mädchen beeinträchtigen, 
auszumerzen; 

 p) in ihre Berichte an den Ausschuss für die Beseiti-
gung der Diskriminierung der Frau, den Ausschuss für die 
Rechte des Kindes und andere einschlägige Vertragsorgane 
konkrete Informationen über die Maßnahmen aufzunehmen, 
die sie zur Beseitigung traditioneller Praktiken oder Bräu-
che, die die Gesundheit von Frauen und Mädchen beein-
trächtigen, einschließlich der Verstümmelung der weiblichen 
Geschlechtsorgane, unternommen haben, und diejenigen, die 
diese Praktiken ausüben, strafrechtlich zu verfolgen; 

 4. bittet 

 a) die zuständigen Sonderorganisationen, Organe der 
Vereinten Nationen, regionalen zwischenstaatlichen Organi-
sationen und nichtstaatlichen Organisationen, Informationen 
zum Thema dieser Resolution auszutauschen, und ermutigt 
zum Austausch derartiger Informationen zwischen den auf 
diesem Gebiet tätigen nichtstaatlichen Organisationen und 
den Organen für die Überwachung der Anwendung der ein-
schlägigen Menschenrechtsübereinkünfte; 

 b) die Kommission für die Rechtsstellung der Frau, 
diese Frage auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung unter dem 
Schwerpunktthema "Die Menschenrechte von Frauen und 
die Beseitigung aller Formen der Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen, wie in der Aktionsplattform von Beijing und dem 
Ergebnisdokument der dreiundzwanzigsten Sondertagung 
der Generalversammlung definiert" zu behandeln; 

 c) die Regierungen, Organisationen und Einzelper-
sonen, die dazu in der Lage sind, Beiträge an den Treuhand-
fonds zu entrichten, der die Arbeit der Sonderbotschafterin 
des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen für die Ab-
schaffung der Verstümmelung der weiblichen Geschlechts-
organe unterstützt; 

 5. ersucht den Generalsekretär, 

 a) seinen Bericht auch weiterhin den entsprechenden 
Tagungen im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen 
zur Verfügung zu stellen; 

 b) der Generalversammlung auf ihrer achtundfünf-
zigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Be-
richt zu erstatten, mit besonderem Schwerpunkt auf den 
neuesten einzelstaatlichen und internationalen Entwicklun-
gen, einschließlich Beispielen für die besten einzelstaatli-
chen Verfahrensweisen und für internationale Zusammenar-
beit. 

RESOLUTION 56/129 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/576, Ziffer 36)118. 

56/129. Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen 
Gebieten 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 54/135 vom 17. De-
zember 1999, 

 sowie unter Hinweis auf die Bedeutung, die den Pro-
blemen der Frauen in ländlichen Gebieten in den Zukunfts-
strategien von Nairobi zur Förderung der Frau119, in der Er-
klärung und der Aktionsplattform von Beijing120 sowie in 
dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Dis-
kriminierung der Frau121 beigemessen wird, 

 mit Genugtuung über die Ergebnisse der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung der Generalversammlung "Frauen 
2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 
21. Jahrhundert", nämlich die "Politische Erklärung"122 und 
die "Weiteren Maßnahmen und Initiativen zur Umsetzung 
der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing"123, 

 unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen vom 8. September 2000124, in der die Mit-
gliedstaaten unter anderem den Beschluss trafen, die Gleich-
stellung der Geschlechter und die Ermächtigung der Frau als 
wirksame Mittel zur Bekämpfung von Armut, Hunger und 
Krankheit zu fördern und eine wirklich nachhaltige Entwick-
lung herbeizuführen, 

 in Anerkennung dessen, dass Frauen in ländlichen Ge-
bieten eine entscheidende Rolle bei der Förderung der land-
wirtschaftlichen und ländlichen Entwicklung, der Verbesse-
rung der Ernährungssicherheit und der Bekämpfung der 

_____________ 
118 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Angola, Äthiopien, Bangladesch, Benin, Bhu-
tan, Bolivien, Botsuana, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte 
d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Dominikanische Republik, 
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, 
Fidschi, Gambia, Guatemala, Guinea, Haiti, Indonesien, Kambodscha, 
Kamerun, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, Ma-
dagaskar, Malawi, Malaysia, Marokko, Mongolei, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nicaragua, Niger, Panama, Philippinen, Sambia, Sene-
gal, Sierra Leone, Simbabwe, Südafrika, Suriname, Swasiland, Thai-
land, Tunesien, Uganda und Vereinigte Republik Tansania. 
119 Report of the World Conference to Review and Appraise the 
Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, De-
velopment and Peace, Nairobi, 15-26 July 1985 (Veröffentlichung der 
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.85.IV.10), Kap. I, Abschnitt A. 
120 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing,  
4.-15. September 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anla-
gen I und II. 
121 Resolution 34/180, Anlage. 
122 Resolution S-23/2, Anlage. 
123 Resolution S-23/3, Anlage. 
124 Siehe Resolution 55/2. 
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ländlichen Armut zukommt und dass sie einen wesentlichen 
Beitrag dazu leisten, 

 in Anbetracht dessen, dass einige Auswirkungen der 
Globalisierung die sozioökonomische Randstellung der 
Frauen in ländlichen Gebieten vertiefen können, 

 sowie in Anbetracht dessen, dass der Globalisierungs-
prozess einen gewissen Nutzen gebracht hat, indem er Er-
werbsmöglichkeiten in neuen Sektoren für Frauen in ländli-
chen Gebieten geschaffen hat, 

 eingedenk dessen, dass die verfügbaren Daten und das 
vorhandene Mess- und Analyseinstrumentarium nicht aus-
reichen, um zu einem vollen Verständnis der Folgen der Glo-
balisierung und des ländlichen Wandels für die Geschlechter 
und der Auswirkungen dieser Prozesse auf Frauen in ländli-
chen Gebieten zu gelangen, 

 in der Erkenntnis, dass dringend geeignete Maßnahmen 
zur weiteren Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen 
Gebieten ergriffen werden müssen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs125; 

 2. begrüßt die Abhaltung der Tagung der Sachver-
ständigengruppe über die Lage der Frauen in ländlichen Ge-
bieten im Kontext der Globalisierung vom 4. bis 8. Juni 
2001 in Ulan-Bator; 

 3. ersucht den Generalsekretär, unter anderem auf 
der Grundlage der Fallstudien, die auf der in Ziffer 2 ge-
nannten Sachverständigentagung vorgelegt wurden, eine nut-
zerfreundliche Publikation zu erstellen, mit der die Lage der 
Frauen in ländlichen Gebieten im Kontext der Globalisie-
rung stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt wer-
den soll; 

 4. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Auf-
fassungen der Mitgliedstaaten zu der Frage einzuholen, ob es 
wünschenswert ist, ein grundsatzpolitisches Konsultations-
treffen auf hoher Regierungsebene einzuberufen, um die 
Prioritäten festzusetzen und die grundlegenden Strategien 
auszuarbeiten, mit denen den vielfältigen Problemen von 
Frauen in ländlichen Gebieten begegnet werden kann; 

 5. begrüßt die Einberufung des Weltgipfels für nach-
haltige Entwicklung im September 2002 in Südafrika, na-
mentlich die Überprüfung des Kapitels 24 der Agenda 21126 
mit dem Titel "Globaler Aktionsplan für Frauen zur Er-
zielung einer nachhaltigen und gerechten Entwicklung", das 
unter anderem Maßnahmen zur Verbesserung der Lage der 
Frauen in ländlichen Gebieten vorsieht, sowie den Welter-

_____________ 
125 A/56/268. 
126 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Ver-
einten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions 
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II. 

nährungsgipfel: Fünf Jahre danach, der im Juni 2002 in Ita-
lien stattfinden wird, und fordert die Regierungen nach-
drücklich auf, geschlechtsspezifische Gesichtspunkte in die 
jeweiligen Prozesse und Ergebnisdokumente einzubeziehen 
und ihre Aufmerksamkeit dabei auf die Verbesserung der 
Lage von Frauen in ländlichen Gebieten zu richten; 

 6. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit 
den Organisationen der Vereinten Nationen und gegebenen-
falls der Zivilgesellschaft auch weiterhin Anstrengungen zu 
unternehmen, um die Ergebnisse der Konferenzen und Gip-
feltreffen der Vereinten Nationen, einschließlich ihrer fünf-
jährlichen Überprüfungen, umzusetzen und eine integrierte 
und koordinierte Weiterverfolgung sicherzustellen und der 
Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen Gebieten in 
ihren nationalen, regionalen und globalen Entwicklungsstra-
tegien höhere Bedeutung beizumessen, unter anderem durch 
folgende Maßnahmen: 

 a) Schaffung eines förderlichen Umfelds für die Ver-
besserung der Lage von Frauen in ländlichen Gebieten, na-
mentlich die Integration einer Gleichstellungsperspektive in 
die makroökonomischen Politiken und der Aufbau ange-
messener sozialer Unterstützungssysteme; 

 b) Entwurf und Überarbeitung von Gesetzen, die 
gewährleisten, dass die in ländlichen Gebieten lebenden 
Frauen dort, wo es Privateigentum an Grund und Boden so-
wie Vermögenswerten gibt, volle und gleiche Rechte auf Ei-
gentum an Grund und Boden und anderen Vermögenswerten 
erhalten, namentlich auch im Wege des Erbrechts, und Ein-
leitung von Verwaltungsreformen und anderen notwendigen 
Maßnahmen, um Frauen das gleiche Recht wie Männern auf 
den Zugang zu Krediten, Kapital, geeigneten Technologien, 
Märkten und Informationen zu gewähren; 

 c) Ergreifung von Maßnahmen zur Sicherstellung 
dessen, dass die unbezahlte Arbeit und die Beiträge der 
Frauen zur landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftli-
chen Produktion, einschließlich des Einkommens aus dem 
informellen Sektor, sichtbar gemacht werden, und Bewer-
tung der Praktikabilität der Erarbeitung und Verbesserung 
von Mechanismen, wie beispielsweise des Zeitnutzungskon-
zepts zur Quantifizierung der unbezahlten Arbeit, unter An-
erkennung der Möglichkeit, sie bei der Ausarbeitung und 
Durchführung von Politiken und Programmen auf nationaler 
und regionaler Ebene zu berücksichtigen; 

 d) Verstärkung der Anstrengungen sowie entspre-
chende Investitionen zur Deckung der Grundbedürfnisse der 
Frauen in ländlichen Gebieten durch den Aufbau von Kapa-
zitäten und durch Maßnahmen zur Erschließung der mensch-
lichen Ressourcen, die Bereitstellung einer sicheren und zu-
verlässigen Wasserversorgung, die Bereitstellung von Ge-
sundheitsdiensten, namentlich Familienplanungsdiensten, 
durch Ernährungs-, Bildungs- und Alphabetisierungspro-
gramme sowie soziale Unterstützungsmaßnahmen; 

 e) politische und sozioökonomische Ermächtigung 
der Frauen in ländlichen Gebieten durch die Unterstützung 
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ihrer umfassenden und gleichberechtigten Teilhabe an der 
Entscheidungsfindung auf allen Ebenen, namentlich in den 
ländlichen Institutionen, unter anderem durch die Bereitstel-
lung von Ausbildungs- und Kapazitätsaufbauprogrammen, 
einschließlich zur Vermittlung rechtlichen Grundwissens; 

 f) Förderung von Programmen, die Frauen und 
Männer in ländlichen Gebieten in die Lage versetzen, Be-
rufstätigkeit und Familienpflichten miteinander zu vereinba-
ren, und die Männer dazu ermutigen, sich zu gleichen Teilen 
an der Haushaltsarbeit und der Kinderbetreuung zu beteili-
gen; 

 g) Integration einer Gleichstellungsperspektive in 
die Gestaltung, Umsetzung, Überwachung und Bewertung 
von Entwicklungspolitiken und -programmen, mit besonde-
rem Gewicht auf der Verringerung der unverhältnismäßig 
hohen Zahl in Armut lebender Frauen in ländlichen Gebie-
ten; 

 h) Konzeption und Umsetzung von Politiken zur 
Förderung und zum Schutz der Ausübung aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten durch Frauen und Schaffung ei-
nes Umfelds, das keine Verletzungen der Rechte von Frauen 
und Mädchen duldet; 

 i) Ausarbeitung konkreter Hilfsprogramme und Be-
ratender Dienste zur Förderung der wirtschaftlichen Fertig-
keiten von Frauen in ländlichen Gebieten, namentlich im 
Hinblick auf Bankgeschäfte und moderne Verfahren im Han-
dels- und Finanzbereich, sowie Gewährung von Kleinstkre-
diten und Bereitstellung weiterer Finanz- und Wirtschafts-
dienstleistungen an mehr Frauen in ländlichen Gebieten, mit 
dem Ziel, sie mit wirtschaftlicher Macht auszustatten; 

 7. bittet die Kommission für die Rechtsstellung der 
Frau, bei der Behandlung der in ihrem mehrjährigen Arbeits-
programm für den Zeitraum 2002-2006 festgelegten Schwer-
punktthemen der Lage der Frauen in ländlichen Gebieten 
gebührende Aufmerksamkeit zu widmen;  

 8. bittet die mit Entwicklungsfragen befassten Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, die Ermäch-
tigung der Frauen in ländlichen Gebieten und ihre beson-
deren Bedürfnisse in ihren Programmen und Strategien zu 
berücksichtigen und zu unterstützen, einschließlich im Kon-
text der Globalisierung; 

 9. betont die Notwendigkeit, unter anderem durch 
gezielte Studien zu ermitteln, wie am besten sichergestellt 
werden kann, dass Frauen in ländlichen Gebieten Zugang zu 
Informations- und Kommunikationstechnologien erhalten 
und in vollem Umfang daran teilhaben, und bittet die Inter-
nationale Fernmeldeunion, diese Frage im Rahmen der Vor-
bereitungen für den Weltgipfel über die Informationsgesell-
schaft zu prüfen; 

 10. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 56/130 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/576, Ziffer 36)127. 

56/130. Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für 
die Frau 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 39/125 vom 14. De-
zember 1984, mit der sie beschloss, den Entwicklungsfonds 
der Vereinten Nationen für die Frau als eigenständige und 
getrennte, mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen in autonomem Verbund stehende Einheit zu schaf-
fen, sowie ihre Resolutionen 52/94 vom 12. Dezember 1997 
und 54/136 vom 17. Dezember 1999, 

 sowie unter Hinweis auf die von der Vierten Weltfrau-
enkonferenz verabschiedete Aktionsplattform128, in der die 
besondere Rolle des Fonds bei der Förderung der Macht-
gleichstellung der Frau anerkannt und der Fonds aufgefor-
dert wird, sein Arbeitsprogramm im Lichte der Aktionsplatt-
form zu überprüfen und auszuweiten und den Schwerpunkt 
seiner Tätigkeit dabei auf die politische und wirtschaftliche 
Machtgleichstellung der Frau zu legen, 

 mit Genugtuung über die Beiträge des Fonds zur Un-
terstützung der Initiativen, die die Mitgliedstaaten, die Orga-
nisationen der Vereinten Nationen und die nichtstaatlichen 
Organisationen unternommen haben, um Aktivitäten zur 
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Er-
mächtigung der Frau zu konzipieren und durchzuführen, de-
ren Schwerpunkt auf den drei folgenden Themenbereichen 
liegt: Stärkung der wirtschaftlichen Kapazität der Frau, Stär-
kung ihrer Vertretung in der Staatsführung und anderen lei-
tenden Positionen und Förderung der Menschenrechte der 
Frau und der Beseitigung aller Formen der Gewalt gegen 
Frauen, 

_____________ 
127 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Antigua und Barbuda, Argentini-
en, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Bel-
gien, Belize, Benin, Bolivien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa 
Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Ecua-
dor, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eri-
trea, Fidschi, Finnland, Frankreich, Ghana, Griechenland, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, 
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kon-
go, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Mali, 
Marokko, Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Namibia, 
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Norwegen, Österreich, 
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Sambia, 
San Marino, Schweden, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Spanien,  
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafri-
ka, Suriname, Thailand, Trinidad und Tobago, Tschad, Uganda, Verei-
nigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland und Zypern. 
128 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing,  
4.-15. September 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge II. 
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 unter Hinweis auf die auf den Weltkonferenzen und 
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen sowie auf den Sonder-
tagungen der Generalversammlung seit 1990 und im Rah-
men ihrer Folgeprozesse eingegangenen Verpflichtungen 
und diese bekräftigend, 

 feststellend, wie wichtig die Arbeit des Beratungsaus-
schusses des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für 
die Frau bei der Ausrichtung der Politiken und Programme 
des Fonds ist, im Einklang mit den Bestimmungen in der 
Anlage zu Resolution 39/125, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Mittei-
lung des Generalsekretärs über die Tätigkeit des Entwick-
lungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau129; 

 2. ermutigt den Fonds, auch künftig im Rahmen sei-
ner Fachgebiete bei der Erfüllung der auf der Vierten Welt-
frauenkonferenz und der dreiundzwanzigsten Sondertagung 
der Generalversammlung "Frauen 2000: Gleichstellung, 
Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert" eingegan-
genen Verpflichtungen behilflich zu sein; 

 3. spricht dem Fonds ihre Anerkennung dafür aus, 
dass er sich auf die strategischen Programme in seinen drei 
Themenbereichen und die Unterstützung innovativer und 
experimenteller Tätigkeiten zur Umsetzung seiner Strategie 
und seines Tätigkeitsplans (2000-2003)130 im Rahmen der 
Aktionsplattform von Beijing128 und des Ergebnisdokuments 
der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversamm-
lung131 konzentriert; 

 4. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der stärke-
ren Synergie zwischen dem Entwicklungsfonds der Ver-
einten Nationen für die Frau und den anderen Fonds, Pro-
grammen und Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen sowie dem Büro der Sonderberaterin für Gleich-
stellungsfragen und Frauenförderung und der Sekretariats-
Abteilung Frauenförderung und fordert diese Stellen auf, 
ihre Zusammenarbeit fortzusetzen; 

 5. nimmt davon Kenntnis, dass der Fonds in der 
Lage ist, im Namen des Entwicklungsprogramms der Ver-
einten Nationen Projekte und Programme zur Erfüllung ihres 
jeweiligen Mandats und zur Verwirklichung ihrer jeweiligen 
eigenen und gemeinsamen Ziele auszuführen; 

 6. nimmt außerdem Kenntnis von den Aktivitäten 
des Fonds zur Weiterverfolgung der Resolution 54/136 der 
Generalversammlung, namentlich im Zusammenhang mit 
den Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf Frauen und 
der Rolle der Frau bei der Friedenskonsolidierung, sowie 
von seiner Unterstützung der Mitwirkung von Frauen an 
Friedensprozessen und legt dem Fonds in diesem Zusam-
menhang nahe, sich bezüglich dieser Aktivitäten auch 
künftig mit den Mitgliedstaaten ins Benehmen zu setzen; 
_____________ 
129 A/56/174. 
130 DP/2000/15 und Add.1. 
131 Resolution S-23/3, Anlage. 

 7. betont, wie wichtig der Treuhandfonds zur Unter-
stützung von Maßnahmen zur Beseitigung der Gewalt gegen 
Frauen und seine Lernkomponente sind, um wirksame Prak-
tiken zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen zu ermitteln 
und auszutauschen, und fordert die Regierungen, die nicht-
staatlichen Organisationen sowie den öffentlichen Sektor 
und den Privatsektor erneut auf, die Entrichtung von Beiträ-
gen an den Treuhandfonds beziehungsweise deren Erhöhung 
zu erwägen; 

 8. ermutigt den Fonds, aufbauend auf seinen Part-
nerschaften innerhalb des Systems der Vereinten Nationen, 
insbesondere mit dem Gemeinsamen Programm der Verein-
ten Nationen für HIV/Aids, auch weiterhin mit dafür zu sor-
gen, dass auf allen Ebenen der drei Themenbereiche des 
Fonds eine Gleichstellungsperspektive in einen umfassenden 
Ansatz zur Auseinandersetzung mit HIV/Aids integriert 
wird, insbesondere im Rahmen der Folgemaßnahmen zur 
Sondertagung der Generalversammlung über HIV/Aids; 

 9. ermutigt den Fonds außerdem, die Länder, die 
darum ersuchen, bei der Ausarbeitung oder Stärkung von 
Mechanismen zur Erhöhung der Rechenschaftspflicht auf 
dem Gebiet der Gleichstellung der Geschlechter zu unter-
stützen, namentlich durch den Aufbau von Regierungska-
pazitäten zur Durchführung von Haushaltsanalysen, die den 
Faktor Geschlecht berücksichtigen; 

 10. fordert den Fonds nachdrücklich auf, sich auch 
weiterhin darum zu bemühen, eine Gleichstellungsperspek-
tive in die operativen Tätigkeiten der Vereinten Nationen zu 
integrieren, namentlich über das System der residierenden 
Koordinatoren, die gemeinsamen Landesbewertungen und 
den Entwicklungshilfe-Programmrahmen der Vereinten Na-
tionen; 

 11. begrüßt den Beitrag des Fonds zur Förderung der 
strategischen Bedeutung der Ermächtigung der Frau in allen 
Regionen, in denen er tätig ist, und nimmt mit Genugtuung 
Kenntnis von der Ausweitung seiner Programmtätigkeiten in 
der afrikanischen Region; 

 12. ermutigt den Fonds, den Regierungen auch wei-
terhin bei der Durchführung des Übereinkommens zur Be-
seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau132 behilf-
lich zu sein, um die Gleichstellung der Geschlechter auf al-
len Ebenen zu fördern, namentlich durch eine Verstärkung 
der Zusammenarbeit zwischen den Regierungen und der Zi-
vilgesellschaft, insbesondere den Frauenorganisationen; 

 13. erkennt an, dass der Fonds höhere Beiträge zu 
Gunsten seiner Tätigkeit mobilisieren konnte, und dankt 
denjenigen Mitgliedstaaten, privaten Organisationen und 
Stiftungen, die durch die Erhöhung ihrer Beiträge ihr Eintre-
ten für die Fragen unter Beweis stellen, mit denen sich der 
Fonds befasst; 

_____________ 
132 Resolution 34/180, Anlage. 
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 14. dankt den nationalen Komitees für den Fonds für 
ihre Arbeit und ermutigt sie, mit angemessener Unterstüt-
zung durch den Fonds ihre Kapazitäten auszubauen und ihre 
Kontakte zur Zivilgesellschaft und zum Privatsektor zu ver-
tiefen, um den Fonds einer breiteren Öffentlichkeit bekannt 
zu machen und Ressourcen für seine Tätigkeit zu mobili-
sieren; 

 15. legt den Mitgliedstaaten, den nichtstaatlichen Or-
ganisationen und den Mitgliedern des Privatsektors, die zu 
dem Fonds beigetragen haben, eindringlich nahe, dies auch 
künftig zu tun und eine Erhöhung ihrer finanziellen Beiträge 
zu erwägen, und bittet andere Stellen, dringend die Entrich-
tung von Beiträgen an den Fonds zu erwägen. 

RESOLUTION 56/131 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/576, Ziffer 36)133. 

56/131. Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf alle von der Generalversammlung, 
der Kommission für die Rechtsstellung der Frau, der Men-
schenrechtskommission und der Kommission für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege verabschiedeten frü-
heren Resolutionen über Gewalt gegen Wanderarbeitnehme-
rinnen sowie auf die Erklärung über die Beseitigung der 
Gewalt gegen Frauen134, 

 in Bekräftigung der Ergebnisse der Weltkonferenz über 
Menschenrechte135, der Internationalen Konferenz über Be-
völkerung und Entwicklung136, der Vierten Weltfrauenkonfe-
renz137 und des Weltgipfels für soziale Entwicklung138 und 
ihrer fünfjährlichen Überprüfungen, insbesondere soweit sie 
Wanderarbeitnehmerinnen betreffen, 

 Kenntnis nehmend von den verschiedenen Aktivitäten, 
die von Stellen im System der Vereinten Nationen eingeleitet 
_____________ 
133 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Äthiopien, Bangladesch, Belgien, 
Bolivien, Burkina Faso, Chile, Demokratische Republik Kongo, Ecua-
dor, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eri-
trea, Fidschi, Haiti, Indonesien, Israel, Kambodscha, Kolumbien, Kroa-
tien, Madagaskar, Marokko, Marshallinseln, Mexiko, Mongolei, Mo-
sambik, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Philippinen, Por-
tugal, Sierra Leone, Sri Lanka, St. Vincent und die Grenadinen, Suri-
name und Vereinigte Republik Tansania. 
134 Siehe Resolution 48/104. 
135 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
136 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Na-
tionen, Best.-Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
137 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-
15. September 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anla-
gen I und II. 
138 Abgedruckt in: Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Ko-
penhagen, 6.-12. März 1995 (auszugsweise Übersetzung des Doku-
ments A/CONF.166/9 vom 19. April 1995), Kap. I, Resolution 1, An-
lagen I und II. 

wurden, darunter die von dem Internationalen Forschungs- 
und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau und der 
Internationalen Organisation für Migration veranstaltete 
Sachverständigentagung im August 1999 in Genf, die auf 
Initiative der Internationalen Organisation für Migration im 
Juni 2000 in Santiago abgehaltene internationale Arbeitsta-
gung über beste Verfahrensweisen betreffend Wanderarbeit-
nehmer und ihre Familienangehörigen, das von dem Ent-
wicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau und 
dem argentinischen Staatlichen Institut zur Bekämpfung der 
Diskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und des Rassis-
mus veranstaltete Seminar über Einwanderinnen im Juli 
2001 in Buenos Aires sowie andere Aktivitäten zur fortlau-
fenden Beurteilung und Linderung der Not von Wanderar-
beitnehmerinnen, 

 hervorhebend, dass es notwendig ist, über objektive, 
umfassende Informationen aus einer Vielzahl von Quellen zu 
verfügen, einschließlich einer Datenbank für Forschungs- 
und Analysezwecke, und einen breit angelegten Austausch 
der Erfahrungswerte und Lernerfahrungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten und der Zivilgesellschaft bei der Formulie-
rung von Politiken und konkreten Strategien zur Behebung 
des Problems der Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen 
vorzunehmen, 

 mit Unterstützung für die fortlaufende Mitwirkung der 
Zivilgesellschaft an der Entwicklung und Durchführung ge-
eigneter Maßnahmen zur Unterstützung innovativer Partner-
schaften zwischen öffentlichen Stellen, nichtstaatlichen Or-
ganisationen und anderen Teilen der Zivilgesellschaft, deren 
Ziel es ist, Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen zu be-
kämpfen, 

 feststellend, dass Armut, Arbeitslosigkeit und andere 
sozioökonomische Gegebenheiten Frauen aus Entwicklungs-
ländern und aus einigen Übergangsländern nach wie vor da-
zu veranlassen, sich in großer Zahl auf der Suche nach ei-
nem Lebensunterhalt für sich und ihre Familien in Länder zu 
begeben, in denen größerer Wohlstand herrscht, und gleich-
zeitig anerkennend, dass es Pflicht der Herkunftsländer ist, 
auf die Schaffung von Bedingungen hinzuwirken, die ihren 
Bürgern Arbeitsplätze und wirtschaftliche Sicherheit bieten, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die an-
haltenden Berichte über schwere Misshandlungen und Ge-
walttätigkeiten gegen Wanderarbeitnehmerinnen,  

 in der Erkenntnis, dass die Verbringung einer erhebli-
chen Anzahl von Wanderarbeitnehmerinnen mit Hilfe ge-
fälschter oder nicht ordnungsgemäßer Ausweispapiere und 
durch Scheinheiraten zum Zweck der Migration erleichtert 
oder ermöglicht werden kann, dass diese Aktivitäten unter 
anderem durch das Internet erleichtert werden können und 
dass diese Wanderarbeitnehmerinnen anfälliger für Miss-
brauch und Ausbeutung sind, 

 in Anerkennung der wirtschaftlichen Vorteile, die den 
Herkunftsländern und den Aufnahmeländern aus der Er-
werbstätigkeit von Wanderarbeitnehmerinnen erwachsen, 
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 in der Erwägung, dass es wichtig ist, auf bilateraler, 
regionaler, interregionaler und internationaler Ebene mittels 
gemeinsamer und kooperativer Maßnahmen und Strategien 
die Rechte und das Wohl von Wanderarbeitnehmerinnen zu 
schützen und zu fördern, 

 sowie in der Erwägung, dass es wichtig ist, den Zusam-
menhang zwischen Migration und Menschenhandel zu 
untersuchen, 

 ermutigt durch Maßnahmen, die einige Aufnahmelän-
der ergriffen haben, um die Not von Wanderarbeitnehmerin-
nen zu lindern, die sich in ihrer Hoheitsgewalt unterstehen-
den Gebieten aufhalten, 

 unter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die den zu-
ständigen Vertragsorganen der Vereinten Nationen bei der 
Überwachung der Umsetzung der Menschenrechtsüberein-
künfte und der einschlägigen Sonderverfahren im Rahmen 
ihres jeweiligen Mandats, bei der Auseinandersetzung mit 
dem Problem der Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen 
sowie beim Schutz und bei der Förderung ihrer Rechte und 
ihres Wohls zukommt, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs139; 

 2. nimmt außerdem Kenntnis von den Berichten der 
Sonderberichterstatterin der Menschenrechtskommission 
über die Menschenrechte von Migranten140 beziehungsweise 
der Sonderberichterstatterin der Menschenrechtskommission 
über Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen und deren Fol-
gen141 betreffend Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen 
und ermutigt sie, sich auch weiterhin mit der Frage der Ge-
walt gegen Wanderarbeitnehmerinnen und ihrer Menschen-
rechte auseinanderzusetzen, insbesondere mit dem Problem 
der geschlechtsspezifischen Gewalt, der Diskriminierung 
und des Frauenhandels; 

 3. ersucht alle Regierungen, auch künftig mit beiden 
Sonderberichterstatterinnen bei der Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben und Pflichten voll zusammenzuar-
beiten und ihnen alle erbetenen Informationen zur Verfügung 
zu stellen, so auch indem sie rasch auf die dringenden Ap-
pelle der Sonderberichterstatterinnen reagieren; 

 4. legt den Regierungen, insbesondere in den Her-
kunfts- und Aufnahmeländern, nahe, der Sonderberichter-
statterin über die Menschenrechte von Migranten Informa-
tionen über Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen zu-
kommen zu lassen, mit dem Ziel, die Sonderberichterstatte-
rin um Empfehlungen zu konkreten Maßnahmen und Aktio-
nen zu ersuchen, mit denen Abhilfe für dieses Problem ge-
schaffen werden kann; 

 5. legt den Regierungen außerdem nahe, ernsthaft 
die Möglichkeit zu prüfen, die Sonderberichterstatterin in ih-

_____________ 
139 A/56/329. 
140 E/CN.4/2001/83 und Add.1. 
141 E/CN.4/2001/73 und Add.1 und 2. 

re Länder einzuladen, damit sie ihren Auftrag wirksam erfül-
len kann; 

 6. fordert die Regierungen, die es betrifft, insbeson-
dere die Regierungen der Herkunfts- und Aufnahmeländer, 
nachdrücklich auf, noch stärkere innerstaatliche Anstren-
gungen zu unternehmen, um die Rechte und das Wohl von 
Wanderarbeitnehmerinnen zu schützen und zu fördern, na-
mentlich indem sie auf bilateraler, regionaler, interregionaler 
und internationaler Ebene beständig zusammenarbeiten, 
Strategien und gemeinsame Maßnahmen ausarbeiten und die 
innovativen Vorgehensweisen und Erfahrungen der einzel-
nen Mitgliedstaaten berücksichtigen, und fordert sie ferner 
nachdrücklich auf, einen fortlaufenden Dialog aufzunehmen 
und weiterzuführen, um den Informationsaustausch zu er-
leichtern; 

 7. fordert die Regierungen, die es betrifft, insbeson-
dere die Regierungen der Herkunfts- und Aufnahmeländer, 
außerdem nachdrücklich auf, Programme zu unterstützen, 
deren Ziel darin besteht, mehr vorbeugende Maßnahmen zu 
treffen, insbesondere bestimmte Zielgruppen zu informieren 
und in Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen 
auf einzelstaatlicher Ebene und an der Basis Aufklärungsar-
beit zu leisten und Kampagnen zu organisieren, um das Be-
wusstsein der Öffentlichkeit für diese Frage zu schärfen, und 
dafür entsprechende Mittel bereitzustellen; 

 8. stellt mit Genugtuung fest, dass einige Mitglied-
staaten, einschließlich Herkunfts-, Transit- und Aufnahme-
ländern, Maßnahmen beschlossen haben, um Wanderarbeit-
nehmerinnen über ihre Rechte und die Leistungen, auf die 
sie Anspruch haben, aufzuklären, und legt den anderen Mit-
gliedstaaten nahe, geeignete diesbezügliche Maßnahmen zu 
beschließen; 

 9. fordert die Regierungen, die es betrifft, insbeson-
dere die Regierungen der Herkunfts- und Aufnahmeländer, 
auf, soweit noch nicht geschehen, strafrechtliche Sanktionen 
zur Bestrafung derjenigen festzulegen, die Gewalt gegen 
Wanderarbeitnehmerinnen verüben, und im Rahmen des 
Möglichen den Opfern von Gewalt das gesamte Spektrum 
sofortiger Hilfs- und Schutzmaßnahmen anzubieten und die 
nichtstaatlichen Organisationen zu ermutigen, ihrerseits sol-
che Maßnahmen anzubieten, etwa die Bereitstellung von Be-
ratungs-, Rechtsschutz- und konsularischen Diensten, vor-
übergehende Unterbringung und andere Maßnahmen, die ih-
nen während des Gerichtsverfahrens den Aufenthalt im Lan-
de ermöglichen, sowie auch Wiedereingliederungs- und Re-
habilitationsprogramme für in ihr Herkunftsland zurückkeh-
rende Wanderarbeitnehmerinnen einzurichten; 

 10. ermutigt die Regierungen, die es betrifft, insbe-
sondere die Regierungen der Herkunfts- und Aufnahmelän-
der, Ausbildungsprogramme für Beamte mit Polizeibefug-
nissen, Staatsanwälte und Dienstleister zu unterstützen be-
ziehungsweise, soweit noch nicht vorhanden, zu entwickeln 
und durchzuführen, mit dem Ziel, diesen öffentlichen Be-
diensteten die notwendigen Qualifikationen und Einstellun-
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gen zu vermitteln, die gewährleisten, dass sie sachgerechte 
und professionelle Maßnahmen zu Gunsten von Wanderar-
beitnehmerinnen ergreifen, die Opfer von Missbrauch und 
Gewalt sind; 

 11. ermutigt die Regierungen, die es betrifft, insbe-
sondere die Regierungen der Herkunfts- und Aufnahmelän-
der, außerdem, Maßnahmen zu ergreifen oder zu verstärken, 
die die Anwerbung und den Einsatz von Wanderarbeitneh-
merinnen regulieren, und die Verabschiedung geeigneter ge-
setzlicher Maßnahmen gegen Mittelspersonen zu erwägen, 
die vorsätzlich die heimliche Verbringung von Arbeitern 
fördern und Wanderarbeitnehmerinnen ausbeuten; 

 12. bittet die Regierungen, die Ursachen der illegalen 
Migration und ihre wirtschaftlichen, sozialen und demogra-
fischen Folgen sowie ihre Auswirkungen auf die Ausarbei-
tung und Anwendung von Sozial-, Wirtschafts- und Migra-
tionspolitiken, auch soweit sie sich auf Wanderarbeitnehme-
rinnen beziehen, aufzuzeigen; 

 13. ermutigt die Regierungen, die es betrifft, insbe-
sondere die Regierungen der Herkunfts-, Transit- und Auf-
nahmeländer, das Fachwissen der Vereinten Nationen, dar-
unter dasjenige der Statistikabteilung des Sekretariats und 
anderer in Frage kommender Stellen, wie etwa des Interna-
tionalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur Förde-
rung der Frau, in Anspruch zu nehmen, um geeignete Me-
thoden zur einzelstaatlichen Datenerhebung zu entwickeln, 
die es gestatten werden, vergleichbare Daten über Gewalt 
gegen Wanderarbeitnehmerinnen als Grundlage für For-
schungs- und Analysearbeiten zu diesem Thema zu sam-
meln; 

 14. legt den Mitgliedstaaten nahe, die Unterzeich-
nung und Ratifikation der einschlägigen Übereinkommen 
der Internationalen Arbeitsorganisation sowie der Internatio-
nalen Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderar-
beitnehmer und ihrer Familienangehörigen142 und des Über-
einkommens von 1926 betreffend die Sklaverei143 bezie-
hungsweise den Beitritt zu diesen Übereinkünften zu erwä-
gen; 

 15. begrüßt es, dass die Generalversammlung das 
Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des 
Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinder-
handels144 und das Protokoll gegen die Schleusung von 
Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg145, in Ergän-
zung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen 
die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität146, verab-
schiedet hat, und legt den Regierungen nahe, die Unterzeich-
nung und Ratifikation der Protokolle beziehungsweise den 
Beitritt dazu zu erwägen; 

_____________ 
142 Resolution 45/158, Anlage. 
143 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 212, Nr. 2861. 
144 Resolution 55/25, Anlage II. 
145 Ebd., Anlage III. 
146 Ebd., Anlage I. 

 16. legt dem Ausschuss für die Beseitigung der Dis-
kriminierung der Frau nahe, die Ausarbeitung einer allge-
meinen Empfehlung betreffend die Situation der Wanderar-
beitnehmerinnen in Erwägung zu ziehen; 

 17. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über das Problem der Gewalt gegen Wanderarbeitneh-
merinnen und über die Durchführung dieser Resolution vor-
zulegen, unter Berücksichtigung aktueller Informationen von 
den Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
insbesondere von der Internationalen Arbeitsorganisation, 
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, dem 
Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau, dem 
Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur 
Förderung der Frau sowie der Internationalen Organisation 
für Migration und anderen einschlägigen Quellen, so auch 
den nichtstaatlichen Organisationen. 

RESOLUTION 56/132 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/577, Ziffer 10)147. 

56/132. Folgemaßnahmen zur Vierten Weltfrauenkonfe-
renz und volle Umsetzung der Erklärung und 
der Aktionsplattform von Beijing sowie der Er-
gebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung 
der Generalversammlung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/203 vom 
22. Dezember 1995, 51/69 vom 12. Dezember 1996, 52/100 
vom 12. Dezember 1997, 53/120 vom 9. Dezember 1998, 
54/141 vom 17. Dezember 1999 und 55/71 vom 4. Dezem-
ber 2000, 

 mit Genugtuung über die Ergebnisse der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung der Generalversammlung "Frauen 
2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 
21. Jahrhundert"148 und betonend, wie wichtig die Ergebnis-
se der Sondertagung sind, auf der die Umsetzung der Erklä-
rung und der Aktionsplattform von Beijing149 bewertet, die 
bestehenden Hindernisse und Herausforderungen aufgezeigt 
und Maßnahmen und Initiativen zu ihrer Überwindung und 
zu einer vollinhaltlichen und beschleunigten Umsetzung vor-
geschlagen wurden, 

 zutiefst davon überzeugt, dass die Erklärung und die 
Aktionsplattform von Beijing und die Ergebnisse der drei-
undzwanzigsten Sondertagung wichtige Beiträge zur Förde-
rung der Frau in der ganzen Welt im Hinblick auf die Her-

_____________ 
147 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
148 Resolution S-23/2, Anlage und Resolution S-23/3, Anlage. 
149 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing,  
4.-15. September 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anla-
gen I und II. 
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beiführung der Gleichstellung von Männern und Frauen dar-
stellen und dass sie von allen Staaten, dem System der Ver-
einten Nationen und anderen in Betracht kommenden Orga-
nisationen sowie von den nichtstaatlichen Organisationen in 
wirksame Maßnahmen umgesetzt werden müssen, 

 hervorhebend, wie wichtig ein fester, nachhaltiger poli-
tischer Wille und ein entsprechendes Engagement auf natio-
naler, regionaler und internationaler Ebene sind, um die voll-
inhaltliche und beschleunigte Umsetzung der Erklärung und 
der Aktionsplattform von Beijing sowie der Ergebnisse der 
dreiundzwanzigsten Sondertagung zu erreichen, 

 in der Erwägung, dass die Verantwortung für die Um-
setzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing 
sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung 
in erster Linie auf der einzelstaatlichen Ebene liegt und dass 
in dieser Hinsicht verstärkte Anstrengungen unternommen 
werden müssen, und erneut erklärend, dass eine verstärkte 
internationale Zusammenarbeit für die wirksame Umsetzung 
der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing sowie 
der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung uner-
lässlich ist, 

 mit Genugtuung über die verstärkte Integration einer 
Gleichstellungsperspektive in die Tätigkeit der Vereinten 
Nationen, insbesondere in die Ergebnisse der großen Kon-
ferenzen der Vereinten Nationen, der Sondertagungen und 
Gipfelkonferenzen und ihrer Folgeprozesse, 

 sowie mit Genugtuung über die Integration einer 
Gleichstellungsperspektive in die Ergebnisse der vom 25. bis 
27. Juni 2001 in New York abgehaltenen sechsundzwanzig-
sten Sondertagung der Generalversammlung über 
HIV/Aids150, insbesondere über die Betonung der ge-
schlechtsspezifischen Dimensionen der Epidemie sowie die 
Anerkennung dessen, dass die Gleichstellung der Geschlech-
ter und die Befähigung der Frau zur Selbstbestimmung 
grundlegende Voraussetzungen für die Verringerung der Ge-
fährdung von Mädchen und Frauen sind, die in unverhält-
nismäßig starkem Ausmaß von HIV/Aids betroffen sind, 

 ferner mit Genugtuung über die Integration einer 
Gleichstellungsperspektive in die vom 31. August bis 
8. September 2001 in Durban (Südafrika) abgehaltene Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz, 
auf der unter anderem anerkannt wurde, dass Frauen mehr-
fachen Formen der Diskriminierung ausgesetzt sind und dass 
im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung des Rassis-
mus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit 
und damit zusammenhängender Intoleranz der Faktor Ge-
schlecht berücksichtigt werden muss, 

 betonend, wie wichtig der Beschluss des Wirtschafts- 
und Sozialrats in seiner Resolution 2001/41 vom 26. Juli 
2001 ist, den Tagungsteil für Koordinierungsfragen einer 
_____________ 
150 Resolution S-26/2, Anlage. 

seiner Arbeitstagungen vor 2005 der Überprüfung und Be-
wertung der systemweiten Umsetzung der am 18. Juli 1997 
vom Rat verabschiedeten einvernehmlichen Schlussfolge-
rungen 1997/2 über die durchgängige Berücksichtigung des 
Faktors Geschlecht in allen Politiken und Programmen im 
System der Vereinten Nationen151 zu widmen, 

 mit Genugtuung über die vom Wirtschafts- und Sozial-
rat am 18. Juli 2001 auf dem Tagungsteil auf hoher Ebene 
seiner Arbeitstagung 2001 verabschiedete Ministererklärung 
über die Rolle des Systems der Vereinten Nationen bei der 
Unterstützung der Bemühungen der afrikanischen Länder 
um die Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung152, in 
der der Rat unter anderem die Notwendigkeit anerkannte, die 
Rolle der Frau in der sozialen und wirtschaftlichen Entwick-
lung zu fördern, namentlich durch die Gewährleistung ihrer 
Mitwirkung am politischen und wirtschaftlichen Leben, 

 in Bekräftigung der vorrangigen und wesentlichen 
Rolle der Generalversammlung und des Wirtschafts- und 
Sozialrats bei der Förderung der Frau und der Gleichstellung 
der Geschlechter und gleichzeitig auf die Bedeutung der am 
24. Oktober 2000 im Sicherheitsrat abgehaltenen offenen 
Aussprache über "Frauen, Frieden und Sicherheit" und ihrer 
Ergebnisse hinweisend, 

 mit Genugtuung über die Verabschiedung des Überein-
kommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität153 und der dazugehöri-
gen Protokolle154, 

 1. bekräftigt die Ziele und Verpflichtungen in der 
Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing149 sowie in 
der "Politischen Erklärung" und den "Weiteren Maßnahmen 
und Initiativen zur Umsetzung der Erklärung und der Ak-
tionsplattform von Beijing", die von der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundzwanzigsten Sondertagung verabschie-
det wurden148; 

 2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht 
des Generalsekretärs über den Folgeprozess der Erklärung 
und der Aktionsplattform von Beijing und der Ergebnisse 
der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversamm-
lung und die bei ihrer Umsetzung erzielten Fortschritte155; 

 3. fordert die Regierungen, die zuständigen Stellen 
des Systems der Vereinten Nationen im Rahmen ihres jewei-
ligen Mandats und alle anderen in Betracht kommenden Ak-
teure der Zivilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatli-
chen Organisationen, auf, wirksame Maßnahmen zu ergrei-
fen, damit die Erklärung und die Aktionsplattform von Bei-
_____________ 
151 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünf-
zigste Tagung, Beilage 3 (A/52/3/Rev.1), Kap. IV, Ziffer 4. 
152 Siehe A/56/3, Kap. III, Ziffer 29. Der endgültige Wortlaut findet 
sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünf-
zigste Tagung, Beilage 3. 
153 Resolution 55/25, Anlage I. 
154 Ebd., Anlagen II und III und Resolution 55/255, Anlage. 
155 A/56/319 und Add.1. 
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jing und die in den oben genannten Dokumenten aufgeführ-
ten Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung voll-
inhaltlich und wirksam umgesetzt werden; 

 4. fordert die Regierungen auf, in Zusammenarbeit 
mit den in Betracht kommenden Akteuren der Zivilgesell-
schaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen, 
auch weiterhin die Möglichkeit zu schaffen, dass die Erklä-
rung und die Aktionsplattform von Beijing sowie die Ergeb-
nisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung übersetzt und 
möglichst weitreichend und leicht zugänglich verbreitet 
werden; 

 5. legt den Regierungen eindringlich nahe, die Rolle 
und den Beitrag der Zivilgesellschaft, insbesondere der 
nichtstaatlichen Organisationen und der Frauenorganisatio-
nen, bei der Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplatt-
form von Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung auch künftig zu unterstützen; 

 6. begrüßt die Integration einer Gleichstellungsper-
spektive in die Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen156 und betont, wie wichtig es ist, im Rahmen der Ver-
wirklichung und Weiterverfolgung der Millenniums-Erklä-
rung sowie in künftigen Berichten über dieses Thema ge-
schlechtsspezifische Gesichtspunkte durchgängig zu berück-
sichtigen; 

 7. bekräftigt erneut ihren Beschluss, dass die Gene-
ralversammlung, der Wirtschafts- und Sozialrat und die 
Kommission für die Rechtsstellung der Frau im Einklang 
mit ihrem jeweiligen Mandat sowie mit der Resolution 
48/162 der Generalversammlung vom 20. Dezember 1993 
und anderen einschlägigen Resolutionen einen dreistufigen 
zwischenstaatlichen Mechanismus bilden, dem die Hauptrol-
le bei der gesamten Richtliniengebung und den Folgemaß-
nahmen sowie bei der Koordinierung der Umsetzung und 
Überwachung der Aktionsplattform von Beijing und der Er-
gebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung zukommt; 

 8. bekräftigt außerdem erneut, dass die Folgemaß-
nahmen zu der Vierten Weltfrauenkonferenz und der drei-
undzwanzigsten Sondertagung im Rahmen integrierter und 
koordinierter Folgemaßnahmen zu den großen internationa-
len Konferenzen und Gipfeltreffen auf wirtschaftlichen, so-
zialen und damit zusammenhängenden Gebieten durchge-
führt werden, und nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von der 
Resolution 2001/21 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 
26. Juli 2001 über die integrierte und koordinierte Umset-
zung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen; 

 9. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, sich ver-
stärkt darum zu bemühen, dass die durchgängige Berück-
sichtigung des Faktors Geschlecht auf der Grundlage seiner 
einvernehmlichen Schlussfolgerungen 1997/2 vom 18. Juli 
1997151 fester Bestandteil aller Aktivitäten der Vereinten Na-
tionen ist; 
_____________ 
156 Siehe Resolution 55/2. 

 10. bittet den Rat, auch künftig die grundsatzpoliti-
sche Koordinierung und die interinstitutionelle Zusammen-
arbeit zur Verwirklichung der Ziele der Aktionsplattform 
von Beijing und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten 
Sondertagung zu fördern, namentlich indem er die Möglich-
keit prüft, bestimmte Tagungsteile des Rates der Förderung 
der Frau und der Umsetzung der oben genannten Dokumente 
zu widmen und indem er bei seiner gesamten Arbeit konse-
quent eine geschlechtsspezifische Perspektive berücksich-
tigt; 

 11. ermutigt den Rat, die Regionalkommissionen zu 
ersuchen, sich im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate und 
Ressourcen verstärkt um den Aufbau einer regelmäßig zu 
aktualisierenden Datenbank zu bemühen, in der alle Pro-
gramme und Projekte erfasst sind, die in ihrer jeweiligen 
Region von Organen oder Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen durchgeführt werden, sowie deren breite 
Bekanntmachung und die Bewertung ihrer Auswirkungen 
auf die Ermächtigung der Frau durch die Umsetzung der Ak-
tionsplattform von Beijing zu erleichtern; 

 12. erklärt erneut, dass der Kommission für die 
Rechtsstellung der Frau eine zentrale Rolle dabei zukommt, 
den Rat bei der Überwachung der Umsetzung der Aktions-
plattform von Beijing und der Ergebnisse der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung innerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen, bei der Bewertung der dabei erzielten Fortschritte 
und der Beschleunigung der Umsetzung zu unterstützen und 
ihn diesbezüglich zu beraten, legt der Kommission in diesem 
Zusammenhang nahe, ihre Arbeitsmethoden weiter zu ver-
bessern, um die Wirksamkeit ihrer Tätigkeit und ihre Kata-
lysatorrolle im Hinblick auf die Einbeziehung einer Gleich-
stellungsperspektive in die Tätigkeiten der Vereinten Natio-
nen auszubauen, unter Berücksichtigung der Verabschiedung 
des mehrjährigen Arbeitsprogramms der Kommission für 
den Zeitraum 2002-2006 durch den Rat157, und fordert die 
Kommission sowie alle beteiligten Stellen auf, das Arbeits-
programm durchzuführen;  

 13. ist sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, dass 
die Regionalkommissionen und andere subregionale oder 
regionale Strukturen im Rahmen ihres Mandats und im Be-
nehmen mit den Regierungen die weltweiten und regionalen 
Aktionsplattformen und die Umsetzung der Ergebnisse der 
dreiundzwanzigsten Sondertagung regional und subregional 
überwachen, und fordert die Förderung der weiteren diesbe-
züglichen Zusammenarbeit zwischen den Regierungen und 
gegebenenfalls den einzelstaatlichen Mechanismen in ein 
und derselben Region; 

 14. erklärt erneut, dass es zur Umsetzung der Ak-
tionsplattform von Beijing und der Ergebnisse der dreiund-
zwanzigsten Sondertagung ebenfalls erforderlich sein wird, 
auf nationaler und internationaler Ebene ausreichende Mittel 
sowie neue und zusätzliche Mittel zu Gunsten der Entwick-
lungsländer, insbesondere in Afrika, und der am wenigsten 
entwickelten Länder aus allen verfügbaren Finanzierungs-
_____________ 
157 Siehe Resolution 2001/4 des Wirtschafts- und Sozialrats. 
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mechanismen, so auch aus multilateralen, bilateralen und 
privaten Quellen, zu mobilisieren; 

 15. erkennt an, dass die Umsetzung der Aktionsplatt-
form von Beijing und der Ergebnisse der dreiundzwanzig-
sten Sondertagung in den Übergangsländern fortgesetzter 
einzelstaatlicher Anstrengungen und internationaler Zusam-
menarbeit und Hilfe bedarf; 

 16. erklärt erneut, dass zur Umsetzung der Aktions-
plattform von Beijing und der Ergebnisse der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung möglicherweise Politiken neu formu-
liert und Mittel umgeschichtet werden müssen, dass einige 
Politikänderungen jedoch nicht zwangsläufig finanzielle 
Auswirkungen haben werden; 

 17. erkennt an, dass auf nationaler und internationaler 
Ebene ein förderliches Umfeld geschaffen werden muss, 
namentlich durch die volle Mitwirkung der Frauen auf allen 
Ebenen der Entscheidungsfindung, um die volle Teilhabe der 
Frauen an Wirtschaftstätigkeiten zu gewährleisten, und for-
dert die Staaten auf, die Hindernisse zu beseitigen, die sich 
der vollinhaltlichen Umsetzung der Erklärung und der Ak-
tionsplattform von Beijing sowie der Ergebnisse der drei-
undzwanzigsten Sondertagung entgegenstellen; 

 18. erklärt erneut, dass das System der Vereinten Na-
tionen zur Sicherstellung der wirksamen Umsetzung der 
strategischen Ziele der Aktionsplattform von Beijing und der 
Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung eine akti-
ve und deutlich sichtbare Politik der konsequenten Berück-
sichtigung einer Gleichstellungsperspektive fördern sollte, 
so auch durch die Arbeit der Sonderberaterin für Gleichstel-
lungsfragen und Frauenförderung und durch die Beibehal-
tung von Gleichstellungsbeauftragten und -stellen; 

 19. erklärt außerdem erneut, dass den Organen der 
Vereinten Nationen, die sich mit Gleichstellungsfragen be-
fassen, wie etwa dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Na-
tionen, dem Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für 
die Frau und dem Internationalen Forschungs- und Ausbil-
dungsinstitut zur Förderung der Frau, eine wichtige Rolle bei 
der Verwirklichung der Ziele der Erklärung und der Ak-
tionsplattform von Beijing sowie der Ergebnisse der drei-
undzwanzigsten Sondertagung zukommt; 

 20. begrüßt es, dass im Jahr 2002 die Internationale 
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung in Monterrey 
(Mexiko), der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in 
Johannesburg (Südafrika), die Zweite Weltversammlung 
über das Altern in Madrid und die Sondertagung der Gene-
ralversammlung über Kinder abgehalten werden, und fordert 
die Regierungen nachdrücklich auf, den Faktor Geschlecht 
in den jeweiligen Prozessen und Ergebnisdokumenten kon-
sequent zu berücksichtigen; 

 21. dankt allen in Betracht kommenden Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen für ihre Anstren-
gungen zur Förderung der Rolle der Frauen auf dem Gebiet 
der Konfliktverhütung und -beilegung; 

 22. erkennt an, welche wichtige Rolle Frauen bei der 
Verhütung und Beilegung von Konflikten und bei der Frie-
denskonsolidierung zukommt und wie wichtig es ist, dass sie 
an allen Anstrengungen zur Wahrung und Förderung von 
Frieden und Sicherheit gleichberechtigt und in vollem Um-
fang teilhaben und dass ihre Mitwirkung an den Entschei-
dungen im Hinblick auf die Verhütung und Beilegung von 
Konflikten ausgebaut werden muss, und fordert das System 
der Vereinten Nationen und die Regierungen nachdrücklich 
auf, weitere diesbezügliche Anstrengungen zu unternehmen 
und Maßnahmen zu ergreifen, um die volle Mitwirkung der 
Frauen an der Entscheidungsfindung auf allen Ebenen und 
bei der Durchführung von Entwicklungsaktivitäten und 
Friedensprozessen, namentlich der Konfliktverhütung und  
-beilegung, dem Wiederaufbau in der Konfliktfolgezeit, der 
Friedensschaffung, der Friedenssicherung und der Friedens-
konsolidierung, zu gewährleisten und zu unterstützen, so 
auch indem sie eine Gleichstellungsperspektive in diese 
Prozesse der Vereinten Nationen integrieren; 

 23. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass 
alle Bediensteten und Amtsträger der Vereinten Nationen am 
Amtssitz und im Feld, insbesondere in Feldeinsätzen, eine 
Ausbildung zur Integration einer geschlechtsspezifischen 
Perspektive in ihre Tätigkeitsbereiche erhalten, namentlich 
was die Analyse geschlechtsspezifischer Auswirkungen an-
geht, sowie eine angemessene weiterführende Ausbildung 
auf diesem Gebiet sicherzustellen; 

 24. ersucht alle mit Programm- und Haushaltsangele-
genheiten befassten Organe, insbesondere den Programm- 
und Koordinierungsausschuss, sicherzustellen, dass alle Pro-
gramme, mittelfristigen Pläne und Programmhaushaltspläne 
konsequent und deutlich sichtbar eine geschlechtsspezifische 
Perspektive berücksichtigen; 

 25. bittet die Vertragsstaaten des Übereinkommens 
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau158, 
in ihre Berichte an den Ausschuss für die Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau nach Artikel 18 des Übereinkom-
mens Informationen über Maßnahmen aufzunehmen, die sie 
zur Umsetzung der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Son-
dertagung sowie der Aktionsplattform von Beijing ergriffen 
haben; 

 26. begrüßt das Inkrafttreten des Fakultativprotokolls 
zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau159 und legt den Vertragsstaaten des 
Übereinkommens eindringlich nahe, soweit nicht bereits 
geschehen, die Unterzeichnung und Ratifikation des Fakulta-
tivprotokolls beziehungsweise den Beitritt dazu zu erwägen; 

 27. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, die 
Unterzeichnung und Ratifikation des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität153 und der dazugehörigen Protokolle154, 
_____________ 
158 Resolution 34/180, Anlage. 
159 Resolution 54/4, Anlage. 
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vor allem des Protokolls zur Verhütung, Bekämpfung und 
Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- 
und Kinderhandels, beziehungsweise den Beitritt dazu zu 
erwägen; 

 28. ersucht den Generalsekretär, die Erklärung und 
die Aktionsplattform von Beijing sowie die Ergebnisse der 
dreiundzwanzigsten Sondertagung auch weiterhin in allen 
Amtssprachen der Vereinten Nationen so weit wie möglich 
zu verbreiten; 

 29. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene-
ralversammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und der 
Kommission für die Rechtsstellung der Frau jährlich über 
den Folgeprozess der Erklärung und der Aktionsplattform 
von Beijing und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten 
Sondertagung und die bei ihrer Umsetzung erzielten Fort-
schritte Bericht zu erstatten und dabei eine Bewertung der 
Fortschritte bei der durchgängigen Integration einer Gleich-
stellungsperspektive innerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen vorzunehmen, namentlich indem er Informationen 
über wichtige Erfolge, Lernerfahrungen und beste Verfah-
rensweisen vorlegt, sowie weitere Maßnahmen und Strategi-
en zur künftigen Anwendung innerhalb des Systems der 
Vereinten Nationen zu empfehlen; 

 30. beschließt, den Punkt "Umsetzung der Ergebnisse 
der Vierten Weltfrauenkonferenz und der dreiundzwanzig-
sten Sondertagung der Generalversammlung 'Frauen 2000: 
Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahr-
hundert'" in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/133 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/578, Ziffer 18)160. 

56/133. Erweiterung des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 Kenntnis nehmend von den Beschlüssen 2001/217 und 
2001/298 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 3. Mai bezie-
hungsweise 25. Juli 2001 betreffend die Erweiterung des 
Exekutivausschusses des Programms des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen, 

 sowie Kenntnis nehmend von den Ersuchen betreffend 
die Erweiterung des Exekutivausschusses, die in der an den 
Generalsekretär gerichteten Verbalnote der Ständigen Vertre-
tung Guineas bei den Vereinten Nationen vom 21. Januar 
1999161, dem an den Generalsekretär gerichteten Schreiben 

_____________ 
160 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Äthiopien, Bangladesch, Chile, Ecuador, Gui-
nea, Jugoslawien, Kolumbien, Kroatien, Mosambik, Namibia, Neusee-
land, Nicaragua, Panama, Sierra Leone, Sudan und Suriname. 
161 E/1999/13. 

des Ständigen Vertreters Neuseelands bei den Vereinten Na-
tionen vom 3. November 2000162, der Anlage zu dem an den 
Generalsekretär gerichteten Schreiben des Ständigen Vertre-
ters der Bundesrepublik Jugoslawien bei den Vereinten Na-
tionen vom 20. April 2001163 und der an den Generalsekretär 
gerichteten Verbalnote der Ständigen Vertretung Ecuadors 
bei den Vereinten Nationen vom 27. April 2001164 enthalten 
sind, 

 1. beschließt, die Zahl der Mitglieder des Exekutiv-
ausschusses des Programms des Hohen Flüchtlingskommis-
sars der Vereinten Nationen von 57 auf 61 Staaten zu erhö-
hen; 

 2. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, die zusätz-
lichen Mitglieder auf seiner wiederaufgenommenen Organi-
sationstagung 2002 zu wählen. 

RESOLUTION 56/134 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/578, Ziffer 18)165. 

56/134. Folgemaßnahmen zu der Regionalkonferenz  
über die Probleme der Flüchtlinge, Vertriebenen, 
anderen unfreiwilligen Migranten und Rückkeh-
rer in den Ländern der Gemeinschaft Unabhän-
giger Staaten und den betroffenen Nachbarstaa-
ten 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/113 vom 
20. Dezember 1993, 49/173 vom 23. Dezember 1994, 
50/151 vom 21. Dezember 1995, 51/70 vom 12. Dezember 
1996, 52/102 vom 12. Dezember 1997, 53/123 vom 9. De-
zember 1998 und insbesondere 54/144 vom 17. Dezember 
1999, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs166, 

 nach Behandlung des Berichts des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen167, 

 erneut erklärend, dass das 1996 von der Regionalkon-
ferenz über die Probleme der Flüchtlinge, Vertriebenen, an-

_____________ 
162 E/2001/4. 
163 E/2001/49. 
164 E/2001/52. 
165 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Armenien, Belarus, Belgien, Dä-
nemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, 
Irland, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Lu-
xemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Russische Fö-
deration, Schweden, Spanien, Tadschikistan, Turkmenistan, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte 
Staaten von Amerika und Zypern. 
166 A/55/472. 
167 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste 
Tagung, Beilage 12 (A/56/12). 
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deren unfreiwilligen Migranten und Rückkehrer in den Län-
dern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und den be-
troffenen Nachbarstaaten verabschiedete Aktionspro-
gramm168 als grundlegendes Orientierungsinstrument für 
künftige Aktivitäten wichtig und weiterhin gültig ist, 

 in Anerkennung der nach wie vor akuten Probleme im 
Zusammenhang mit Migration und Vertreibung in den Län-
dern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten sowie der 
Notwendigkeit von Folgemaßnahmen zu der Konferenz, 

 unter Hinweis auf den von der Lenkungsgruppe der 
Konferenz auf ihrer fünften Tagung gefassten Beschluss, 
ihre Aktivitäten im Rahmen des Prozesses der "Weiterver-
folgung der Genfer Konferenz von 1996 über die Problem-
bereiche Flüchtlinge, Vertriebene, Migration und Asylfra-
gen" für einen Zeitraum von fünf Jahren fortzusetzen, 

 mit Genugtuung über den Arbeitsplan für die Themen-
bereiche, den das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars 
der Vereinten Nationen, die Internationale Organisation für 
Migration, die Organisation für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa und der Europarat im Einklang mit den von 
der Lenkungsgruppe auf ihrer fünften Tagung verabschie-
deten Empfehlungen gemeinsam erstellt haben, 

 sowie mit Genugtuung über die vom 11. bis 13. De-
zember 2000 in Kiew abgehaltene erste Sachverständigen-
tagung im Rahmen des kürzlich eingeleiteten thematischen 
Prozesses über Staatsbürgerschaft und Staatenlosigkeit so-
wie über die internationalen Anstrengungen zur Verbesse-
rung der Migrations- und Grenzkontrolle, unter gebührender 
Beachtung von Flüchtlingsschutzfragen, und alle federfüh-
renden Organisationen ermutigend, den Arbeitsplan weiter 
umzusetzen, 

 in Bekräftigung der Auffassung der Konferenz, dass 
zwar die betroffenen Länder selbst die Hauptverantwortung 
für die Auseinandersetzung mit den durch die Vertreibung 
von Bevölkerungsteilen hervorgerufenen Problemen tragen 
und dass diese Fragen als einzelstaatliche Prioritäten ange-
sehen werden müssen, jedoch gleichzeitig in Anerkennung 
der Notwendigkeit verstärkter internationaler Unterstützung 
für die einzelstaatlichen Anstrengungen, die die Länder der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten unternehmen, um die-
sen Verpflichtungen im Rahmen des Aktionsprogramms der 
Konferenz wirksam nachzukommen, 

 mit Genugtuung über die Anstrengungen, die das Amt 
des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, 
die Internationale Organisation für Migration und die Orga-
nisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa un-
ternehmen, wenn es um die Erarbeitung von Strategien und 
praktischen Instrumenten für einen wirksameren Kapazitäts-
aufbau in den Herkunftsländern und um den Ausbau von 
Programmen zur Behandlung der verschiedenen Problemfel-

_____________ 
168 A/51/341 und Corr.1, Anhang. 

der geht, die für die Länder der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten von Belang sind, 

 Kenntnis nehmend von den positiven Ergebnissen, die 
die Umsetzung des Aktionsprogramms gezeitigt hat, 

 überzeugt davon, dass die praktischen Maßnahmen 
weiter verstärkt werden müssen und der regionale Ansatz 
weiter beibehalten werden muss, damit das Aktionspro-
gramm wirksam umgesetzt werden kann, 

 daran erinnernd, dass der Schutz und die Förderung 
der Menschenrechte sowie die Stärkung der demokratischen 
Institutionen unerlässlich sind, wenn Massenvertreibungen 
der Bevölkerung verhindert werden sollen, 

 eingedenk dessen, dass die Befolgung der in dem Ak-
tionsprogramm enthaltenen Grundsätze und Empfehlungen 
erleichtert werden sollte und dass sie nur dadurch sicherge-
stellt werden kann, dass alle interessierten Staaten, zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und 
anderen Akteure in dieser Hinsicht zusammenarbeiten und 
koordinierte Maßnahmen durchführen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen167; 

 2. fordert die Regierungen der Länder der Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten auf, in Zusammenarbeit mit 
dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen, der Internationalen Organisation für Migration 
und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa verstärkte Anstrengungen zu unternehmen und bei 
den Folgemaßnahmen zu der Regionalkonferenz über die 
Probleme der Flüchtlinge, Vertriebenen, anderen unfreiwilli-
gen Migranten und Rückkehrer in den Ländern der Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten und den betroffenen Nachbar-
staaten stärker zusammenzuarbeiten, und begrüßt die positi-
ven Ergebnisse, die sie bei der Umsetzung des Aktionspro-
gramms der Konferenz168 erzielt haben; 

 3. bittet alle Staaten, soweit nicht bereits geschehen, 
dem Abkommen von 1951169 und dem Protokoll von 1967170 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge beizutreten und sie 
voll umzusetzen; 

 4. fordert die Staaten und die interessierten interna-
tionalen Organisationen auf, die Folgemaßnahmen zu dem 
Aktionsprogramm auf geeignete Weise und in angemesse-
nem Umfang in einem Geist der Solidarität und der Lasten-
teilung zu unterstützen; 

 5. bittet die internationalen Finanz- und sonstigen 
Institutionen, zur Finanzierung von Projekten und Program-
men beizutragen, die im Rahmen dieser Folgemaßnahmen 
unternommen werden; 

_____________ 
169 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. 
170 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. 
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 6. bittet die Länder der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten, ihre bilaterale, subregionale und regionale Zusam-
menarbeit zu verstärken und gleichzeitig bei der Durchfüh-
rung dieser Maßnahmen ein Gleichgewicht zwischen ihren 
Verpflichtungen und ihren Interessen zu wahren; 

 7. fordert die Regierungen der Länder der Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten auf, künftig noch stärker für die 
dem Aktionsprogramm zugrunde liegenden Grundsätze ein-
zutreten, insbesondere für die Grundsätze des Menschen-
rechts- und des Flüchtlingsschutzes, und durch Unterstüt-
zung auf hoher politischer Ebene dafür zu sorgen, dass die 
Folgemaßnahmen zu dem Aktionsprogramm durchgeführt 
werden; 

 8. bittet das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars 
der Vereinten Nationen und die Internationale Organisation 
für Migration, ihre Beziehungen zu den anderen internatio-
nalen Schlüsselakteuren, wie beispielsweise dem Europarat, 
der Europäischen Kommission und anderen Menschen-
rechts-, Entwicklungs- und Finanzinstitutionen, zu vertiefen, 
um die breit gefächerten und komplexen Problemfelder bei 
der Durchführung der Folgemaßnahmen zu dem Aktions-
programm besser angehen zu können; 

 9. begrüßt die Fortschritte, die beim Aufbau einer 
Zivilgesellschaft erzielt wurden, insbesondere durch den 
Aufbau des nichtstaatlichen Sektors und den Ausbau der Zu-
sammenarbeit zwischen den nichtstaatlichen Organisationen 
und den Regierungen in einer Reihe von Ländern der Ge-
meinschaft Unabhängiger Staaten, und stellt in dieser Hin-
sicht fest, dass zwischen der Einhaltung der Grundsätze des 
Aktionsprogramms und den bei der Förderung einer Zivilge-
sellschaft erzielten Fortschritten, insbesondere auf dem Ge-
biet der Menschenrechte, ein Zusammenhang besteht; 

 10. legt den zwischenstaatlichen und den nichtstaatli-
chen Organisationen nahe, sich an dem Folgeprozess der 
Konferenz zu beteiligen, und bittet sie, den Prozess des kon-
struktiven multinationalen Dialogs zwischen einer großen 
Anzahl betroffener Länder stärker zu unterstützen; 

 11. unterstreicht die Notwendigkeit, Folgemaßnah-
men zu dem Aktionsprogramm durchzuführen, die die Ach-
tung vor den Menschenrechten gewährleisten sollen, da dies 
ein wichtiger Faktor bei der Bewältigung von Wanderbewe-
gungen, der Festigung der Demokratie und der Förderung 
der Rechtsstaatlichkeit und Stabilität ist; 

 12. erkennt an, wie wichtig es ist, Maßnahmen auf 
der Grundlage der strikten Einhaltung aller Grundsätze des 
Völkerrechts, namentlich des humanitären Rechts, der Men-
schenrechte und des Flüchtlingsrechts, zu ergreifen, um Si-
tuationen zu verhindern, die zu neuen Strömen von Flücht-
lingen und Vertriebenen und zu anderen Formen der unfrei-
willigen Migration führen; 

 13. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die 
Fortschritte bei der Durchführung der Folgemaßnahmen zu 
dem Aktionsprogramm Bericht zu erstatten; 

 14. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung fortzusetzen. 

RESOLUTION 56/135 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/578, Ziffer 18)171. 

56/135. Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertrie-
bene in Afrika 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/77 vom 4. De-
zember 2000, 

 sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen ihrer Reso-
lution 2312 (XXII) vom 14. Dezember 1967, mit der sie die 
Erklärung über territoriales Asyl verabschiedet hat, 

 ferner unter Hinweis auf das Übereinkommen der Or-
ganisation der afrikanischen Einheit von 1969 zur Regelung 
der spezifischen Aspekte der Flüchtlingsprobleme in Afri-
ka172 und die Afrikanische Charta der Menschenrechte und 
Rechte der Völker173, 

 unter Hinweis auf die Erklärung von Khartum174 und 
die Empfehlungen betreffend Flüchtlinge, Rückkehrer und 
Binnenvertriebene in Afrika175, die von der Organisation der 
afrikanischen Einheit auf ihrer am 13. und 14. Dezember 
1998 in Khartum abgehaltenen Ministertagung verabschiedet 
wurden, 

 mit Genugtuung über den Beschluss CM/Dec.598 
(LXXIV) über die Lage der Flüchtlinge, Rückkehrer und 
Vertriebenen in Afrika, der vom Ministerrat der Organisation 
der afrikanischen Einheit auf seiner vierundsiebzigsten or-
dentlichen Tagung vom 5. bis 8. Juli 2001 in Lusaka verab-
schiedet wurde176, 

 sowie mit Genugtuung über den Beschluss 
AHG/Dec.165 (XXXVII) betreffend den fünfzigsten Jah-
restag der Verabschiedung des Abkommens von 1951 über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, der von der Versamm-
lung der Staats- und Regierungschefs der Organisation der 
afrikanischen Einheit auf ihrer siebenunddreißigsten ordent-

_____________ 
171 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Haiti, Irland, Italien, Kanada, 
Kroatien, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, 
Spanien, Uganda (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Natio-
nen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten sind), Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Vereinigte Staa-
ten von Amerika. 
172 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1001, Nr. 14691. 
173 Ebd., Vol. 1520, Nr. 26363. 
174 A/54/682, Anlage I. 
175 Ebd., Anlage II. 
176 Siehe A/56/457, Anlage II. 
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lichen Tagung vom 9. bis 11. Juli 2001 in Lusaka verab-
schiedet wurde177, 

 in Anbetracht dessen, dass 2001 der fünfzigste Jahres-
tag des Abkommens von 1951 über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge178 begangen wird, das zusammen mit dem dazu-
gehörigen Protokoll von 1967179, ergänzt durch das Über-
einkommen der Organisation der afrikanischen Einheit von 
1969, auch weiterhin die Grundlage des Regimes für den 
internationalen Rechtsschutz der Flüchtlinge in Afrika 
bildet, 

 in Anerkennung dessen, dass die in den genannten 
Übereinkommen verankerten grundlegenden Prinzipien und 
Rechte ein solides Rechtsschutzregime bilden, das es Millio-
nen von Flüchtlingen ermöglicht hat, Schutz vor bewaffne-
ten Konflikten und Verfolgung zu finden, 

 unter Hinweis auf den Umfassenden Umsetzungsplan, 
den die von der Organisation der afrikanischen Einheit und 
dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen anlässlich des dreißigsten Jahrestags der Verab-
schiedung des Übereinkommens der Organisation der afri-
kanischen Einheit vom 27. bis 29. März 2000 in Conakry 
abgehaltene Sondertagung der staatlichen und nichtstaatli-
chen technischen Sachverständigen verabschiedet hat, und 
feststellend, dass der Ministerrat der Organisation der afri-
kanischen Einheit den Plan auf seiner zweiundsiebzigsten 
ordentlichen Tagung gebilligt hat180, 

 mit Lob für die Erste Ministerkonferenz der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit über Menschenrechte in Afri-
ka, die vom 12. bis 16. April 1999 in Grand-Baie (Mauritius) 
stattfand, und unter Hinweis auf die Aufmerksamkeit, die in 
der Erklärung und dem Aktionsplan, die von der Konferenz 
verabschiedet wurden, den für Flüchtlinge und Vertriebene 
relevanten Fragen gewidmet wird, 

 die Beiträge anerkennend, die afrikanische Staaten zur 
Ausarbeitung regionaler Normen für den Schutz von Flücht-
lingen und Rückkehrern leisten, und mit Genugtuung fest-
stellend, dass die Asylländer in humanitärer Gesinnung und 
im Geiste afrikanischer Solidarität und Brüderlichkeit 
Flüchtlinge aufgenommen haben, 

 sowie anerkennend, dass die Staaten entschlossen ge-
gen die tieferen Ursachen von Vertreibungen vorgehen und 
Bedingungen schaffen müssen, die dauerhafte Lösungen für 
Flüchtlinge und Vertriebene ermöglichen, und in dieser Hin-
sicht betonend, dass die Staaten auf dem gesamten afrikani-
schen Kontinent Frieden, Stabilität und Wohlstand fördern 
müssen, 

_____________ 
177 Ebd., Anlage I. 
178 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. 
179 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. 
180 Siehe A/55/286, Anlage I, Beschluss CM/Dec.531 (LXXII), Zif-
fer 8. 

 überzeugt davon, dass die Fähigkeit der Staaten zur 
Gewährung von Hilfe und Schutz für Flüchtlinge, Rückkeh-
rer und Vertriebene gestärkt werden muss, sowie davon, dass 
die internationale Gemeinschaft im Rahmen der Lastentei-
lung ihre materielle, finanzielle und technische Hilfe für die 
Länder, in denen sich Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertrie-
bene aufhalten, aufstocken muss, 

 mit Genugtuung anerkennend, dass die internationale 
Gemeinschaft bereits ein gewisses Maß an Hilfe für Flücht-
linge, Rückkehrer und Vertriebene sowie für die Gastländer 
in Afrika leistet, 

 mit großer Sorge feststellend, dass die Lage der Flücht-
linge und Vertriebenen in Afrika trotz aller Anstrengungen, 
die die Vereinten Nationen, die Organisation der afrikani-
schen Einheit und andere bisher unternommen haben, nach 
wie vor prekär ist, 

 betonend, dass die Gewährung von Soforthilfe und Un-
terstützung für die afrikanischen Flüchtlinge seitens der in-
ternationalen Gemeinschaft ausgewogen und ohne Diskrimi-
nierung erfolgen soll, 

 in der Erwägung, dass unter den Flüchtlingen, Rück-
kehrern und Binnenvertriebenen Frauen und Kinder die 
Mehrzahl der von einem Konflikt betroffenen Bevölkerung 
ausmachen und dass sie die Hauptopfer von Greueltaten und 
anderen Konfliktfolgen sind, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs181 sowie von dem Bericht des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen182; 

 2. stellt mit Besorgnis fest, dass die sich verschlech-
ternde sozioökonomische Lage, verschärft durch politische 
Instabilität, interne Konflikte, Menschenrechtsverletzungen 
und Naturkatastrophen, dazu geführt hat, dass die Zahl der 
Flüchtlinge und Vertriebenen in einigen Ländern Afrikas zu-
genommen hat, und ist insbesondere weiterhin besorgt über 
die Auswirkungen umfangreicher Flüchtlingspopulationen 
auf die Sicherheit, die sozioökonomische Lage und die Um-
welt der Asylländer; 

 3. ermutigt die afrikanischen Staaten, die vollinhalt-
liche Umsetzung und Weiterverfolgung des Umfassenden 
Umsetzungsplans sicherzustellen, den die von der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit und dem Amt des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen anlässlich 
des dreißigsten Jahrestags der Verabschiedung des Überein-
kommens der Organisation der afrikanischen Einheit von 
1969 zur Regelung der spezifischen Aspekte der Flücht-
lingsprobleme in Afrika172 in Conakry abgehaltene Sonder-
tagung der staatlichen und nichtstaatlichen technischen 
Sachverständigen verabschiedet hat;  

_____________ 
181 A/56/335. 
182 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste 
Tagung, Beilage 12 (A/56/12). 
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 4. fordert eingedenk dessen, dass bewaffnete Kon-
flikte eine der Hauptursachen von Vertreibung in Afrika 
sind, die Staaten und sonstige an bewaffneten Konflikten be-
teiligte Parteien auf, Buchstaben und Geist des humanitären 
Völkerrechts genauestens zu befolgen; 

 5. spricht dem Hohen Flüchtlingskommissar der 
Vereinten Nationen ihre Anerkennung für die Führungskom-
petenz aus, die er seit seinem Amtsantritt im Januar 2001 
unter Beweis gestellt hat, und würdigt das Amt des Hohen 
Kommissars für die fortwährenden Bemühungen, die es mit 
Unterstützung der internationalen Gemeinschaft unternimmt, 
um afrikanischen Asylländern Beistand zu leisten und den 
Flüchtlingen, Rückkehrern und Vertriebenen in Afrika die 
Hilfe und den Schutz zu gewähren, die sie benötigen; 

 6. nimmt davon Kenntnis, dass am 12. und 13. De-
zember 2001 in Genf eine Ministertagung der Vertrags-
staaten des Abkommens von 1951 über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge stattfinden soll, und legt den afrikanischen 
Vertragsstaaten des Abkommens nahe, aktiv an dieser Ver-
anstaltung mitzuwirken; 

 7. begrüßt den vom Amt des Hohen Kommissars 
eingeleiteten Prozess weltweiter Konsultationen über den in-
ternationalen Rechtsschutz, der ein wichtiges Forum für die 
offene Erörterung der komplexen rechtlichen und operativen 
Fragen auf dem Gebiet des Rechtsschutzes bietet, und bittet 
in diesem Zusammenhang die afrikanischen Staaten, weiter 
aktiv an diesem Prozess mitzuwirken, um ihre regionale Per-
spektive einzubringen und so sicherzustellen, dass den spe-
ziellen Belangen Afrikas gebührende Aufmerksamkeit ge-
widmet wird; 

 8. erklärt erneut, dass das Abkommen von 1951178 
und das Protokoll von 1967179 über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, ergänzt durch das Übereinkommen der Organi-
sation der afrikanischen Einheit von 1969, auch weiterhin 
die Grundlage des Regimes für den internationalen Rechts-
schutz der Flüchtlinge in Afrika bilden, legt den afrikani-
schen Staaten nahe, soweit noch nicht geschehen, diesen 
Übereinkünften beizutreten, und fordert die Vertragsstaaten 
der Übereinkünfte auf, ihre Verpflichtung auf ihre Ideale er-
neut zu bekräftigen und ihre Bestimmungen zu achten und 
einzuhalten; 

 9. stellt fest, dass die Staaten sich mit den tieferen 
Vertreibungsursachen in Afrika auseinandersetzen müssen, 
und fordert die afrikanischen Staaten, die internationale Ge-
meinschaft und die zuständigen Organisationen der Verein-
ten Nationen auf, durch konkrete Maßnahmen den Flücht-
lingen, Rückkehrern und Vertriebenen den Schutz und die 
Hilfe zu gewähren, die sie benötigen, und großzügige Bei-
träge zu einzelstaatlichen Projekten und Programmen zur 
Linderung ihrer Not zu leisten; 

 10. stellt außerdem fest, dass unter anderem zwischen 
Menschenrechtsverletzungen, Armut, Naturkatastrophen, 
Umweltschäden und der Vertreibung von Bevölkerungsteilen 
ein Zusammenhang besteht, und fordert verstärkte und kon-
zertierte Bemühungen von Seiten der Staaten, um in Zu-

sammenarbeit mit der Organisation der afrikanischen Einheit 
die Menschenrechte für alle zu fördern und zu schützen und 
diese Probleme anzugehen; 

 11. ermutigt das Amt des Hohen Flüchtlingskommis-
sars der Vereinten Nationen, mit dem Amt des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte und der 
Afrikanischen Kommission für Menschenrechte und Rechte 
der Völker im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate auch wei-
terhin bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrech-
te und Grundfreiheiten von Flüchtlingen, Rückkehrern und 
Vertriebenen in Afrika zusammenzuarbeiten; 

 12. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den derzeit 
von den afrikanischen Staaten, der Organisation der afrikani-
schen Einheit und den subregionalen Organisationen unter-
nommenen Anstrengungen zur Vermittlung und Konfliktbei-
legung sowie von der Einrichtung regionaler Mechanismen 
zur Verhütung und Beilegung von Konflikten und fordert al-
le in Betracht kommenden Parteien nachdrücklich auf, sich 
mit den humanitären Folgen von Konflikten auseinanderzu-
setzen; 

 13. spricht denjenigen afrikanischen Regierungen 
und der jeweiligen Ortsbevölkerung ihren Dank und ihre 
nachdrückliche Unterstützung aus, die trotz der allgemeinen 
Verschlechterung der sozioökonomischen Gegebenheiten 
und der Umweltbedingungen und trotz der bereits übermäßig 
in Anspruch genommenen einzelstaatlichen Ressourcen in 
Übereinstimmung mit den einschlägigen Asylgrundsätzen 
auch weiterhin die zusätzlichen Belastungen auf sich neh-
men, die mit der Zunahme der Zahl der Flüchtlinge und Ver-
triebenen verbunden sind; 

 14. verleiht ihrer Besorgnis über Situationen Aus-
druck, in denen das Grundprinzip des Asyls durch wider-
rechtliche Ausweisungen, Zurückweisungen oder die Bedro-
hung des Lebens, der körperlichen Sicherheit und Unver-
sehrtheit, der Würde und des Wohls der Flüchtlinge gefähr-
det ist; 

 15. fordert die Staaten auf, in Zusammenarbeit mit 
den internationalen Organisationen im Rahmen ihrer Manda-
te alles Erforderliche zu tun, um die Achtung der Grundsätze 
des Rechtsschutzes für Flüchtlinge zu gewährleisten, und 
insbesondere dafür zu sorgen, dass der zivile und humanitäre 
Charakter von Flüchtlingslagern nicht durch die Anwesen-
heit oder die Aktivitäten bewaffneter Elemente in Frage ge-
stellt wird; 

 16. beklagt die Verluste an Menschenleben, die Ver-
letzungen und anderen Formen der Gewalt, die Bedienstete 
des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars erlitten haben, 
fordert die Staaten, Konfliktparteien und alle anderen maß-
geblichen Akteure nachdrücklich auf, alles Erforderliche zu 
tun, um humanitäre Hilfsaktivitäten zu schützen, Angriffe 
auf nationale und internationale humanitäre Helfer und ihre 
Entführung zu verhindern sowie ihre Sicherheit zu gewähr-
leisten, fordert die Staaten auf, an humanitärem Personal be-
gangene Verbrechen in vollem Umfang zu untersuchen und 
die für derartige Verbrechen Verantwortlichen vor Gericht zu 



 V. Resolutionen – Dritter Ausschuss 335 

 

 

stellen, und fordert die Hilfsorganisationen und ihre Mitar-
beiter auf, die innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Län-
der zu befolgen, in denen sie im Einsatz sind; 

 17. fordert das Amt des Hohen Kommissars, die Or-
ganisation der afrikanischen Einheit, die subregionalen Or-
ganisationen und alle afrikanischen Staaten auf, in Zusam-
menarbeit mit den Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, den zwischenstaatlichen und den nichtstaatlichen 
Organisationen und der internationalen Gemeinschaft die zur 
Unterstützung des Systems des internationalen Rechtsschut-
zes von Flüchtlingen bestehenden Partnerschaften zu stärken 
und neu zu beleben sowie neue aufzubauen; 

 18. fordert das Amt des Hohen Kommissars, die in-
ternationale Gemeinschaft und andere in Betracht kommen-
de Stellen auf, ihre Unterstützung der afrikanischen Regie-
rungen durch geeignete Kapazitätsaufbaumaßnahmen zu 
verstärken, so auch durch die Ausbildung zuständiger Beam-
ter, die Verbreitung von Informationen über Flüchtlinge be-
treffende Rechtsinstrumente und Grundsätze, die Bereitstel-
lung von Finanz-, Fach- und Beratenden Diensten zur Be-
schleunigung des Erlasses beziehungsweise der Änderung 
und der Anwendung der die Flüchtlinge betreffenden 
Rechtsvorschriften, die Stärkung der Fähigkeit zur Ergrei-
fung von Notfallmaßnahmen und die Aufstockung der Ka-
pazitäten zur Koordinierung der humanitären Tätigkeiten; 

 19. bekräftigt das Recht auf Rückkehr sowie den 
Grundsatz der freiwilligen Rückführung, appelliert an die 
Herkunfts- und die Asylländer, Bedingungen zu schaffen, 
die der freiwilligen Rückführung förderlich sind, und er-
kennt an, dass die freiwillige Rückführung zwar die vorran-
gige Lösung ist, dass jedoch gegebenenfalls die Integration 
im Asylland und die Wiederansiedlung in einem Drittland 
ebenfalls tragfähige Alternativen zur Auseinandersetzung 
mit der Situation afrikanischer Flüchtlinge sein können, die 
wegen der in ihrem jeweiligen Herkunftsland herrschenden 
Bedingungen nicht dorthin zurückkehren können; 

 20. stellt mit Befriedigung fest, dass dank der vom 
Amt des Hohen Kommissars in Zusammenarbeit mit den 
Aufnahme- und den Herkunftsländern erfolgreich durchge-
führten Rückführungs- und Wiedereingliederungsmaßnah-
men Millionen von Flüchtlingen freiwillig in ihre Heimat-
länder zurückgekehrt sind, und sieht weiteren Programmen 
zur Unterstützung der freiwilligen Rückführung und Wie-
dereingliederung aller Flüchtlinge in Afrika erwartungsvoll 
entgegen; 

 21. appelliert an die internationale Gemeinschaft, im 
Geiste der Solidarität und der Lastenteilung auf die Anträge 
afrikanischer Flüchtlinge auf Wiederansiedlung in Drittlän-
dern positiv zu reagieren, und stellt mit Genugtuung fest, 
dass einige afrikanische Länder Wiederansiedlungsorte für 
Flüchtlinge angeboten haben; 

 22. begrüßt die Programme, die das Amt des Hohen 
Kommissars mit den Gastregierungen, den Vereinten Natio-
nen, den nichtstaatlichen Organisationen und der internatio-

nalen Gemeinschaft durchführt, um gegen die durch die 
Anwesenheit von Flüchtlingspopulationen verursachten Um-
weltfolgen anzugehen; 

 23. fordert die internationale Gebergemeinschaft auf, 
materielle und finanzielle Hilfe für die Durchführung von 
Programmen zur Sanierung der Umwelt und zum Wieder-
aufbau der Infrastruktur in den von der Anwesenheit der 
Flüchtlinge betroffenen Gebieten in den Asylländern zur 
Verfügung zu stellen; 

 24. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck über die hohe 
Verweildauer von Flüchtlingen in bestimmten afrikanischen 
Ländern und fordert das Amt des Hohen Kommissars auf, 
seine Programme in Übereinstimmung mit seinem Mandat in 
den Gastländern laufend zu überprüfen und dabei den zu-
nehmenden Bedürfnissen der Flüchtlinge Rechnung zu tra-
gen; 

 25. betont die Notwendigkeit, dass das Amt des Ho-
hen Kommissars regelmäßig Statistiken über die Anzahl der 
außerhalb der Flüchtlingslager lebenden Flüchtlinge in be-
stimmten afrikanischen Ländern zusammenstellt, damit die 
Bedürfnisse dieser Flüchtlinge ermittelt und berücksichtigt 
werden können; 

 26. fordert die internationale Gemeinschaft nach-
drücklich auf, im Geiste der internationalen Solidarität und 
der Lastenteilung die Flüchtlingsprogramme des Amtes des 
Hohen Kommissars auch weiterhin großzügig zu finanzieren 
und unter Berücksichtigung des stark angestiegenen Bedarfs 
der Programme in Afrika dafür zu sorgen, dass Afrika einen 
fairen und ausgewogenen Anteil der für Flüchtlinge be-
stimmten Ressourcen erhält; 

 27. ersucht alle Regierungen sowie die zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, der Dek-
kung der besonderen Bedürfnisse von Flüchtlingsfrauen und 
-kindern und von Vertriebenen, namentlich denjenigen, die 
eines speziellen Schutzes bedürfen, besondere Aufmerk-
samkeit zu widmen; 

 28. fordert die Staaten und das Amt des Hohen 
Kommissars auf, erneut Anstrengungen zu unternehmen, um 
sicherzustellen, dass die Rechte, die Bedürfnisse und die 
Würde älterer Flüchtlinge voll geachtet werden und dass im 
Rahmen geeigneter Programmaktivitäten darauf eingegan-
gen wird; 

 29. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die Not der 
Binnenvertriebenen in Afrika, fordert die Staaten auf, durch 
konkrete Maßnahmen der Binnenvertreibung vorzubeugen 
und den Bedürfnissen der Binnenvertriebenen an Schutz und 
Hilfe zu entsprechen, erinnert in diesem Zusammenhang an 
die Leitgrundsätze betreffend Binnenvertreibungen183 und 
fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, 
unter der Führung der zuständigen Organisationen der Ver-

_____________ 
183 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang. 
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einten Nationen großzügige Beiträge zu einzelstaatlichen 
Projekten und Programmen zur Linderung der Not der Bin-
nenvertriebenen zu leisten; 

 30. bittet den Beauftragten des Generalsekretärs für 
Binnenvertriebene, seinen laufenden Dialog mit den Mit-
gliedstaaten und den zuständigen zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen im Einklang mit seinem 
Mandat fortzusetzen und im Rahmen seiner Berichte an die 
Menschenrechtskommission und die Generalversammlung 
darüber zu informieren; 

 31. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung unter vol-
ler Berücksichtigung der von den Asylländern unternomme-
nen Anstrengungen unter dem Punkt "Bericht des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen: Flüchtlings-, 
Rückkehrer- und Vertriebenenfragen sowie humanitäre Fra-
gen" einen umfassenden Bericht über die Hilfe für Flücht-
linge, Rückkehrer und Vertriebene in Afrika vorzulegen und 
dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 
2002 mündlich Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 56/136 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/578, Ziffer 18)184. 

56/136. Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/172 vom 
23. Dezember 1994, 50/150 vom 21. Dezember 1995, 51/73 
vom 12. Dezember 1996, 52/105 vom 12. Dezember 1997, 
53/122 vom 9. Dezember 1998 und 54/145 vom 17. De-
zember 1999, 

 im Bewusstsein dessen, dass die Mehrheit der Flücht-
linge Kinder und Frauen sind, 

 in Anbetracht dessen, dass unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge zu den schutzbedürftigsten Flüchtlingen zählen 
und am meisten Gefahr laufen, Opfer von Vernachlässigung, 
Gewalt, militärischer Zwangsrekrutierung und sexueller Nö-
tigung zu werden, und daher besondere Hilfe und Betreuung 
benötigen, 

 sowie in Anbetracht dessen, dass die Not dieser unbe-
gleiteten Minderjährigen am ehesten durch die Rückkehr zu 
ihren Familien und die Wiedervereinigung mit diesen ein 
Ende findet, 

 im Hinblick auf die vom Amt des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen im Mai 1994 herausge-
_____________ 
184 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Angola, Äthiopien, Bangladesch, 
Benin, Botsuana, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Do-
minikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guinea, Iran (Islamische 
Republik), Jemen, Jordanien, Kamerun, Katar, Kenia, Madagaskar, Ma-
lawi, Marokko, Mauretanien, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Pa-
nama, Sierra Leone, Sudan, Syrische Arabische Republik und Türkei. 

gebenen überarbeiteten Richtlinien für Flüchtlingskinder und 
die Erarbeitung eines Katalogs von Nothilfemaßnahmen, die 
dem Amt des Hohen Kommissars, dem Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen und den nichtstaatlichen Organisationen 
die Koordinierung und das bessere Eingehen auf die Bedürf-
nisse unbegleiteter Minderjähriger erleichtern sollen, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, 
die das Amt des Hohen Kommissars und das Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen unternehmen, um unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge zu identifizieren und ausfindig zu 
machen, und erfreut über ihre Bemühungen um die Wieder-
vereinigung der Flüchtlinge mit ihren Familien, 

 erfreut über die Bemühungen, die der Hohe Flücht-
lingskommissar der Vereinten Nationen unternimmt, um 
Flüchtlinge wieder mit ihren Familien zu vereinigen, 

 Kenntnis nehmend von den Bemühungen, die der Hohe 
Kommissar unternimmt, um sicherzustellen, dass Flüchtlin-
gen, insbesondere Kindern und unbegleiteten Minderjähri-
gen, Schutz und Hilfe zuteil wird, sowie der Auffassung, 
dass in dieser Hinsicht weitere verstärkte Anstrengungen un-
ternommen werden müssen, 

 unter Hinweis auf die Bestimmungen des Überein-
kommens über die Rechte des Kindes185 sowie des Abkom-
mens von 1951186 und des Protokolls von 1967187 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs188; 

 2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und 
bewaffnete Konflikte189; 

 3. verleiht ihrer tiefen Besorgnis über die weiter be-
stehende Not unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge Aus-
druck und unterstreicht nochmals, dass es dringend notwen-
dig ist, frühzeitig ihre Identität festzustellen sowie rechtzei-
tig über detaillierte und genaue Informationen über ihre An-
zahl und ihren Aufenthaltsort zu verfügen; 

 4. betont, wie wichtig es ist, dass ausreichende Res-
sourcen für Programme zur Identifikation und Ausfindigma-
chung unbegleiteter Minderjähriger zur Verfügung gestellt 
werden; 

 5. fordert das Amt des Hohen Flüchtlingskommis-
sars der Vereinten Nationen auf, in Anbetracht der Wichtig-
keit der Wahrung der Familieneinheit in Zusammenarbeit 
mit den anderen zuständigen Organen der Vereinten Natio-
nen Politiken in seine Programme einzubeziehen, die darauf 

_____________ 
185 Resolution 44/25, Anlage. 
186 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. 
187 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. 
188 A/56/333 und Corr.1. 
189 Siehe A/56/453. 
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abzielen, die Trennung von Flüchtlingsfamilien zu verhin-
dern; 

 6. fordert alle Regierungen, den Generalsekretär, das 
Amt des Hohen Kommissars, alle Organisationen der Ver-
einten Nationen, andere internationale Organisationen sowie 
die zuständigen nichtstaatlichen Organisationen auf, ihr 
Möglichstes zu tun, um minderjährigen Flüchtlingen Hilfe 
und Schutz zu gewähren und die Rückkehr unbegleiteter 
minderjähriger Flüchtlinge zu ihren Familien und die Wie-
dervereinigung mit diesen zu beschleunigen; 

 7. fordert das Amt des Hohen Kommissars, alle Or-
ganisationen der Vereinten Nationen, andere internationale 
Organisationen und die zuständigen nichtstaatlichen Organi-
sationen nachdrücklich auf, geeignete Maßnahmen zu er-
greifen, um Mittel zu mobilisieren, die den Bedürfnissen und 
Interessen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge ange-
messen sind und die ihnen die Wiedervereinigung mit ihren 
Familien ermöglichen; 

 8. fordert alle Staaten und andere an bewaffneten 
Konflikten beteiligte Parteien auf, das humanitäre Völker-
recht zu achten, und fordert in diesem Zusammenhang die 
Vertragsstaaten auf, die Bestimmungen der Genfer Abkom-
men vom 12. August 1949190 und der damit zusammenhän-
genden Rechtsinstrumente unter Berücksichtigung der Reso-
lution 2, die auf der im Dezember 1995 in Genf abgehalte-
nen sechsundzwanzigsten Internationalen Rotkreuz- und 
Rothalbmond-Konferenz verabschiedet wurde, sowie die 
Bestimmungen des Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes185, die den von bewaffneten Konflikten betroffenen 
Kindern einen besonderen Schutz und eine Sonderbehand-
lung einräumen, voll einzuhalten; 

 9. verurteilt jedwede Ausbeutung unbegleiteter min-
derjähriger Flüchtlinge, namentlich ihren Einsatz als Solda-
ten oder menschliche Schilde in bewaffneten Konflikten und 
ihre Zwangsrekrutierung in Streitkräfte, sowie alle anderen 
Handlungen, die ihre Sicherheit und ihr Leben bedrohen; 

 10. fordert den Generalsekretär, den Hohen Flücht-
lingskommissar der Vereinten Nationen, das Sekretariats-
Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, 
das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und die anderen 
Organisationen der Vereinten Nationen sowie die anderen in-
ternationalen Organisationen auf, unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlingen angemessene Hilfe auf dem Gebiet der So-
forthilfe, der Bildung, der Gesundheit und der psychologi-
schen Rehabilitation angedeihen zu lassen; 

 11. ermutigt den Sonderbeauftragten des Generalse-
kretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte in seinen Be-
mühungen um eine stärkere weltweite Bewusstseinsbildung 
und die Mobilisierung der Behörden und der Öffentlichkeit 
für den Schutz von Kindern, die von bewaffneten Konflikten 
betroffen sind, namentlich minderjährigen Flüchtlingen; 
_____________ 
190 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 

 12. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten und in 
seinem Bericht den Mädchen unter den Flüchtlingen beson-
dere Aufmerksamkeit zu schenken. 

RESOLUTION 56/137 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/578, Ziffer 18)191. 

56/137. Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen über die Tätigkeit seines 
Amtes192 und des Berichts des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen über seine zweiundfünfzigste Tagung193 und der 
darin enthaltenen Schlussfolgerungen und Beschlüsse, 

 unter Hinweis auf die seit der Einrichtung des Amtes 
des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
durch die Generalversammlung194 jährlich verabschiedeten 
Resolutionen über seine Tätigkeit, 

 mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die Führungs-
kompetenz, die der Hohe Kommissar seit seinem Amtsantritt 
im Januar 2001 unter Beweis gestellt hat, und mit Lob für 
die Kompetenz, den Mut und die Einsatzbereitschaft, die die 
Mitarbeiter und Durchführungspartner des Amtes des Hohen 
Kommissars bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bewei-
sen, 

_____________ 
191 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Angola, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Barbados, 
Belarus, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsua-
na, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte 
d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, 
Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gam-
bia, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Honduras, Ir-
land, Island, Italien, Japan, Jugoslawien, Kamerun, Kanada, Kap Verde, 
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, 
Marokko, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Na-
mibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, 
Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Schweden, Se-
negal, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Lu-
cia, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Thailand, Togo, Tschad, 
Tschechische Republik, Tunesien, Uganda, Ukraine, Ungarn, Venezue-
la, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritanni-
en und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern. 
192 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste 
Tagung, Beilage 12 (A/56/12). 
193 Ebd., Beilage 12A (A/56/12/Add.1). 
194 Resolution 428 (V). 
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 1. billigt den Bericht des Exekutivausschusses des 
Programms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen über seine zweiundfünfzigste Tagung193; 

 2. begrüßt den fünfzigsten Jahrestag der Verabschie-
dung des Abkommens von 1951 über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge195, stellt fest, dass das Abkommen und das 
dazugehörige Protokoll von 1967196 durchgehend als Eck-
pfeiler des Regimes für den internationalen Rechtsschutz 
von Flüchtlingen fungiert haben, und begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Einberufung einer Ministertagung der 
Vertragsstaaten als Ausdruck ihres gemeinsamen Eintretens 
für die vollinhaltliche und wirksame Durchführung des Ab-
kommens und des Protokolls und für die Werte, die sie 
verkörpern; 

 3. bekräftigt, dass das Abkommen von 1951 und das 
Protokoll von 1967 weiterhin die Grundlage des internatio-
nalen Regelwerks für Flüchtlinge bilden, erkennt an, wie 
wichtig ihre vollinhaltliche Anwendung durch die Vertrags-
staaten ist, stellt mit Genugtuung fest, dass inzwischen 
141 Staaten Vertragspartei eines oder beider Rechtsakte sind, 
ermutigt das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen und die Staaten, sich verstärkt um die 
Förderung einer höheren Zahl von Beitritten zu diesen 
Rechtsakten und ihrer vollinhaltlichen Durchführung zu be-
mühen, und unterstreicht insbesondere, wie wichtig die un-
eingeschränkte Achtung des Grundsatzes der Nichtzurück-
weisung ist; 

 4. nimmt davon Kenntnis, dass jetzt 53 Staaten Ver-
tragsstaaten des Übereinkommens von 1954 über die 
Rechtsstellung der Staatenlosen197 sind, und dass 25 Staaten 
Vertragsstaaten des Übereinkommens von 1961 zur Vermin-
derung der Staatenlosigkeit198 sind, und ermutigt den Hohen 
Kommissar, seine Tätigkeiten zu Gunsten der Staatenlosen 
fortzusetzen; 

 5. begrüßt den von dem Amt des Hohen Kommis-
sars eingeleiteten Prozess weltweiter Konsultationen über 
den internationalen Rechtsschutz und erkennt an, wie wich-
tig diese als ein Forum für die offene Erörterung komplexer 
rechtlicher und operativer Fragen auf dem Gebiet des 
Rechtsschutzes sind; 

 6. erklärt erneut, dass der internationale Rechts-
schutz eine dynamische und maßnahmenorientierte Aufgabe 
ist, die in Zusammenarbeit mit den Staaten und anderen 
Partnern durchgeführt wird, um unter anderem den Emp-
fang, die Aufnahme und die Behandlung von Flüchtlingen 
zu fördern und zu erleichtern und dauerhafte, schutzorien-
tierte Lösungen zu gewährleisten, unter Berücksichtigung 
der besonderen Bedürfnisse schutzbedürftiger Gruppen; 

_____________ 
195 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. 
196 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. 
197 Ebd., Vol. 360, Nr. 5158. 
198 Ebd., Vol. 989, Nr. 14458. 

 7. betont erneut, dass die Verantwortung für den 
Schutz von Flüchtlingen hauptsächlich bei den Staaten liegt, 
deren volle und wirksame Zusammenarbeit, deren Tätigwer-
den und deren politische Entschlossenheit gefordert sind, 
damit das Amt des Hohen Kommissars seine mandatsmäßi-
gen Aufgaben erfüllen kann; 

 8. fordert alle Staaten sowie die zuständigen nicht-
staatlichen und sonstigen Organisationen nachdrücklich auf, 
gemeinsam mit dem Amt des Hohen Kommissars und im 
Geiste der internationalen Solidarität und der Lasten- und 
Aufgabenteilung zusammenzuarbeiten und Ressourcen zu 
mobilisieren, um die Kapazitäten der Staaten auszubauen 
und ihre schwere Last zu erleichtern, insbesondere die Last 
der Entwicklungs- und Übergangsländer, die eine große An-
zahl von Flüchtlingen und Asylsuchenden aufgenommen 
haben, und fordert das Amt des Hohen Kommissars auf, 
auch weiterhin als Katalysator für die Mobilisierung von 
Hilfe seitens der internationalen Gemeinschaft zu wirken, 
um die tieferen Ursachen sowie die wirtschaftlichen, ökolo-
gischen und sozialen Folgen umfangreicher Flüchtlingspo-
pulationen, vor allem in Entwicklungs- und Übergangslän-
dern, anzugehen; 

 9. bekräftigt nachdrücklich die grundlegende Be-
deutung sowie den rein humanitären und unpolitischen 
Charakter der Aufgabe des Amtes des Hohen Kommissars, 
die darin besteht, Flüchtlingen internationalen Rechtsschutz 
zu gewähren und nach dauerhaften Lösungen für Flücht-
lingsprobleme zu suchen, erinnert daran, dass zu diesen Lö-
sungen die freiwillige Rückführung und, soweit zweckmäßig 
und durchführbar, die Eingliederung im Asylland und die 
Neuansiedlung in Drittländern gehören, und bekräftigt, dass 
die freiwillige Rückführung, unterstützt durch die erforder-
liche Wiederaufbau- und Entwicklungshilfe, nach wie vor 
die bevorzugte Lösung zur Förderung einer nachhaltigen 
Wiedereingliederung ist; 

 10. betont, dass alle Staaten verpflichtet sind, die 
Rückkehr ihrer Staatsangehörigen zu akzeptieren, fordert al-
le Staaten auf, die Rückkehr ihrer Staatsangehörigen, bei de-
nen keine Notwendigkeit internationalen Rechtsschutzes 
festgestellt wurde, zu erleichtern, und betont, dass die Rück-
kehr unabhängig von der Rechtsstellung der Betroffenen auf 
sichere und humane Weise und unter voller Achtung ihrer 
Menschenrechte und Würde erfolgen muss; 

 11. erkennt an, dass dem Hohen Kommissar recht-
zeitig ausreichende Mittel zur Verfügung stehen müssen, 
damit er seine mandatsmäßigen Aufgaben auf wirksame und 
ausgewogene Weise wahrnehmen kann, und fordert die Re-
gierungen und die anderen Geber nachdrücklich auf, unver-
züglich auf den von seinem Amt herausgegebenen welt-
weiten Appell zur Deckung des Mittelbedarfs für seinen 
jährlichen Programmhaushalt zu reagieren; 

 12. ersucht das Amt des Hohen Kommissars, mit 
Hilfe dieser nachhaltigen Unterstützung das ihm auf Grund 
seiner Satzung und der darauf folgenden Resolutionen der 
Generalversammlung über Flüchtlinge und andere unter 
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seiner Obhut stehende Personen übertragene Mandat auch 
künftig in enger Zusammenarbeit mit seinen maßgeblichen 
Partnern zu erfüllen; 

 13. ersucht den Hohen Kommissar, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über seine 
Tätigkeit Bericht zu erstatten und in seinen Bericht auch die 
Ergebnisse der weltweiten Konsultationen über den interna-
tionalen Rechtsschutz aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/138 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/579, Ziffer 16)199. 

56/138. Die Rechte des Kindes 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung aller ihrer Resolutionen über die Rech-
te des Kindes200, insbesondere der Resolutionen 55/78 und 
55/79 vom 4. Dezember 2000, und mit Dank Kenntnis neh-
mend von der Resolution 2001/75 der Menschenrechts-
kommission vom 25. April 2001201, 

 angesichts der Vertagung der Sondertagung der Gene-
ralversammlung über Kinder auf Grund außergewöhnlicher 
Umstände, 

 mit Genugtuung über die bislang erzielten Fortschritte 
bei der Vorbereitung der Sondertagung der Generalver-
sammlung über Kinder, einschließlich ihres Ergebnisdoku-
ments, und erneut erklärend, dass die Versammlung auf ihrer 
Sondertagung nicht nur die Fortschritte bei der Verwirkli-
chung der Welterklärung über das Überleben, den Schutz 
und die Entwicklung der Kinder und des Aktionsplans für 
die Verwirklichung der Welterklärung über das Überleben, 
den Schutz und die Entwicklung der Kinder in den neunziger 

_____________ 
199 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Andorra, Antigua und 
Barbuda, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Australien, Bangladesch, 
Belarus, Belgien, Belize, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Bulga-
rien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, 
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, 
Frankreich, Gambia, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Gui-
nea, Guyana, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, 
Japan, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, 
Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Marok-
ko, Marshallinseln, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, 
Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Öster-
reich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, 
Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, 
Sambia, San Marino, Schweden, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, 
Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die 
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Thailand, Togo, 
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, 
Uruguay, Venezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland und Zypern. 
200 Resolutionen 50/153, 51/77, 52/107, 53/128 und 54/149. 
201 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 

Jahren, die von dem am 29. und 30. September 1990 in New 
York abgehaltenenen Weltkindergipfel verabschiedet wur-
den202, und die dabei erzielten Ergebnisse überprüfen, son-
dern auch neuerliche Verpflichtungen eingehen und künftige 
Maßnahmen zu Gunsten der Kinder in der kommenden De-
kade erwägen wird, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht 
des Generalsekretärs "Wir, die Kinder: Überprüfung der 
Weiterverfolgung des Weltkindergipfels zum Ende der De-
kade"203, den Berichten des Generalsekretärs über den Stand 
des Übereinkommens über die Rechte des Kindes204 und 
über Kinder und bewaffnete Konflikte205 sowie dem Bericht 
des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und 
bewaffnete Konflikte206; 

 2. begrüßt es, dass bis zum 18. Oktober 2001 zehn 
Staaten Vertragsparteien des Fakultativprotokolls zum 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend den 
Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kin-
derpornografie207 geworden sind, sodass es am 18. Januar 
2002 in Kraft treten konnte, und dass bis zum 12. November 
2001 zehn Staaten Vertragsparteien des Fakultativprotokolls 
zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend 
die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten208 
geworden sind, sodass es am 12. Februar 2002 in Kraft 
treten konnte; 

 3. begrüßt außerdem die Verabschiedung des Proto-
kolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Men-
schenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, 
in Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität209, 
sowie die große Zahl der Ratifikationen des Übereinkom-
mens (Nr. 138) der Internationalen Arbeitsorganisation über 
das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung und 
des Übereinkommens (Nr. 182) über das Verbot und unver-
zügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten For-
men der Kinderarbeit; 

 4. begrüßt die Einberufung des zweiten Weltkon-
gresses gegen die gewerbsmäßige sexuelle Ausbeutung von 
Kindern vom 17. bis 20. Dezember 2001 in Yokohama (Ja-
pan) und die zu seiner Vorbereitung abgehaltenen regionalen 
beratenden Tagungen und bittet die Mitgliedstaaten und Be-
obachter, ihre Beteiligung an dem Kongress auf hoher politi-
scher Ebene zu gewährleisten; 

 5. beschließt, 

 a) den Generalsekretär zu ersuchen, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Be-
_____________ 
202 A/45/625, Anlage. 
203 A/S-27/3. 
204 A/56/203. 
205 A/56/342-S/2001/852. 
206 Siehe A/56/453. 
207 Resolution 54/263, Anlage II. 
208 Ebd., Anlage I. 
209 Resolution 55/25, Anlage II. 
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richt über die Rechte des Kindes vorzulegen, der Angaben 
über den Stand des Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes und der dazugehörigen Fakultativprotokolle enthält; 

 b) den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für 
Kinder und bewaffnete Konflikte zu ersuchen, der General-
versammlung und der Menschenrechtskommission Berichte 
vorzulegen, die sachdienliche Informationen zur Lage der 
von bewaffneten Konflikten betroffenen Kinder enthalten, 
und dabei die bestehenden Mandate der maßgeblichen Orga-
ne und deren Berichte zu berücksichtigen; 

 c) den Generalsekretär zu ersuchen, eine eingehende 
Untersuchung der Frage der Gewalt gegen Kinder zu veran-
lassen, in der die Ergebnisse der Sondertagung der General-
versammlung über Kinder berücksichtigt werden, sowie den 
Mitgliedstaaten Empfehlungen zu angemessenen Maßnah-
men, einschließlich wirksamer Abhilfe-, Präventions- und 
Rehabilitationsmaßnahmen, zur Prüfung vorzulegen; 

 d) ihre umfassende Behandlung dieser Frage auf ih-
rer siebenundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Förde-
rung und Schutz der Rechte des Kindes" wieder aufzuneh-
men. 

RESOLUTION 56/139 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/579, Ziffer 16)210. 

56/139. Mädchen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/78 vom 4. De-
zember 2000 und alle einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich der einvernehmlichen Schlussfolgerungen der 
Kommission für die Rechtsstellung der Frau, insbesondere 
soweit sie sich auf Mädchen beziehen, 

 sowie unter Hinweis auf alle einschlägigen Konferen-
zen der Vereinten Nationen und auf die Erklärung und den 
Aktionsplan, die auf dem vom 27. bis 31. August 1996 in 

_____________ 
210 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Algerien, Andorra, Angola, Anti-
gua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, 
Australien, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, 
Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, 
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik 
Kongo, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gambia, 
Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Indonesien, Irland, 
Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Kambodscha, Kamerun, Kanada, 
Kap Verde, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, 
Liechtenstein, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malta, 
Mauritius, Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nepal, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, 
Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, 
Republik Moldau, Rumänien, Sambia, San Marino, Schweden, Sene-
gal, Simbabwe, Singapur, Slowenien, Somalia, Spanien, Südafrika, Su-
riname, Swasiland, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, 
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Republik 
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und 
Zypern. 

Stockholm abgehaltenen Weltkongress gegen die gewerbs-
mäßige sexuelle Ausbeutung von Kindern verabschiedet 
wurden211, sowie auf die Ergebnisdokumente der vor kurzem 
erfolgten fünfjährlichen Überprüfungen der Durchführung 
des Aktionsprogramms der Internationalen Konferenz über 
Bevölkerung und Entwicklung212 und des Aktionspro-
gramms des Weltgipfels für soziale Entwicklung213, 

 zutiefst besorgt über die Diskriminierung von Mädchen 
und die Verletzung ihrer Rechte, was oftmals dazu führt, 
dass Mädchen weniger Zugang zu Bildung und Nahrung so-
wie zu Gesundheitsversorgung bei körperlichen und psychi-
schen Krankheiten haben sowie dass sie in der Kindheit und 
der Jugend weniger Rechte, Chancen und Vorteile als Jun-
gen genießen und oftmals zu Opfern verschiedener Formen 
kultureller, sozialer, sexueller und wirtschaftlicher Ausbeu-
tung sowie von Gewalt und schädlichen Praktiken wie der 
Tötung weiblicher Neugeborener, dem Inzest, der verfrühten 
Heirat, der vorgeburtlichen Geschlechtsselektion und der 
Genitalverstümmelung werden, 

 anerkennend, dass es notwendig ist, die Gleichstellung 
der Geschlechter zu verwirklichen, um zu gewährleisten, 
dass Mädchen in einer gerechten, fairen Welt aufwachsen, 

 zutiefst besorgt darüber, dass Mädchen zu den am 
schwersten betroffenen Opfern von Armut, Krieg und be-
waffneten Konflikten gehören, weswegen ihr Entwicklungs-
potenzial eingeschränkt ist, 

 besorgt darüber, dass Mädchen außerdem Opfer sexu-
ell übertragbarer Krankheiten und des HI-Virus werden, wo-
durch ihre Lebensqualität beeinträchtigt wird und sie wei-
terer Diskriminierung ausgesetzt sind, 

 in Bekräftigung der Gleichberechtigung von Frau und 
Mann, die unter anderem in der Präambel zur Charta der 
Vereinten Nationen, dem Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau214 und dem Über-
einkommen über die Rechte des Kindes215 verankert ist, 

 sowie in Bekräftigung der Politischen Erklärung216 und 
der Weiteren Maßnahmen und Initiativen zur Umsetzung der 
Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing217, die die 
Generalversammlung auf ihrer dreiundzwanzigsten Sonder-
tagung "Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und 
Frieden für das 21. Jahrhundert" verabschiedete, 

 ferner in Bekräftigung des auf dem Weltbildungsforum 
verabschiedeten Rahmenaktionsplans von Dakar218, 

_____________ 
211 A/51/385, Anlage. 
212 Resolution S-21/2, Anlage. 
213 Resolution S-24/2, Anlage. 
214 Resolution 34/180, Anlage. 
215 Resolution 44/25, Anlage. 
216 Resolution S-23/2, Anlage. 
217 Resolution S-23/3, Anlage. 
218 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur, Final Report of the World Education Forum, Dakar, 
Senegal, 26-28 April 2000 (Paris 2000). 
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 in Bekräftigung der Verpflichtungserklärung zu 
HIV/Aids, die von der Generalversammlung auf ihrer sechs-
undzwanzigsten Sondertagung verabschiedet wurde219, 

 1. betont, dass die Rechte, die den Mädchen in allen 
Menschenrechtsübereinkünften, namentlich in dem Überein-
kommen über die Rechte des Kindes215 und dem Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau214, garantiert werden, umgehend in vollem Umfang 
verwirklicht werden müssen und dass diese Übereinkünfte 
von allen Staaten ratifiziert werden müssen; 

 2. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Unter-
zeichnung und Ratifikation des Fakultativprotokolls zum 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau220 beziehungsweise den Beitritt dazu zu 
erwägen; 

 3. begrüßt die Verabschiedung der Fakultativproto-
kolle zu dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes, 
betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Kon-
flikten221 sowie betreffend Kinderhandel, Kinderprostitution 
und Kinderpornografie222, und bittet die Staaten, die vorran-
gige Unterzeichnung und Ratifikation der Fakultativproto-
kolle zu erwägen, damit sie so bald wie möglich in Kraft tre-
ten können; 

 4. begrüßt außerdem die vom Generalsekretär auf 
dem Weltbildungsforum eingeleitete Initiative der Vereinten 
Nationen für Mädchenbildung; 

 5. fordert alle Regierungen und das System der Ver-
einten Nationen nachdrücklich auf, auf bilateraler Ebene und 
zusammen mit den internationalen Organisationen und pri-
vaten Gebern verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um 
die Ziele des Weltbildungsforums, insbesondere die Beseiti-
gung geschlechtsspezifischer Disparitäten bei der Primar- 
und Sekundarschulbildung bis zum Jahr 2005, zu verwirkli-
chen und zu diesem Zweck die Initiative der Vereinten Na-
tionen für Mädchenbildung umzusetzen, und bekräftigt die 
in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen223 ent-
haltene Verpflichtung; 

 6. fordert alle Staaten auf, Maßnahmen zur Beseiti-
gung der in Ziffer 33 der Weiteren Maßnahmen und Initiati-
ven zur Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform 
von Beijing217 genannten Hindernisse zu ergreifen, die die 
Verwirklichung der in der Aktionsplattform von Beijing224 
festgelegten Ziele auch weiterhin erschweren, gegebenen-
falls auch durch die Verstärkung der einzelstaatlichen Me-
chanismen für die Durchführung von Politiken und Pro-
_____________ 
219 Resolution S-26/2, Anlage. 
220 Resolution 54/4, Anlage. 
221 Resolution 54/263, Anlage I. 
222 Ebd., Anlage II. 
223 Siehe Resolution 55/2. 
224 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 
4.-15. September 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, An-
lage II. 

grammen zu Gunsten von Mädchen, und in einigen Fällen 
die Koordinierung zwischen den für die Verwirklichung der 
Menschenrechte von Mädchen verantwortlichen Institutio-
nen zu verbessern, wie in den Weiteren Maßnahmen und In-
itiativen angegeben; 

 7. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, alle erfor-
derlichen Maßnahmen zu ergreifen und Gesetzesreformen 
einzuleiten, um sicherzustellen, dass Mädchen alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten voll und gleichberechtigt 
wahrnehmen können, wirksame Schritte gegen Verletzungen 
dieser Rechte und Freiheiten zu unternehmen und den Pro-
grammen und Politiken zu Gunsten von Mädchen die Rechte 
des Kindes zugrunde zu legen; 

 8. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Gesetze zu 
erlassen und strikt durchzusetzen, die sicherstellen, dass eine 
Ehe nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung 
der künftigen Ehegatten geschlossen wird, sowie Gesetze zu 
erlassen und strikt durchzusetzen, die das gesetzliche Min-
destalter für die Erklärung des Ehewillens und das Heirats-
mindestalter festlegen, und Letzteres gegebenenfalls anzu-
heben; 

 9. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die Ver-
pflichtungen zu erfüllen, die sie mit dem Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes und dem Übereinkommen über 
die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
eingegangen sind, und die Zusage zur Umsetzung der Ak-
tionsplattform von Beijing einzuhalten; 

 10. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf, 
Gesetze zu erlassen und durchzusetzen, die Mädchen vor 
jeglicher Form der Gewalt schützen, namentlich vor der Tö-
tung weiblicher Neugeborener und der vorgeburtlichen Ge-
schlechtsselektion, vor Genitalverstümmelung, Vergewalti-
gung, Gewalt in der Familie, Inzest, sexuellem Missbrauch, 
sexueller Ausbeutung sowie Kinderprostitution und Kinder-
pornografie, und altersgerechte, sichere und vertrauliche 
Programme sowie medizinische, soziale und psychologische 
Betreuungsdienste einzurichten, um Mädchen zu helfen, die 
Opfer von Gewalt sind; 

 11. fordert alle Staaten sowie die internationalen und 
nichtstaatlichen Organisationen auf, einzeln und gemeinsam 
die Aktionsplattform von Beijing weiter umzusetzen, ins-
besondere die strategischen Ziele, die sich auf Mädchen be-
ziehen, und die Weiteren Maßnahmen und Initiativen zur 
Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Bei-
jing; 

 12. fordert die Staaten nachdrücklich auf, besondere 
Maßnahmen zum Schutz der vom Krieg betroffenen Mäd-
chen zu ergreifen und sie insbesondere vor sexuell übertrag-
baren Krankheiten wie beispielsweise HIV/Aids und vor ge-
schlechtsbezogener Gewalt, namentlich Vergewaltigung und 
sexuellem Missbrauch, Folter, sexueller Ausbeutung, Ent-
führung und Zwangsarbeit zu schützen, unter besonderer Be-
rücksichtigung von Mädchen, die Flüchtlinge oder Vertrie-
bene sind, und bei der Gewährung humanitärer Hilfe und der 
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Durchführung von Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und 
Wiedereingliederungsmaßnahmen auf die besonderen Be-
dürfnisse der vom Krieg betroffenen Mädchen einzugehen; 

 13. fordert alle Staaten und die internationale Ge-
meinschaft nachdrücklich auf, die Rechte des Kindes zu ach-
ten, zu schützen und zu fördern, unter Berücksichtigung der 
besonderen Schutzbedürftigkeit von Mädchen in Situationen 
vor, während und nach Konflikten, und fordert die Ergrei-
fung von Sonderinitiativen, um allen Rechten und Bedürf-
nissen der vom Krieg betroffenen Mädchen gerecht zu wer-
den; 

 14. begrüßt die Abhaltung der Internationalen Konfe-
renz über vom Krieg betroffene Kinder vom 10. bis 17. Sep-
tember 2000 in Winnipeg (Kanada) und nimmt mit Genug-
tuung Kenntnis von der Agenda von Winnipeg für vom 
Krieg betroffene Kinder225; 

 15. fordert die Staaten nachdrücklich auf, umfassen-
de, disziplinübergreifende und koordinierte einzelstaatliche 
Pläne, Programme oder Strategien zur Beseitigung aller 
Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu erarbei-
ten, die weit verbreitet werden und in denen Ziele und Zeit-
pläne für die Umsetzung ebenso festgelegt werden sollen 
wie wirksame innerstaatliche Verfahren für den Vollzug der 
Rechtsvorschriften durch die Schaffung von Überwachungs-
mechanismen unter Einbeziehung aller Beteiligten, nament-
lich auch durch Konsultationen mit Frauenorganisationen, 
unter Berücksichtigung der sich auf Mädchen beziehenden 
Empfehlungen der Sonderberichterstatterin der Menschen-
rechtskommission über Gewalt gegen Frauen, deren Ursa-
chen und deren Folgen; 

 16. fordert die Regierungen, die Zivilgesellschaft, 
einschließlich der Medien, sowie die nichtstaatlichen Orga-
nisationen auf, die Menschenrechtserziehung sowie die volle 
Achtung und Wahrnehmung der Menschenrechte der Mäd-
chen zu fördern, unter anderem durch die Übersetzung und 
Erstellung von altersgerechtem Informationsmaterial über 
diese Rechte sowie dessen Verteilung an alle Sektoren der 
Gesellschaft, insbesondere an Kinder; 

 17. ersucht den Generalsekretär in seiner Eigenschaft 
als Vorsitzender des Koordinierungsrats der Leiter der Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen226, dafür 
Sorge zu tragen, dass alle Organisationen und Organe des 
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen, die Organisation der Ver-
einten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, das 
Welternährungsprogramm, der Bevölkerungsfonds der Ver-
einten Nationen, der Entwicklungsfonds der Vereinten Na-
tionen für die Frau, die Weltgesundheitsorganisation, das 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und das 
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen, bei Landeskooperationsprogrammen im Einklang mit 

_____________ 
225 A/55/467-S/2000/973, Anlage. 
226 Zuvor "Verwaltungsausschuss für Koordinierung" (siehe Beschluss 
2001/321 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 24. Oktober 2001).  

den einzelstaatlichen Prioritäten, so auch durch den Ent-
wicklungshilfe-Programmrahmen der Vereinten Nationen, 
einzeln und gemeinsam die Rechte und die besonderen Be-
dürfnisse von Mädchen berücksichtigen227; 

 18. ersucht alle Menschenrechts-Vertragsorgane, 
Sonderverfahren und sonstigen Menschenrechtsmechanis-
men der Menschenrechtskommission und ihrer Unterkom-
mission für die Förderung und den Schutz der Menschen-
rechte, im Rahmen der Ausübung ihrer Mandate regelmäßig 
und systematisch geschlechtsspezifische Aspekte zu berück-
sichtigen und in ihre Berichte Angaben über die qualitative 
Analyse von Verletzungen der Menschenrechte von Frauen 
und Mädchen aufzunehmen, und befürwortet die Stärkung 
der diesbezüglichen Zusammenarbeit und Koordinierung; 

 19. fordert die Staaten, die internationalen und die 
nichtstaatlichen Organisationen auf, alle erforderlichen Res-
sourcen, Unterstützungsmaßnahmen und Bemühungen zu 
mobilisieren, um die in der Aktionsplattform von Beijing 
und den Weiteren Maßnahmen und Initiativen zur Umset-
zung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing 
enthaltenen Zielvorstellungen, strategischen Ziele und Maß-
nahmen zu verwirklichen; 

 20. betont, dass es geboten ist, eine sachbezogene 
Bewertung der Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing 
unter dem Blickwinkel aller Lebensphasen durchzuführen, 
um Lücken und Hindernisse im Umsetzungsprozess aufzu-
zeigen und weitere Maßnahmen zur Verwirklichung der Zie-
le der Aktionsplattform auszuarbeiten; 

 21. begrüßt die Abhaltung des zweiten Weltkongres-
ses gegen die gewerbsmäßige sexuelle Ausbeutung von Kin-
dern vom 17. bis 20. Dezember 2001 in Yokohama (Japan) 
und die zu seiner Vorbereitung abgehaltenen regionalen be-
ratenden Tagungen, mit dem Ziel, die Fortschritte bei der 
Umsetzung der Erklärung und des Aktionsplans, die auf dem 
ersten Weltkongress verabschiedet wurden211, zu überprüfen 
und die Maßnahmen zur Beseitigung der gewerbsmäßigen 
sexuellen Ausbeutung von Kindern zu verstärken, und bittet 
die Mitgliedstaaten und Beobachter, ihre Beteiligung an dem 
zweiten Weltkongress auf hoher politischer Ebene zu ge-
währleisten; 

 22. legt den Regionalkommissionen und anderen Re-
gionalorganisationen nahe, Aktivitäten zur Unterstützung 
des zweiten Weltkongresses durchzuführen; 

 23. hebt hervor, wie wichtig es ist, bei der Arbeit der 
Sondertagung der Generalversammlung über Kinder die In-
tegration einer geschlechtsspezifischen Perspektive sowie 
die Bedürfnisse und Rechte von Mädchen zu berücksichti-
gen.  

_____________ 
227 Siehe A/53/226, Ziffern 72-77, und A/53/226/Add.1, Ziffern 88-98. 
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RESOLUTION 56/140 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/580, Ziffer 7)228. 

56/140. Internationale Dekade der autochthonen Bevöl-
kerungsgruppen der Welt 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/80 vom 4. De-
zember 2000 und frühere Resolutionen über die Internatio-
nale Dekade der autochthonen Bevölkerungsgruppen der 
Welt, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 40/131 vom 
13. Dezember 1985, mit der sie den Freiwilligen Fonds der 
Vereinten Nationen für indigene Bevölkerungsgruppen ein-
gerichtet hat, 

 ferner unter Hinweis darauf, dass das Ziel der Dekade 
darin besteht, die internationale Zusammenarbeit zur Lösung 
der Probleme zu verstärken, denen sich indigene Bevölke-
rungsgruppen auf Gebieten wie den Menschenrechten, der 
Umwelt, der Entwicklung, der Bildung und der Gesundheit 
gegenübersehen, und dass die Dekade unter dem Motto "Au-
tochthone Bevölkerungsgruppen: Partnerschaft in der Ak-
tion" steht, 

 in dieser Hinsicht erfreut über den Beitrag, den die 
vom 31. August bis 8. September 2001 in Durban (Südafri-
ka) veranstaltete Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängende Intoleranz zur Verwirklichung der Ziele der 
Dekade leistete, 

 sowie erfreut über die Ernennung eines Sonderbericht-
erstatters der Menschenrechtskommission über die Situation 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten der Angehörigen 
indigener Bevölkerungsgruppen, dessen Mandat in der Reso-
lution 2001/57 der Kommission vom 24. April 2001 be-
schrieben wird229, 

 anerkennend, dass es geboten ist, die indigenen Bevöl-
kerungsgruppen bei der Planung und Durchführung des Ak-
tivitätenprogramms für die Internationale Dekade der au-
tochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt230 zu konsultie-

_____________ 
228 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Armenien, Australien, Belarus, 
Belgien, Belize, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dänemark, 
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Guatemala, Guyana, Irland, Island, Italien, Kanada, Ko-
lumbien, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mexiko, Nepal, Neuseeland, 
Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Peru, Portugal, Russi-
sche Föderation, Schweden, Spanien, Suriname, Venezuela, Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 
229 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
230 Resolution 50/157, Anlage. 

ren und mit ihnen zusammenzuarbeiten, und dass eine an-
gemessene finanzielle Unterstützung seitens der internatio-
nalen Gemeinschaft, so auch Unterstützung seitens des Sy-
stems der Vereinten Nationen, sowie geeignete Koordinie-
rungs- und Kommunikationsmechanismen erforderlich sind, 

 alle Parteien nachdrücklich auffordernd, ihre Anstren-
gungen zur Verwirklichung der Ziele der Dekade zu verstär-
ken, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs über die Durchführung des Aktivitätenprogramms für 
die Internationale Dekade der autochthonen Bevölkerungs-
gruppen der Welt231; 

 2. erklärt, dass sie sich des Wertes und der Vielfalt 
der Kulturen und der gesellschaftlichen Organisationsformen 
der indigenen Bevölkerungsgruppen bewusst und davon 
überzeugt ist, dass die Entwicklung der indigenen Bevölke-
rungsgruppen in ihren Ländern zum sozioökonomischen, 
kulturellen und ökologischen Fortschritt in allen Ländern der 
Welt beitragen wird; 

 3. hebt hervor, wie wichtig die Stärkung der Hu-
manressourcen und der institutionellen Kapazität der indige-
nen Bevölkerungsgruppen ist, damit sie eigene Lösungen für 
ihre Probleme erarbeiten können; 

 4. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte als Koordinatorin der Dekade, 

 a) die Ziele der Dekade weiter zu fördern und bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben den besonderen Belangen 
indigener Bevölkerungsgruppen Rechnung zu tragen; 

 b) im Rahmen der vorhandenen Mittel und mit frei-
willigen Beiträgen der Verbreitung von Informationen über 
die Lage, die Kulturen, die Sprachen, die Rechte und die Be-
strebungen indigener Bevölkerungsgruppen gebührende 
Aufmerksamkeit zu widmen und in diesem Zusammenhang 
die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, für die Öffentlich-
keit, insbesondere für junge Menschen, bestimmte Projekte, 
Sonderveranstaltungen, Ausstellungen und andere Aktivitä-
ten zu organisieren; 

 c) der Generalversammlung über den Generalsekre-
tär einen jährlichen Bericht über die Durchführung des Akti-
vitätenprogramms für die Dekade vorzulegen; 

 5. erklärt erneut, dass die Verabschiedung einer Er-
klärung über die Rechte indigener Bevölkerungsgruppen ei-
nes der Hauptziele der Dekade darstellt, und unterstreicht, 
wie wichtig es ist, dass Vertreter der indigenen Bevölke-
rungsgruppen wirksam an der gemäß der Resolution 1995/32 
der Menschenrechtskommission vom 3. März 1995232 einge-
_____________ 
231 A/56/206. 
232 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1995, 
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/1995/23 und Corr.1 und 2), 
Kap. II, Abschnitt A. 
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richteten, allen Mitgliedstaaten offen stehenden intersessio-
nalen Arbeitsgruppe der Kommission mitwirken, die damit 
beauftragt ist, den Entwurf einer Erklärung über die Rechte 
indigener Bevölkerungsgruppen zu erarbeiten; 

 6. begrüßt den Beschluss 2001/316 des Wirtschafts- 
und Sozialrats vom 26. Juli 2001 über das Ständige Forum 
für indigene Fragen; 

 7. legt den Regierungen nahe, die Dekade zu unter-
stützen, indem sie 

 a) im Benehmen mit den indigenen Bevölkerungs-
gruppen entsprechende Programme, Pläne und Berichte im 
Zusammenhang mit der Dekade ausarbeiten; 

 b) sich im Benehmen mit den indigenen Bevölke-
rungsgruppen bemühen, diesen Gruppen mehr Verantwor-
tung für ihre eigenen Angelegenheiten zu geben und ihnen 
bei Entscheidungen über die sie betreffenden Angelegenhei-
ten ein wirksames Mitspracherecht einzuräumen; 

 c) nationale Komitees oder andere Mechanismen un-
ter Beteiligung indigener Bevölkerungsgruppen schaffen, 
um sicherzustellen, dass die Ziele und Aktivitäten der Deka-
de auf der Grundlage der vollen Partnerschaft mit den indi-
genen Bevölkerungsgruppen geplant und durchgeführt wer-
den; 

 d) Beiträge an den Treuhandfonds der Vereinten Na-
tionen für die Internationale Dekade der autochthonen Be-
völkerungsgruppen der Welt entrichten; 

 e) gemeinsam mit anderen Gebern Beiträge an den 
Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen für autochthone 
Bevölkerungsgruppen entrichten, um den Vertretern indige-
ner Bevölkerungsgruppen dabei behilflich zu sein, an der 
Arbeitsgruppe für indigene Bevölkerungsgruppen der Unter-
kommission für die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte und an der allen Mitgliedstaaten offen stehenden 
intersessionalen Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommis-
sion mitzuwirken, die damit beauftragt ist, den Entwurf einer 
Erklärung über die Rechte indigener Bevölkerungsgruppen 
zu erarbeiten; 

 f) erwägen, zur Unterstützung der Verwirklichung 
der Ziele der Dekade nach Bedarf Beiträge an den Fonds für 
die Entwicklung der indigenen Bevölkerungsgruppen La-
teinamerikas und der Karibik zu entrichten; 

 g) in Zusammenarbeit mit den indigenen Bevölke-
rungsgruppen sowie den zwischenstaatlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen Mittel für Aktivitäten zur Verwirkli-
chung der Ziele der Dekade benennen; 

 8. bittet die Finanz- und Entwicklungsinstitutionen, 
die operativen Programme und die Sonderorganisationen 
und Sekretariate der Vereinten Nationen sowie die sonstigen 
regionalen und internationalen Organisationen, im Einklang 
mit den bestehenden Verfahren ihrer Leitungsgremien 

 a) im Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbe-
reichs der Verbesserung der Lebensbedingungen der indige-

nen Bevölkerungsgruppen höhere Priorität einzuräumen und 
dafür mehr Mittel bereitzustellen, unter besonderer Berück-
sichtigung der Bedürfnisse der in den Entwicklungsländern 
lebenden indigenen Bevölkerungsgruppen, namentlich in-
dem sie gezielte Aktionsprogramme zur Verwirklichung der 
Ziele der Dekade erstellen; 

 b) auf geeignetem Weg und in Zusammenarbeit mit 
den indigenen Bevölkerungsgruppen Sonderprojekte zur 
Stärkung ihrer Initiativen auf Gemeinwesenebene einzu-
leiten und den Austausch von Informationen und Fachwissen 
zwischen Angehörigen indigener Bevölkerungsgruppen und 
anderen in Frage kommenden Sachverständigen zu erleich-
tern; 

 c) Anlaufstellen für die Koordinierung der Aktivitä-
ten im Rahmen der Dekade mit dem Amt des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte zu 
bestimmen; 

und lobt alle Institutionen, Programme, Organisationen so-
wie die regionalen und internationalen Organisationen, die 
dies bereits getan haben; 

 9. beschließt, dass der Freiwillige Fonds der Verein-
ten Nationen für indigene Bevölkerungsgruppen auch dafür 
herangezogen werden soll, die Vertreter indigener Gemein-
wesen und Organisationen dabei zu unterstützen, als Beob-
achter an den Tagungen des Ständigen Forums für indigene 
Fragen teilzunehmen; 

 10. appelliert an alle Regierungen und Organisatio-
nen, die Entrichtung von Beiträgen an den Freiwilligen 
Fonds der Vereinten Nationen für indigene Bevölkerungs-
gruppen zu erwägen, wenn möglich mit einer erheblichen 
Steigerung der Beitragshöhe; 

 11. empfiehlt, der Generalsekretär möge sicherstellen, 
dass koordinierte Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen 
betreffend indigene Bevölkerungsgruppen getroffen werden, 
die auf den einschlägigen Konferenzen der Vereinten Natio-
nen abgegeben wurden, nämlich auf der vom 14. bis 25. Juni 
1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschen-
rechte, der vom 3. bis 14. Juni 1992 in Rio de Janeiro (Brasi-
lien) abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung, der vom 5. bis 13. September 
1994 in Kairo abgehaltenen Internationalen Konferenz über 
Bevölkerung und Entwicklung, der vom 4. bis 15. Septem-
ber 1995 in Beijing abgehaltenen Vierten Weltfrauenkonfe-
renz, dem vom 6. bis 12. März 1995 in Kopenhagen abge-
haltenen Weltgipfel für soziale Entwicklung, der vom 3. bis 
14. Juni 1996 in Istanbul (Türkei) abgehaltenen zweiten 
Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Sied-
lungswesen (Habitat II) und dem vom 13. bis 17. November 
1996 in Rom abgehaltenen Welternährungsgipfel, sowie auf 
anderen einschlägigen internationalen Konferenzen; 

 12. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte, der Generalversammlung auf ih-
rer siebenundfünfzigsten Tagung über den Generalsekretär 
einen Bericht über die Durchführung des Aktivitätenpro-
gramms für die Dekade vorzulegen; 
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 13. beschließt, den Punkt "Aktivitätenprogramm für 
die Internationale Dekade der autochthonen Bevölkerungs-
gruppen der Welt" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sie-
benundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/141 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/582, Ziffer 17)233. 

56/141. Universale Verwirklichung des Selbstbestim-
mungsrechts der Völker 

 Die Generalversammlung, 

 erneut erklärend, wie wichtig für die tatsächliche Ge-
währleistung und Einhaltung der Menschenrechte die uni-
versale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker ist, das in der Charta der Vereinten Nationen veran-
kert und in den Internationalen Menschenrechtspakten234 
sowie in der in Resolution 1514 (XV) der Generalversamm-
lung vom 14. Dezember 1960 enthaltenen Erklärung über 
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker festgeschrieben ist, 

 den Umstand begrüßend, dass die unter kolonialer, 
fremder oder ausländischer Besetzung stehenden Völker in 
zunehmendem Maß das Selbstbestimmungsrecht ausüben 
und sich zu souveränen und unabhängigen Staaten entwik-
keln, 

 zutiefst besorgt darüber, dass es nach wie vor zu frem-
der militärischer Intervention und Besetzung beziehungswei-
se zur Androhung solcher Handlungen kommt, wodurch das 
Selbstbestimmungsrecht souveräner Völker und Nationen 
unterdrückt zu werden droht oder bereits unterdrückt worden 
ist, 

 mit dem Ausdruck großer Besorgnis darüber, dass als 
Folge des weiteren Vorkommens solcher Handlungen Mil-
lionen von Menschen als Flüchtlinge und Vertriebene hei-
matlos geworden sind beziehungsweise heimatlos werden, 
und nachdrücklich darauf hinweisend, dass konzertierte in-
ternationale Maßnahmen zur Erleichterung ihrer Lage drin-
gend erforderlich sind, 

 unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen be-
treffend die Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker und anderer Menschenrechte infolge fremder militä-

_____________ 
233 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Armenien, Aser-
baidschan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Benin, Bosnien und Her-
zegowina, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Chile, Demokratische Re-
publik Kongo, Dominikanische Republik, Dschibuti, El Salvador, Eri-
trea, Irak, Iran (Islamische Republik), Jordanien, Kamerun, Katar, Ke-
nia, Komoren, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, 
Madagaskar, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Niger, Nigeria, 
Oman, Pakistan, Saudi-Arabien, Singapur, Somalia, St. Lucia, Suri-
name, Thailand, Togo, Tschad, Vereinigte Arabische Emirate und Viet-
nam. 
234 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 

rischer Intervention, Aggression und Besetzung, die von der 
Menschenrechtskommission auf ihrer siebenundfünfzigsten 
Tagung235 und vorangegangenen Tagungen verabschiedet 
wurden, 

 in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen über die 
universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker, einschließlich der Resolution 55/85 vom 4. Dezem-
ber 2000, 

 sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 55/2 vom 
8. September 2000 mit der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen, die unter anderem für das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker eintritt, die unter kolonialer Herr-
schaft und ausländischer Besetzung stehen,  

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über das Selbstbestimmungsrecht der Völker236, 

 1. erklärt erneut, dass die universale Verwirkli-
chung des Selbstbestimmungsrechts aller Völker, einschließ-
lich derjenigen, die unter kolonialer, fremder oder ausländi-
scher Herrschaft stehen, eine Grundvoraussetzung für die 
tatsächliche Gewährleistung und Einhaltung der Menschen-
rechte und für die Wahrung und Förderung dieser Rechte 
darstellt; 

 2. bekundet ihre entschiedene Zurückweisung frem-
der militärischer Intervention, Aggression und Besetzung, da 
diese in bestimmten Teilen der Welt zur Unterdrückung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker und anderer Menschen-
rechte geführt haben; 

 3. fordert die dafür verantwortlichen Staaten auf, ih-
re militärische Intervention in fremden Ländern und Ho-
heitsgebieten und deren Besetzung sowie jede Unterdrük-
kung, Diskriminierung, Ausbeutung und Misshandlung so-
fort einzustellen, insbesondere die brutalen und unmenschli-
chen Methoden, die Berichten zufolge bei der Begehung die-
ser Handlungen gegen die betroffenen Völker angewandt 
werden; 

 4. beklagt das Leid der Millionen von Flüchtlingen 
und Vertriebenen, die infolge der genannten Handlungen 
entwurzelt worden sind, und bekräftigt ihr Recht auf freiwil-
lige, sichere und ehrenvolle Rückkehr in ihre Heimat; 

 5. ersucht die Menschenrechtskommission, der Fra-
ge der Verletzung der Menschenrechte, insbesondere des 
Selbstbestimmungsrechts, als Folge fremder militärischer In-
tervention, Aggression oder Besetzung auch künftig beson-
dere Aufmerksamkeit zu widmen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung unter dem 
Punkt "Selbstbestimmungsrecht der Völker" über diese Fra-
ge Bericht zu erstatten. 
_____________ 
235 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
236 A/56/295. 
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RESOLUTION 56/142 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 161 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 1 Ent-
haltung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/582, Ziffer 17)237: 

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua 
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthio-
pien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, 
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bul-
garien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Däne-
mark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, 
Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, 
Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechen-
land, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), 
Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kam-
bodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, 
Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Re-
publik, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Nor-
wegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, 
Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, 
Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, 
Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Singapur, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, 
Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, 
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, 
Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tan-
sania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern. 

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Vereinigte Staaten von Amerika. 
Enthaltungen: Mikronesien (Föderierte Staaten von). 

56/142. Das Recht des palästinensischen Volkes auf 
Selbstbestimmung 

 Die Generalversammlung, 

 im Bewusstsein dessen, dass die Entwicklung freund-
schaftlicher, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleich-
berechtigung und der Selbstbestimmung der Völker beru-
hender Beziehungen zwischen den Nationen zu den Zielen 
und Grundsätzen der Vereinten Nationen gehört, die in ihrer 
Charta festgelegt sind, 

_____________ 
237 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Bahrain, Bang-
ladesch, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei 
Darussalam, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, De-
mokratische Republik Kongo, Deutschland, Dschibuti, Ecuador, Eri-
trea, Finnland, Frankreich, Gambia, Griechenland, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, Japan, 
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, 
Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Libanon, Liechtenstein, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mona-
co, Mosambik, Namibia, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Nor-
wegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Polen, Portugal, Sambia, 
San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Sierra Leone, Sim-
babwe, Somalia, Spanien, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Swa-
siland, Togo, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Un-
garn, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Ver-
einigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern 
und Palästina. 

 unter Hinweis auf die Internationalen Menschenrechts-
pakte238, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte239, 
die Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker240 sowie die Erklärung und das 
Aktionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 auf der 
Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wur-
den241, 

 sowie unter Hinweis auf die Erklärung anlässlich des 
fünfzigsten Jahrestags der Vereinten Nationen242, 

 ferner unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung 
der Vereinten Nationen243, 

 mit dem Ausdruck der Hoffnung auf die sofortige Wie-
deraufnahme der Verhandlungen im Rahmen des Nahost-
friedensprozesses auf der vereinbarten Grundlage und die ra-
sche Herbeiführung einer endgültigen Regelung zwischen 
der palästinensischen und der israelischen Seite, 

 in Bekräftigung des Rechts aller Staaten der Region, in 
Frieden innerhalb sicherer und international anerkannter 
Grenzen zu leben, 

 1. bekräftigt das Recht des palästinensischen Volkes 
auf Selbstbestimmung, einschließlich des Rechts auf einen 
unabhängigen Staat; 

 2. bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass das palä-
stinensische Volk im Rahmen des derzeitigen Friedenspro-
zesses sein Recht auf Selbstbestimmung, das keinem Veto 
unterliegt, bald ausüben wird; 

 3. fordert alle Staaten sowie die Sonderorganisatio-
nen und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen 
nachdrücklich auf, das palästinensische Volk in seinem Stre-
ben nach Selbstbestimmung auch weiterhin zu unterstützen 
und ihm dabei Hilfe zu gewähren. 

RESOLUTION 56/143 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.1, Ziffer 24)244. 

_____________ 
238 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
239 Resolution 217 A (III). 
240 Resolution 1514 (XV). 
241 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
242 Siehe Resolution 50/6. 
243 Siehe Resolution 55/2. 
244 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Angola, Argentinien, Armenien, 
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch, Belarus, Belgien, 
Benin, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte  
d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, 
Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Ir-
land, Island, Italien, Kamerun, Kanada, Kongo, Kroatien, Lettland, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mali, Malta, Marshallinseln, Mau-
ritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Neuseeland, Nicaragua, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Polen, Portugal, Republik 
Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Senegal, 
Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Suriname, 
Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Venezuela, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 
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56/143. Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte245, Artikel 7 des Internationalen Paktes 
über bürgerliche und politische Rechte246, die Erklärung über 
den Schutz aller Personen vor Folter und anderer grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Stra-
fe247 und ihre Resolution 39/46 vom 10. Dezember 1984, mit 
der sie das Übereinkommen gegen Folter und andere grau-
same, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe verabschiedete und zur Unterzeichnung, zur Ratifika-
tion beziehungsweise zum Beitritt auflegte, sowie auf alle 
ihre darauf folgenden einschlägigen Resolutionen, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass Freiheit von Folter 
ein Recht ist, das unter allen Umständen geschützt werden 
muss, auch in Zeiten innerer oder internationaler Unruhen 
oder bewaffneter Konflikte, 

 ferner unter Hinweis darauf, dass auf der vom 14. bis 
25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über 
Menschenrechte nachdrücklich erklärt wurde, dass die Be-
mühungen um die Abschaffung der Folter sich in erster Li-
nie auf die Vorbeugung konzentrieren sollen, und die baldi-
ge Annahme eines Fakultativprotokolls zu dem Überein-
kommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe gefordert wurde, 
mit dessen Hilfe ein vorbeugendes System regelmäßiger In-
spektionen von Haftanstalten geschaffen werden soll, 

 mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle Regie-
rungen, die rasche und vollinhaltliche Durchführung der Er-
klärung und des Aktionsprogramms von Wien zu fördern, 
die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Men-
schenrechte verabschiedet wurden248, insbesondere des Ab-
schnitts, der sich mit der Freiheit von Folter befasst und in 
dem es heißt, dass die Staaten Rechtsvorschriften aufheben 
sollen, die dazu führen, dass die für schwere Menschen-
rechtsverletzungen wie Folter Verantwortlichen straflos blei-
ben, und solche Verletzungen strafrechtlich verfolgen sollen, 
wodurch die Rechtsstaatlichkeit auf eine feste Grundlage ge-
stellt würde, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 36/151 vom 16. De-
zember 1981, in der sie mit tiefer Besorgnis feststellte, dass 
in verschiedenen Ländern Folterungen vorgekommen sind, 
in der sie die Notwendigkeit anerkannte, den Opfern aus rein 
humanitärer Gesinnung Hilfe zu gewähren und mit der sie 
den Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen für Opfer der 
Folter schuf, 

_____________ 
245 Resolution 217 A (III). 
246 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
247 Resolution 3452 (XXX), Anlage. 
248 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 

 sowie unter Hinweis auf die Empfehlung in der Erklä-
rung und dem Aktionsprogramm von Wien, wonach der Be-
reitstellung der erforderlichen Ressourcen für die Unterstüt-
zung von Opfern der Folter sowie von wirksamen Mitteln 
für ihre physische, psychologische und soziale Rehabilita-
tion, unter anderem durch zusätzliche Beiträge zu dem 
Fonds, Vorrang eingeräumt werden soll, 

 mit Genugtuung feststellend, dass ein umfangreiches 
internationales Netz von Rehabilitationszentren für Opfer 
der Folter besteht, das bei der Gewährung von Hilfe für Op-
fer der Folter eine wichtige Rolle spielt, und dass der Fonds 
mit diesen Zentren zusammenarbeitet, 

 in Würdigung der beharrlichen Anstrengungen nicht-
staatlicher Organisationen zur Bekämpfung der Folter und 
zur Linderung der Leiden der Opfer von Folter, 

 eingedenk dessen, dass die Generalversammlung in ih-
rer Resolution 52/149 vom 12. Dezember 1997 den 26. Juni 
zum Internationalen Tag der Vereinten Nationen zur Unter-
stützung der Opfer der Folter erklärt hat, 

 1. verurteilt jede Form der Folter, einschließlich 
durch Einschüchterung, im Sinne von Artikel 1 des Überein-
kommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe249; 

 2. betont, dass alle Anschuldigungen betreffend Fol-
ter oder andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe umgehend und unparteiisch von der 
zuständigen einzelstaatlichen Behörde untersucht werden 
sollen, dass jene, die zu Folterhandlungen ermutigen, diese 
befehlen, dulden oder verüben, einschließlich der für die 
Haftanstalt, in der die verbotene Handlung stattfand, verant-
wortlichen Amtsträger, zur Verantwortung gezogen und hart 
bestraft werden müssen und dass die einzelstaatlichen 
Rechtssysteme sicherstellen sollen, dass die Opfer dieser 
Handlungen Wiedergutmachung, eine gerechte und ange-
messene Entschädigung sowie die erforderliche soziale und 
medizinische Rehabilitation erhalten; 

 3. erinnert an die Grundsätze für die wirksame Un-
tersuchung und Dokumentation von Folter und anderer grau-
samer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe250 und legt den Regierungen eindringlich nahe, diese 
Grundsätze als ein nützliches Hilfsmittel bei ihren Anstren-
gungen zur Bekämpfung der Folter zu betrachten; 

 4. nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, dass mitt-
lerweile 126 Staaten Vertragsparteien des Übereinkommens 
sind; 

 5. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, soweit 
noch nicht geschehen, mit Vorrang Vertragsparteien des  
Übereinkommens zu werden; 

_____________ 
249 Resolution 39/46, Anlage. 
250 Resolution 55/89, Anlage. 
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 6. bittet alle Staaten, die das Übereinkommen ratifi-
zieren beziehungsweise ihm beitreten, und alle Vertragspar-
teien des Übereinkommens, soweit noch nicht geschehen, zu 
erwägen, sich den Vertragsstaaten anzuschließen, die die in 
den Artikeln 21 und 22 des Übereinkommens vorgesehenen 
Erklärungen bereits abgegeben haben, und zu erwägen, ihre 
Vorbehalte zu Artikel 20 zurückzuziehen; 

 7. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens 
nachdrücklich auf, dem Generalsekretär möglichst bald ihre 
Annahme der Änderungen der Artikel 17 und 18 des Über-
einkommens zu notifizieren; 

 8. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ih-
ren Verpflichtungen aus dem Übereinkommen genauestens 
nachzukommen und angesichts der hohen Anzahl der aus-
stehenden Berichte namentlich ihre Verpflichtung zu erfül-
len, Berichte im Einklang mit Artikel 19 des Übereinkom-
mens vorzulegen, und bittet die Vertragsstaaten, in ihre Be-
richte an den Ausschuss gegen Folter eine geschlechtsspezi-
fische Perspektive sowie Informationen betreffend Kinder 
und Jugendliche aufzunehmen; 

 9. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Ver-
tragsstaaten nach Artikel 10 des Übereinkommens verpflich-
tet sind, für die Unterweisung und Ausbildung des Personals 
Sorge zu tragen, das mit dem Gewahrsam, der Vernehmung 
oder der Behandlung einer Person befasst werden kann, die 
der Festnahme, der Haft, dem Strafvollzug oder irgendeiner 
anderen Form der Freiheitsentziehung unterworfen ist; 

 10. betont in diesem Zusammenhang, dass die Staaten 
das in Ziffer 9 genannte Personal nicht bestrafen dürfen, 
wenn es sich weigert, auf Befehl Handlungen zu begehen 
oder zu verheimlichen, die Folter oder eine andere grausa-
me, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe darstellen; 

 11. fordert alle Regierungen auf, geeignete und wirk-
same gesetzgeberische, administrative, justizielle oder ande-
re Maßnahmen zu ergreifen, um die Herstellung, die Aus-
fuhr und den Einsatz von Gerät beziehungsweise den Handel 
damit zu verhüten und zu verbieten, das speziell dazu be-
stimmt ist, Folter oder eine andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung zuzufügen;  

 12. begrüßt die Tätigkeit des Ausschusses und nimmt 
Kenntnis von dem gemäß Artikel 24 des Übereinkommens 
vorgelegten Bericht des Ausschusses251; 

 13. nimmt Kenntnis von der Anzahl der Berichte und 
Mitteilungen, die der Ausschuss noch nicht behandelt hat, 
und beschließt in diesem Zusammenhang, den Ausschuss 
zur Einsetzung einer vor der Tagung zusammentretenden 
Arbeitsgruppe zu ermächtigen, die aus vier seiner Mitglieder 
besteht und in der Woche vor einer Ausschusstagung für je-
weils fünf Tage zusammentritt, und bittet den Ausschuss, 
seine Arbeitsmethoden weiter zu verbessern; 

_____________ 
251 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste 
Tagung, Beilage 44 (A/56/44). 

 14. fordert die Hohe Kommissarin der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte auf, im Einklang mit ihrem in der 
Resolution 48/141 der Generalversammlung vom 20. De-
zember 1993 festgelegten Mandat auch weiterhin auf Antrag 
der Regierungen Beratende Dienste bei der Erstellung der 
einzelstaatlichen Berichte an den Ausschuss und bei der 
Verhütung der Folter sowie technische Hilfe bei der Ausar-
beitung, Herstellung und Verbreitung von Lehrmaterial für 
diese Zwecke bereitzustellen; 

 15. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, die 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die der Ausschuss 
nach Prüfung ihrer Berichte abgibt, uneingeschränkt zu be-
rücksichtigen; 

 16. begrüßt die von der allen Mitgliedstaaten offen 
stehenden Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission 
zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Fakultativprotokolls zu 
dem Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe 
erzielten Fortschritte und fordert die Arbeitsgruppe nach-
drücklich auf, so bald wie möglich den endgültigen Wortlaut 
fertigzustellen, damit er der Generalversammlung über den 
Wirtschafts- und Sozialrat zur Prüfung und Verabschiedung 
vorgelegt werden kann; 

 17. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Zwi-
schenbericht des Sonderberichterstatters der Menschen-
rechtskommission über Folter252, in dem die sein Mandat be-
treffenden allgemeinen Trends und Entwicklungen dargelegt 
sind, und legt dem Sonderberichterstatter nahe, in seine 
Empfehlungen auch weiterhin Vorschläge zur Verhütung der 
Folter und zur Untersuchung der Fälle von Folter aufzuneh-
men; 

 18. bittet den Sonderberichterstatter, die Frage der 
Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder ernied-
rigender Behandlung oder Strafe, die gegen Frauen gerichtet 
sind, sowie die Bedingungen, die diese Art von Folter be-
günstigen, auch weiterhin zu untersuchen und geeignete 
Empfehlungen zur Verhütung und Beseitigung geschlechts-
spezifischer Formen der Folter einschließlich Vergewalti-
gung oder jeder anderen Form sexueller Gewalt abzugeben 
sowie mit der Sonderberichterstatterin der Menschenrechts-
kommission über Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen und 
deren Folgen Meinungen auszutauschen, mit dem Ziel, ihre 
Wirksamkeit und gegenseitige Zusammenarbeit weiter zu 
verbessern; 

 19. bittet den Sonderberichterstatter außerdem, sich 
auch weiterhin mit den Fragen im Zusammenhang mit der 
Folter von Kindern und den Bedingungen, die diese Art von 
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri-
gende Behandlung oder Strafe begünstigen, zu befassen und 
geeignete Empfehlungen zur Verhütung dieser Art von Fol-
ter abzugeben; 

 20. fordert die Regierungen auf, mit dem Sonderbe-
richterstatter bei der Wahrnehmung seiner Aufgabe zusam-
_____________ 
252 Siehe A/56/156. 
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menzuarbeiten und ihm dabei behilflich zu sein, alle not-
wendigen von ihm erbetenen Informationen bereitzustellen, 
angemessen und rasch auf die dringenden Appelle des Son-
derberichterstatters zu reagieren und seine Ersuchen, ihren 
Ländern einen Besuch abzustatten, ernsthaft zu erwägen, 
und legt ihnen eindringlich nahe, im Hinblick auf die Wei-
terverfolgung seiner Empfehlungen in einen konstruktiven 
Dialog mit dem Sonderberichterstatter einzutreten; 

 21. erklärt erneut, dass der Sonderberichterstatter in 
der Lage sein muss, vor allem bei dringenden Appellen 
wirksam auf ihm vorgelegte glaubwürdige und zuverlässige 
Informationen zu reagieren, und bittet den Sonderberichter-
statter, auch weiterhin die Auffassungen und Stellungnah-
men aller Betroffenen, insbesondere der Mitgliedstaaten, 
einzuholen; 

 22. ersucht den Sonderberichterstatter, auch künftig 
zu erwägen, in seine Berichte Informationen über die Fol-
gemaßnahmen der Regierungen zu seinen Empfehlungen, 
Besuchen und Mitteilungen aufzunehmen, namentlich über 
die erzielten Fortschritte und die aufgetretenen Probleme; 

 23. betont, dass es zwischen dem Ausschuss, dem 
Sonderberichterstatter und den anderen zuständigen Mecha-
nismen und Organen der Vereinten Nationen auch weiterhin 
zu einem regelmäßigen Gedankenaustausch kommen und 
die Zusammenarbeit mit den zuständigen Programmen der 
Vereinten Nationen, namentlich dem Programm der Verein-
ten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
der Strafrechtspflege, fortgeführt werden muss, mit dem 
Ziel, ihre Wirksamkeit und Zusammenarbeit in Fragen im 
Zusammenhang mit der Folter unter anderem durch eine 
bessere Koordinierung weiter zu verbessern; 

 24. spricht den Regierungen, Organisationen und 
Einzelpersonen, die Beiträge an den Freiwilligen Fonds der 
Vereinten Nationen für Opfer der Folter entrichtet haben, ih-
ren Dank und ihre Anerkennung aus; 

 25. betont, wie wichtig die Tätigkeit des Treuhänder-
ausschusses des Fonds ist, und appelliert an alle Regierun-
gen und Organisationen, alljährlich Beiträge an den Fonds 
zu entrichten, vorzugsweise bis zum 1. März vor der Jahres-
tagung des Treuhänderausschusses, und ihre Beiträge nach 
Möglichkeit beträchtlich zu erhöhen, um ein Eingehen auf 
die ständig zunehmende Hilfsnachfrage zu ermöglichen; 

 26. ersucht den Generalsekretär, den Appell der Ge-
neralversammlung, Beiträge an den Fonds zu entrichten, an 
alle Regierungen zu übermitteln und den Fonds auch künftig 
jährlich in die Programme aufzunehmen, für die auf der Bei-
tragsankündigungskonferenz der Vereinten Nationen für 
Entwicklungsaktivitäten Mittel angekündigt werden; 

 27. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Treu-
händerausschuss des Fonds bei seinem Beitragsappell und 
seinen Bemühungen zu unterstützen, die Existenz des Fonds 
und die ihm derzeit zur Verfügung stehenden Finanzmittel 
besser bekannt zu machen, und ihm dabei behilflich zu sein, 

den Gesamtumfang der Mittel zu bewerten, die auf interna-
tionaler Ebene aufgebracht werden müssen, um Rehabilita-
tionsdienste für Opfer der Folter zu finanzieren, und diesbe-
züglich alle bestehenden Möglichkeiten auszuschöpfen, ein-
schließlich der Zusammenstellung, Herstellung und Verbrei-
tung von Informationsmaterial; 

 28. ersucht den Generalsekretär ferner, im Einklang 
mit der nachdrücklichen Unterstützung, die die Mitgliedstaa-
ten für die Bekämpfung der Folter und die Gewährung von 
Hilfe an die Opfer der Folter bekundet haben, dafür zu sor-
gen, dass die Organe und Mechanismen, die die Folter be-
kämpfen und den Opfern der Folter helfen, über ausreichen-
des Personal und ausreichende Einrichtungen verfügen; 

 29. bittet die Geber- und die Empfängerländer, zu er-
wägen, in ihre bilateralen Programme und Projekte im Zu-
sammenhang mit der Ausbildung von Streitkräften, Sicher-
heitskräften, Personal von Haftanstalten und Polizei sowie 
Gesundheitspersonal Angelegenheiten im Zusammenhang 
mit dem Schutz der Menschenrechte und der Verhütung der 
Folter aufzunehmen und dabei eine geschlechtsspezifische 
Perspektive zu berücksichtigen; 

 30. fordert alle Regierungen, das Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte 
sowie die anderen Organe und Organisationen der Vereinten 
Nationen wie auch die zuständigen zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen auf, am 26. Juni den Interna-
tionalen Tag der Vereinten Nationen zur Unterstützung der 
Opfer der Folter zu begehen; 

 31. ersucht den Generalsekretär, der Menschenrechts-
kommission auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung und der 
Generalversammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung 
einen Bericht über den Stand des Übereinkommens sowie 
einen Bericht über die Tätigkeit des Fonds vorzulegen; 

 32. beschließt, die Berichte des Generalsekretärs, na-
mentlich den Bericht über den Freiwilligen Fonds der Ver-
einten Nationen für Opfer der Folter, den Bericht des Aus-
schusses gegen Folter und den Zwischenbericht des Sonder-
berichterstatters der Menschenrechtskommission über Folter 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung zu behandeln. 

RESOLUTION 56/144 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.1, Ziffer 24)253. 

_____________ 
253 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Argentinien, Australien, Belgien, 
Benin, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutsch-
land, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island,  
Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Po-
len, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Ukraine, Ungarn, Venezuela 
und Zypern. 
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56/144. Internationale Menschenrechtspakte 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/157 vom 
17. Dezember 1999 und 55/90 vom 4. Dezember 2000 sowie 
die Resolution 2000/67 der Menschenrechtskommission 
vom 26. April 2000254, 

 eingedenk dessen, dass die Internationalen Menschen-
rechtspakte255 die ersten allumfassenden und rechtsverbind-
lichen internationalen Verträge auf dem Gebiet der Men-
schenrechte darstellen und zusammen mit der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte256 den Kern der Internationa-
len Menschenrechtscharta bilden, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs257 über den Stand des Internationalen Paktes über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte255, des Internatio-
nalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte255 und 
der Fakultativprotokolle zum Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte258, 

 unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte und den Interna-
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und er-
neut erklärend, dass alle Menschenrechte und Grundfreihei-
ten allgemein gültig und unteilbar sind, einander bedingen 
und miteinander verknüpft sind und dass die Förderung und 
der Schutz einer Kategorie von Rechten die Staaten niemals 
der Verpflichtung zur Förderung und zum Schutz der ande-
ren Rechte entheben oder davon entbinden darf, 

 in Anerkennung der wichtigen Rolle, die dem Men-
schenrechtsausschuss und dem Ausschuss für wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte im Hinblick auf die Prü-
fung der von den Vertragsstaaten erzielten Fortschritte bei 
der Erfüllung der in den Internationalen Menschenrechtspak-
ten und den Fakultativprotokollen zum Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte eingegangenen Ver-
pflichtungen sowie im Hinblick auf die Abgabe von Emp-
fehlungen an die Vertragsstaaten bezüglich der Anwendung 
dieser Rechtsakte zukommt, 

 in der Erwägung, dass es für die volle und wirksame 
Durchführung der Internationalen Menschenrechtspakte un-
verzichtbar ist, dass der Menschenrechtsausschuss und der 
Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
wirksam arbeiten, 

 in dem Bewusstsein, wie wichtig die regionalen Men-
schenrechtsübereinkünfte und Überwachungsmechanismen 
als Ergänzung des universalen Systems der Förderung und 
des Schutzes der Menschenrechte sind, 
_____________ 
254 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2000, 
Supplement No. 3 und Korrigendum (E/2000/23 und Corr.1), Kap. II, 
Abschnitt A. 
255 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
256 Resolution 217 A (III). 
257 A/56/178. 
258 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage, und Resolution 44/128, 
Anlage. 

 1. bekräftigt die Bedeutung der Internationalen 
Menschenrechtspakte255 als wesentliche Bestandteile der in-
ternationalen Bemühungen um die Förderung der allgemei-
nen Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten; 

 2. begrüßt die Initiative des Generalsekretärs, die 
Staats- und Regierungschefs auf der Millenniums-Ver-
sammlung der Vereinten Nationen einzuladen, die Interna-
tionalen Menschenrechtspakte zu unterzeichnen, zu ratifizie-
ren beziehungsweise ihnen beizutreten, und dankt den Staa-
ten, die dies getan haben;  

 3. appelliert nachdrücklich an alle Staaten, soweit 
nicht bereits geschehen, Vertragsparteien des Internationalen 
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte255 
und des Internationalen Paktes über bürgerliche und politi-
sche Rechte255 zu werden sowie den Fakultativprotokollen 
zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte258 beizutreten und die in Artikel 41 des Paktes vorge-
sehene Erklärung abzugeben; 

 4. bittet die Hohe Kommissarin der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte, verstärkt systematische Anstren-
gungen zu unternehmen, um die Staaten zu ermutigen, Ver-
tragsparteien der Internationalen Menschenrechtspakte zu 
werden, und diesen Staaten auf Ersuchen über das Pro-
gramm für Beratende Dienste auf dem Gebiet der Men-
schenrechte bei der Ratifikation der Pakte und der Fakulta-
tivprotokolle zum Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte beziehungsweise beim Beitritt zu diesen 
Rechtsakten behilflich zu sein, mit dem Ziel, ihre 
Universalität herbeizuführen; 

 5. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass die Vertrags-
staaten ihre Verpflichtungen aus dem Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und dem 
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
sowie gegebenenfalls den Fakultativprotokollen zum Inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte ge-
nauestens einhalten; 

 6. betont, dass es wichtig ist, eine Aushöhlung der 
Menschenrechte durch die Außerkraftsetzung von Verpflich-
tungen zu vermeiden, und unterstreicht die Notwendigkeit 
der genauen Beachtung der vereinbarten Voraussetzungen 
und Verfahren für eine Außerkraftsetzung gemäß Artikel 4 
des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische 
Rechte, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Vertragsstaa-
ten in Notstandssituationen möglichst ausführliche Informa-
tionen vorlegen sollen, damit festgestellt werden kann, ob 
die unter diesen Umständen ergriffenen Maßnahmen ge-
rechtfertigt und angemessen sind, und nimmt in diesem Zu-
sammenhang Kenntnis von der vom Menschenrechtsaus-
schuss verabschiedeten Allgemeinen Bemerkung 29259; 

 7. ermutigt die Vertragsstaaten zu erwägen, den 
Umfang der Vorbehalte, die sie gegen die Internationalen 
_____________ 
259 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste 
Tagung, Beilage 40 (A/56/40), Bd. I, Anhang VI. 
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Menschenrechtspakte einlegen, zu begrenzen, diese so genau 
und eng gefasst wie möglich zu formulieren und sicherzu-
stellen, dass sie mit dem Ziel und Zweck des betreffenden 
Vertrages nicht unvereinbar sind; 

 8. ermutigt die Vertragsstaaten außerdem, etwaige 
Vorbehalte, die sie gegen die Bestimmungen der Internatio-
nalen Menschenrechtspakte und der Fakultativprotokolle 
zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte eingelegt haben, regelmäßig im Hinblick auf ihre 
mögliche Zurückziehung zu überprüfen; 

 9. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Jahres-
berichten, die der Menschenrechtsausschuss der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten260 und sechsund-
fünfzigsten261 Tagung vorgelegt hat, und nimmt Kenntnis 
von den Allgemeinen Bemerkungen 27262, 28263 und 29259 
des Ausschusses; 

 10. begrüßt die Berichte des Ausschusses für wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte über seine zwan-
zigste und einundzwanzigste264 sowie über seine zweiund-
zwanzigste, dreiundzwanzigste und vierundzwanzigste Ta-
gung265 und nimmt Kenntnis von den Allgemeinen Be-
merkungen 11266, 12267, 13268 und 14269 des Ausschusses; 

 11. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ih-
ren etwaigen Berichtspflichten aus den Internationalen Men-
schenrechtspakten zu gegebener Zeit nachzukommen und in 
ihren Berichten nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten zu 
verwenden, und betont, wie wichtig es ist, bei der Durchfüh-
rung der Pakte auf einzelstaatlicher Ebene in vollem Umfang 
eine geschlechtsspezifische Perspektive zu berücksichtigen, 
so auch in den einzelstaatlichen Berichten der Vertragsstaa-
ten und bei der Arbeit des Menschenrechtsausschusses und 
des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte; 

 12. fordert die Vertragsstaaten, die dem Amt des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrech-
te noch keine Basisdokumente vorgelegt haben, auf, dies zu 
tun, und bittet alle Vertragsstaaten, ihre Basisdokumente re-
gelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren; 

 13. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, bei 
der Umsetzung der Bestimmungen der Internationalen Men-
schenrechtspakte den vom Menschenrechtsausschuss und 
_____________ 
260 Ebd., Fünfundfünfzigste Tagung, Beilage 40 (A/55/40). 
261 Ebd., Sechsundfünfzigste Tagung, Beilage 40 (A/56/40). 
262 Ebd., Fünfundfünfzigste Tagung, Beilage 40 (A/55/40), Bd. I, An-
hang VI A. 
263 Ebd., Anhang VI B. 
264 Official Records of the Econonomic and Social Council, 2000, Sup-
plement No. 2 und Korrigendum (E/2000/22 und Corr.1). 
265 Ebd., 2001, Supplement No. 2 (E/2001/22). 
266 Ebd., 2000, Supplement No. 2 und Korrigendum (E/2000/22 und 
Corr.1), Anhang IV. 
267 Ebd., Anhang V. 
268 Ebd., Anhang VI. 
269 Ebd., 2001, Supplement No. 2 (E/2001/22), Anhang IV. 

vom Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte während der Behandlung ihrer Berichte abgegebenen 
Empfehlungen und Bemerkungen sowie den vom Men-
schenrechtsausschuss gemäß dem ersten Fakultativprotokoll 
zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte geäußerten Auffassungen gebührend Rechnung zu 
tragen; 

 14. bittet die Vertragsstaaten, besonders darauf zu 
achten, dass ihre Berichte, die sie dem Menschenrechtsaus-
schuss und dem Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte vorgelegt haben, die Kurzprotokolle über 
die Prüfung der genannten Berichte durch die Ausschüsse 
und die von den Ausschüssen nach der Prüfung dieser Be-
richte abgegebenen Empfehlungen und Bemerkungen auf 
innerstaatlicher Ebene verbreitet werden; 

 15. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den Wort-
laut des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte, des Internationalen Paktes über bür-
gerliche und politische Rechte und der Fakultativprotokolle 
zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte in möglichst vielen Lokalsprachen zu veröffentlichen 
und zu verbreiten und dafür Sorge zu tragen, dass er in ih-
rem Hoheitsgebiet möglichst weit bekannt gemacht wird; 

 16. fordert jeden Vertragsstaat nachdrücklich auf, 
den vollen Wortlaut der abschließenden Bemerkungen zu 
seinen Berichten an den Menschenrechtsausschuss und den 
Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
übersetzen, veröffentlichen und durch geeignete Mittel in 
seinem Hoheitsgebiet verbreiten zu lassen; 

 17. erklärt erneut, dass die Vertragsstaaten bei der 
Benennung von Mitgliedern des Menschenrechtsausschusses 
und des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte darauf achten sollen, dass die Ausschüsse sich 
aus Personen von hohem sittlichem Ansehen und anerkann-
ter Sachkenntnis auf dem Gebiet der Menschenrechte zu-
sammensetzen, wobei die Nützlichkeit der Mitwirkung von 
Personen mit juristischer Erfahrung in Betracht zu ziehen ist, 
und dass die Mitglieder in persönlicher Eigenschaft tätig 
sind, und erklärt außerdem erneut, dass bei den Wahlen zu 
den Ausschüssen der ausgewogenen geografischen Vertei-
lung der Mitglieder und der Vertretung der verschiedenen 
Kulturkreise und der hauptsächlichen Rechtssysteme Rech-
nung zu tragen ist; 

 18. bittet den Menschenrechtsausschuss und den Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, bei 
der Behandlung der Berichte der Vertragsstaaten auch künf-
tig die konkreten Bedürfnisse zu ermitteln, auf die die 
Hauptabteilungen, Fonds und Programme der Vereinten Na-
tionen und die Sonderorganisationen eingehen könnten, na-
mentlich im Rahmen des Programms für Beratende Dienste 
und technische Hilfe des Amtes des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte; 

 19. betont, dass die zuständigen Mechanismen und 
Organe der Vereinten Nationen ihre Koordinierung verbes-
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sern müssen, wenn es darum geht, die Vertragsstaaten auf 
Antrag bei der Anwendung der Internationalen Menschen-
rechtspakte und der Fakultativprotokolle zum Internationa-
len Pakt über bürgerliche und politische Rechte zu unterstüt-
zen, und ermutigt zu weiteren Anstrengungen in dieser Rich-
tung; 

 20. nimmt davon Kenntnis, dass der Menschenrechts-
ausschuss seine überarbeitete Geschäftsordnung270 verab-
schiedet hat, und begrüßt die Anstrengungen, die der Men-
schenrechtsausschuss und der Ausschuss für wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte unternehmen, um ihre Arbeits-
methoden regelmäßig zu überprüfen und so ihre Effizienz 
und Wirksamkeit zu steigern; 

 21. begrüßt das am 30. Oktober 2000 abgehaltene 
Treffen zwischen dem Menschenrechtsausschuss und den 
Vertragsstaaten, auf dem ein Gedankenaustausch darüber ge-
führt wurde, wie die Arbeitsmethoden des Ausschusses effi-
zienter gestaltet werden können, bekundet dem Ausschuss 
ihre Anerkennung für den Beschluss, 2002 ähnliche Konsul-
tationen abzuhalten, und legt allen Vertragsstaaten nahe, 
auch künftig zu diesem Dialog beizutragen, indem sie prak-
tische und konkrete Vorschläge und Ideen dazu einbringen, 
wie die Arbeitsweise des Menschenrechtsausschusses und 
des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte verbessert werden kann; 

 22. begrüßt außerdem die Anstrengungen, die der 
Menschenrechtsausschuss und der Ausschuss für wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte auch weiterhin unterneh-
men, um einheitliche Normen für die Anwendung der Be-
stimmungen der Internationalen Menschenrechtspakte auf-
zustellen, und appelliert an die anderen Organe, die sich mit 
ähnlichen Menschenrechtsfragen befassen, die in den allge-
meinen Bemerkungen beider Ausschüsse dargelegten ein-
heitlichen Normen zu respektieren; 

 23. betont, dass es weiterer Anstrengungen zur Auf-
stellung von Indikatoren und Richtwerten zur Messung der 
Fortschritte bedarf, die die Vertragsstaaten auf einzelstaatli-
cher Ebene bei der Verwirklichung der Rechte erzielen, die 
durch den Internationalen Pakt für wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte geschützt werden;  

 24. begrüßt den Beschluss 2001/220 des Wirtschafts- 
und Sozialrats vom 4. Juni 2001, in dem der Rat die Ernen-
nung eines unabhängigen Sachverständigen durch die Men-
schenrechtskommission billigte, der die Frage des Entwurfs 
eines Fakultativprotokolls zu dem Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte prüfen soll, 
und bittet den Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte, Beiträge zur Arbeit des unabhängigen Sach-
verständigen zu erwägen; 

 25. ermutigt den Generalsekretär, den Vertragsstaaten 
der Internationalen Menschenrechtspakte bei der Ausarbei-
tung ihrer Berichte auch künftig behilflich zu sein, so auch 
_____________ 
270 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste 
Tagung, Beilage 40 (A/56/40), Bd. I., Anhang III B. 

durch die Abhaltung von Seminaren und Arbeitstagungen 
auf nationaler Ebene zur Schulung von Regierungsbeamten, 
die mit der Ausarbeitung dieser Berichte befasst sind, sowie 
durch die Untersuchung anderer Möglichkeiten, die im 
Rahmen des Programms für Beratende Dienste auf dem Ge-
biet der Menschenrechte offen stehen; 

 26. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass 
das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte den Menschenrechtsausschuss und den 
Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
bei der Erfüllung ihres jeweiligen Auftrags tatkräftig unter-
stützt, so auch durch die Bereitstellung ausreichender Mittel 
für Sekretariatspersonal sowie für Konferenz- und andere 
wesentliche Unterstützungsdienste; 

 27. beschließt, das Ersuchen des Menschenrechtsaus-
schusses zu unterstützen, 2002 eine zusätzliche Sitzungswo-
che in Genf abzuhalten, um den bestehenden Rückstand wei-
ter abzubauen; 

 28. begrüßt die Initiative des Generalsekretärs, unter 
Berücksichtigung der Anregungen des Menschenrechtsaus-
schusses entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, insbeson-
dere über die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Infor-
mation, um die Tätigkeit dieses Ausschusses und in ähnli-
cher Weise auch die Tätigkeit des Ausschusses für wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte einer breiteren Öf-
fentlichkeit bekannt zu machen; 

 29. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung unter dem 
Punkt "Menschenrechtsfragen" einen Bericht über den Stand 
des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte, des Internationalen Paktes über bürgerli-
che und politische Rechte und der Fakultativprotokolle zu 
dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte, einschließlich aller Vorbehalte und Erklärungen, 
vorzulegen. 

RESOLUTION 56/145 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.1, Ziffer 24)271. 

56/145. Internationale Konvention zum Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen 

 Die Generalversammlung, 

 in neuerlicher Bekräftigung der immerwährenden Gül-
tigkeit der Grundsätze und Normen, die in den grundlegen-
den Rechtsakten über den völkerrechtlichen Schutz der Men-

_____________ 
271 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Aserbaidschan, Äthio-
pien, Bangladesch, Bolivien, Burkina Faso, Demokratische Republik 
Kongo, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Kolumbien, Kuba, 
Marokko, Mauritius, Mexiko, Mosambik, Nicaragua, Nigeria, Para-
guay, Peru, Philippinen, Portugal, Senegal, Sierra Leone, Suriname, 
Tunesien, Türkei und Uruguay. 
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schenrechte verankert sind, insbesondere in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte272, den Internationalen Men-
schenrechtspakten273, dem Internationalen Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung274, 
dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Dis-
kriminierung der Frau275 und dem Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes276, 

 eingedenk der im Rahmen der Internationalen Arbeits-
organisation festgelegten Grundsätze und Normen sowie der 
Bedeutung der in anderen Sonderorganisationen und in ver-
schiedenen Organen der Vereinten Nationen im Zusammen-
hang mit Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehö-
rigen geleisteten Arbeit, 

 erneut erklärend, dass trotz des Vorhandenseins eines 
Katalogs bereits festgeschriebener Grundsätze und Normen 
weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Lage aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen und zur 
Gewährleistung der Achtung ihrer Menschenrechte und 
Menschenwürde unternommen werden müssen, 

 im Bewusstsein der Lage der Wanderarbeitnehmer und 
ihrer Familienangehörigen und der beträchtlichen Zunahme 
der Wanderbewegungen, zu denen es insbesondere in be-
stimmten Teilen der Welt gekommen ist, 

 in Anbetracht dessen, dass in der Erklärung und dem 
Aktionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der 
Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wur-
den277, alle Staaten nachdrücklich aufgefordert werden, den 
Schutz der Menschenrechte aller Wanderarbeitnehmer und 
ihrer Familienangehörigen zu gewährleisten, 

 betonend, wie wichtig es ist, dass Bedingungen ge-
schaffen und gefördert werden, die zu größerer Harmonie 
und mehr Toleranz zwischen den Wanderarbeitnehmern und 
der übrigen Gesellschaft des Staates, in dem sie leben, füh-
ren, damit die in Teilen zahlreicher Gesellschaften immer 
häufiger von Einzelpersonen oder Gruppen gegen Wander-
arbeitnehmer verübten Akte des Rassismus und der Frem-
denfeindlichkeit beseitigt werden, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 45/158 vom 18. De-
zember 1990, mit der sie die Internationale Konvention zum 
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Fa-
milienangehörigen verabschiedete und zur Unterzeichnung, 
zur Ratifikation und zum Beitritt auflegte, 

 eingedenk dessen, dass die Staaten in der Erklärung 
und dem Aktionsprogramm von Wien gebeten werden, die 

_____________ 
272 Resolution 217 A (III). 
273 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
274 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
275 Resolution 34/180, Anlage. 
276 Resolution 44/25, Anlage. 
277 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 

möglichst baldige Unterzeichnung und Ratifikation der Kon-
vention zu erwägen, 

 1. bekundet ihre tiefe Besorgnis über das in ver-
schiedenen Teilen der Welt immer häufigere Auftreten von 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und anderen gegen Wan-
derarbeitnehmer gerichteten Formen von Diskriminierung 
und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung; 

 2. begrüßt es, dass einige Mitgliedstaaten die Inter-
nationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wander-
arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen278 unterzeich-
net oder ratifiziert haben beziehungsweise ihr beigetreten 
sind; 

 3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die Unterzeich-
nung und Ratifikation der Konvention beziehungsweise den 
Beitritt zu derselben mit Vorrang zu erwägen, verleiht der 
Hoffnung Ausdruck, dass die Konvention bald in Kraft tritt, 
und stellt fest, dass gemäß Artikel 87 der Konvention nur 
noch vier weitere Ratifikationen oder Beitritte benötigt wer-
den, damit sie in Kraft treten kann; 

 4. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der 
Weltinformationskampagne über die Menschenrechte und 
des Programms für Beratende Dienste auf dem Gebiet der 
Menschenrechte alle erforderlichen Einrichtungen und Hil-
fen zur Werbung für die Konvention zur Verfügung zu stel-
len; 

 5. begrüßt die Weltkampagne zu Gunsten des In-
krafttretens der Konvention und bittet die Organisationen 
und Organe des Systems der Vereinten Nationen sowie die 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, 
weiter verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um In-
formationen über die Konvention zu verbreiten und das Ver-
ständnis für ihre Bedeutung zu fördern; 

 6. begrüßt außerdem die Tätigkeit der Sonderbe-
richterstatterin der Menschenrechtskommission über die 
Menschenrechte von Migranten in Bezug auf die Konven-
tion und ermutigt sie, diese Bemühungen fortzusetzen; 

 7. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs279 und ersucht ihn, der Generalversammlung auf ihrer 
siebenundfünfzigsten Tagung einen aktualisierten Bericht 
über den Stand der Konvention vorzulegen; 

 8. beschließt, den Bericht des Generalsekretärs auf 
ihrer siebenundfünfzigsten Tagung unter dem Unterpunkt 
"Anwendung der Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschen-
rechte" zu behandeln. 

_____________ 
278 Resolution 45/158, Anlage. 
279 A/56/179. 
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RESOLUTION 56/146 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 113 Stimmen bei 47 Gegenstimmen und 5 Ent-
haltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583, Add.1, Ziffer 24)280: 

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, 
Äquatorialguinea, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, 
Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brunei Darussa-
lam, Burkina Faso, Burundi, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische 
Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Geor-
gien, Ghana, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesi-
en, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Ka-
merun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, 
Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, 
Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua-Neuguinea, 
Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, 
Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, 
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische 
Republik, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmeni-
stan, Uganda, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, 
Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 

Dagegen: Albanien, Andorra, Armenien, Australien, Belgien, Bulgarien, 
Chile, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte 
Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pa-
nama, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Ma-
rino, Schweden, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Ame-
rika, Zypern. 

Enthaltungen: Argentinien, Brasilien, ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien, Gambia, Slowakei. 

56/146. Ausgewogene geografische Verteilung bei der 
Zusammensetzung der Menschenrechts-Ver-
tragsorgane 

 Die Generalversammlung, 

 Kenntnis nehmend von der Resolution 2001/76 der 
Menschenrechtskommission vom 25. April 2001281 und dem 
Beschluss 2001/275 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 
24. Juli 2001, 

 erneut erklärend, wie wichtig das Ziel der universellen 
Ratifikation der Menschenrechtsübereinkünfte der Vereinten 
Nationen ist, 

_____________ 
280 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Algerien, Angola, Äthiopien, 
Bangladesch, Belarus, Benin, China, Côte d'Ivoire, Demokratische Re-
publik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische 
Republik, Eritrea, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), 
Kambodscha, Kamerun, Katar, Kenia, Komoren, Kongo, Kroatien, Ku-
ba, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Mali, Mauretanien, Mosambik, Namibia, Nepal, 
Nigeria, Ruanda, Russische Föderation, Sambia, Sierra Leone, Sim-
babwe, Sri Lanka, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische 
Arabische Republik, Togo, Vereinigte Republik Tansania und Vietnam. 
281 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 

 erfreut über die erhebliche Zunahme der Anzahl der 
Ratifikationen der Menschenrechtsübereinkünfte der Verein-
ten Nationen, was besonders zu ihrer Universalität beigetra-
gen hat, 

 erneut erklärend, dass die wirksame Aufgabenwahr-
nehmung der gemäß den Menschenrechtsübereinkünften der 
Vereinten Nationen geschaffenen Vertragsorgane für die 
vollinhaltliche und wirksame Anwendung dieser Überein-
künfte wichtig ist, 

 daran erinnernd, dass die Menschenrechtskommission 
in Bezug auf die Wahl der Mitglieder der Menschenrechts-
Vertragsorgane anerkannt hat, wie wichtig es ist, dass der 
ausgewogenen geografischen Verteilung der Mitglieder, der 
ausgewogenen Vertretung von Männern und Frauen und der 
Vertretung der hauptsächlichen Rechtssysteme Rechnung 
getragen und darauf geachtet wird, dass die Mitglieder in 
persönlicher Eigenschaft gewählt werden und in dieser Ei-
genschaft tätig sind und dass es sich um Personen von ho-
hem sittlichen Ansehen sowie anerkannter Unparteilichkeit 
und Sachkenntnis auf dem Gebiet der Menschenrechte han-
delt, 

 sowie daran erinnernd, dass die Menschenrechtskom-
mission den Vertragsstaaten der Menschenrechtsverträge der 
Vereinten Nationen nahe gelegt hat, einzeln und auf Tagun-
gen der Vertragsstaaten zu prüfen, wie unter anderem der 
Grundsatz der ausgewogenen geografischen Verteilung bei 
der Zusammensetzung der Vertragsorgane besser verwirk-
licht werden kann, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über das klare re-
gionale Ungleichgewicht bei der gegenwärtigen Zusammen-
setzung der Menschenrechts-Vertragsorgane mit Ausnahme 
des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte, der bei der Verteilung seiner Sitze nach Regional-
gruppen ein Quotensystem anwendet, 

 insbesondere feststellend, dass der Status quo sich ten-
denziell besonders nachteilig auf die Wahl von Sachverstän-
digen aus einigen Regionalgruppen auswirkt, 

 überzeugt, dass das Ziel der ausgewogenen geografi-
schen Verteilung bei der Zusammensetzung der Menschen-
rechts-Vertragsorgane mit der Notwendigkeit, die ausgewo-
gene Vertretung von Männern und Frauen und die Vertre-
tung der hauptsächlichen Rechtssysteme in diesen Gremien 
sowie das hohe sittliche Ansehen und die anerkannte Unpar-
teilichkeit und Sachkenntnis ihrer Mitglieder auf dem Gebiet 
der Menschenrechte zu gewährleisten, durchaus vereinbar ist 
und im Einklang mit dieser Notwendigkeit voll verwirklicht 
und erreicht werden kann, 

 1. legt den Vertragsstaaten der Menschenrechtsüber-
einkünfte der Vereinten Nationen nahe, für die Wahl der 
Mitglieder der Vertragsorgane Quotenregelungen für die 
Verteilung nach geografischen Regionen festzulegen; 

 2. fordert die Vertragsstaaten der Menschenrechts-
übereinkünfte der Vereinten Nationen auf, die Herstellung 
einer ausgewogenen geografischen Verteilung bei der Zu-
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sammensetzung der Menschenrechts-Vertragsorgane auf der 
Grundlage der Empfehlungen der Menschenrechtskommis-
sion und des Wirtschafts- und Sozialrats sowie der Bestim-
mungen dieser Resolution als Tagesordnungspunkt in ihre 
künftigen Tagungen aufzunehmen; 

 3. empfiehlt für die Festlegung der Quote für jede 
geografische Region in jedem Vertragsorgan die Einführung 
flexibler Verfahren, die die folgenden Kriterien umfassen: 

a) eine Quote ist so festzusetzen, dass jede der von 
der Generalversammlung eingesetzten fünf Regionalgruppen 
in jedem Vertragsorgan über eine Mitgliederzahl verfügt, die 
dem Anteil der jeweiligen Regionalgruppe an der Gesamt-
zahl der Vertragsstaaten des zugrunde liegenden Rechtsin-
struments entspricht; 

b) in regelmäßigen Abständen sind Revisionen vor-
zusehen, die anteilsmäßige Änderungen bei der geografi-
schen Verteilung der Vertragsstaaten widerspiegeln; 

c) automatische regelmäßige Revisionen sind ins 
Auge zu fassen, damit der Wortlaut des Rechtsinstruments 
nicht geändert werden muss, wenn die Quoten geändert wer-
den; 

 4. betont, dass der zur Verwirklichung des Ziels der 
ausgewogenen geografischen Verteilung bei der Zusammen-
setzung der Menschenrechts-Vertragsorgane erforderliche 
Prozess dazu beitragen kann, das Bewusstsein dafür zu 
schärfen, wie wichtig die ausgewogene Vertretung von 
Männern und Frauen, die Vertretung der hauptsächlichen 
Rechtssysteme sowie der Grundsatz ist, dass die Mitglieder 
der Vertragsorgane in persönlicher Eigenschaft gewählt 
werden und in dieser Eigenschaft tätig sind und dass es sich 
um Personen von hohem sittlichen Ansehen und anerkannter 
Unparteilichkeit und Sachkenntnis auf dem Gebiet der Men-
schenrechte handelt. 

RESOLUTION 56/147 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)282. 

56/147. Menschenrechtserziehung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Berücksichtigung der Resolution 2001/61 der 
Menschenrechtskommission vom 25. April 2001283 betref-
fend die Bedeutung, die der Menschenrechtserziehung als 
einem vorrangigen Bereich der Bildungspolitik zukommt, 

_____________ 
282 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Antigua und Barbuda, Bangladesch, Belize, 
Benin, Burkina Faso, Costa Rica, Demokratische Republik Kongo, Do-
minica, Fidschi, Grenada, Haiti, Kamerun, Kenia, Namibia, Nieder-
lande, Sierra Leone, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Suriname und Togo. 
283 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 

 in Anbetracht der Resolution 2001/38 des Wirtschafts- 
und Sozialrats vom 26. Juli 2001 über die Menschenrechts-
erziehung, 

 in der Überzeugung, dass die Menschenrechtserzie-
hung und die Information auf dem Gebiet der Menschen-
rechte zu einem Entwicklungsbegriff beitragen, der mit der 
Würde von Frauen und Männern aller Altersgruppen im 
Einklang steht und der die besonders schutzbedürftigen Ge-
sellschaftsgruppen aller Altersstufen, wie Kinder, Jugendli-
che, ältere Menschen, Angehörige indigener Bevölkerungs-
gruppen, Minderheiten, arme Menschen in den Städten und 
auf dem Land, Wanderarbeitnehmer, Flüchtlinge, Menschen 
mit HIV/Aids und behinderte Menschen, berücksichtigt, 

 in Anbetracht der Bedeutung der Menschenrechtserzie-
hung, 

 in der Überzeugung, dass die Menschenrechtserzie-
hung ein Schlüsselfaktor der Entwicklung ist, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von der globalen Halb-
zeitevaluierung der Fortschritte bei der Verwirklichung der 
Ziele der Dekade der Vereinten Nationen für Menschen-
rechtserziehung (1995-2004), die in dem Bericht der Hohen 
Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte284 
enthalten ist, 

 unter Berücksichtigung der bei der globalen Halbzeit-
evaluierung der Fortschritte bei der Verwirklichung der Zie-
le der Dekade der Vereinten Nationen für Menschenrechts-
erziehung (1995-2004) abgegebenen Empfehlungen, 

 1. bittet alle Regierungen, erneut ihre Zusagen und 
Verpflichtungen zu bekräftigen, umfassende, partizipatori-
sche und wirksame einzelstaatliche Strategien für die Men-
schenrechtserziehung zu entwickeln, die in einen einzelstaat-
lichen Aktionsplan für Menschenrechtserziehung als Teil ih-
res einzelstaatlichen Entwicklungsplans eingebunden wer-
den können; 

 2. bittet die Vereinten Nationen, die zwischenstaatli-
chen Organisationen, die Organisation der Vereinten Natio-
nen für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie die sonsti-
gen zuständigen zwischenstaatlichen Organisationen, ein sy-
stemweites Konzept für die Dekade der Vereinten Nationen 
für Menschenrechtserziehung (1995-2004) zu verabschie-
den; 

 3. bittet die zuständigen regionalen Menschenrechts-
organisationen, -organe und -netzwerke, Erziehungs- und 
Ausbildungsprogramme auf dem Gebiet der Menschenrechte 
sowie Strategien für eine weitere Verbreitung von Materiali-
en zur Menschenrechtserziehung in möglichst vielen Spra-
chen auszuarbeiten; 

 4. erkennt die Rolle der nichtstaatlichen Organisa-
tionen an, wenn es um die Ausarbeitung und Durchführung 
_____________ 
284 Siehe A/55/360. 
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von Strategien geht, die die Regierungen dabei unterstützen, 
die Menschenrechtserziehung in alle Bildungsstufen für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene einzubeziehen. 

RESOLUTION 56/148 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 114 Stimmen bei 51 Gegenstimmen und 2 Ent-
haltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583, Add.2, Ziffer 109)285: 

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, 
Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bang-
ladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasili-
en, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte 
d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, 
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, 
Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, 
Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, 
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Ko-
moren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Liba-
non, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, 
Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, 
Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neu-
guinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomo-
nen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Sin-
gapur, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, 
Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, 
Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Verei-
nigte Republik Tansania, Vietnam. 

 Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herze-
gowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte 
Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika, Zypern. 
 Enthaltungen: Aserbaidschan, Kasachstan. 

56/148. Menschenrechte und einseitige Zwangsmaß-
nahmen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/103 vom 
12. Dezember 1996, 52/120 vom 12. Dezember 1997, 
53/141 vom 9. Dezember 1998, 54/172 vom 17. Dezember 
1999 und 55/110 vom 4. Dezember 2000 sowie auf die Re-
solutionen der Menschenrechtskommission 1998/11 vom 
9. April 1998286 und 2000/11 vom 17. April 2000287 und 
Kenntnis nehmend von der Kommissionsresolution 2001/26 
vom 20. April 2001288, 

_____________ 
285 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen 
Länder sind, sowie Chinas). 
286 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998, 
Supplement No. 3 (E/1998/23), Kap. II, Abschnitt A. 
287 Ebd., 2000, Supplement No. 3 und Korrigendum (E/2000/23 und 
Corr.1), Kap. II, Abschnitt A. 
288 Ebd., 2001, Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 

 in Bekräftigung der einschlägigen Grundsätze und Be-
stimmungen in der von der Generalversammlung in ihrer 
Resolution 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 1974 verkünde-
ten Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der 
Staaten, insbesondere ihres Artikels 32, in dem es heißt, dass 
kein Staat wirtschaftliche, politische oder sonstige Maßnah-
men gegen einen anderen Staat anwenden oder zu ihrer An-
wendung ermutigen darf, um von ihm die Unterordnung bei 
der Ausübung seiner souveränen Rechte zu erlangen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs289, der gemäß der Resolution 1999/21 der Menschen-
rechtskommission vom 23. April 1999290 vorgelegt wurde, 
und dem Bericht des Generalsekretärs über die Durchfüh-
rung der Resolutionen 52/120 und 55/110291, 

 in Anbetracht dessen, dass alle Menschenrechte allge-
mein gültig und unteilbar sind, einander bedingen und mit-
einander verknüpft sind, und in diesem Zusammenhang er-
neut erklärend, dass das Recht auf Entwicklung ein fester 
Bestandteil aller Menschenrechte ist, 

 daran erinnernd, dass die vom 14. bis 25. Juni 1993 in 
Wien abgehaltene Weltkonferenz über Menschenrechte die 
Staaten aufforderte, alle nicht im Einklang mit dem Völker-
recht und der Charta der Vereinten Nationen stehenden ein-
seitigen Zwangsmaßnahmen zu unterlassen, die die Han-
delsbeziehungen zwischen den Staaten behindern und der 
vollen Verwirklichung aller Menschenrechte im Wege ste-
hen292, 

 eingedenk aller Bezugnahmen auf diese Frage in der 
am 12. März 1995 vom Weltgipfel für soziale Entwicklung 
verabschiedeten Kopenhagener Erklärung über soziale Ent-
wicklung293, der Erklärung und der Aktionsplattform von 
Beijing, die am 15. September 1995 von der Vierten Welt-
frauenkonferenz verabschiedet wurden294, der Istanbul-
Erklärung über menschliche Siedlungen und der Habitat-
Agenda, die am 14. Juni 1996 von der zweiten Konferenz 
der Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen 
(Habitat II) verabschiedet wurden295, sowie in ihren 
fünfjährlichen Überprüfungen, 

_____________ 
289 E/CN.4/2001/50. 
290 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, 
Supplement No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
291 A/56/207 und Add.1. 
292 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III, Abschnitt I, Ziffer 31. 
293 Abgedruckt in: Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Ko-
penhagen, 6.-12. März 1995 (auszugsweise Übersetzung des Doku-
ments A/CONF.166/9 vom 19. April 1995), Kap. I, Resolution 1, An-
lage I. 
294 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-
15. September 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlagen 
I und II. 
295 Report of the United Nations Conference on Human Settlements 
(Habitat II), Istanbul, 3-14 June 1996 (Veröffentlichung der Vereinten 
Nationen, Best.-Nr. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. 
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 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die schädlichen 
Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen in den Berei-
chen internationale Beziehungen, Handel, Investitionen und 
Zusammenarbeit, 

 tief besorgt darüber, dass trotz der Empfehlungen, die 
von der Generalversammlung und den in letzter Zeit veran-
stalteten großen Konferenzen der Vereinten Nationen zu die-
ser Frage verabschiedet wurden, und im Widerspruch zu 
dem allgemeinen Völkerrecht und der Charta der Vereinten 
Nationen auch weiterhin einseitige Zwangsmaßnahmen er-
lassen und angewandt werden, mit all ihren schädlichen 
Auswirkungen, namentlich ihren Extraterritorialwirkungen, 
auf die sozialen und humanitären Tätigkeiten und auf die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungs-
länder, wodurch zusätzliche Hindernisse für die volle Wahr-
nehmung aller Menschenrechte durch Völker und Einzelper-
sonen errichtet werden, die der Herrschaftsgewalt von Dritt-
staaten unterstehen, 

 eingedenk aller Extraterritorialwirkungen einseitiger 
gesetzgeberischer, administrativer und wirtschaftlicher Maß-
nahmen, Politiken und Praktiken mit Zwangscharakter, die 
sich gegen den Entwicklungsprozess und die verstärkte Gel-
tendmachung der Menschenrechte in den Entwicklungslän-
dern richten und die volle Verwirklichung aller Menschen-
rechte behindern, 

 Kenntnis nehmend von den fortlaufenden Bemühungen 
der Allen Mitgliedstaaten offen stehenden Arbeitsgruppe der 
Menschenrechtskommission für das Recht auf Entwicklung 
und insbesondere in Bekräftigung ihrer Kriterien, nach de-
nen einseitige Zwangsmaßnahmen eines der Hindernisse für 
die Verwirklichung der Erklärung über das Recht auf Ent-
wicklung296 darstellen, 

 1. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, keinerlei 
einseitige Maßnahmen zu verabschieden oder anzuwenden, 
die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht und der Charta 
der Vereinten Nationen stehen, insbesondere keine Zwangs-
maßnahmen mit allen ihren Extraterritorialwirkungen, wel-
che die Handelsbeziehungen zwischen den Staaten behin-
dern und so der vollen Verwirklichung der in der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte297 und anderen interna-
tionalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte 
verkündeten Rechte im Weg stehen, insbesondere dem 
Recht von Einzelpersonen und Völkern auf Entwicklung; 

 2. bittet alle Staaten, gegebenenfalls die Verabschie-
dung administrativer oder gesetzgeberischer Maßnahmen zu 
erwägen, um der extraterritorialen Anwendung oder den Ex-
traterritorialwirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen ent-
gegenzutreten; 

 3. verwirft einseitige Zwangsmaßnahmen mit allen 
ihren Extraterritorialwirkungen als ein Mittel politischer 
oder wirtschaftlicher Druckausübung gegen ein Land, insbe-
_____________ 
296 Resolution 41/128, Anlage. 
297 Resolution 217 A (III). 

sondere gegen Entwicklungsländer, wegen ihrer schädlichen 
Auswirkungen auf die Verwirklichung aller Menschenrechte 
weiter Kreise ihrer Bevölkerung, insbesondere von Kindern, 
Frauen und älteren Menschen; 

 4. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die derartige 
Maßnahmen ergriffen haben, auf, ihre Verpflichtungen und 
Verantwortlichkeiten aus den internationalen Rechtsakten 
auf dem Gebiet der Menschenrechte, deren Vertragspartei 
sie sind, zu erfüllen, indem sie diese Maßnahmen so bald 
wie möglich aufheben; 

 5. bekräftigt in diesem Zusammenhang das Recht al-
ler Völker auf Selbstbestimmung, kraft dessen sie ihren poli-
tischen Status frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Entwicklung frei nachgehen können; 

 6. fordert die Menschenrechtskommission nach-
drücklich auf, bei ihren Arbeiten im Zusammenhang mit der 
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung die schädlichen 
Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen, einschließ-
lich des Erlasses einzelstaatlicher Gesetze und ihrer extrater-
ritorialen Anwendung, voll zu berücksichtigen; 

 7. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
im Zusammenhang mit der Förderung, der Verwirklichung 
und dem Schutz des Rechts auf Entwicklung und angesichts 
der Wirkungen, die einseitige Zwangsmaßnahmen nach wie 
vor auf die Bevölkerung von Entwicklungsländern ausüben, 
in ihrem Jahresbericht an die Generalversammlung vorran-
gig auf diese Resolution einzugehen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit 
aller Mitgliedstaaten auf diese Resolution zu lenken, weiter-
hin ihre Auffassungen und Auskünfte über die Implikationen 
und schädlichen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnah-
men auf ihre Bevölkerung einzuholen und der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen ana-
lytischen Bericht hierzu vorzulegen, der praktische Präven-
tivmaßnahmen in dieser Hinsicht hervorhebt; 

 9. beschließt, diese Frage auf ihrer siebenundfünf-
zigsten Tagung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfra-
gen, einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährlei-
stung der effektiven Ausübung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten" mit Vorrang zu behandeln. 

RESOLUTION 56/149 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)298. 

_____________ 
298 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen 
Länder sind, sowie Chinas). 
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56/149. Stärkung der internationalen Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Menschenrechte 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, im Sinne der 
Charta der Vereinten Nationen, insbesondere des Artikels 1 
Absatz 3, sowie der einschlägigen Bestimmungen der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Wien, die am 25. Juni 
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verab-
schiedet wurden299, die internationale Zusammenarbeit zu 
fördern, damit es in stärkerem Umfang zu einer echten Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet 
der Menschenrechte kommt, 

 unter Hinweis auf ihre Verabschiedung der Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen am 8. September 
2000300 und ihrer Resolution 55/109 vom 4. Dezember 2000 
sowie Kenntnis nehmend von der Resolution 2001/67 der 
Menschenrechtskommission vom 25. April 2001 über die 
Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der Menschenrechte301, 

 sowie unter Hinweis auf die vom 31. August bis 
8. September 2001 in Durban (Südafrika) veranstaltete Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz 
und ihre Rolle bei der Stärkung der internationalen Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte, 

 anerkennend, dass die Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte für die 
volle Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen, na-
mentlich für die wirksame Förderung und den wirksamen 
Schutz aller Menschenrechte, unabdingbar ist, 

 erneut erklärend, dass der Dialog zwischen den Reli-
gionen, Kulturen und Zivilisationen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte in hohem Maße zur Stärkung der interna-
tionalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet beitragen könn-
te, und unter Hinweis auf ihren Beschluss, das Jahr 2001 
zum Internationalen Jahr des Dialogs zwischen den Kulturen 
zu erklären, sowie auf ihre Resolution 55/23 vom 13. No-
vember 2000 und ihre Resolution 56/6 vom 9. November 
2001 "Globale Agenda für den Dialog zwischen den Kul-
turen",  

 hervorhebend, dass es gilt, weitere Fortschritte bei der 
Förderung und Festigung der Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten zu erzielen, unter anderem 
durch internationale Zusammenarbeit, 

 die Tatsache unterstreichend, dass gegenseitiges Ver-
ständnis, Dialog, Zusammenarbeit, Transparenz und Ver-

_____________ 
299 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
300 Siehe Resolution 55/2. 
301 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 

trauensbildung wichtige Bestandteile aller Tätigkeiten zur 
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte sind, 

 unter Hinweis auf die Verabschiedung der Resolution 
2000/22 vom 18. August 2000 "Förderung des Dialogs über 
Menschenrechtsfragen" durch die Unterkommission für die 
Förderung und den Schutz der Menschenrechte auf ihrer 
zweiundfünfzigsten Tagung302, 

 1. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und 
die Festigung der Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten unter anderem durch internationale Zusam-
menarbeit eines der Ziele der Vereinten Nationen und die 
Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist; 

 2. erklärt außerdem erneut, dass der Dialog zwi-
schen den Kulturen und Zivilisationen die Förderung einer 
Kultur der Toleranz und der Achtung vor der Vielfalt er-
leichtert, und begrüßt in diesem Zusammenhang die Veran-
staltung mehrerer Konferenzen und Tagungen auf nationaler, 
regionaler und internationaler Ebene über den Dialog zwi-
schen den Kulturen sowie die von der Generalversammlung 
am 8. und 9. November 2001 unter dem Tagesordnungs-
punkt "Jahr des Dialogs zwischen den Kulturen" abgehalte-
nen Sitzungen; 

 3. vertritt die Auffassung, dass die internationale Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet im Einklang mit den in der 
Charta der Vereinten Nationen verankerten Zielen und 
Grundsätzen und mit dem Völkerrecht wirkungsvoll und 
konkret zur dringend gebotenen Verhütung von Verletzun-
gen der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle beitra-
gen sollte; 

 4. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und 
die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten von den Grundsätzen der Universalität, der Nicht-
selektivität, der Objektivität und der Transparenz geleitet 
sein sollen, in einer Art und Weise, die mit den in der Charta 
verankerten Zielen und Grundsätzen vereinbar ist; 

 5. fordert die Mitgliedstaaten, die Sonderorganisa-
tionen und die zwischenstaatlichen Organisationen auf, auch 
weiterhin einen konstruktiven Dialog und Konsultationen 
zur Vertiefung des Verständnisses und zur Förderung und 
zum Schutz aller Menschenrechte und Grundfreiheiten zu 
führen, und ermutigt die nichtstaatlichen Organisationen, ak-
tiv dazu beizutragen; 

 6. bittet die Staaten und die zuständigen Einrichtun-
gen und Verfahren der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, auch weiterhin die Bedeutung der 
wechselseitigen Zusammenarbeit, des gegenseitigen Ver-
ständnisses und des Dialogs miteinander zu beachten, wenn 
es darum geht, die Förderung und den Schutz aller Men-
schenrechte zu gewährleisten; 

_____________ 
302 Siehe E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46, Kap. II, Abschnitt A. 
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 7. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
siebenundfünfzigsten Tagung fortzusetzen. 

RESOLUTION 56/150 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 123 Stimmen bei 4 Gegenstimmen und 44 Ent-
haltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583, Add.2, Ziffer 109)303: 

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, 
Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, 
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, 
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, 
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische 
Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, 
El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, 
Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Ka-
sachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, 
Laotische Volksdemokratische Republik, Libanon, Libysch-Arabische Dscha-
mahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Maureta-
nien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nica-
ragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, 
Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, 
Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka,  
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische 
Republik, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, 
Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Verei-
nigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 

Dagegen: Dänemark, Israel, Japan, Vereinigte Staaten von Amerika. 
Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herze-

gowina, Bulgarien, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Itali-
en, Jugoslawien, Kanada, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neuseeland, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik 
Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland, Zypern. 

56/150. Recht auf Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, die 
insbesondere die Entschlossenheit bekundet, den sozialen 
Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer 
Freiheit zu fördern und den wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt aller Völker durch internationale Einrichtungen 
zu fördern, 

 daran erinnernd, dass die von der Generalversamm-
lung in ihrer Resolution 41/128 vom 4. Dezember 1986 ver-
abschiedete Erklärung über das Recht auf Entwicklung be-
stätigte, dass das Recht auf Entwicklung ein unveräußerli-
ches Menschenrecht ist und dass Gleichheit der Entwick-
lungschancen ein Vorrecht der Nationen wie auch der Ein-
zelpersonen ist, aus denen die Nationen sich zusammenset-
zen, 

_____________ 
303 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Costa Rica, Mexiko, Südafrika (im Namen der 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung 
der nichtgebundenen Länder sind, sowie Chinas) und Uruguay. 

 sowie daran erinnernd, dass in den Ergebnissen der 
vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonfe-
renz über Menschenrechte und namentlich in der Erklärung 
und dem Aktionsprogramm von Wien304 das Recht auf Ent-
wicklung als allgemein gültiges und unveräußerliches Recht 
und als fester Bestandteil aller grundlegenden Menschen-
rechte bekräftigt wurde, 

 ferner erinnernd an die Ergebnisse des Weltgipfels für 
soziale Entwicklung305 und der vom 26. Juni bis 1. Juli 2000 
in Genf abgehaltenen vierundzwanzigsten Sondertagung der 
Generalversammlung "Weltgipfel für soziale Entwicklung 
und der Weg danach: Soziale Entwicklung für alle in einer 
zunehmend globalen Welt"306, vor allem soweit sie sich auf 
die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung beziehen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/279 vom 12. Juli 
2001, in der sie sich die Erklärung von Brüssel307 und das 
Aktionsprogramm für die am wenigsten entwickelten Länder 
für die Dekade 2001-2010308 zu eigen machte, die auf der 
vom 14. bis 20. Mai 2001 in Brüssel abgehaltenen dritten 
Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten 
entwickelten Länder verabschiedet wurden, und in diesem 
Zusammenhang hervorhebend, wie wichtig die Erfüllung 
und Weiterverfolgung der in Brüssel eingegangenen Ver-
pflichtungen ist, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekre-
tärs309 in Vorbereitung der für den 18. bis 22. März 2002 in 
Monterrey (Mexiko) anberaumten Internationalen Konferenz 
über Entwicklungsfinanzierung und ihre Hoffnung bekun-
dend, dass auf der Konferenz eine neue Partnerschaft für die 
Finanzierung der nachhaltigen Entwicklung und für die 
Verwirklichung der in der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen310 festgelegten Ziele und anderer interna-
tional vereinbarter Entwicklungsziele geschaffen wird, 

 Kenntnis nehmend von den drei Studien, die der unab-
hängige Experte für das Recht auf Entwicklung erstellt hat, 
sowie von seinem Vorschlag über mögliche Ansätze für die 
praktische Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht der Allen 
Mitgliedstaaten offen stehenden Arbeitsgruppe über das 
Recht auf Entwicklung, die eingesetzt wurde, um die Fort-
schritte bei der Förderung und Verwirklichung des Rechts 
auf Entwicklung zu überwachen und zu überprüfen311, von 

_____________ 
304 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
305 Abgedruckt in: Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Ko-
penhagen, 6.-12. März 1995 (auszugsweise Übersetzung des Doku-
ments A/CONF.166/9 vom 19. April 1995), Kap. I, Resolution 1, An-
lagen I und II. 
306 Resolution S-24/2, Anlage. 
307 A/CONF.191/12. 
308 A/CONF.191/11. 
309 A/AC.257/12. 
310 Siehe Resolution 55/2. 
311 E/CN.4/2001/26. 
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den Schlussfolgerungen ihres Vorsitzenden zu dieser Frage 
sowie von den diesbezüglich vorgelegten Stellungnahmen, 

 mit Genugtuung über die von den Staats- und Regie-
rungschefs in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Na-
tionen eingegangene Verpflichtung, das Recht auf Entwick-
lung für jeden zur Wirklichkeit werden zu lassen, ihren Be-
schluss, auf nationaler wie auf internationaler Ebene ein 
Umfeld zu schaffen, das der Entwicklung und der Beseiti-
gung der Armut förderlich ist, und ihre Verpflichtung, keine 
Mühen zu scheuen, um gute Staatsführung und Demokratie 
zu fördern und die Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung al-
ler international anerkannten Menschenrechte und Grund-
freiheiten einschließlich des Rechts auf Entwicklung zu stär-
ken, 

 unterstreichend, dass die Verwirklichung der Ziele ei-
ner guten Staatsführung auch von einer guten Ordnungspoli-
tik auf internationaler Ebene und der Transparenz der Fi-
nanz-, Währungs- und Handelssysteme sowie von einem of-
fenen, ausgewogenen, regelgestützten, berechenbaren und 
nichtdiskriminierenden multilateralen Handels- und Finanz-
system abhängt, 

 sowie unterstreichend, dass es auf nationaler Ebene ei-
ner wirksamen Entwicklungspolitik und auf internationaler 
Ebene ausgewogener Wirtschaftsbeziehungen und eines för-
derlichen wirtschaftlichen Umfelds bedarf, wenn das Recht 
auf Entwicklung verwirklicht werden soll, 

 ferner unterstreichend, dass der Hohen Kommissarin 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte bei der Förde-
rung und dem Schutz des Rechts auf Entwicklung eine wich-
tige Rolle zukommt, 

 betonend, dass es zur wirksameren Förderung und Ver-
wirklichung des Rechts auf Entwicklung im gesamten Sy-
stem der Vereinten Nationen der Koordinierung und Zu-
sammenarbeit bedarf, 

 Kenntnis nehmend von den Ergebnissen des vom 10. 
bis 14. April 2000 in Havanna abgehaltenen Süd-Gipfels der 
Gruppe der 77, soweit sie sich auf die Verwirklichung des 
Rechts auf Entwicklung beziehen312, 

 1. begrüßt die Abhaltung von zwei Tagungen der 
Allen Mitgliedstaaten offen stehenden Arbeitsgruppe über 
das Recht auf Entwicklung vom 18. bis 22. September 2000 
und vom 29. Januar bis 2. Februar 2001 mit dem Schwer-
punkt auf den im Bericht der Arbeitsgruppe311 dargelegten 
Themen und betont, dass die Beratungen über das Recht auf 
Entwicklung in allen seinen Aspekten weitergeführt werden 
müssen, unter anderem auf der Grundlage des Berichts der 
Arbeitsgruppe und der Schlussfolgerungen des Vorsitzenden 
sowie der dazu vorgelegten Stellungnahmen; 

 2. betont, dass es jetzt möglich sein sollte, ausge-
hend von dem Wortlaut der Erklärung über das Recht auf 

_____________ 
312 Siehe A/55/74, Anlagen I und II. 

Entwicklung313, mehrerer auf darauf folgenden internatio-
nalen Konferenzen im Konsens verabschiedeter Resolutio-
nen und Erklärungen sowie der Erklärung und des Aktions-
programms von Wien304 einen Konsens über die volle Ver-
wirklichung des Rechts auf Entwicklung herbeizuführen; 

 3. dankt für die Berichte des unabhängigen Experten 
für das Recht auf Entwicklung sowie für seine den Vor-
schlag eines "Entwicklungspakts" betreffenden zusätzlichen 
Arbeiten und Klarstellungen, die zu einem besseren Ver-
ständnis dieses Vorschlags beitrugen, räumt aber gleichzeitig 
ein, dass es weiterer Klarstellungen bedarf; 

 4. erkennt an, dass jeder Entwicklungspakt für alle 
Beteiligten freiwillig wäre und dass sein Inhalt von Fall zu 
Fall festgelegt und an die Prioritäten und die Gegebenheiten 
eines jeden zum Abschluss eines solchen Paktes bereiten 
Landes angepasst würde, was voraussetzen würde, dass alle 
an seiner Durchführung beteiligten internationalen Akteure 
sich daran halten und ihn unterstützen; 

 5. nimmt Kenntnis von dem Ersuchen der Men-
schenrechtskommission, wonach der unabhängige Experte 
den vorgeschlagenen Entwicklungspakt weiter klarstellen 
soll, unter Berücksichtigung der während der beiden Tagun-
gen der Arbeitsgruppe geäußerten Auffassungen und in aus-
führlichen Konsultationen mit dem Amt des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte und den 
Fonds und Programmen der Vereinten Nationen sowie den 
Sonderorganisationen, den zuständigen internationalen und 
regionalen Organisationen, den nichtstaatlichen Organisatio-
nen und insbesondere den Akteuren und Staaten, die an der 
Ausarbeitung entsprechender Pilotprojekte interessiert sind, 
eingedenk 

 a) der laufenden bilateralen, regionalen und multila-
teralen Programme der Entwicklungszusammenarbeit; 

 b) der Ausarbeitung eines operativen Modells für ei-
nen Entwicklungspakt; 

 c) der Auffassungen der betroffenen internationalen 
Organisationen und Organe sowie der zuständigen regiona-
len Institutionen und Akteure; 

 d) der Notwendigkeit, zu gewährleisten, dass ein 
Entwicklungspakt den bereits vorhandenen einschlägigen 
Mechanismen Mehrwert hinzufügt und sie ergänzt; 

 e) der Notwendigkeit, sich mit den nationalen und 
internationalen Dimensionen der Korruption auseinanderzu-
setzen und Abhilfe zu schaffen; 

 f) der Notwendigkeit landesspezifischer Studien un-
ter nationaler sowie internationaler Perspektive; 

 6. bekräftigt, dass die Staaten die Hauptverantwor-
tung für die Schaffung nationaler und internationaler Bedin-
gungen tragen, die der Verwirklichung des Rechts auf Ent-
_____________ 
313 Resolution 41/128, Anlage. 
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wicklung förderlich sind, und dass sie sich zu diesem Zweck 
zur Zusammenarbeit miteinander verpflichtet haben; 

 7. bekräftigt außerdem, dass die Verwirklichung des 
Rechts auf Entwicklung für die Umsetzung der Erklärung 
und des Aktionsprogramms von Wien unabdingbar ist, wo-
nach alle Menschenrechte allgemein gültig und unteilbar 
sind, einander bedingen und miteinander verknüpft sind und 
die außerdem den Menschen in den Mittelpunkt der Ent-
wicklung stellen, und erkennt an, dass die Entwicklung zwar 
die Wahrnehmung aller Menschenrechte erleichtert, dass je-
doch ein Mangel an Entwicklung nicht als Rechtfertigung 
für die Schmälerung international anerkannter Menschen-
rechte angeführt werden darf;  

 8. erkennt an, dass das Recht auf Entwicklung nur 
dann verwirklicht werden kann, wenn einzelstaatliche Maß-
nahmen und internationale Zusammenarbeit einander in ei-
ner Art und Weise verstärken, die über Maßnahmen zur 
Verwirklichung jedes einzelnen Rechts hinausgeht, und er-
kennt außerdem an, dass die internationale Zusammenarbeit 
zur Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung in einem 
Geist der Partnerschaft und unter voller Achtung aller Men-
schenrechte erfolgen soll, die allgemein gültig und unteilbar 
sind, einander bedingen und miteinander verknüpft sind; 

 9. erkennt außerdem an, dass die Verwirklichung 
bestimmter Rechte, unter anderem des Rechts auf Nahrung, 
Gesundheit und Bildung, für viele Entwicklungsländer ein 
wichtiger erster Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung 
des Rechts auf Entwicklung sein kann und dass in diesem 
Zusammenhang das von dem unabhängigen Experten vorge-
schlagene Konzept eines Entwicklungspakts darauf abzielt, 
bestimmten Grundprinzipien wie der Interdependenz aller 
Menschenrechte und der einzelstaatlichen Trägerschaft von 
Entwicklungsstrategien und -programmen sowie der Bedeu-
tung der internationalen Zusammenarbeit Ausdruck zu ver-
leihen; 

 10. nimmt Kenntnis von den laufenden Erörterungen 
betreffend einen geeigneten ständigen Folgemechanismus 
und von den dazu in der Arbeitsgruppe geäußerten unter-
schiedlichen Auffassungen und erkennt an, dass in dieser 
Frage noch Diskussionsbedarf besteht; 

 11. hebt hervor, dass auf einzelstaatlicher Ebene ein 
rechtliches, politisches, wirtschaftliches und soziales Umfeld 
geschaffen werden muss, das der Verwirklichung des Rechts 
auf Entwicklung förderlich ist, und betont, wie wichtig eine 
demokratische, partizipatorische, transparente und rechen-
schaftspflichtige Staatsführung ist und dass es effizienter 
einzelstaatlicher Mechanismen wie etwa einzelstaatlicher 
Menschenrechtskommissionen bedarf, wenn die Achtung 
der bürgerlichen, wirtschaftlichen, kulturellen, politischen 
und sozialen Rechte ohne jeden Unterschied gewährleistet 
werden soll; 

 12. hebt außerdem hervor, dass es geboten ist, auf na-
tionaler wie auf internationaler Ebene Korruption zu verhü-
ten, sich damit auseinanderzusetzen und wirksame Gegen-

maßnahmen zu ergreifen, so auch durch die Schaffung einer 
stabilen Rechtsstruktur zur Beseitigung der Korruption, und 
fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu diesem Zweck zu ergreifen; 

 13. erkennt an, wie wichtig die Rolle des Staates, der 
Zivilgesellschaft, freier und unabhängiger Medien, einzel-
staatlicher Institutionen, des Privatsektors und anderer in Be-
tracht kommender Institutionen für die Verwirklichung des 
Rechts auf Entwicklung ist, und erkennt außerdem an, dass 
zu diesem Thema weiterhin Diskussionsbedarf besteht; 

 14. bekräftigt die Rolle der Frau bei der Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung, namentlich ihre Rolle als 
aktive Teilnehmerin am Entwicklungsprozess und als Nutz-
nießerin desselben, sowie die Notwendigkeit weiterer Maß-
nahmen in diesem Zusammenhang, um zu gewährleisten, 
dass Frauen unter den gleichen Voraussetzungen wie Män-
ner an allen Bereichen der Verwirklichung des Rechts auf 
Entwicklung teilhaben; 

 15. bekräftigt außerdem, dass die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und der Ermächtigung der 
Frau ein wirksames Mittel zur Bekämpfung von Armut, 
Hunger und Krankheit und zur Stimulierung einer nachhalti-
gen Entwicklung ist, und bekräftigt, wie wichtig gleiche 
Rechte und Chancen für Frauen und Männer sind, nament-
lich Eigentumsrechte für Frauen sowie ihr Zugang zu Bank-
darlehen, Hypotheken und anderen Kreditformen, unter Be-
rücksichtigung der besten Verfahrensweisen in Bezug auf 
Kleinstkredite in verschiedenen Teilen der Welt;  

 16. unterstreicht, dass in dem Prozess der Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung Angehörige von Minder-
heiten, gleichviel ob nationaler, ethnischer, religiöser oder 
sprachlicher Art, sowie Angehörige schwächerer Gesell-
schaftsgruppen, wie etwa ältere Menschen, Angehörige indi-
gener Bevölkerungsgruppen, Personen, die aus mehrfachen 
Gründen diskriminiert werden, Roma, Migranten, Menschen 
mit Behinderungen sowie Kinder und mit HIV/Aids infizier-
te Personen besondere Aufmerksamkeit erhalten sollen und 
dass dabei auch eine geschlechtsspezifische Perspektive be-
rücksichtigt werden soll; 

 17. bekräftigt in diesem Zusammenhang, dass auch 
dem Recht der Kinder auf Entwicklung, insbesondere den 
Rechten der Mädchen, Aufmerksamkeit gelten soll; 

 18. ist sich der Notwendigkeit bewusst, die Diskus-
sion über die Rolle der Zivilgesellschaft bei der Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung und die diesbezügliche 
Rolle der einzelstaatlichen Institutionen weiterzuführen; 

 19. bekräftigt, dass die Staaten zusammenarbeiten 
müssen, um die Entwicklung zu gewährleisten und Entwick-
lungshindernisse zu beseitigen, erkennt an, wie wichtig die 
internationale Gemeinschaft für die Förderung einer wirk-
samen internationalen Zusammenarbeit bei der Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung ist, und erkennt außer-
dem an, dass dauerhafte Fortschritte in Richtung auf die 
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Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung eine wirksame 
Entwicklungspolitik auf einzelstaatlicher Ebene sowie aus-
gewogene Wirtschaftsbeziehungen und ein günstiges wirt-
schaftliches Umfeld auf internationaler Ebene erfordern; 

 20. erklärt erneut, dass die Kluft zwischen den ent-
wickelten Ländern und den Entwicklungsländern nach wie 
vor unannehmbar groß ist, dass die Entwicklungsländer sich 
auch weiterhin Schwierigkeiten in Bezug auf ihre Teilhabe 
am Globalisierungsprozess gegenübersehen und dass viele 
von ihnen Gefahr laufen, ausgegrenzt und von seinen Vortei-
len effektiv ausgeschlossen zu werden; 

 21. räumt eingedenk der diesbezüglich bereits unter-
nommenen Anstrengungen ein, dass es noch stärkerer An-
strengungen bedarf, um zu prüfen und zu evaluieren, wie 
sich internationale Wirtschafts- und Finanzbelange wie etwa 

 a) internationale Handelsfragen, 

 b) Technologiezugang, 

c) gute Lenkung und Gerechtigkeit auf internationa-
ler Ebene, 

 d) Schuldenbelastung 

auf die Wahrnehmung der Menschenrechte auswirken; 

 22. nimmt davon Kenntnis, dass die Menschenrechts-
kommission den unabhängigen Experten ersucht hat, im Be-
nehmen mit allen zuständigen Organisationen der Vereinten 
Nationen und den Bretton-Woods-Institutionen eine von der 
Arbeitsgruppe auf ihren künftigen Tagungen zu behandelnde 
Vorabuntersuchung der Wirkung durchführen soll, die diese 
Belange auf die Wahrnehmung der Menschenrechte haben, 
beginnend mit einer Analyse der derzeit zur Bewertung und 
Evaluierung dieser Wirkung angewandten Maßnahmen und 
Methoden; 

 23. nimmt außerdem davon Kenntnis, dass die Men-
schenrechtskommission das Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte, die Sonderorgani-
sationen, Fonds und Programme, die internationalen Finanz-
institutionen und die sonstigen zuständigen Akteure ersucht 
hat, mit dem unabhängigen Experten bei der Erfüllung sei-
nes Auftrags zu kooperieren, und befürwortet eine weitere 
Zusammenarbeit; 

 24. nimmt ferner davon Kenntnis, dass die Menschen-
rechtskommission die Arbeitsgruppe und den unabhängigen 
Experten ersucht hat, bei der Ausarbeitung ihrer Empfehlun-
gen für die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung 
nach Bedarf die einschlägigen wirtschafts- und entwick-
lungsbezogenen Ergebnisse der internationalen Konferen-
zen, unter anderem des Süd-Gipfels der Gruppe der 77312, 

sowie der Folgemaßnahmen dazu zu berücksichtigen; 

 25. beschließt, die Behandlung der Frage des Rechts 
auf Entwicklung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung mit 
Vorrang fortzusetzen. 

RESOLUTION 56/151 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 109 Stimmen bei 53 Gegenstimmen und 6 Ent-
haltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583, Add.2, Ziffer 109)314: 

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, 
Äquatorialguinea, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, 
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, 
Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, China, Costa Rica, Côte 
d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, 
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, 
Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, 
Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, 
Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, 
Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Li-
banon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Ma-
lediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, 
Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neu-
guinea, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, 
Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka,  
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, 
Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Uganda, Uruguay, 
Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Viet-
nam. 

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzego-
wina, Bulgarien, Chile, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Ir-
land, Island, Israel, Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Kroatien, Lettland, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San 
Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, 
Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 

Enthaltungen: Argentinien, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Peru, Süd-
afrika. 

56/151. Förderung einer demokratischen und gerech-
ten internationalen Ordnung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/107 vom 4. De-
zember 2000 und Kenntnis nehmend von der Resolution 
2001/65 der Menschenrechtskommission vom 25. April 
2001315, 

 in erneuter Bekräftigung der Selbstverpflichtung aller 
Staaten, ihren Verpflichtungen zur Förderung der allgemei-
nen Achtung, der Einhaltung und des Schutzes aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle im Einklang mit 
der Charta der Vereinten Nationen, anderen Menschen-
rechtsübereinkünften und dem Völkerrecht nachzukommen, 

_____________ 
314 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, 
Äthiopien, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, China, Demokra-
tische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, El Salva-
dor, Gambia, Guinea, Haiti, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, 
Kamerun, Kap Verde, Kenia, Kongo, Kuba, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malay-
sia, Mali, Mauretanien, Mosambik, Namibia, Nigeria, Pakistan, Sam-
bia, Sierra Leone, Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, 
Vereinigte Republik Tansania und Vietnam. 
315 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
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 bekräftigend, dass die internationale Zusammenarbeit 
zur Förderung und zum Schutz aller Menschenrechte auch 
künftig weiter verstärkt werden soll, in voller Übereinstim-
mung mit den in den Artikeln 1 und 2 der Charta veranker-
ten Zielen und Grundsätzen der Charta und des Völkerrechts 
und unter voller Achtung der Souveränität, der territorialen 
Unversehrtheit und der politischen Unabhängigkeit der Staa-
ten sowie der Grundsätze der Nichtandrohung und Nichtan-
wendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen 
und der Nichtintervention in Angelegenheiten, die ihrem 
Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehö-
ren, 

 unter Hinweis auf die Präambel der Charta, insbeson-
dere auf die dort zum Ausdruck gebrachte Entschlossenheit, 
den Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde 
und Wert der menschlichen Person, an die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau sowie von großen und kleinen Na-
tionen erneut zu bekräftigen, 

 in Bekräftigung dessen, dass jeder Mensch Anspruch 
auf eine soziale und internationale Ordnung hat, in der die in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte316 verkün-
deten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden kön-
nen, 

 sowie in Bekräftigung der in der Präambel der Charta 
geäußerten Entschlossenheit, die kommenden Generationen 
vor der Geißel des Krieges zu bewahren, Bedingungen zu 
schaffen, unter denen Gerechtigkeit und Achtung vor den 
Verpflichtungen aus Verträgen und anderen Quellen des 
Völkerrechts gewahrt werden können, den sozialen Fort-
schritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Frei-
heit zu fördern, Toleranz zu üben und als gute Nachbarn 
miteinander zu leben und den wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt aller Völker durch internationale Einrichtungen 
zu fördern, 

 in Anbetracht der großen Veränderungen, die sich der-
zeit auf der internationalen Bühne vollziehen, sowie des 
Strebens aller Völker nach einer internationalen Ordnung, 
die auf den in der Charta verankerten Grundsätzen beruht, 
namentlich der Förderung und Unterstützung der Achtung 
vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle sowie 
den Grundsätzen der Gleichberechtigung und Selbstbestim-
mung der Völker, des Friedens, der Demokratie, der Gerech-
tigkeit, der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit, des Pluralis-
mus, der Entwicklung, der Verbesserung des Lebensstan-
dards und der Solidarität, 

 sowie in Anbetracht dessen, dass in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte verkündet wird, dass alle 
Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren 
sind und ohne irgendeine Unterscheidung, wie etwa nach 
Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer 
oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Her-
kunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Status, Anspruch 
auf alle darin verkündeten Rechte und Freiheiten haben, 
_____________ 
316 Resolution 217 A (III). 

 erneut erklärend, dass Demokratie, Entwicklung und 
die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
sich gegenseitig bedingen und verstärken und dass die De-
mokratie auf dem frei bekundeten Willen der Menschen, 
über ihre politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Systeme frei zu bestimmen, und auf ihrer vollen Teilha-
be an allen Aspekten ihres Lebens beruht, 

 hervorhebend, dass Demokratie nicht nur ein politi-
scher Begriff ist, sondern auch wirtschaftliche und soziale 
Dimensionen hat, 

 in der Erkenntnis, dass Demokratie, die Achtung aller 
Menschenrechte, namentlich des Rechts auf Entwicklung, 
eine transparente, rechenschaftspflichtige Regierungs- und 
Verwaltungsführung in allen Sektoren der Gesellschaft so-
wie eine wirksame Teilhabe der Zivilgesellschaft zu den un-
entbehrlichen Grundlagen für die Verwirklichung einer 
nachhaltigen sozialen Entwicklung gehören, in deren Mittel-
punkt der Mensch steht, 

 unterstreichend, dass die internationale Gemeinschaft 
zwingend dafür sorgen muss, dass die Globalisierung für alle 
Menschen der Welt zu einer positiven Kraft wird, und dass 
die Globalisierung nur dann alle voll einschließen und aus-
gewogen sein kann, wenn breit angelegte, dauerhafte An-
strengungen auf der Grundlage der ganzen Vielfalt unserer 
einen Menschheit unternommen werden, 

 betonend, dass die Anstrengungen, durch die erreicht 
werden soll, dass die Globalisierung alle voll einschließt und 
ausgewogen ist, Politiken und Maßnahmen auf weltweiter 
Ebene umfassen müssen, die den Bedürfnissen der Ent-
wicklungs- und Übergangsländer entsprechen und an deren 
Ausarbeitung und Durchführung diese Länder wirksam mit-
arbeiten, 

 entschlossen, am Beginn eines neuen Jahrhunderts und 
Jahrtausends alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um eine 
demokratische und gerechte internationale Ordnung zu ge-
währleisten, 

 1. bekräftigt, dass jeder Mensch Anspruch auf eine 
demokratische und gerechte internationale Ordnung hat; 

 2. bekräftigt außerdem, dass eine demokratische und 
gerechte internationale Ordnung die volle Verwirklichung 
aller Menschenrechte für alle fördert; 

 3. bekräftigt ferner, dass eine demokratische und ge-
rechte internationale Ordnung Folgendes voraussetzt: 

 a) die Verwirklichung des Rechts aller Völker auf 
Selbstbestimmung, kraft dessen sie ihren politischen Status 
frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Entwicklung frei nachgehen können; 

 b) die Verwirklichung des Rechts der Völker und 
Nationen auf die ständige Souveränität über ihre natürlichen 
Reichtümer und Ressourcen; 
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 c) die Verwirklichung des Rechts eines jeden Men-
schen und aller Völker auf Entwicklung; 

 d) die Verwirklichung des Rechts aller Völker auf 
Frieden; 

 e) die Förderung einer internationalen Wirtschafts-
ordnung, die auf der gleichberechtigten Teilhabe an den Ent-
scheidungsprozessen, Interdependenz, wechselseitigem In-
teresse, Solidarität und der Zusammenarbeit zwischen allen 
Staaten beruht; 

 f) die Verwirklichung von Solidarität als ein grund-
legender Wert, auf Grund dessen die globalen Herausforde-
rungen in einer Art und Weise bewältigt werden müssen, die 
zu einer gerechten Verteilung der Kosten und Lasten im 
Einklang mit den Grundprinzipien der Ausgewogenheit und 
der sozialen Gerechtigkeit führt und sicherstellt, dass dieje-
nigen, die leiden oder den geringsten Nutzen ziehen, von 
denjenigen Hilfe erhalten, die am meisten profitieren; 

 g) die Förderung und Festigung transparenter, de-
mokratischer, gerechter und verantwortlicher internationaler 
Institutionen in allen Bereichen der Zusammenarbeit, insbe-
sondere durch die Verwirklichung der Grundsätze einer um-
fassenden und gleichberechtigten Teilhabe an den jeweiligen 
Entscheidungsmechanismen; 

 h) die Verwirklichung des Grundsatzes der ausge-
wogenen Vertretung der Regionen sowie von Männern und 
Frauen bei der personellen Zusammensetzung des Systems 
der Vereinten Nationen; 

 i) die Förderung einer freien, gerechten, wirksamen 
und ausgewogenen internationalen Informations- und Kom-
munikationsordnung auf der Grundlage internationaler Zu-
sammenarbeit mit dem Ziel, ein neues Gleichgewicht und 
eine stärkere Gegenseitigkeit im Hinblick auf den internatio-
nalen Informationsfluss herbeizuführen und insbesondere die 
Ungleichheiten im Informationsfluss in die Entwicklungs-
länder und aus diesen Ländern zu beheben; 

 j) die Achtung der kulturellen Vielfalt und der kul-
turellen Rechte aller Menschen, weil dies den Pluralismus 
der Kulturen verstärkt, zu einem breiteren Austausch von 
Wissen und zu einem besseren Verständnis der kulturellen 
Voraussetzungen beiträgt, die Anwendung und Ausübung 
der allgemein anerkannten Menschenrechte überall auf der 
Welt fördert und weltweit den Aufbau stabiler freundschaft-
licher Beziehungen zwischen den Völkern und Nationen be-
günstigt; 

 k) die Verwirklichung des Anspruchs aller Men-
schen und Völker auf eine gesunde Umwelt; 

 l) die Förderung des ausgewogenen Zugangs zu den 
aus der internationalen Verteilung des Wohlstands erwach-
senden Vorteilen durch eine verstärkte internationale Zu-
sammenarbeit, insbesondere auf dem Gebiet der internatio-
nalen Wirtschafts-, Handels- und Finanzbeziehungen; 

 m) die Verwirklichung des Rechts eines jeden Men-
schen auf Teilhabe am gemeinsamen Erbe der Menschheit; 

 n) die von allen Nationen der Welt gemeinsam ge-
tragene Verantwortung für die Gestaltung der weltweiten 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und die Bewälti-
gung von Bedrohungen des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit, die auf multilateraler Ebene wahrgenom-
men werden muss; 

 4. unterstreicht, wie wichtig es ist, bei der Stärkung 
der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Menschenrechte den Reichtum und die Vielfalt der interna-
tionalen Gemeinschaft der Nationen und Völker zu bewah-
ren sowie die nationalen und regionalen Besonderheiten und 
die unterschiedlichen historischen, kulturellen und religiösen 
Voraussetzungen zu achten; 

 5. unterstreicht außerdem, dass alle Menschenrechte 
allgemein gültig und unteilbar sind, einander bedingen und 
miteinander verknüpft sind und dass die internationale Ge-
meinschaft die Menschenrechte weltweit in gerechter und 
gleicher Weise, auf derselben Grundlage und mit demselben 
Nachdruck behandeln muss, und erklärt erneut, dass es, ob-
schon die Bedeutung nationaler und regionaler Besonderhei-
ten und unterschiedlicher historischer, kultureller und reli-
giöser Voraussetzungen im Auge zu behalten ist, die Pflicht 
der Staaten ist, ohne Rücksicht auf ihre jeweilige politische, 
wirtschaftliche und kulturelle Ordnung alle Menschenrechte 
und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen; 

 6. erklärt erneut, dass alle Staaten die Herbeifüh-
rung, die Wahrung und die Festigung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit fördern und zu diesem Zweck 
ihr Möglichstes tun sollen, um eine allgemeine und vollstän-
dige Abrüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle 
herbeizuführen und sicherzustellen, dass die durch wirksame 
Abrüstungsmaßnahmen freigesetzten Ressourcen für eine 
umfassende Entwicklung, insbesondere der Entwicklungs-
länder, verwendet werden; 

 7. erinnert daran, dass die Generalversammlung ih-
re Entschlossenheit verkündet hat, nachdrücklich auf die Er-
richtung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung 
hinzuwirken, die auf Gerechtigkeit, souveräner Gleichheit, 
wechselseitiger Abhängigkeit, dem gemeinsamen Interesse 
und der Zusammenarbeit aller Staaten unabhängig von ihrem 
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem beruht, die Ungleich-
heiten behebt und bestehende Ungerechtigkeiten beseitigt, 
die die Aufhebung der sich vertiefenden Kluft zwischen den 
entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern ermög-
licht und eine sich stetig beschleunigende wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung in Frieden und Gerechtigkeit für 
die heutigen und die kommenden Generationen gewährlei-
stet317; 

 8. erklärt erneut, dass die internationale Gemein-
schaft Mittel und Wege finden soll, um die derzeitigen Hin-
dernisse zu beseitigen und den Herausforderungen zu be-
gegnen, die sich der vollen Verwirklichung aller Menschen-
rechte entgegenstellen, und um weitere Menschenrechtsver-
_____________ 
317 Siehe Resolution 3201 (S-VI). 
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letzungen zu verhindern, die sich daraus auf der ganzen Welt 
ergeben; 

 9. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sich auch 
weiterhin durch eine verstärkte internationale Zusammenar-
beit um die Schaffung einer demokratischen und gerechten 
internationalen Ordnung zu bemühen; 

 10. ersucht die Menschenrechtskommission, die 
Menschenrechts-Vertragsorgane, das Amt des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, die 
Mechanismen der Menschenrechtskommission und die Un-
terkommission für die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte, dieser Resolution im Rahmen ihres jeweiligen 
Mandats gebührende Aufmerksamkeit zu widmen und zu ih-
rer Durchführung beizutragen; 

 11. fordert das Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte auf, bei der Veranstal-
tung von Seminaren, Arbeitstagungen oder sonstigen Tätig-
keiten im Zusammenhang mit der Frage der Demokratie auf 
dem Aspekt der Förderung einer demokratischen und ge-
rechten internationalen Ordnung aufzubauen und diese 
Resolution zu berücksichtigen;  

 12. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den 
Mitgliedstaaten, den Organen, Organisationen und anderen 
Teilen der Vereinten Nationen, den zwischenstaatlichen Or-
ganisationen, insbesondere den Bretton-Woods-Institutio-
nen, und den nichtstaatlichen Organisationen zur Kenntnis 
zu bringen und so weit wie möglich zu verbreiten; 

 13. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
siebenundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschen-
rechtsfragen" fortzusetzen. 

RESOLUTION 56/152 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 100 Stimmen bei 54 Gegenstimmen und 15 Ent-
haltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583, Add.2, Ziffer 109)318: 

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, 
Äquatorialguinea, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, 
Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brunei Darussa-
lam, Burkina Faso, Burundi, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische 
Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gam-
bia, Ghana, Grenada, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Isla-
mische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap 
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, 
Laotische Volksdemokratische Republik, Libanon, Libysch-Arabische Dscha-
mahirija, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, 
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Pa-

_____________ 
318 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Angola, Äthiopien, Belarus, Be-
nin, Burkina Faso, China, Demokratische Republik Kongo, Demokra-
tische Volksrepublik Korea, Eritrea, Guinea, Haiti, Irak, Iran (Islami-
sche Republik), Jamaika, Kamerun, Kenia, Kongo, Kuba, Laotische 
Volksdemokratische Republik, Libysch-Arabische Dschamahirija, 
Mali, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nigeria, Pakistan, Russische Fö-
deration, Somalia, Sudan, Vereinigte Republik Tansania und Vietnam. 

nama, Papua-Neuguinea, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sam-
bia, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis,  
St. Lucia, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Togo, Trinidad und 
Tobago, Tschad, Tunesien, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 

Dagegen: Albanien, Andorra, Armenien, Australien, Belgien, Bosnien und 
Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, 
Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Kroatien, Lettland, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San 
Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, 
Türkei, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 

Enthaltungen: Argentinien, Brasilien, Chile, Guatemala, Guinea, Madagas-
kar, Malawi, Nicaragua, Paraguay, Peru, Philippinen, Singapur, Südafrika, 
Thailand, Uruguay. 

56/152. Achtung der in der Charta der Vereinten Na-
tionen enthaltenen Ziele und Grundsätze zur 
Herbeiführung einer internationalen Zusam-
menarbeit, um die Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten zu fördern 
und zu festigen und internationale Probleme 
humanitärer Art zu lösen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis darauf, dass sich alle Mitgliedstaaten 
nach Artikel 56 der Charta der Vereinten Nationen ver-
pflichtet haben, gemeinsam und jeder für sich mit der Orga-
nisation zusammenzuarbeiten, um die in Artikel 55 darge-
legten Ziele zu erreichen, namentlich die allgemeine Ach-
tung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten für alle ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, 
Sprache oder Religion, 

 sowie unter Hinweis auf die Präambel der Charta, ins-
besondere die dort zum Ausdruck gebrachte Entschlossen-
heit, den Glauben an die Grundrechte des Menschen, an 
Würde und Wert der menschlichen Person, an die Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau sowie von großen und klei-
nen Nationen erneut zu bekräftigen, 

 erneut erklärend, dass die Förderung und der Schutz 
aller Menschenrechte und Grundfreiheiten im Einklang mit 
den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen, ins-
besondere dem Ziel der internationalen Zusammenarbeit, als 
vorrangige Zielsetzung der Vereinten Nationen betrachtet 
werden muss und dass im Rahmen dieser Ziele und Grund-
sätze die Förderung und der Schutz aller Menschenrechte ein 
legitimes Anliegen der internationalen Gemeinschaft sind, 

 in Anbetracht der großen Veränderungen, die sich der-
zeit auf der internationalen Bühne vollziehen, sowie des 
Strebens aller Völker nach einer internationalen Ordnung, 
die auf den in der Charta verankerten Grundsätzen beruht, 
namentlich der Förderung und Unterstützung der Achtung 
vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle sowie 
den Grundsätzen der Gleichberechtigung und Selbstbestim-
mung der Völker, des Friedens, der Demokratie, der Gerech-
tigkeit, der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit, des Pluralis-
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mus, der Entwicklung, der Verbesserung des Lebensstan-
dards und der Solidarität, 

 in der Erkenntnis, dass die internationale Gemeinschaft 
Mittel und Wege finden sollte, um die derzeitigen Hinder-
nisse zu beseitigen und den Herausforderungen zu begegnen, 
die sich der vollen Verwirklichung aller Menschenrechte 
entgegenstellen, und um weitere Menschenrechtsverletzun-
gen zu verhindern, die sich daraus auf der ganzen Welt erge-
ben, und dass sie auch weiterhin die Bedeutung der wechsel-
seitigen Zusammenarbeit, des gegenseitigen Verständnisses 
und des Dialogs miteinander beachten sollte, wenn es darum 
geht, die Förderung und den Schutz aller Menschenrechte zu 
gewährleisten, 

 bekräftigend, dass die Verstärkung der internationalen 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte eine 
wesentliche Voraussetzung für die volle Verwirklichung der 
Ziele der Vereinten Nationen bildet und dass die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten das Geburtsrecht aller Menschen 
sind, wobei es oberste Aufgabe der Regierungen ist, solche 
Rechte und Freiheiten zu fördern und zu schützen, 

 sowie bekräftigend, dass alle Menschenrechte allge-
mein gültig und unteilbar sind, einander bedingen und mit-
einander verknüpft sind und dass die internationale Gemein-
schaft die Menschenrechte weltweit in gerechter und glei-
cher Weise, auf derselben Grundlage und mit demselben 
Nachdruck behandeln muss, 

 ferner in Bekräftigung der verschiedenen Artikel der 
Charta, die die jeweiligen Befugnisse und Aufgaben der Ge-
neralversammlung, des Sicherheitsrats und des Wirtschafts- 
und Sozialrats darlegen und damit den grundlegenden Rah-
men für die Verwirklichung der Ziele der Vereinten Natio-
nen bilden, 

 in Bekräftigung der Selbstverpflichtung aller Staaten 
auf die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus anderen wichti-
gen völkerrechtlichen Übereinkünften, insbesondere denje-
nigen, die das internationale Recht der Menschenrechte und 
das humanitäre Völkerrecht betreffen, 

 unter Berücksichtigung dessen, dass nach Artikel 103 
der Charta die Verpflichtungen aus der Charta Vorrang ha-
ben, wenn sich die Verpflichtungen von Mitgliedern der 
Vereinten Nationen aus der Charta und ihre Verpflichtungen 
aus anderen internationalen Übereinkünften widersprechen, 

 1. bekräftigt die feierliche Verpflichtung aller Staa-
ten, die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Menschenrechte und bei der Lösung internationaler Proble-
me humanitärer Art unter voller Einhaltung der Charta der 
Vereinten Nationen zu verstärken, unter anderem durch die 
strikte Befolgung aller Ziele und Grundsätze, die in ihren 
Artikeln 1 und 2 dargelegt sind; 

 2. unterstreicht die entscheidende Rolle der Arbeit, 
die die Vereinten Nationen und die regionalen Abmachun-
gen in Übereinstimmung mit den in der Charta verankerten 
Zielen und Grundsätzen leisten, um die Achtung vor den 

Menschenrechten und Grundfreiheiten zu fördern und zu fe-
stigen und internationale Probleme humanitärer Art zu lösen, 
und bekräftigt, dass alle Staaten bei diesen Tätigkeiten die in 
Artikel 2 der Charta dargelegten Grundsätze voll und ganz 
einhalten müssen, insbesondere indem sie die souveräne 
Gleichheit aller Staaten achten und jede gegen die territoria-
le Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines 
Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten 
Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von 
Gewalt unterlassen; 

 3. erklärt erneut, dass die Vereinten Nationen die 
allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrech-
te und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied nach Rasse, 
Geschlecht, Sprache oder Religion fördern werden; 

 4. fordert alle Staaten auf, im Rahmen eines kon-
struktiven Dialogs umfassend zusammenzuarbeiten, um die 
Förderung und den Schutz aller Menschenrechte für alle zu 
gewährleisten und friedliche Lösungen für internationale 
Probleme humanitärer Art zu fördern, und bei ihren diesbe-
züglichen Maßnahmen die Grundsätze und Normen des 
Völkerrechts strikt einzuhalten, indem sie unter anderem die 
internationalen Menschenrechtsnormen und das humanitäre 
Völkerrecht voll und ganz achten; 

 5. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den 
Mitgliedstaaten, den Organen, Organisationen und anderen 
Teilen des Systems der Vereinten Nationen sowie den zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zur 
Kenntnis zu bringen und so weit wie möglich zu verbreiten; 

 6. beschließt, diese Frage auf ihrer siebenundfünf-
zigsten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu 
behandeln. 

RESOLUTION 56/153 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)319. 

56/153. Stärkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Menschenrechte durch die 
Förderung der internationalen Zusammenar-
beit und Wichtigkeit der Nichtselektivität, Un-
parteilichkeit und Objektivität 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk dessen, dass eines der Ziele der Vereinten 
Nationen darin besteht, freundschaftliche, auf der Achtung 
_____________ 
319 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Bang-
ladesch, Benin, Burkina Faso, Burundi, China, Demokratische Repu-
blik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, El Salvador, Eritrea, 
Haiti, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jemen, Kambodscha, 
Kamerun, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kuba, Laotische Volksdemokra-
tische Republik, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Ma-
laysia, Mali, Mauretanien, Mauritius, Mosambik, Myanmar, Namibia, 
Nigeria, Peru, Sambia, Simbabwe, Südafrika, Sudan, Suriname, Syri-
sche Arabische Republik, Tschad, Tunesien, Vereinigte Republik Tan-
sania und Vietnam. 



 V. Resolutionen – Dritter Ausschuss 367 

 

 

vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbe-
stimmung der Völker beruhende Beziehungen zwischen den 
Nationen zu entwickeln und andere geeignete Maßnahmen 
zur Festigung des Weltfriedens zu ergreifen und eine inter-
nationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale 
Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller oder humani-
tärer Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, 
Geschlecht, Sprache oder Religion, zu fördern und zu festi-
gen, 

 in dem Wunsche, weitere Fortschritte bei der interna-
tionalen Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu 
erzielen, 

 die Auffassung vertretend, dass sich diese internationa-
le Zusammenarbeit auf die Grundsätze stützen soll, die im 
Völkerrecht, insbesondere in der Charta der Vereinten Na-
tionen sowie in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte320, den Internationalen Menschenrechtspakten321 und 
anderen einschlägigen Dokumenten verankert sind, 

 zutiefst davon überzeugt, dass das Vorgehen der Ver-
einten Nationen auf diesem Gebiet nicht nur von einem ein-
gehenden Verständnis der breiten Vielfalt der Probleme ge-
tragen werden soll, die in allen Gesellschaften bestehen, 
sondern auch von der uneingeschränkten Achtung der politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten in die-
sen Gesellschaften, in strikter Übereinstimmung mit den 
Zielen und Grundsätzen der Charta und mit dem grundle-
genden Ziel der Förderung und Festigung der Achtung vor 
den Menschenrechten und Grundfreiheiten durch internatio-
nale Zusammenarbeit, 

 unter Hinweis auf ihre früheren diesbezüglichen Reso-
lutionen, 

 erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Universalität, 
Objektivität, und Nichtselektivität der Behandlung von Men-
schenrechtsfragen sicherzustellen, wie in der Erklärung und 
dem Aktionsprogramm von Wien bekräftigt, die am 25. Juni 
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verab-
schiedet wurden322, 

 erklärend, wie wichtig es ist, dass die Sonderberichter-
statter und Sonderbeauftragten für bestimmte Fragen und 
Länder sowie die Mitglieder der Arbeitsgruppen bei der 
Wahrnehmung ihres Mandats Objektivität, Unabhängigkeit 
und Diskretion beweisen, 

 unterstreichend, dass die Regierungen verpflichtet 
sind, die Menschenrechte zu fördern und zu schützen und 
den Verantwortlichkeiten nachzukommen, die sie nach dem 
Völkerrecht, insbesondere der Charta, sowie mit verschiede-
nen internationalen Übereinkünften auf dem Gebiet der 
Menschenrechte eingegangen sind, 
_____________ 
320 Resolution 217 A (III). 
321 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
322 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 

 1. erklärt erneut, dass alle Völker auf Grund des in 
der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes 
der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker 
das Recht haben, ihren politischen Status frei und ohne Ein-
mischung von außen zu bestimmen und frei ihrer wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Entwicklung nachzugehen, 
und dass jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht gemäß den 
Bestimmungen der Charta zu achten, was auch die Achtung 
der territorialen Unversehrtheit mit einschließt; 

 2. bekräftigt, dass es eines der Ziele der Vereinten 
Nationen und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in Zusam-
menarbeit mit der Organisation die Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen 
und in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen wachsam zu 
bleiben, wo immer diese vorkommen; 

 3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre Tätigkeit 
zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte, insbe-
sondere auch für den Ausbau der weiteren internationalen 
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, auf die Charta der Ver-
einten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte320, den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte321, den Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte321 und andere einschlägige 
internationale Übereinkünfte zu stützen und Handlungen zu 
unterlassen, die mit diesem internationalen Instrumentarium 
unvereinbar sind; 

 4. vertritt die Auffassung, dass die internationale Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet wirkungsvoll und konkret 
zur dringend gebotenen Verhütung massenhafter und fla-
granter Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten für alle und zur Festigung des Weltfriedens und der in-
ternationalen Sicherheit beitragen soll; 

 5. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und 
die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten als legitime Anliegen der Weltgemeinschaft von 
den Grundsätzen der Nichtselektivität, der Unparteilichkeit 
und der Objektivität geleitet sein und nicht in den Dienst po-
litischer Ziele gestellt werden sollen; 

 6. ersucht alle Menschenrechtsorgane des Systems 
der Vereinten Nationen sowie die Sonderberichterstatter, 
Sonderbeauftragten, unabhängigen Experten und Arbeits-
gruppen, bei der Wahrnehmung ihres Mandats den Inhalt 
dieser Resolution gebührend zu berücksichtigen; 

 7. gibt ihrer Überzeugung Ausdruck, dass eine un-
voreingenommene und faire Auseinandersetzung mit Men-
schenrechtsfragen zur Förderung der internationalen Zusam-
menarbeit sowie zur wirksamen Förderung, zum wirksamen 
Schutz und zur tatsächlichen Verwirklichung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten beiträgt; 

 8. betont in diesem Zusammenhang, dass auch künf-
tig unparteiische und objektive Informationen über die poli-
tischen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten und 
Ereignisse in allen Ländern verfügbar sein müssen; 
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 9. bittet die Mitgliedstaaten, zu erwägen, nach Be-
darf im Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsordnung und ent-
sprechend ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, ins-
besondere der Charta, sowie den internationalen Rechtsakten 
auf dem Gebiet der Menschenrechte diejenigen Maßnahmen 
zu ergreifen, die sie für angebracht halten, um weitere Fort-
schritte bei der internationalen Zusammenarbeit zur Förde-
rung und Festigung der Achtung vor den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten zu erzielen; 

 10. ersucht die Menschenrechtskommission, diese 
Resolution gebührend zu berücksichtigen und weitere Vor-
schläge zu prüfen, die darauf gerichtet sind, die Maßnahmen, 
die die Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschen-
rechte ergreifen, durch die Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit und die Hervorhebung der Wichtigkeit der 
Nichtselektivität, Unparteilichkeit und Objektivität zu stär-
ken; 

 11. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs323 und ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaa-
ten um die Vorlage praktischer Vorschläge und Ideen zu bit-
ten, die dazu beitragen würden, die Tätigkeit der Vereinten 
Nationen im Menschenrechtsbereich durch die Förderung in-
ternationaler Zusammenarbeit auf der Grundlage der Grund-
sätze der Nichtselektivität, Unparteilichkeit und Objektivität 
zu stärken, und der Generalversammlung auf ihrer sieben-
undfünfzigsten Tagung einen umfassenden Bericht über die-
se Frage vorzulegen; 

 12. beschließt, diese Frage auf ihrer siebenundfünf-
zigsten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu 
behandeln. 

RESOLUTION 56/154 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 99 Stimmen bei 10 Gegenstimmen und 59 Ent-
haltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583, Add.2, Ziffer 109)324: 

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda,  
Äquatorialguinea, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Beli-
ze, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina 
Faso, Burundi, China, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokra-
tische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, 
Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Gu-
yana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Japan, 
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, 
Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Ma-
lawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, 
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Pa-
nama, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Sambia, Saudi-Arabien, Seychel-
len, Singapur, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Sudan, Suriname, Syri-

_____________ 
323 A/56/292 und Add.1. 
324 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Angola, Äthiopien, China, Demokratische Re-
publik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Gambia, Ghana, 
Haiti, Irak, Iran (Islamische Republik), Kamerun, Kuba, Laotische 
Volksdemokratische Republik, Libysch-Arabische Dschamahirija, Ma-
laysia, Mali, Mauretanien, Myanmar, Namibia, Pakistan, Somalia, Su-
dan, Syrische Arabische Republik, Vereinigte Republik Tansania und 
Vietnam. 

sche Arabische Republik, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tu-
nesien, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam. 

Dagegen: Argentinien, Australien, Chile, Israel, Kanada, Neuseeland, 
Norwegen, Samoa, Tuvalu, Vereinigte Staaten von Amerika. 

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Armenien, Belarus, Belgien, Bosnien 
und Herzegowina, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, 
Griechenland, Guatemala, Guinea, Honduras, Irland, Island, Italien, Jugoslawi-
en, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallin-
seln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Nicaragua, Niederlande, 
Österreich, Papua-Neuguinea, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Senegal, Sier-
ra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Tschechische Republik, 
Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland, Zypern. 

56/154. Achtung vor den Grundsätzen der nationalen 
Souveränität und der Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten der Staaten bei 
Wahlvorgängen als wichtiger Bestandteil der 
Förderung und des Schutzes der Menschen-
rechte 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung des Ziels der Vereinten Nationen, 
freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der 
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beru-
hende Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln 
und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung des Welt-
friedens zu treffen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) 
vom 24. Oktober 1970, mit der sie die Erklärung über völ-
kerrechtliche Grundsätze für freundschaftliche Beziehungen 
und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit 
der Charta der Vereinten Nationen billigte, 

 in Bekräftigung des Rechts auf Selbstbestimmung, 
kraft dessen alle Völker ihren politischen Status frei be-
stimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Entwicklung frei nachgehen können, 

 anerkennend, dass die in Artikel 2 der Charta der Ver-
einten Nationen verankerten Grundsätze, insbesondere die 
Achtung der nationalen Souveränität und der Nichteinmi-
schung in die inneren Angelegenheiten der Staaten, bei der 
Abhaltung von Wahlen zu achten sind, 

 sowie anerkennend, dass es eine reiche Vielfalt von 
demokratischen politischen Systemen und von Modellen 
freier und fairer Wahlprozesse auf der Welt gibt, die auf ein-
zelstaatlichen und regionalen Besonderheiten und unter-
schiedlichen Voraussetzungen gründen, 

 betonend, dass es Sache der Staaten ist, für Mittel und 
Wege zu sorgen, die die volle und effektive Mitwirkung des 
Volkes an Wahlvorgängen erleichtern, 
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 den Beitrag anerkennend, den die Vereinten Nationen 
leisten, indem sie zahlreichen Staaten auf Antrag Wahlhilfe 
gewähren, 

 in erneuter Bekräftigung der feierlichen Selbstver-
pflichtung aller Staaten, ihren Verpflichtungen zur Förde-
rung der allgemeinen Achtung, der Einhaltung und des 
Schutzes aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle 
im Einklang mit der Charta, anderen Menschenrechtsüber-
einkünften und dem Völkerrecht nachzukommen, 

 mit Genugtuung über die in der Millenniums-Erklärung 
der Vereinten Nationen325 bekundete Selbstverpflichtung al-
ler Mitgliedstaaten, gemeinsam auf integrativere politische 
Prozesse hinzuarbeiten, die allen Bürgern in allen Ländern 
echte Mitsprache ermöglichen, 

 1. bekräftigt, dass alle Völker das Recht auf Selbst-
bestimmung haben, kraft dessen sie ihren politischen Status 
frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Entwicklung frei nachgehen, und dass jeder Staat 
die Pflicht hat, dieses Recht zu achten, im Einklang mit den 
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen; 

 2. erklärt erneut, dass regelmäßige, faire und freie 
Wahlen wichtige Bestandteile der Förderung und des Schut-
zes der Menschenrechte sind; 

 3. bekräftigt, dass die Völker das Recht haben, 
Wahlmethoden festzulegen und Wahlinstitutionen einzurich-
ten, und dass die Staaten infolgedessen für die erforderlichen 
Mechanismen und Mittel sorgen sollen, die die volle und ef-
fektive Mitwirkung des Volkes an Wahlvorgängen erleich-
tern; 

 4. bekräftigt außerdem, dass die freie Ausgestaltung 
einzelstaatlicher Wahlprozesse in jedem Staat voll und ganz 
zu achten ist und dass dabei die Grundsätze, die in der Char-
ta und in der Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze für 
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwi-
schen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten 
Nationen326 verankert sind, voll einzuhalten sind; 

 5. bekräftigt ferner, dass die Vereinten Nationen 
Wahlhilfe nur auf ausdrücklichen Antrag des betreffenden 
Mitgliedstaats gewähren; 

 6. fordert alle Staaten auf, in einem anderen Staat 
politische Parteien oder andere Organisationen nicht in einer 
Art und Weise zu finanzieren, die den Grundsätzen der 
Charta widerspricht und die die Legitimität seiner Wahlvor-
gänge untergräbt; 

 7. verurteilt jede bewaffnete Angriffshandlung und 
jede Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen Völker, 
ihre gewählten Regierungen oder ihre rechtmäßigen politi-
schen Führer; 
_____________ 
325 Siehe Resolution 55/2. 
326 Resolution 2625 (XXV), Anlage. 

 8. bekräftigt, dass der Wille des Volkes die Grund-
lage für die Autorität der öffentlichen Gewalt bildet und dass 
dieser Wille in regelmäßigen, unverfälschten, allgemeinen 
und gleichen Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder ei-
nem gleichwertigen freien Wahlverfahren bekundet wird. 

RESOLUTION 56/155 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 169 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 2 Ent-
haltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583, Add.2, Ziffer 109)327: 

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua 
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthio-
pien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, 
Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bru-
nei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, 
Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische 
Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, 
Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, 
Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, 
Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, 
Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap 
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, 
Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mau-
retanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, 
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niederlan-
de, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, 
Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, 
Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Seychellen, 
Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und 
Nevis, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, 
Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tune-
sien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Va-
nuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tan-
sania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern. 

Dagegen: Israel, Vereinigte Staaten von Amerika. 
Enthaltungen: Australien, Neuseeland. 

56/155. Recht auf Nahrung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf alle diesbezüglichen Resolutionen 
der Menschenrechtskommission, insbesondere die Resolu-

_____________ 
327 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Bar-
buda, Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Benin, Bhutan, Bolivien, Bo-
tsuana, Burkina Faso, Burundi, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, De-
mokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, 
Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Gambia, Ghana, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, 
Iran (Islamische Republik), Irland, Italien, Japan, Kambodscha, Kame-
run, Kap Verde, Kenia, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Laotische 
Volksdemokratische Republik, Libysch-Arabische Dschamahirija, Ma-
dagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Me-
xiko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nige-
ria, Norwegen, Pakistan, Peru, Philippinen, Portugal, Ruanda, Russi-
sche Föderation, Sambia, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, 
Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische 
Arabische Republik, Thailand, Togo, Tschad, Tunesien, Türkei, Vene-
zuela, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam und Zypern. 
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tion 2000/10 vom 17. April 2000328, und Kenntnis nehmend 
von der Kommissionsresolution 2001/25 vom 20. April 
2001329, 

 sowie unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte330, in der es heißt, dass jeder das Recht auf 
einen Lebensstandard hat, der seine Gesundheit und sein 
Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, 

 ferner unter Hinweis auf die Bestimmungen des Inter-
nationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte331, in denen das Grundrecht eines jeden Menschen 
anerkannt wird, frei von Hunger zu leben, 

 unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung über die 
Ausrottung von Hunger und Mangelernährung332, 

 eingedenk der Erklärung von Rom zur Welternährungs-
sicherheit und des Aktionsplans des Welternährungsgip-
fels333, 

 bekräftigend, dass alle Menschenrechte allgemein gül-
tig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander 
verknüpft sind, 

 in der Erkenntnis, dass die Probleme des Hungers und 
der Ernährungsunsicherheit weltweite Dimensionen haben 
und dass sie angesichts des erwarteten Anstiegs der Weltbe-
völkerung und der Belastung der natürlichen Ressourcen 
wahrscheinlich fortbestehen und in einigen Regionen sogar 
dramatisch zunehmen werden, wenn nicht dringend ent-
schlossene und konzertierte Maßnahmen ergriffen werden, 

 bekräftigend, dass ein friedliches, stabiles und förderli-
ches politisches, soziales und wirtschaftliches Umfeld auf 
nationaler wie auf internationaler Ebene die unabdingbare 
Grundlage bildet, die die Staaten in die Lage versetzen wird, 
der Ernährungssicherheit und der Armutsbeseitigung ange-
messene Priorität einzuräumen, 

 erneut erklärend, wie schon in der Erklärung von Rom, 
dass Nahrungsmittel nicht als politisches oder wirtschaftli-
ches Druckmittel eingesetzt werden sollen, und in diesem 
Zusammenhang bekräftigend, wie wichtig die internationale 
Zusammenarbeit und Solidarität ist und dass es geboten ist, 
einseitige Maßnahmen zu unterlassen, die nicht im Einklang 
mit dem Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen 
stehen und die die Ernährungssicherheit gefährden, 

_____________ 
328 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2000, 
Supplement No. 3 und Korrigendum (E/2000/23 und Corr.1), Kap. II, 
Abschnitt A. 
329 Ebd., 2001, Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
330 Resolution 217 A (III). 
331 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
332 Report of the World Food Conference, Rome, 5-16 November 1974 
(Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.75.II.A.3), 
Kap. I. 
333 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen, Report of the World Food Summit, 13-17 November 1996  
(WFS 96/REP), erster Teil, Anhang. 

 überzeugt, dass jeder Staat eine mit seinen Ressourcen 
und Kapazitäten zu vereinbarende Strategie verabschieden 
muss, um bei der Umsetzung der in der Erklärung von Rom 
und im Aktionsplan des Welternährungsgipfels enthaltenen 
Empfehlungen seine individuellen Ziele zu verwirklichen 
und gleichzeitig auf regionaler und internationaler Ebene zu-
sammenarbeiten muss, um in einer Welt zunehmend mit-
einander verknüpfter Institutionen, Gesellschaften und 
Volkswirtschaften, in der koordinierte Anstrengungen und 
gemeinsam getragene Verantwortung unerlässlich sind, ge-
meinschaftliche Lösungen für globale Fragen der Ernäh-
rungssicherheit herbeizuführen, 

 hervorhebend, wie wichtig es ist, den anhaltenden rea-
len wie auch prozentualen Rückgang der für die Landwirt-
schaft bereitgestellten öffentlichen Entwicklungshilfe umzu-
kehren, 

 1. bekräftigt, dass Hunger eine Verletzung der Men-
schenwürde darstellt und sein Vorkommen eine Schande ist 
und dass daher auf nationaler, regionaler und internationaler 
Ebene dringend Maßnahmen zu seiner Beseitigung ergriffen 
werden müssen; 

 2. bekräftigt außerdem das Recht eines jeden Men-
schen auf Zugang zu einer gesunden und nahrhaften Ernäh-
rung im Einklang mit dem Recht auf eine angemessene Er-
nährung und dem Grundrecht eines jeden Menschen, frei 
von Hunger zu leben, um seine körperlichen und geistigen 
Fähigkeiten in vollem Umfang entfalten und erhalten zu 
können; 

 3. erachtet es als unerträglich, dass 826 Millionen 
Menschen, zumeist Frauen und Kinder, auf der ganzen Welt 
und insbesondere in den Entwicklungsländern ihren Grund-
bedarf an Nahrung nicht decken können, was ihre grund-
legenden Menschenrechte beeinträchtigt und gleichzeitig in 
ökologisch gefährdeten Gebieten die Umwelt zusätzlich be-
lasten kann; 

 4. legt allen Staaten nahe, stufenweise auf die volle 
Verwirklichung des Rechts auf Nahrung hinzuarbeiten und 
unter anderem auch Maßnahmen zur Förderung der Voraus-
setzungen zu ergreifen, die allen Menschen ein Leben frei 
von Hunger und möglichst bald die volle Verwirklichung 
des Rechts auf Nahrung ermöglichen, sowie einzelstaatliche 
Pläne zur Bekämpfung des Hungers auszuarbeiten und zu 
verabschieden; 

 5. hebt hervor, dass Anstrengungen unternommen 
werden müssen, um die Zuweisung und den Einsatz techni-
scher und finanzieller Ressourcen aus allen Quellen zu mo-
bilisieren und zu optimieren, einschließlich der Entlastung 
der Entwicklungsländer von Auslandsschulden, und dass die 
einzelstaatlichen Maßnahmen zur Durchführung einer nach-
haltigen Ernährungssicherungspolitik verstärkt werden müs-
sen; 

 6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, bei ihren 
Entwicklungsstrategien und -ausgaben der Verwirklichung 
des Rechts auf Nahrung angemessenen Vorrang einzuräu-
men; 
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 7. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Kinder-
hilfswerks der Vereinten Nationen "Zur Situation der Kinder 
in der Welt 2001"334, in dem es um die frühe Kindheit geht, 
und erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass der Für-
sorge für Kleinkinder der höchste Vorrang gebührt; 

 8. nimmt mit Dank Kenntnis von dem im Einklang 
mit der Kommissionsresolution 2001/25 vorgelegten vorläu-
figen Bericht des Sonderberichterstatters der Menschen-
rechtskommission über das Recht auf Nahrung335 und wür-
digt den Sonderberichterstatter für seine wertvolle Arbeit in 
Bezug auf die Förderung des Rechts auf Nahrung;  

 9. unterstützt die Erfüllung des von der Menschen-
rechtskommission in ihren Resolutionen 2000/10 und 
2001/25 festgelegten Mandats des Sonderberichterstatters; 

 10. verweist mit Nachdruck darauf, dass die Men-
schenrechtskommission den Sonderberichterstatter ersucht 
hat, wirksam zu der Halbzeitüberprüfung der Umsetzung der 
Erklärung von Rom zur Welternährungssicherheit und des 
Aktionsplans des Welternährungsgipfels333 beizutragen, in-
dem er der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte seine Empfehlungen betreffend alle Aspek-
te des Rechts auf Nahrung vorlegt; 

 11. legt dem Sonderberichterstatter nahe, in die mit 
seinem Mandat zusammenhängenden Tätigkeiten durchgän-
gig eine geschlechtsspezifische Perspektive aufzunehmen; 

 12. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kom-
missarin, alle für die wirksame Erfüllung des Mandats des 
Sonderberichterstatters erforderlichen personellen und finan-
ziellen Ressourcen bereitzustellen; 

 13. begrüßt die vom Ausschuss für wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte bereits durchgeführten Arbei-
ten zur Förderung des Rechts auf ausreichende Nahrung, ins-
besondere seine Allgemeine Bemerkung 12 (1999) über das 
Recht auf angemessene Nahrung (Artikel 11 des Interna-
tionalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte), in der der Ausschuss unter anderem bekräftigte, 
dass das Recht auf angemessene Nahrung untrennbar mit der 
angeborenen Würde der menschlichen Person verbunden 
und für die Wahrnehmung der anderen in der Internationalen 
Menschenrechtscharta verankerten Menschenrechte uner-
lässlich ist und dass es außerdem unauflöslich mit der so-
zialen Gerechtigkeit verbunden ist und daher die Verab-
schiedung einer geeigneten Wirtschafts-, Umwelt- und So-
zialpolitik auf nationaler wie auf internationaler Ebene erfor-
dert, die auf die Beseitigung der Armut und die Verwirkli-
chung aller Menschenrechte für alle gerichtet ist336; 

 14. begrüßt außerdem die dritte Expertenanhörung 
über das Recht auf Nahrung, die durch die Hohe Kommissa-
_____________ 
334 Zur Situation der Kinder in der Welt 2001, herausgegeben vom 
Deutschen Komitee für UNICEF.  
335 Siehe A/56/210. 
336 Official Records of the Economic and Social Council, 2000, Sup-
plement No. 2 und Korrigendum (E/2000/22 und Corr.1), Anhang V, 
Ziffer 4. 

rin vom 12. bis 14. März 2001 nach Bonn einberufen und 
von der Regierung Deutschlands ausgerichtet wurde und die 
sich auf Durchführungsmechanismen auf Landesebene kon-
zentrierte, und nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Be-
richt über diese Tagung337;  

 15. unterstützt die Empfehlung, dass die Hohe Kom-
missarin eine vierte Expertenanhörung über das Recht auf 
Nahrung organisieren soll, die sich auf die Verwirklichung 
dieses Rechts als Teil der Strategien und Politiken zur Ar-
mutsbeseitigung konzentrieren soll und zu der Experten aus 
allen Regionen eingeladen werden sollen; 

 16. ersucht den Sonderberichterstatter, der Men-
schenrechtskommission auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung 
einen umfassenden Bericht und der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Zwischenbe-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 17. bittet die Regierungen, die zuständigen Organisa-
tionen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, die 
Vertragsorgane und die nichtstaatlichen Organisationen, mit 
dem Sonderberichterstatter bei der Erfüllung seines Mandats 
voll zusammenzuarbeiten, unter anderem durch die Vorlage 
von Stellungnahmen und Anregungen über Möglichkeiten 
zur Verwirklichung des Rechts auf Nahrung; 

 18. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
siebenundfünfzigsten Tagung unter dem Tagesordnungs-
punkt "Menschenrechtsfragen" fortzusetzen. 

RESOLUTION 56/156 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)338. 

56/156. Menschenrechte und kulturelle Vielfalt 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte339, den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte340 und den Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte340 sowie die anderen 
einschlägigen Menschenrechtsübereinkünfte, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/160 vom 
17. Dezember 1999 und 55/91 vom 4. Dezember 2000 und 
_____________ 
337 E/CN.4/2001/148. 
338 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Aserbaidschan, Bah-
rain, Bangladesch, Benin, Bosnien und Herzegowina, Burkina Faso, 
China, Demokratische Republik Kongo, Dominikanische Republik, El 
Salvador, Guinea, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Kambodscha, Kamerun, Katar, Kenia, Komoren, Kuba, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Marokko, Maureta-
nien, Myanmar, Nigeria, Oman, Pakistan, Saudi-Arabien, Senegal, 
Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, 
Thailand, Togo, Tschad, Vereinigte Arabische Emirate und Vereinigte 
Republik Tansania. 
339 Resolution 217 A (III). 
340 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
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ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/113 vom 
10. Dezember 1999 und 55/23 vom 13. November 2000 über 
das Jahr des Dialogs zwischen den Kulturen, 

 feststellend, dass zahlreiche Rechtsinstrumente inner-
halb des Systems der Vereinten Nationen die kulturelle Viel-
falt sowie die Erhaltung und Weiterentwicklung der Kultur 
fördern, insbesondere die Erklärung über die Grundsätze der 
internationalen kulturellen Zusammenarbeit, die am 4. No-
vember 1966 von der Generalkonferenz der Organisation der 
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
auf ihrer vierzehnten Tagung verabschiedet wurde341, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs342, 

 mit Genugtuung darüber, dass die Globale Agenda für 
den Dialog zwischen den Kulturen mit ihrer Resolution 56/6 
vom 9. November 2001 verabschiedet wurde, 

 sowie mit Genugtuung über den Beitrag, den die vom 
31. August bis 8. September 2001 in Durban (Südafrika) 
veranstaltete Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendis-
kriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz zur Förderung der Achtung der kultu-
rellen Vielfalt leistete, 

 ferner mit Genugtuung über die Allgemeine Erklärung 
zur kulturellen Vielfalt der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, die zusammen 
mit ihrem Aktionsplan am 2. November 2001 durch die Ge-
neralkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur auf ihrer einunddreißig-
sten Tagung verabschiedet wurde343 und in der die Mitglied-
staaten das System der Vereinten Nationen und die anderen 
in Betracht kommenden zwischenstaatlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen baten, mit der Organisation der Ver-
einten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur bei 
der Förderung der in der Erklärung und in ihrem Aktions-
plan festgelegten Grundsätze zusammenzuarbeiten, mit dem 
Ziel, die Synergie der Maßnahmen zu Gunsten der kultu-
rellen Vielfalt zu verstärken, 

 erneut erklärend, dass alle Menschenrechte allgemein 
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander 
verknüpft sind, dass die internationale Gemeinschaft die 
Menschenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise, 
auf derselben Grundlage und mit demselben Nachdruck be-
handeln muss und dass es, obschon die Bedeutung nationaler 
und regionaler Besonderheiten und unterschiedlicher histori-
scher, kultureller und religiöser Voraussetzungen im Auge 
zu behalten ist, die Pflicht der Staaten ist, ohne Rücksicht 
auf ihre jeweilige politische, wirtschaftliche und kulturelle 

_____________ 
341 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur, Records of the General Conference, Fourteenth Ses-
sion, Paris, 1966, Resolutions. 
342 A/56/204 und Add.1. 
343 Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur, Records of the General Conference, Thirty-first Session, Paris, 
15 October-3 November 2001, Vol. 1, Resolutions, Resolution 25, An-
lagen I und II. 

Ordnung alle Menschenrechte und Grundfreiheiten zu för-
dern und zu schützen, 

 in der Erkenntnis, dass die kulturelle Vielfalt und das 
Streben aller Völker und Nationen nach kultureller Entwick-
lung eine Quelle der gegenseitigen Bereicherung des kultu-
rellen Lebens der Menschen darstellt, 

 unter Berücksichtigung dessen, dass eine Kultur des 
Friedens die Gewaltlosigkeit und die Achtung vor den Men-
schenrechten aktiv fördert und die Solidarität zwischen den 
Völkern und Nationen und den Dialog zwischen den Kultu-
ren stärkt, 

 in dem Bewusstsein, dass alle Kulturen und Zivilisatio-
nen einen gemeinsamen Katalog universeller Werte teilen, 

 die Auffassung vertretend, dass Toleranz für kulturelle, 
ethnische, religiöse und sprachliche Vielfalt sowie Dialog 
innerhalb der Kulturen und zwischen ihnen eine wesentliche 
Voraussetzung für Frieden, Verständnis und Freundschaft 
zwischen Einzelpersonen und Völkern sind, die verschiede-
nen Kulturen und Nationen der Welt angehören, während 
Ausprägungen von kulturellen Vorurteilen, Intoleranz und 
Fremdenfeindlichkeit gegenüber verschiedenen Kulturen 
und Religionen überall auf der Welt zu Hass und Gewalt 
zwischen den Völkern und Nationen führen, 

 anerkennend, dass jede Kultur eine Würde und einen 
Wert besitzt, die Anerkennung, Achtung und Erhaltung ver-
dienen, sowie in der Überzeugung, dass alle Kulturen ange-
sichts ihrer reichen Vielfalt und Diversität und ihrer wech-
selseitigen Beeinflussung Teil des gemeinsamen Erbes aller 
Menschen sind, 

 in der Überzeugung, dass die Förderung des kulturellen 
Pluralismus, der Toleranz gegenüber den verschiedenen Kul-
turen und Zivilisationen und des Dialogs zwischen ihnen ei-
nen Beitrag zu den Anstrengungen leisten kann, die alle 
Völker und Nationen unternehmen, um ihre Kulturen und 
Traditionen durch einen sich gegenseitig befruchtenden Aus-
tausch von Wissen und geistigen, sittlichen und materiellen 
Errungenschaften zu bereichern, 

 1. bekräftigt, wie wichtig es ist, dass alle Völker und 
Nationen ihr kulturelles Erbe und ihre kulturellen Traditio-
nen in einem nationalen und internationalen Klima des Frie-
dens, der Toleranz und der gegenseitigen Achtung pflegen, 
weiterentwickeln und erhalten; 

 2. begrüßt die Millenniums-Erklärung der Vereinten 
Nationen vom 8. September 2000344, die unter anderem die 
Auffassung vertritt, dass die Toleranz zu den unverzichtba-
ren Grundwerten in den internationalen Beziehungen des 
21. Jahrhunderts gehört und dass sie die aktive Förderung 
einer Kultur des Friedens und des Dialogs zwischen den 
Kulturen umfassen soll, in der die Menschen einander in der 
gesamten Vielfalt ihrer Glaubensüberzeugungen, Kulturen 
und Sprachen achten und in der die Unterschiede innerhalb 
der Gesellschaften und zwischen ihnen weder gefürchtet 

_____________ 
344 Siehe Resolution 55/2. 
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noch unterdrückt, sondern vielmehr als kostbares Gut der 
Menschheit geschätzt werden; 

 3. erkennt an, dass jeder Mensch das Recht hat, am 
kulturellen Leben teilzuhaben und die Vorteile wahrzuneh-
men, die sich aus dem wissenschaftlichen Fortschritt und 
seinen Anwendungen ergeben; 

 4. bekräftigt, dass die internationale Gemeinschaft 
danach streben sollte, den Herausforderungen und Chancen 
der Globalisierung in einer Weise zu begegnen, die die Ach-
tung der kulturellen Vielfalt aller Menschen gewährleistet; 

 5. bekräftigt außerdem, dass der interkulturelle Dia-
log das gemeinsame Verständnis der Menschenrechte we-
sentlich bereichert und dass aus der Förderung und dem 
Ausbau der internationalen Kontakte und der Zusammenar-
beit auf kulturellem Gebiet wichtige Vorteile gezogen wer-
den können; 

 6. begrüßt es, dass die Weltkonferenz gegen Ras-
sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und 
damit zusammenhängende Intoleranz die Notwendigkeit an-
erkannt hat, die Vorteile der Vielfalt innerhalb und zwischen 
allen Nationen zu achten und bestmöglich zu nutzen, wenn 
sie gemeinsam am Aufbau einer harmonischen und ertrag-
reichen Zukunft arbeiten, indem sie Werte und Grundsätze 
wie Gerechtigkeit, Gleichstellung und Nichtdiskriminierung, 
Demokratie, Fairness und Freundschaft, Toleranz und Re-
spekt innerhalb von und zwischen Gemeinwesen und Natio-
nen praktisch verwirklichen und fördern, insbesondere durch 
öffentliche Aufklärungs- und Bildungsprogramme, um das 
Bewusstsein und das Verständnis für die Vorteile der kultu-
rellen Vielfalt zu fördern, namentlich Programme, bei denen 
die Behörden Partnerschaften mit internationalen und nicht-
staatlichen Organisationen sowie anderen Teilen der Zivil-
gesellschaft eingehen; 

 7. erkennt an, dass die Achtung der kulturellen Viel-
falt und der kulturellen Rechte aller Menschen den Pluralis-
mus der Kulturen verstärkt und so zu einem breiteren Aus-
tausch von Wissen und zu einem besseren Verständnis der 
kulturellen Voraussetzungen beiträgt, die Anwendung und 
Ausübung der allgemein akzeptierten Menschenrechte über-
all auf der Welt fördert und weltweit den Aufbau stabiler 
freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Völkern und 
Nationen begünstigt; 

 8. betont, dass die Förderung des kulturellen Plura-
lismus und der Toleranz auf nationaler, regionaler und inter-
nationaler Ebene wichtig ist, um eine stärkere Achtung der 
kulturellen Rechte und der kulturellen Vielfalt zu erreichen; 

 9. betont außerdem die Tatsache, dass Toleranz und 
Achtung der Vielfalt die allgemeine Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte, einschließlich der Gleichstel-
lung von Mann und Frau und des Genusses aller Menschen-
rechte durch alle Menschen, erleichtern; 

 10. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Ak-
teure nachdrücklich auf, eine internationale Ordnung zu er-
richten, die auf Inklusivität, Gerechtigkeit, Gleichberechti-

gung und Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitigem 
Verständnis sowie der Förderung und Achtung der kulturel-
len Vielfalt und der universalen Menschenrechte beruht, und 
alle Ausgrenzungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, 
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz gründen; 

 11. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sich zu 
bemühen, sicherzustellen, dass ihr politisches System und 
ihre Rechtsordnung die multikulturelle Vielfalt innerhalb ih-
rer Gesellschaften widerspiegeln, und gegebenenfalls ihre 
demokratischen Institutionen so zu verbessern, dass sie par-
tizipatorischer werden und die Marginalisierung, Ausgren-
zung und Diskriminierung bestimmter Teile der Gesellschaft 
vermeiden; 

 12. fordert die Staaten, die internationalen Organisa-
tionen und die Organisationen der Vereinten Nationen auf 
und bittet die Zivilgesellschaft, namentlich die nichtstaatli-
chen Organisationen, die kulturelle Vielfalt anzuerkennen 
und ihre Achtung zu fördern, um so die Ziele des Friedens, 
der Entwicklung und der allgemein akzeptierten Menschen-
rechte zu fördern; 

 13. ersucht den Generalsekretär, im Lichte dieser Re-
solution einen Bericht über Menschenrechte und kulturelle 
Vielfalt zu erstellen, der die Auffassungen der Mitgliedstaa-
ten, der zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen 
und der nichtstaatlichen Organisationen sowie die in dieser 
Resolution enthaltenen Erwägungen im Hinblick auf die An-
erkennung und die Bedeutung der kulturellen Vielfalt zwi-
schen allen Völkern und Nationen der Welt berücksichtigt, 
und ihn der Generalversammlung auf ihrer siebenundfünf-
zigsten Tagung vorzulegen; 

 14. beschließt, diese Frage auf ihrer siebenundfünf-
zigsten Tagung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfra-
gen, einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährlei-
stung der effektiven Ausübung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten" weiter zu behandeln. 

RESOLUTION 56/157 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)345. 

_____________ 
345 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Algerien, Andorra, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Belarus, Belgien, 
Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, 
Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemali-
ge jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, 
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Haiti, Hon-
duras, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Kuba, 
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, 
Malta, Mauritius, Monaco, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Sier-
ra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Suriname, Thai-
land, Tschechische Republik, Tunesien, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Ve-
nezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika und Zypern. 
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56/157. Beseitigung aller Formen der religiösen Intole-
ranz 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis darauf, dass sich alle Staaten nach der 
Charta der Vereinten Nationen verpflichtet haben, die all-
gemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied nach Rasse, Ge-
schlecht, Sprache oder Religion zu fördern und zu festigen, 

 erneut erklärend, dass die Diskriminierung von Men-
schen auf Grund der Religion oder der Weltanschauung ei-
nen Affront gegen die Menschenwürde und eine Verleug-
nung der Grundsätze der Charta darstellt, 

 unter Hinweis auf Artikel 18 der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte346, Artikel 18 des Internationalen 
Paktes über bürgerliche und politische Rechte347 und auf Zif-
fer 4 der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen348, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 36/55 vom 25. No-
vember 1981, mit der sie die Erklärung über die Beseitigung 
aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung auf Grund 
der Religion oder der Überzeugung verkündete, und feststel-
lend, dass 2001 der zwanzigste Jahrestag der Verabschie-
dung der Erklärung begangen wird, 

 betonend, dass das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit von weitreichender 
und maßgebender Bedeutung ist und dass dieses Recht die 
Gedankenfreiheit in allen Angelegenheiten, die persönlichen 
Überzeugungen und das Bekenntnis zu einer Religion oder 
Weltanschauung mit einschließt, gleichviel ob allein oder in 
Gemeinschaft mit anderen, und in der Öffentlichkeit ebenso 
wie im Privatleben, 

 in Bekräftigung des Aufrufs der vom 14. bis 25. Juni 
1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschen-
rechte an alle Regierungen, in Erfüllung ihrer internationalen 
Verpflichtungen und unter gebührender Berücksichtigung 
ihrer jeweiligen Rechtsordnung alle geeigneten Maßnahmen 
zu ergreifen, um der Intoleranz und damit zusammenhän-
gender Gewalt auf Grund der Religion oder der Weltan-
schauung, einschließlich Praktiken der Diskriminierung von 
Frauen und der Entweihung religiöser Stätten, entgegenzu-
wirken, in Anerkennung dessen, dass jeder Mensch das 
Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Meinungs- und Reli-
gionsfreiheit hat349, 

 unterstreichend, dass der Bildung bei der Förderung 
der Toleranz und der Beseitigung der Diskriminierung auf 
Grund der Religion oder Weltanschauung eine wichtige Rol-
le zukommt, 

 mit dem Aufruf an alle Staaten, mit dem Sonderbericht-
erstatter der Menschenrechtskommission über Religions- 

_____________ 
346 Resolution 217 A (III). 
347 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
348 Siehe Resolution 55/2. 
349 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III, Abschnitt II, Ziffer 22. 

und Weltanschauungsfreiheit zusammenzuarbeiten, um ihm 
die uneingeschränkte Wahrnehmung seines Mandats zu 
ermöglichen, 

 höchst beunruhigt darüber, dass es in vielen Teilen der 
Welt zu ernsten Fällen von Intoleranz und Diskriminierung 
auf Grund der Religion oder der Weltanschauung, ein-
schließlich Gewalthandlungen, Einschüchterungen und Nö-
tigungen, kommt, deren Beweggrund religiöse Intoleranz ist 
und die die Ausübung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten gefährden, 

 zutiefst besorgt darüber, dass zu den aus religiösen 
Gründen verletzten Rechten den Berichten des Sonderbe-
richterstatters zufolge unter anderem das Recht auf Leben 
gehört, ferner das Recht auf körperliche Unversehrtheit und 
persönliche Freiheit und Sicherheit, das Recht der freien 
Meinungsäußerung, das Recht, nicht der Folter oder einer 
anderen grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden 
Behandlung oder Strafe unterworfen zu werden, und das 
Recht, nicht willkürlich festgenommen oder inhaftiert zu 
werden350, 

 die Auffassung vertretend, dass daher zur Förderung 
und zum Schutz des Rechts auf Gedanken-, Gewissens-, Re-
ligions- und Weltanschauungsfreiheit und zur Beseitigung 
aller Formen von Hass, Intoleranz und Diskriminierung auf 
Grund der Religion oder der Weltanschauung weitere An-
strengungen geboten sind, wie dies auch auf der vom 
31. August bis 8. September 2001 in Durban (Südafrika) ab-
gehaltenen Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskri-
minierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz betont wurde, 

 1. erklärt erneut, dass die Gedanken-, Gewissens-, 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit ein Menschenrecht 
ist, das sich aus der angeborenen Würde der menschlichen 
Person herleitet und das allen Menschen ohne Diskriminie-
rung gewährleistet ist; 

 2. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sicherzu-
stellen, dass ihre Verfassungs- und Rechtsordnung wirksame 
Garantien für die Gedanken-, Gewissens-, Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit vorsieht, einschließlich wirksamer 
Rechtsbehelfe in Fällen, in denen das Recht auf Gedankens-, 
Gewissens-, Religions- oder Weltanschauungsfreiheit ver-
letzt wurde; 

 3. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, 
insbesondere sicherzustellen, dass niemand, der ihrer Herr-
schaftsgewalt untersteht, auf Grund seiner Religion oder 
Weltanschauung des Rechts auf Leben oder des Rechts auf 
persönliche Freiheit und Sicherheit beraubt oder der Folter 
oder willkürlicher Festnahme oder Inhaftnahme unterworfen 
wird; 

 4. fordert die Staaten ferner nachdrücklich auf, in 
Übereinstimmung mit den internationalen Menschenrechts-
normen alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 

_____________ 
350 Siehe E/CN.4/1994/79, Ziffer 103. 
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Hass, Intoleranz und Gewalthandlungen, Einschüchterungen 
und Nötigungen zu bekämpfen, deren Beweggrund Intole-
ranz auf Grund der Religion oder Weltanschauung ist, unter 
besonderer Beachtung der Angehörigen religiöser Minder-
heiten, und ihr besonderes Augenmerk auf Praktiken zu rich-
ten, die die Menschenrechte von Frauen verletzen und Frau-
en diskriminieren; 

 5. betont, dass, wie der Menschenrechtsausschuss 
unterstrichen hat, Einschränkungen der Freiheit, sich zu ei-
ner Religion oder Weltanschauung zu bekennen, nur zuläs-
sig sind, wenn die Einschränkungen gesetzlich vorgesehen, 
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesund-
heit oder Sittlichkeit oder der Grundrechte und Grundfreihei-
ten anderer erforderlich sind und in einer Weise angewandt 
werden, die das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Reli-
gionsfreiheit nicht beeinträchtigt; 

 6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sicherzu-
stellen, dass die Mitglieder der mit der Rechtsdurchsetzung 
beauftragten Organe und das Militär, Beamte, Lehrkräfte 
und sonstige Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der 
Wahrnehmung ihrer amtlichen Aufgaben unterschiedliche 
Religionen und Weltanschauungen achten und Personen, die 
sich zu anderen Religionen oder Weltanschauungen beken-
nen, nicht diskriminieren und dass jede erforderliche und ge-
eignete Aufklärung oder Schulung bereitgestellt wird; 

 7. fordert alle Staaten auf, wie in der Erklärung über 
die Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskrimi-
nierung auf Grund der Religion oder der Überzeugung351 
vorgesehen, das Recht aller Personen anzuerkennen, im Zu-
sammenhang mit einer Religion oder Weltanschauung Kult-
handlungen vorzunehmen oder sich zu versammeln sowie 
eigene Stätten dafür einzurichten und zu unterhalten; 

 8. verleiht ihrer ernsten Besorgnis über alle Angrif-
fe auf religiöse Orte, Stätten und Heiligtümer Ausdruck und 
fordert alle Staaten auf, im Einklang mit ihren innerstaatli-
chen Rechtsvorschriften und in Übereinstimmung mit den 
internationalen Menschenrechtsnormen alles zu tun, um si-
cherzustellen, dass diese Orte, Stätten und Heiligtümer voll 
geachtet und geschützt werden, und in Fällen, in denen sie 
für eine Entweihung oder Zerstörung anfällig sind, zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen; 

 9. ist sich dessen bewusst, dass Gesetze allein nicht 
ausreichen, um Verletzungen der Menschenrechte, ein-
schließlich des Rechts auf Freiheit der Religion oder Welt-
anschauung, zu verhindern, und dass es für die volle Ver-
wirklichung der Ziele der Erklärung unerlässlich ist, dass 
Personen und Gruppen Toleranz üben und niemanden dis-
kriminieren, und bittet in diesem Zusammenhang die Staa-
ten, die religiösen Organisationen und die Zivilgesellschaft, 
auf allen Ebenen Dialoge zu führen, um mehr Toleranz, 
Achtung und Verständnis der Freiheit der Religion oder der 
Weltanschauung zu fördern und durch das Bildungssystem 
_____________ 
351 Siehe Resolution 36/55. 

und auf anderen Wegen Verständnis, Toleranz und Achtung 
in mit der Religions- oder Weltanschauungsfreiheit zusam-
menhängenden Fragen zu festigen und zu fördern;  

 10. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Zwischenbe-
richt des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskom-
mission über Religions- und Weltanschauungsfreiheit352 und 
befürwortet seine anhaltenden Bemühungen, mit den Be-
stimmungen der Erklärung unvereinbare Vorfälle und staat-
liche Maßnahmen in allen Teilen der Welt zu untersuchen 
und gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen zu empfehlen; 

 11. legt den Regierungen nahe, ernsthaft die Mög-
lichkeit zu prüfen, den Sonderberichterstatter in ihre Länder 
einzuladen, damit er sein Mandat noch wirksamer erfüllen 
kann; 

 12. begrüßt die von Regierungen und nichtstaatlichen 
Organisationen ergriffenen Initiativen zur Zusammenarbeit 
mit dem Sonderberichterstatter, namentlich die Veranstal-
tung der Internationalen Beratungskonferenz über Schulbil-
dung im Zusammenhang mit Religions- und Weltanschau-
ungsfreiheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung vom 23. bis 
25. November 2001 in Madrid, für die den Regierungen, den 
nichtstaatlichen Organisationen und den sonstigen interes-
sierten Parteien eine aktive Beteiligung nahe gelegt wurde; 

 13. legt den Regierungen nahe, wenn sie um die Un-
terstützung des Programms der Vereinten Nationen für Bera-
tende Dienste und technische Hilfe auf dem Gebiet der Men-
schenrechte nachsuchen, gegebenenfalls auch zu erwägen, 
um Hilfe auf dem Gebiet der Förderung und des Schutzes 
des Rechts auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 
zu ersuchen; 

 14. begrüßt und ermutigt die Anstrengungen, die die 
nichtstaatlichen Organisationen und die religiösen Organisa-
tionen und Gruppen nach wie vor unternehmen, um die 
Verwirklichung und Verbreitung der Erklärung zu fördern, 
und bestärkt sie in ihren Bemühungen, die Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit zu fördern und auf Fälle der reli-
giösen Intoleranz, der Diskriminierung und der Verfolgung 
aufmerksam zu machen; 

 15. ersucht die Menschenrechtskommission, ihre Prü-
fung der Maßnahmen zur Verwirklichung der Erklärung 
fortzusetzen; 

 16. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass 
der Sonderberichterstatter die für die Erfüllung seines Man-
dats notwendigen Ressourcen erhält; 

 17. beschließt, die Frage der Beseitigung aller For-
men der religiösen Intoleranz auf ihrer siebenundfünfzigsten 
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behan-
deln, und ersucht den Sonderberichterstatter, der General-
versammlung einen Zwischenbericht zu der Frage vorzule-
gen.  
_____________ 
352 Siehe A/56/253. 
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RESOLUTION 56/158 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)353. 

56/158. Nationale Institutionen zur Förderung und 
zum Schutz der Menschenrechte 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen und diejenigen der 
Menschenrechtskommission über nationale Institutionen zur 
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte, 

 mit Genugtuung über das weltweit rasch wachsende In-
teresse an der Schaffung und Stärkung unabhängiger, plura-
listischer nationaler Institutionen zur Förderung und zum 
Schutz der Menschenrechte, 

 überzeugt von der wichtigen Rolle, die diesen nationa-
len Institutionen jetzt und auch künftig dabei zukommt, die 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und diese Rechte und Freiheiten stärker ins Be-
wusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, 

 in der Erwägung, dass die Vereinten Nationen bei der 
Unterstützung des Ausbaus nationaler Institutionen eine 
wichtige Rolle gespielt haben und dass sie künftig eine noch 
wichtigere Rolle dabei spielen sollen, 

 unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonfe-
renz über Menschenrechte verabschiedet wurden354 und in 
denen die wichtige und konstruktive Rolle der nationalen 
Menschenrechtsinstitutionen bekräftigt wurde, insbesondere 
soweit es dabei um die Beratung der zuständigen Behörden, 
ihre Rolle bei der Behebung von Menschenrechtsverletzun-
gen, der Verbreitung von Informationen über die Menschen-
rechte und der Menschenrechtserziehung geht, 

 sowie unter Hinweis auf die Aktionsplattform von Bei-
jing355, in der die Regierungen nachdrücklich aufgefordert 

_____________ 
353 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Argentinien, Äthiopien, Australi-
en, Bangladesch, Benin, Bolivien, Brasilien, Chile, Dänemark, Demo-
kratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, 
Ecuador, Georgien, Griechenland, Guyana, Honduras, Indien, Indone-
sien, Irland, Italien, Kamerun, Kanada, Kenia, Kolumbien, Kroatien, 
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, 
Mongolei, Nepal, Neuseeland, Nigeria, Norwegen, Panama, Philippi-
nen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, 
Russische Föderation, Sambia, Senegal, Sierra Leone, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Sri Lanka, Suriname, Thailand, Tunesien, Türkei, Uk-
raine, Ungarn, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 
354 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
355 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing,  
4.-15. September 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge II.  

wurden, unabhängige nationale Institutionen zur Förderung 
und zum Schutz der Menschenrechte, einschließlich der 
Menschenrechte von Frauen, zu schaffen oder zu stärken, 

 in Anbetracht der unterschiedlichen Methoden, die 
weltweit zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte 
auf nationaler Ebene angewandt werden, unter Betonung der 
Universalität, der Unteilbarkeit und der Interdependenz aller 
Menschenrechte sowie unter Betonung und in Anerkennung 
der Nützlichkeit dieser Methoden für die Förderung der all-
gemeinen Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, 

 mit Genugtuung Kenntnis nehmend von der konstrukti-
ven Mitwirkung von Vertretern nationaler Institutionen zur 
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte an den Be-
ratungen der Weltkonferenz über Menschenrechte, der Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz 
sowie an der Menschenrechtskommission und an den von 
den Vereinten Nationen veranstalteten oder getragenen in-
ternationalen Seminaren und Arbeitstagungen zum Thema 
Menschenrechte sowie von ihren positiven Beiträgen dazu, 

 mit Genugtuung darüber, dass die regionale Zusam-
menarbeit zwischen den nationalen Menschenrechtinstitu-
tionen sowie zwischen den nationalen Menschenrechtsinsti-
tutionen und anderen regionalen Menschenrechtsforen in al-
len Regionen verstärkt wurde, 

 sowie mit Genugtuung über die Verstärkung der inter-
nationalen Zusammenarbeit zwischen den nationalen Men-
schenrechtsinstitutionen, namentlich über den Internationa-
len Koordinierungsausschuss der nationalen Institutionen, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs356; 

 2. bekräftigt, wie wichtig die Schaffung wirksamer, 
unabhängiger und pluralistischer nationaler Institutionen zur 
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte ist, im Ein-
klang mit den Grundsätzen betreffend die Stellung nationaler 
Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Menschen-
rechte in der Anlage der Resolution 48/134 der Generalver-
sammlung vom 20. Dezember 1993; 

 3. erkennt an, dass jeder Staat gemäß der Erklärung 
und dem Aktionsprogramm von Wien354 das Recht hat, den 
einzelstaatlichen institutionellen Rahmen zu wählen, der sei-
nen besonderen einzelstaatlichen Bedürfnissen im Hinblick 
auf die Förderung der Menschenrechte im Einklang mit den 
internationalen Menschenrechtsnormen am besten gerecht 
wird; 

 4. legt den Mitgliedstaaten nahe, nationale Institu-
tionen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte 
zu schaffen beziehungsweise zu stärken, soweit sie bereits 

_____________ 
356 A/56/255. 
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bestehen, wie in der Erklärung und dem Aktionsprogramm 
von Wien dargelegt; 

 5. begrüßt es, dass eine wachsende Zahl von Staaten 
nationale Institutionen zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte schaffen beziehungsweise ihre Schaffung in 
Erwägung ziehen; 

 6. ermutigt die von den Mitgliedstaaten geschaffe-
nen nationalen Institutionen zur Förderung und zum Schutz 
der Menschenrechte, bei der Verhinderung und Bekämpfung 
aller in der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien 
und in den einschlägigen internationalen Rechtsakten aufge-
zählten Menschenrechtsverletzungen auch künftig eine akti-
ve Rolle zu spielen; 

 7. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den An-
strengungen derjenigen Staaten, die ihren nationalen Institu-
tionen mehr Autonomie und Unabhängigkeit eingeräumt 
haben, namentlich indem sie ihnen Ermittlungsfunktionen 
übertragen beziehungsweise diese Funktionen gestärkt ha-
ben, und legt den anderen Regierungen nahe, ähnliche 
Schritte zu erwägen; 

 8. erklärt erneut, dass die nationalen Institutionen 
dort, wo sie bestehen, unter anderem die geeigneten Stellen 
für die Verbreitung von Menschenrechtsdokumentation und 
andere Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit sind, darunter 
auch die der Vereinten Nationen, insbesondere im Zusam-
menhang mit der Dekade der Vereinten Nationen für Men-
schenrechtserziehung (1995-2004); 

 9. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, 
den Ersuchen von Mitgliedstaaten um Hilfe bei der Schaf-
fung und Stärkung nationaler Menschenrechtsinstitutionen 
als Teil des Programms der Vereinten Nationen für Beraten-
de Dienste und technische Hilfe auf dem Gebiet der Men-
schenrechte auch künftig hohen Vorrang einzuräumen; 

 10. begrüßt den hohen Vorrang, den das Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte der Arbeit an nationalen Institutionen einräumt, legt 
der Hohen Kommissarin angesichts der Ausweitung der mit 
nationalen Institutionen zusammenhängenden Aktivitäten 
nahe, für geeignete Regelungen und die Bereitstellung von 
Haushaltsmitteln zu sorgen, damit die Aktivitäten zur Unter-
stützung der nationalen Menschenrechtsinstitutionen weiter-
geführt und ausgebaut werden können, und bittet die Regie-
rungen, hierfür zusätzliche zweckgebundene Mittel für den 
Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen für technische 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte beizu-
steuern; 

 11. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der mit Re-
solution 1994/54 der Menschenrechtskommission vom 
4. März 1994357 anerkannten zunehmend aktiven und wich-
_____________ 
357 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1994, 
Supplement No. 4 und Korrigendum (E/1994/24 und Corr.1), Kap. II, 
Abschnitt A. 

tigen Rolle des Internationalen Koordinierungsausschusses 
der nationalen Institutionen, die darin besteht, den Regierun-
gen und den nationalen Institutionen auf Antrag in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Amt des Hohen Kommissars dabei 
behilflich zu sein, die einschlägigen Resolutionen und Emp-
fehlungen betreffend die Stärkung der nationalen Institutio-
nen weiterzuverfolgen; 

 12. nimmt außerdem mit Genugtuung Kenntnis von 
den regelmäßigen Sitzungen des Internationalen Koordinie-
rungsausschusses der nationalen Institutionen und von den 
Vorkehrungen für die Mitwirkung nationaler Menschen-
rechtsinstitutionen an den Jahrestagungen der Menschen-
rechtskommission; 

 13. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit 
mit dem Amt des Hohen Kommissars auch künftig die er-
forderliche Unterstützung für die Abhaltung von Sitzungen 
des Internationalen Koordinierungsausschusses der nationa-
len Institutionen während der Tagungen der Menschen-
rechtskommission bereitzustellen; 

 14. begrüßt die Fortführung der Praxis der nationalen 
Institutionen, Regionaltagungen in bestimmten Regionen 
abzuhalten, sowie die Einführung dieser Praxis in anderen 
Regionen und legt den nationalen Institutionen nahe, in Zu-
sammenarbeit mit der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte in ihren eigenen Regionen 
ähnliche Veranstaltungen gemeinsam mit Regierungen und 
nichtstaatlichen Organisationen abzuhalten; 

 15. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die er-
forderliche Unterstützung für die Abhaltung internationaler 
und regionaler Tagungen nationaler Institutionen bereitzu-
stellen, namentlich aus Mitteln des Freiwilligen Fonds der 
Vereinten Nationen für technische Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Menschenrechte; 

 16. erkennt die wichtige und konstruktive Rolle an, 
die die nichtstaatlichen Organisationen in Zusammenarbeit 
mit den nationalen Institutionen bei der besseren Förderung 
und dem besseren Schutz der Menschenrechte spielen kön-
nen; 

 17. ermutigt alle Mitgliedstaaten, geeignete Maßnah-
men zu ergreifen, um den Austausch von Informationen und 
Erfahrungen in Bezug auf die Schaffung und die wirksame 
Arbeitsweise solcher nationalen Institutionen zu fördern; 

 18. legt allen Organen, Fonds und Organisationen der 
Vereinten Nationen nahe, bei der Förderung und dem Schutz 
der Menschenrechte eng mit den nationalen Institutionen zu-
sammenzuarbeiten; 

 19. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 
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RESOLUTION 56/159 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 162 Stimmen ohne Gegenstimme bei 8 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583, Add.2, Ziffer 109)358: 

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua 
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthio-
pien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, 
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasi-
lien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Däne-
mark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominica, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Maze-
donien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, 
Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gu-
yana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, 
Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kam-
bodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, 
Komoren, Kongo, Kroatien, Kuwait, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, 
Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, 
Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Pa-
lau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, 
Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, 
Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Schweden, Senegal, Seychellen, 
Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und 
Nevis, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Thailand, Togo, Trinidad und 
Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Tuvalu, Uganda, 
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, 
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 

Dagegen: Keine. 
Enthaltungen: Brunei Darussalam, China, Demokratische Volksrepublik 

Korea, Kuba, Libysch-Arabische Dschamahirija, Myanmar, Syrische Arabische 
Republik, Vietnam.  

56/159. Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen bei 
der Steigerung der Wirksamkeit des Grund-
satzes regelmäßiger und unverfälschter Wah-
len und der Förderung der Demokratisierung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu die-
sem Thema, insbesondere die Resolution 54/173 vom 
17. Dezember 1999, 

_____________ 
358 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Argentinien, Armenien, 
Aserbaidschan, Australien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Benin, Bo-
livien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Burundi, Chile, Costa Ri-
ca, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Domini-
kanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Maze-
donien, El Salvador, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, 
Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Indien, Irland, Island, Is-
rael, Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, 
Kolumbien, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, 
Malawi, Mali, Malta, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), 
Monaco, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, 
Österreich, Panama, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, San Marino, Schweden, 
Senegal, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Togo, 
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, 
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte 
Staaten von Amerika und Zypern. 

 erneut erklärend, dass Wahlhilfe und Unterstützung 
zur Förderung der Demokratisierung von den Vereinten Na-
tionen nur auf ausdrücklichen Antrag des betreffenden Mit-
gliedstaats gewährt werden, 

 mit Befriedigung feststellend, dass immer mehr Mit-
gliedstaaten Wahlen als friedliches Mittel zur Ermittlung des 
Volkswillens und zur Vertrauensbildung einsetzen und so zu 
mehr Frieden und Stabilität in ihrem Land beitragen, 

 unter Hinweis auf die am 10. Dezember 1948 verab-
schiedete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte359, ins-
besondere auf den Grundsatz, dass der Wille des Volkes, der 
durch regelmäßige und unverfälschte Wahlen zum Ausdruck 
kommt, die Grundlage für die Autorität der öffentlichen 
Gewalt bildet, sowie das Recht auf freie Wahl von Vertre-
tern durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und glei-
che Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder ein gleichwer-
tiges freies Wahlverfahren, 

 mit Interesse Kenntnis nehmend von den Resolutionen 
der Menschenrechtskommission 2001/41 vom 23. April 
2001 und 2001/72 vom 25. April 2001360, 

 in der Erkenntnis, dass die demokratischen Prozesse, 
die Wahleinrichtungen und der Aufbau einzelstaatlicher Ka-
pazitäten, namentlich der Kapazität zur Abhaltung fairer 
Wahlen, zur Verstärkung der Bürgerbeteiligung und zur Be-
reitstellung von Unterricht in Staatsbürgerkunde, in den an-
tragstellenden Ländern gestärkt werden müssen, damit das 
durch frühere Wahlen Erreichte konsolidiert und stabilisiert 
wird und spätere Wahlen erleichtert werden, 

 mit Genugtuung über die Unterstützung, welche die 
Staaten den Aktivitäten der Vereinten Nationen auf dem Ge-
biet der Wahlhilfe gewährt haben, indem sie unter anderem 
Wahlsachverständige, einschließlich Mitglieder von Wahl-
kommissionen, und Wahlbeobachter zur Verfügung gestellt 
und Beiträge an den Treuhandfonds der Vereinten Nationen 
für Wahlbeobachtung entrichtet haben, 

 sowie mit Genugtuung über die Beiträge, die interna-
tionale und regionale Organisationen sowie nichtstaatliche 
Organisationen geleistet haben, um die Wirksamkeit des 
Grundsatzes regelmäßiger und unverfälschter Wahlen zu 
steigern und die Demokratisierung stärker zu fördern, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs 
über die Aktivitäten der Vereinten Nationen zur Steigerung 
der Wirksamkeit des Grundsatzes regelmäßiger und unver-
fälschter Wahlen361, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs361; 

 2. würdigt die Wahlhilfe, die Mitgliedstaaten auf 
Antrag von den Vereinten Nationen gewährt wird, und er-
_____________ 
359 Resolution 217 A (III). 
360 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
361 A/56/344. 
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sucht darum, dass diese Hilfe fallweise und entsprechend 
dem Bedarf, der sich für die antragstellenden Länder im 
Hinblick auf den Aufbau, die Verbesserung und die Verfei-
nerung ihrer Wahleinrichtungen und -vorgänge jeweils er-
gibt, fortgesetzt wird, wobei anerkannt wird, dass die Haupt-
verantwortung für die Veranstaltung freier und fairer Wah-
len bei den Regierungen liegt; 

 3. ersucht die Abteilung Wahlhilfe der Sekretariats-
Hauptabteilung Politische Angelegenheiten, in ihrer Rolle 
als Koordinatorin der von den Vereinten Nationen gewähr-
ten Wahlhilfe die Mitgliedstaaten auch weiterhin regelmäßig 
über die eingegangenen Anträge und die Art der gewährten 
Hilfe zu unterrichten; 

 4. ersucht die Vereinten Nationen, auch weiterhin 
danach zu trachten, vor einer Zusage zur Gewährung von 
Wahlhilfe an einen antragstellenden Staat sicherzustellen, 
dass ausreichend Zeit für die Organisation und Durchfüh-
rung einer wirksamen Wahlhilfemission, einschließlich der 
Bereitstellung einer langfristigen technischen Zusammenar-
beit, zur Verfügung steht, dass die Bedingungen für freie 
und faire Wahlen gegeben sind und dass eine umfassende 
und einheitliche Berichterstattung über die Ergebnisse der 
Mission erfolgt; 

 5. empfiehlt, dass die Vereinten Nationen während 
der gesamten Zeitdauer des Wahlprozesses, so auch nach 
Bedarf vor und nach den Wahlen, auf Grund der Ergebnisse 
von Bedarfsermittlungsmissionen den darum ersuchenden 
Staaten und Wahleinrichtungen weiterhin technischen Rat 
und andere Hilfe gewähren, um zur Stärkung ihrer demokra-
tischen Prozesse beizutragen; 

 6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der umfas-
senden Koordinierung zwischen der Abteilung Wahlhilfe 
und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
und befürwortet ein noch stärkeres Engagement des Amtes 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte in dieser Hinsicht; 

 7. ersucht das Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen, seine Programme für Hilfe bei der Regierungs- 
und Verwaltungsführung in Zusammenarbeit mit anderen 
zuständigen Organisationen weiter durchzuführen, insbeson-
dere diejenigen, die die demokratischen Institutionen sowie 
die Verbindungen zwischen der Zivilgesellschaft und den 
Regierungen stärken; 

 8. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass die diesbe-
zügliche Koordinierung innerhalb und außerhalb des Sy-
stems der Vereinten Nationen verstärkt wird; 

 9. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den zusätz-
lichen Bemühungen, die derzeit unternommen werden, um 
die Zusammenarbeit mit anderen internationalen, staatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen zu verstärken, damit 
Wahlhilfeanträgen umfassender und in einer Weise entspro-
chen werden kann, die stärker auf die jeweiligen Bedürfnisse 
eingeht, und dankt denjenigen Mitgliedstaaten, Regionalor-
ganisationen und nichtstaatlichen Organisationen, die Beob-

achter oder technische Sachverständige zur Unterstützung 
der Tätigkeiten der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Wahlhilfe zur Verfügung gestellt haben; 

 10. erinnert daran, dass der Generalsekretär den 
Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Wahlbeobach-
tung geschaffen hat, und fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Entrichtung von Beiträgen an den Fonds in Erwägung zu 
ziehen; 

 11. ermutigt den Generalsekretär, über die Abteilung 
Wahlhilfe auf die sich ändernde Art der Hilfeanträge und 
den zunehmenden Bedarf an bestimmten Formen der mittel-
fristigen sachverständigen Hilfe einzugehen, die darauf aus-
gerichtet ist, die vorhandene Kapazität der antragstellenden 
Regierung zu unterstützen und zu stärken, insbesondere 
durch die Steigerung der Kapazitäten der nationalen Wahl-
einrichtungen; 

 12. ersucht den Generalsekretär, die Abteilung Wahl-
hilfe personell und finanziell angemessen auszustatten, da-
mit sie ihren Auftrag erfüllen kann, und auch weiterhin dafür 
Sorge zu tragen, dass das Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte im Rahmen seines 
Auftrags und in enger Abstimmung mit der Abteilung den 
zahlreichen und zunehmend komplexen und umfassenden 
Anträgen von Mitgliedstaaten auf Beratende Dienste ent-
sprechen kann; 

 13. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene-
ralversammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über 
die Durchführung dieser Resolution, insbesondere über den 
Stand der von den Mitgliedstaaten gestellten Anträge auf 
Wahlhilfe sowie über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, 
die er ergriffen hat, um sicherzustellen, dass der Demokrati-
sierungsprozess in den Mitgliedstaaten von der Organisation 
stärker unterstützt wird. 

RESOLUTION 56/160 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 102 Stimmen ohne Gegenstimme bei 69 Ent-
haltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583, Add.2, Ziffer 109)362: 

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, 
Äquatorialguinea, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, 
Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei 
Darussalam, Burkina Faso, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische 
Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Gabun, Gambia, Georgien, 
Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indo-
nesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, 
Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, 
Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Libanon, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, 
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Ne-

_____________ 
362 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Aserbai-
dschan, Costa Rica, Demokratische Republik Kongo, Ecuador, El Sal-
vador, Georgien, Guatemala, Indien, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, 
Kuba, Madagaskar, Malaysia, Mauretanien, Pakistan, Peru, Philip-
pinen, Russische Föderation, Sri Lanka, Sudan, Suriname und Türkei. 
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pal, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russi-
sche Föderation, Saudi-Arabien, Senegal, Singapur, Sri Lanka, St. Kitts und 
Nevis, St. Lucia, Sudan, Suriname, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, 
Tschad, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 

Dagegen: Keine. 
Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Bel-

gien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Dänemark, Deutschland, 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jugoslawi-
en, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, 
Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Palau, Pa-
pua-Neuguinea, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, 
Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Schweden, Sierra Leone, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Südafrika, Syrische Arabische Republik, Tonga, Tsche-
chische Republik, Tuvalu, Uganda, Ungarn, Vanuatu, Venezuela, Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, 
Zypern. 

56/160. Menschenrechte und Terrorismus 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte363, der Erklä-
rung über völkerrechtliche Grundsätze für freundschaftliche 
Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen364 und den 
Internationalen Menschenrechtspakten365, 

 unter Hinweis auf die Erklärung anlässlich des fünfzig-
sten Jahrestags der Vereinten Nationen366 sowie auf die Er-
klärung über Maßnahmen zur Beseitigung des internationa-
len Terrorismus367, 

 sowie unter Hinweis auf die Erklärung und das Ak-
tionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der 
Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wur-
den368 und in denen die Konferenz bekräftigte, dass die 
Handlungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus in 
allen seinen Formen und Ausprägungen sowie seine in eini-
gen Ländern bestehenden Verbindungen zum Drogenhandel 
Tätigkeiten sind, die auf die Beseitigung der Menschen-
rechte, der Grundfreiheiten und der Demokratie gerichtet 
sind, die territoriale Unversehrtheit und die Sicherheit der 
Staaten bedrohen und rechtmäßig konstituierte Regierungen 
destabilisieren, und dass die internationale Gemeinschaft die 
notwendigen Schritte unternehmen soll, um die Zusammen-
arbeit bei der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus 
zu verstärken, 

 ferner unter Hinweis auf die von der Generalversamm-
lung verabschiedete Millenniums-Erklärung der Vereinten 
Nationen369, 

_____________ 
363 Resolution 217 A (III). 
364 Resolution 2625 (XXV), Anlage. 
365 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
366 Siehe Resolution 50/6. 
367 Resolution 49/60, Anlage. 
368 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
369 Siehe Resolution 55/2. 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/122 vom 
20. Dezember 1993, 49/185 vom 23. Dezember 1994, 
50/186 vom 22. Dezember 1995, 52/133 vom 12. Dezember 
1997 und 54/164 vom 17. Dezember 1999, 

 insbesondere unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer 
Resolution 52/133 den Generalsekretär ersucht hat, die Auf-
fassungen der Mitgliedstaaten zu den Auswirkungen des 
Terrorismus in allen seinen Formen und Ausprägungen auf 
den vollen Genuss der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
einzuholen, 

 unter Hinweis auf die früheren Resolutionen der Men-
schenrechtskommission und insbesondere Kenntnis neh-
mend von der Kommissionsresolution 2001/37 vom  
23. April 2001370 sowie den einschlägigen Resolutionen der 
Unterkommission für die Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte, insbesondere ihrer Resolution 2001/18, die 
am 16. August 2001 einstimmig verabschiedet wurde371, 

 eingedenk aller weiteren einschlägigen Resolutionen 
der Generalversammlung, 

 sowie eingedenk der einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 

 sich dessen bewusst, dass die Welt mit Anbruch des 
21. Jahrhunderts historische und weitreichende Umwälzun-
gen erlebt, in deren Verlauf Kräfte des aggressiven Nationa-
lismus und des religiösen und ethnischen Extremismus im-
mer wieder neue Herausforderungen schaffen,  

 höchst beunruhigt darüber, dass trotz der Maßnahmen, 
die auf nationaler und internationaler Ebene ergriffen wer-
den, nach wie vor terroristische Handlungen jeder Form und 
Ausprägung vorkommen, deren Ziel darin besteht, die Men-
schenrechte zunichte zu machen, 

 eingedenk dessen, dass das Recht auf Leben das grund-
legende Menschenrecht ist, ohne das kein Mensch ein ande-
res Recht ausüben kann,  

 sowie eingedenk dessen, dass Terrorismus ein Umfeld 
schafft, das das Recht der Menschen auf ein Leben frei von 
Furcht zunichte macht, 

 erneut erklärend, dass alle Staaten verpflichtet sind, al-
le Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen, und dass jeder Einzelne bestrebt sein soll, ihre 
universelle und effektive Anerkennung und Einhaltung zu 
sichern, 

 ernsthaft besorgt über die flagranten Verletzungen der 
Menschenrechte, die von terroristischen Gruppen begangen 
werden, 

 zutiefst beklagend, dass mehr und mehr unschuldige 
Menschen, darunter auch Frauen, Kinder und ältere Men-
schen, von Terroristen im Zuge wahlloser und willkürlicher 

_____________ 
370 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
371 Siehe E/CN.4/2002/2-E/CN.4/Sub.2/2001/40, Kap. II, Abschnitt A. 
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Gewalt- und Terrorhandlungen, die unter keinerlei Umstän-
den gerechtfertigt werden können, getötet, massakriert und 
verstümmelt werden, 

 allen Opfern des Terrorismus und ihren Angehörigen 
ihre tiefempfundene Anteilnahme und ihr Beileid bekundend, 

 mit großer Besorgnis über die immer enger werdenden 
Verbindungen zwischen terroristischen Gruppen und ande-
ren kriminellen Organisationen, die auf nationaler und inter-
nationaler Ebene illegalen Waffen- und Drogenhandel be-
treiben, sowie über die sich daraus ergebende Begehung von 
schweren Verbrechen wie Mord, Erpressung, Entführung, 
Körperverletzung, Geiselnahme und Raub, 

 insbesondere zutiefst beunruhigt über die Möglichkeit, 
dass terroristische Gruppen neue Technologien zur Erleich-
terung terroristischer Handlungen nutzen können, die massi-
ve Schäden einschließlich hoher Verluste an Menschenleben 
verursachen können, 

 hervorhebend, dass es geboten ist, den Kampf gegen 
den Terrorismus auf einzelstaatlicher Ebene zu verstärken, 
die wirksame internationale Zusammenarbeit bei der Be-
kämpfung des Terrorismus im Einklang mit dem Völker-
recht auszuweiten und die diesbezügliche Rolle der Verein-
ten Nationen zu stärken,  

 außerdem betonend, wie wichtig es ist, dass die Mit-
gliedstaaten geeignete Maßnahmen ergreifen, um denjeni-
gen, die terroristische Handlungen planen, finanzieren oder 
begehen, sichere Zufluchtsorte zu verwehren, indem sie si-
cherstellen, dass diese Personen ergriffen und strafrechtlich 
verfolgt oder ausgeliefert werden, 

 erneut erklärend, dass alle Maßnahmen zur Bekämp-
fung des Terrorismus unter strikter Einhaltung der einschlä-
gigen Bestimmungen des Völkerrechts einschließlich der in-
ternationalen Menschenrechtsnormen erfolgen müssen, 

 eingedenk der Notwendigkeit, die Menschenrechte, ins-
besondere das Recht auf Leben, sowie die Garantien zu 
schützen, die die einschlägigen Grundsätze und Überein-
künfte auf dem Gebiet der Menschenrechte dem Einzelnen 
geben, 

 angesichts des wachsenden Bewusstseins innerhalb der 
internationalen Gemeinschaft für die schädlichen Auswir-
kungen des Terrorismus in allen seinen Formen und Ausprä-
gungen auf die volle Ausübung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten und auf die Einführung der in der Charta der 
Vereinten Nationen und in den Internationalen Menschen-
rechtspakten verankerten Rechtsstaatlichkeit und demokrati-
schen Freiheiten, 

 1. bekundet ihre Solidarität mit den Opfern des Ter-
rorismus; 

 2. verurteilt nachdrücklich die Verletzungen des 
Rechts auf ein Leben frei von Furcht sowie des Rechts auf 
Leben, Freiheit und Sicherheit; 

 3. verurteilt erneut unmissverständlich alle Hand-
lungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus in allen 
seinen Formen und Ausprägungen als Aktivitäten, die darauf 
gerichtet sind, die Menschenrechte, die Grundfreiheiten und 
die Demokratie zu beseitigen, wobei sie die territoriale Un-
versehrtheit und Sicherheit der Staaten bedrohen, rechtmäßig 
konstituierte Regierungen destabilisieren, die pluralistische 
Bürgergesellschaft untergraben und schädliche Folgen für 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Staaten nach 
sich ziehen; 

 4. bekräftigt den in der Millenniums-Erklärung der 
Vereinten Nationen369 enthaltenen Beschluss der Staats- und 
Regierungschefs, konzertierte Maßnahmen gegen den inter-
nationalen Terrorismus zu ergreifen und so bald wie möglich 
allen diesbezüglichen regionalen und internationalen Über-
einkünften beizutreten;  

 5. fordert die internationale Gemeinschaft nach-
drücklich auf, ihre Zusammenarbeit auf regionaler und inter-
nationaler Ebene beim Kampf gegen den Terrorismus im 
Einklang mit den einschlägigen internationalen Rechtsakten, 
namentlich auf dem Gebiet der Menschenrechte, zu verstär-
ken, mit dem Ziel, den Terrorismus letztendlich zu beseiti-
gen; 

 6. fordert die Staaten auf, alle notwendigen und 
wirksamen Maßnahmen im Einklang mit den einschlägigen 
Bestimmungen des Völkerrechts einschließlich der interna-
tionalen Menschenrechtsnormen zu ergreifen, um den Terro-
rismus in allen seinen Formen und Ausprägungen, gleich-
viel, wo und von wem er begangen wird, zu verhindern, zu 
bekämpfen und zu beseitigen, und fordert die Staaten außer-
dem auf, gegebenenfalls ihre auf die Bekämpfung des Terro-
rismus in allen seinen Formen und Ausprägungen gerichte-
ten Rechtsvorschriften zu verstärken; 

 7. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, Terroristen 
sichere Zufluchtsorte zu verwehren;  

 8. fordert die Staaten auf, im Einklang mit den ein-
schlägigen Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts und 
des Völkerrechts einschließlich der internationalen Men-
schenrechtsnormen geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
vor einer Zuerkennung des Flüchtlingsstatus sicherzustellen, 
dass ein Asylsuchender terroristische Handlungen, ein-
schließlich Mordanschlägen, weder geplant, erleichtert noch 
an ihrer Begehung mitgewirkt hat, und fordert in diesem Zu-
sammenhang diejenigen Staaten, die Personen den Flücht-
lingsstatus zuerkannt oder Asyl gewährt haben, die an terro-
ristischen Handlungen beteiligt waren oder behaupten, sie 
begangen zu haben, nachdrücklich auf, diese Situationen zu 
überprüfen;  

 9. verurteilt die Aufstachelung zu ethnisch motivier-
tem Hass, Gewalttätigkeit und Terrorismus; 

 10. lobt diejenigen Regierungen, die in Beantwortung 
der Verbalnoten des Generalsekretärs vom 16. August 1999 
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und vom 4. September 2000 ihre Auffassungen zu den Aus-
wirkungen des Terrorismus mitgeteilt haben; 

 11. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs372 und 
ersucht ihn, auch weiterhin die Auffassungen der Mitglied-
staaten zu den Auswirkungen des Terrorismus in allen sei-
nen Formen und Ausprägungen auf den vollen Genuss aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten und zu der möglichen 
Einrichtung eines freiwilligen Fonds für die Opfer des Ter-
rorismus sowie zu Mitteln und Wegen zur Rehabilitation 
von Opfern des Terrorismus und zu ihrer Wiedereingliede-
rung in die Gesellschaft einzuholen, mit dem Ziel, seine Er-
kenntnisse in seinen Bericht an die Generalversammlung 
aufzunehmen; 

 12. beschließt, diese Frage auf ihrer achtundfünfzig-
sten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu 
behandeln. 

RESOLUTION 56/161 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)373. 

56/161. Menschenrechte in der Rechtspflege 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der in den Artikeln 3, 5, 8, 9 und 10 der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte374 verankerten 
Grundsätze sowie der einschlägigen Bestimmungen des In-
ternationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte 
und der dazugehörigen Fakultativprotokolle375, insbesondere 
des Artikels 6 des Paktes, in dem es unter anderem heißt, 
dass niemand willkürlich seines Lebens beraubt werden darf 
und dass wegen strafbarer Handlungen, die von Jugendli-
chen unter 18 Jahren begangen worden sind, nicht die To-
desstrafe verhängt werden darf, sowie des Artikels 10, der 
vorsieht, dass jeder, dem seine Freiheit entzogen ist, 
menschlich und mit Achtung vor der dem Menschen inne-
wohnenden Würde behandelt werden muss, 

 sowie eingedenk der einschlägigen Bestimmungen des 
Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, un-
_____________ 
372 A/56/190. 
373 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Angola, Argentinien, 
Armenien, Äthiopien, Australien, Belarus, Belgien, Benin, Bosnien und 
Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, 
Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemali-
ge jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Finnland, 
Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Honduras, Ir-
land, Island, Italien, Japan, Jugoslawien, Kamerun, Kanada, Kap Verde, 
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, 
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, 
Panama, Paraguay, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Re-
publik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schwe-
den, Senegal, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Suriname, 
Thailand, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 
374 Resolution 217 A (III). 
375 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage, und Resolution 44/128, 
Anlage. 

menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe376, 
des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung377, insbesondere des 
Rechts auf Gleichbehandlung vor den Gerichten und allen 
anderen Einrichtungen der Justiz, des Übereinkommens über 
die Rechte des Kindes378, insbesondere des Artikels 37, wo-
nach jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, unter Be-
rücksichtigung der Bedürfnisse von Personen seines Alters 
behandelt wird, sowie des Übereinkommens über die Besei-
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau379, insbe-
sondere der Verpflichtung, Männer und Frauen in allen Pha-
sen von Gerichts- und Strafverfahren gleich zu behandeln, 

 unter Hinweis auf die zahlreichen internationalen 
Normen im Bereich der Rechtspflege, 

 betonend, dass das in den anwendbaren internationalen 
Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte verankerte 
Recht auf Zugang zur Justiz eine wichtige Grundlage für die 
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit durch die Rechtspflege bil-
det, 

 eingedenk dessen, dass es wichtig ist, als einen ent-
scheidenden Beitrag zur Schaffung von Frieden und Gerech-
tigkeit und zur Beendigung der Straflosigkeit die Achtung 
der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte in der 
Rechtspflege zu gewährleisten, insbesondere in Postkon-
fliktsituationen, 

 unter Hinweis auf die Aktionsleitlinien betreffend Kin-
der im Strafjustizsystem380 und die Einsetzung der Gruppe 
für die Koordinierung der technischen Beratung und Hilfe in 
der Jugendrechtspflege und die von ihr abgehaltenen Tagun-
gen, 

 sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmun-
gen der Wiener Erklärung über Verbrechen und Gerechtig-
keit: Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts381 und die Aktionspläne für ihre Verwirklichung und 
Weiterverfolgung382, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 54/163 vom 
17. Dezember 1999 sowie auf die Resolution 2000/39 der 
Menschenrechtskommission vom 20. April 2000383 und die 
Resolution 1999/28 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 
28. Juli 1999, 

 1. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass alle die 
Menschenrechte in der Rechtspflege betreffenden Normen 
der Vereinten Nationen voll und wirksam angewandt wer-
den; 
_____________ 
376 Resolution 39/46, Anlage. 
377 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
378 Resolution 44/25, Anlage. 
379 Resolution 34/180, Anlage. 
380 Resolution 1997/30 des Wirtschafts- und Sozialrats, Anlage. 
381 Resolution 55/59, Anlage. 
382 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 10 (E/2001/30/Rev.1), zweiter Teil, Kap. I. 
383 Ebd., 2000, Supplement No. 3 und Korrigendum (E/2000/23 und 
Corr.1), Kap. II, Abschnitt A. 
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 2. fordert alle Mitgliedstaaten abermals auf, alles zu 
tun, um für wirksame Mechanismen und Verfahren auf dem 
Gebiet der Gesetzgebung und auf anderen Gebieten sowie 
für ausreichende Finanzmittel zu sorgen, damit die volle 
Anwendung dieser Normen gewährleistet ist; 

 3. bittet die Regierungen, allen Richtern, Anwälten, 
Staatsanwälten, Sozialarbeitern, Einwanderungs- und Poli-
zeibeamten sowie anderen in Betracht kommenden Berufs-
gruppen, einschließlich in internationalen Feldeinsätzen täti-
gen Personals, eine unter anderem auch geschlechtsspezifi-
sche Aspekte berücksichtigende Fortbildung auf dem Gebiet 
der Menschenrechte in der Rechtspflege, einschließlich der 
Jugendrechtspflege, angedeihen zu lassen; 

 4. bittet die Staaten, von der technischen Hilfe Ge-
brauch zu machen, die von den zuständigen Programmen der 
Vereinten Nationen angeboten wird, um ihre einzelstaatli-
chen Kapazitäten und ihre Infrastruktur auf dem Gebiet der 
Rechtspflege zu stärken; 

 5. appelliert an die Regierungen, die Rechtspflege 
als festen Bestandteil des Entwicklungsprozesses in ihre na-
tionalen Entwicklungspläne einzubeziehen und im Hinblick 
auf die Förderung und den Schutz der Menschenrechte aus-
reichende Ressourcen für die Gewährung von Rechtsbera-
tungsdiensten zur Verfügung zu stellen, und bittet die inter-
nationale Gemeinschaft, Anträgen auf finanzielle und tech-
nische Hilfe bei der Verbesserung und Stärkung der Rechts-
pflege zu entsprechen; 

 6. legt den Regionalkommissionen, den Sonderor-
ganisationen und den Instituten der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Menschenrechte, der Verbrechensverhütung 
und der Strafrechtspflege und anderen zuständigen Teilen 
des Systems der Vereinten Nationen, den zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen, einschließlich der 
einzelstaatlichen Berufsverbände, die sich mit der Förderung 
der Normen der Vereinten Nationen auf diesem Gebiet be-
fassen, sowie anderen Bereichen der Zivilgesellschaft, ein-
schließlich der Medien, nahe, ihre Aktivitäten zur Förderung 
der Menschenrechte in der Rechtspflege weiterzuentwickeln; 

 7. bittet die Menschenrechtskommission und die 
Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspfle-
ge sowie das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte und das Zentrum für internatio-
nale Verbrechensverhütung des Sekretariats-Büros für Dro-
genkontrolle und Verbrechensverhütung, ihre die Rechts-
pflege betreffenden Tätigkeiten eng miteinander abzustim-
men; 

 8. fordert die Mechanismen der Menschenrechts-
kommission und ihre Nebenorgane, namentlich die Sonder-
berichterstatter, Sonderbeauftragten und Arbeitsgruppen, 
auf, Fragen im Zusammenhang mit der wirksamen Förde-
rung und dem wirksamen Schutz der Menschenrechte in der 
Rechtspflege, einschließlich der Jugendrechtspflege, auch 
weiterhin besondere Aufmerksamkeit zu widmen und nach 

Bedarf konkrete diesbezügliche Empfehlungen zu unterbrei-
ten, namentlich Vorschläge für Maßnahmen im Rahmen der 
Beratenden Dienste und der technischen Hilfe; 

 9. fordert die Hohe Kommissarin der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte auf, im Rahmen ihres Mandats 
ihre Tätigkeiten in Bezug auf den einzelstaatlichen Kapazi-
tätsaufbau auf dem Gebiet der Rechtspflege, insbesondere in 
Postkonfliktsituationen, zu verstärken; 

 10. legt dem Amt des Hohen Kommissars nahe, auch 
künftig Fortbildungskurse und andere einschlägige Maßnah-
men durchzuführen, die darauf abzielen, die Förderung und 
den Schutz der Menschenrechte auf dem Gebiet der Rechts-
pflege zu verstärken, und lobt das Amt für seine Ausarbei-
tung eines Menschenrechtshandbuchs für Richter, Staatsan-
wälte und Anwälte im Rahmen der Dekade der Vereinten 
Nationen für Menschenrechtserziehung (1995-2004); 

 11. begrüßt es, dass die Hohe Kommissarin der Frage 
der Jugendrechtspflege erhöhte Aufmerksamkeit widmet, 
insbesondere durch Tätigkeiten der technischen Hilfe, und 
befürwortet angesichts des Vorrangs, den das System der 
Vereinten Nationen der internationalen Zusammenarbeit zur 
Förderung der Reform der Jugendrechtspflege beimisst, wei-
tere diesbezügliche Tätigkeiten im Rahmen ihres Mandats; 

 12. fordert die Gruppe für die Koordinierung der 
technischen Beratung und Hilfe in der Jugendrechtspflege 
auf, die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Partnern 
weiter zu verstärken, Informationen auszutauschen und ihre 
Kapazitäten und Interessen zu vereinen, um die Wirksamkeit 
der Programmausführung zu erhöhen; 

 13. unterstreicht, wie wichtig es ist, die Strukturen 
für die Rechtspflege und die Achtung der Rechtsstaatlichkeit 
und der Menschenrechte in Postkonfliktsituationen wieder 
aufzubauen und zu stärken, und ersucht den Generalsekretär, 
eine systemweite Koordinierung und Kohärenz der Pro-
gramme und Aktivitäten der auf dem Gebiet der Rechtspfle-
ge in Postkonfliktsituationen tätigen Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen, einschließlich der über die Feldmissio-
nen der Vereinten Nationen gewährten Hilfe, sicherzustel-
len; 

 14. unterstreicht die besondere Notwendigkeit des 
Aufbaus einzelstaatlicher Kapazitäten auf dem Gebiet der 
Rechtspflege, insbesondere durch die Reform des Justiz-, 
Polizei- und Strafvollzugssystems sowie die Reform der Ju-
gendrechtspflege, um stabile Gesellschaften und Rechts-
staatlichkeit in Postkonfliktsituationen zu schaffen und zu 
bewahren, und begrüßt in diesem Zusammenhang die Rolle 
des Amtes des Hohen Kommissars bei der Unterstützung der 
Einrichtung und Aufgabenwahrnehmung von übergangswei-
sen Rechtspflegemechanismen in Postkonfliktsituationen; 

 15. beschließt, die Frage der Menschenrechte in der 
Rechtspflege auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung unter dem 
Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln. 
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RESOLUTION 56/162 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)384. 

56/162. Wirksame Förderung der Erklärung über die 
Rechte von Personen, die nationalen oder eth-
nischen, religiösen und sprachlichen Minder-
heiten angehören 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 47/135 vom 18. De-
zember 1992 sowie ihre später verabschiedeten Resolutionen 
über die Erklärung über die Rechte von Personen, die natio-
nalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minder-
heiten angehören, 

 in der Erwägung, dass die Förderung und der Schutz 
der Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, re-
ligiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, zur poli-
tischen und sozialen Stabilität und zum Frieden beitragen 
und in den Staaten, in denen sie leben, die kulturelle Vielfalt 
und das Erbe der Gesellschaft als Ganzes bereichern, 

 besorgt über die Häufigkeit und Schwere der Minder-
heiten betreffenden Streitigkeiten und Konflikte in vielen 
Ländern und deren oftmals tragische Folgen sowie besorgt 
darüber, dass Angehörige von Minderheiten für Vertreibung 
besonders anfällig sind, unter anderem durch Bevölkerungs-
umsiedlung, Flüchtlingsströme und Zwangsumsiedlung, 

 in der Erkenntnis, dass die wirksame Förderung und 
der wirksame Schutz der Rechte von Angehörigen von Min-
derheiten grundlegende Bestandteile der Förderung und des 
Schutzes der Menschenrechte sind, und in dem Bewusstsein, 
dass Maßnahmen in diesem Bereich auch maßgeblich zur 
Konfliktprävention beitragen können, 

 hervorhebend, wie wichtig die Menschenrechtserzie-
hung als wirksames Instrument zur Förderung einer integra-
tiven Gesellschaft, der Verständigung und der Toleranz für 
Angehörige von Minderheiten und zwischen ihnen ist, 

 anerkennend, dass den Vereinten Nationen beim 
Schutz von Minderheiten eine wichtige Rolle zukommt, un-
ter anderem indem sie der Erklärung gebührend Rechnung 
tragen und sie verwirklichen, 

_____________ 
384 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Argentinien, Armenien, 
Äthiopien, Australien, Belarus, Benin, Bolivien, Bosnien und Herze-
gowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Ecuador, 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, 
Finnland, Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, Island, Itali-
en, Jugoslawien, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kolumbien, Kroatien, 
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mauritius, Mona-
co, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Födera-
tion, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, 
Sudan, Suriname, Thailand, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte 
Staaten von Amerika und Zypern. 

 feststellend, dass die Arbeitsgruppe für Minderheiten 
der Unterkommission für die Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte ihre sechste und siebente Tagung vom 
22. bis 26. Mai 2000385 beziehungsweise vom 14. bis 
18. Mai 2001386 abgehalten hat, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs387; 

 2. erkennt an, dass die Achtung vor den Menschen-
rechten und die Förderung von Verständigung und Toleranz 
durch die Regierungen sowie zwischen den Minderheiten für 
den Schutz und die Förderung der Rechte der Angehörigen 
von Minderheiten von zentraler Bedeutung sind; 

 3. erklärt erneut, dass die Staaten verpflichtet sind, 
sicherzustellen, dass Angehörige von Minderheiten alle 
Menschenrechte und Grundfreiheiten ohne jede Diskriminie-
rung und in voller Gleichheit vor dem Gesetz voll und wirk-
sam ausüben können, wie in der Erklärung über die Rechte 
von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehören388 verankert und auf 
der vom 31. August bis 8. September 2001 in Durban (Süd-
afrika) abgehaltenen Weltkonferenz gegen Rassismus, 
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängende Intoleranz betont; 

 4. fordert die Staaten und die internationale Ge-
meinschaft nachdrücklich auf, die in der Erklärung festge-
legten Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, 
religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, zu för-
dern und zu schützen, namentlich indem sie eine angemes-
sene Bildung bereitstellen und ihnen die Teilhabe an allen 
Aspekten des politischen, wirtschaftlichen, sozialen, religiö-
sen und kulturellen Lebens der Gesellschaft sowie am wirt-
schaftlichen Fortschritt und an der Entwicklung ihres Landes 
erleichtern und dabei eine geschlechtsspezifische Perspek-
tive anwenden; 

 5. fordert die Staaten auf, der Förderung und dem 
Schutz der Menschenrechte von Kindern, Mädchen wie Jun-
gen, die Minderheiten angehören, besondere Aufmerksam-
keit zu widmen; 

 6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, gegebenen-
falls alle erforderlichen verfassungsmäßigen, gesetzgeberi-
schen, administrativen und sonstigen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Erklärung zu fördern und zu verwirklichen, und 
appelliert an die Staaten, im Einklang mit der Erklärung 
bilateral und multilateral zusammenzuarbeiten, um die 
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, reli-
giösen und sprachlichen Minderheiten angehören, zu fördern 
und zu schützen; 

 7. fordert die Staaten auf, alle geeigneten Maßnah-
men zu ergreifen, um die kulturellen und religiösen Stätten 

_____________ 
385 E/CN.4/Sub.2/2000/27 und Corr.1. 
386 E/CN.4/Sub.2/2001/22. 
387 A/56/258. 
388 Resolution 47/135, Anlage. 
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nationaler oder ethnischer, religiöser und sprachlicher Min-
derheiten zu schützen; 

 8. fordert den Generalsekretär auf, interessierten 
Regierungen auf Antrag die Dienste qualifizierter Sachver-
ständiger für Minderheitenfragen, namentlich für die Verhü-
tung und Beilegung von Streitigkeiten, zur Verfügung zu 
stellen, damit diese ihnen in Situationen helfen, die bereits 
bestehen oder sich entwickeln könnten und bei denen es um 
Minderheiten geht; 

 9. fordert die Hohe Kommissarin der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte auf, im Rahmen ihres Mandats 
die Verwirklichung der Erklärung zu fördern und zu diesem 
Zweck ihren Dialog mit den Regierungen fortzusetzen, und 
verweist in diesem Zusammenhang auf die Arbeit an einem 
Leitfaden der Vereinten Nationen für Minderheiten; 

 10. ersucht die Hohe Kommissarin, ihre Bemühungen 
um die Verbesserung der Koordinierung und Zusammenar-
beit zwischen den Programmen und Organisationen der Ver-
einten Nationen im Rahmen der mit der Förderung und dem 
Schutz der Rechte der Angehörigen von Minderheiten zu-
sammenhängenden Tätigkeiten fortzusetzen und die Arbeit 
der auf dem Gebiet der Menschenrechte tätigen Regionalor-
ganisationen bei ihren Bemühungen zu berücksichtigen; 

 11. begrüßt die interinstitutionellen Konsultationen, 
die die Hohe Kommissarin mit den Programmen und Orga-
nisationen der Vereinten Nationen in Minderheitenfragen 
führt, und fordert diese Programme und Organisationen auf, 
aktiv zu diesem Prozess beizutragen; 

 12. bittet die Menschenrechts-Vertragsorgane, bei der 
Prüfung der von Vertragsstaaten vorgelegten Berichte sowie 
der Berichte der Sonderbeauftragten, Sonderberichterstatter 
und Arbeitsgruppen der Menschenrechtskommission im 
Rahmen ihres jeweiligen Mandats ihr Augenmerk auch 
künftig auf die Situation und die Rechte der Personen, die 
nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen 
Minderheiten angehören, zu richten; 

 13. ermutigt die zwischenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen, auch weiterhin zur Förderung und zum 
Schutz der Rechte der Personen, die nationalen oder ethni-
schen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, 
beizutragen; 

 14. fordert die Arbeitsgruppe für Minderheiten der 
Unterkommission für die Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte auf, ihr Mandat unter Mitwirkung eines 
breiten Spektrums von Teilnehmern auch weiterhin zu erfül-
len; 

 15. bittet die Hohe Kommissarin, sich um freiwillige 
Beiträge zu bemühen, um namentlich durch Schulungssemi-
nare die wirksame Teilhabe von Vertretern nichtstaatlicher 
Organisationen und Angehörigen von Minderheiten, insbe-
sondere aus Entwicklungsländern, an der Tätigkeit der Ar-
beitsgruppe für Minderheiten zu erleichtern; 

 16. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten und da-
bei weiterhin Beispiele für gute Verfahrensweisen im Be-
reich der Erziehung und der wirksamen Teilhabe von Min-
derheiten an Entscheidungsprozessen aufzunehmen; 

 17. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschen-
rechtsfragen" fortzusetzen. 

RESOLUTION 56/163 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)389. 

56/163. Erklärung über das Recht und die Verpflich-
tung von Einzelpersonen, Gruppen und Orga-
nen der Gesellschaft, die allgemein anerkann-
ten Menschenrechte und Grundfreiheiten zu 
fördern und zu schützen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/144 vom 9. De-
zember 1998, mit der sie die Erklärung über das Recht und 
die Verpflichtung von Einzelpersonen, Gruppen und Orga-
nen der Gesellschaft, die allgemein anerkannten Menschen-
rechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, ver-
abschiedete, 

 erneut auf die Bedeutung hinweisend, die der Erklä-
rung und ihrer Förderung und Verwirklichung zukommt, 

 mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis nehmend, dass in 
vielen Ländern Personen und Organisationen, die sich für 
die Förderung und Verteidigung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten einsetzen, auf Grund dieser Tätigkeiten 
Drohungen, Drangsalierungen und Unsicherheit ausgesetzt 
sind, 

 außerdem mit tiefer Besorgnis Kenntnis nehmend von 
der erheblichen Zahl an Mitteilungen an die Sonderbeauf-
tragte des Generalsekretärs für die Lage von Menschen-

_____________ 
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rechtsverteidigern, die zusammen mit den von verschiedenen 
Mechanismen für die Sonderverfahren vorgelegten Berich-
ten nahe legen, dass Menschenrechtsverteidiger ernsthaften 
Risiken ausgesetzt sind,  

 ferner mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis nehmend, 
dass in einigen Ländern in allen Regionen der Welt Drohun-
gen, Angriffe und Einschüchterungshandlungen gegen Men-
schenrechtsverteidiger nach wie vor straflos bleiben und 
dass dies nachteilige Auswirkungen auf die Arbeit und die 
Sicherheit der Menschenrechtsverteidiger hat, 

 in Betonung der wichtigen Rolle, die Einzelpersonen, 
nichtstaatlichen Organisationen und Gruppen bei der Förde-
rung und dem Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten zukommt, so auch bei der Bekämpfung der Straflosig-
keit,  

 mit Genugtuung über die Zusammenarbeit zwischen 
der Sonderbeauftragten und anderen Sonderverfahren der 
Menschenrechtskommission,  

 daran erinnernd, dass die Staaten die Hauptverantwor-
tung für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte 
tragen, und mit tiefer Besorgnis feststellend, dass die Aktivi-
täten nichtstaatlicher Akteure die Sicherheit der Menschen-
rechtsverteidiger in erheblichem Maße bedrohen,  

 hervorhebend, dass es starker und wirksamer Maß-
nahmen zum Schutz der Menschenrechtsverteidiger bedarf,  

 1. fordert alle Staaten auf, für die Erklärung über 
das Recht und die Verpflichtung von Einzelpersonen, Grup-
pen und Organen der Gesellschaft, die allgemein anerkann-
ten Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen390, einzutreten und sie in vollem Umfang zu ver-
wirklichen; 

 2. nimmt mit Dank Kenntnis von den Berichten der 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für die Lage von 
Menschenrechtsverteidigern391; 

 3. hebt hervor, wie wichtig die Bekämpfung der 
Straflosigkeit ist, und fordert die Staaten in diesem Zusam-
menhang nachdrücklich auf, geeignete Maßnahmen zu er-
greifen, um die Frage der Straflosigkeit für Drohungen, An-
griffe und Einschüchterungshandlungen gegen Menschen-
rechtsverteidiger anzugehen;  

 4. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, mit 
der Sonderbeauftragten zusammenzuarbeiten und sie bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen und ihr auf Anfra-
ge alle zur Wahrnehmung ihres Mandats erforderlichen In-
formationen zu übermitteln; 

 5. ersucht alle zuständigen Organe und Organisatio-
nen der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres Mandats der 
Sonderbeauftragten bei der Durchführung ihres Tätigkeits-
_____________ 
390 Resolution 53/144, Anlage. 
391 A/56/341 und E/CN.4/2001/94. 

programms jede erdenkliche Hilfe und Unterstützung zu ge-
währen; 

 6. fordert alle Staaten auf, alle erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um den Schutz der Menschenrechts-
verteidiger zu gewährleisten;  

 7. beschließt, diese Frage auf ihrer siebenundfünf-
zigsten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu 
behandeln. 

RESOLUTION 56/164 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)392. 

56/164. Schutz und Unterstützung von Binnenvertriebe-
nen 

 Die Generalversammlung, 

 zutiefst beunruhigt über die beängstigend hohe Zahl der 
Binnenvertriebenen in der ganzen Welt, denen in nur unzu-
reichendem Ausmaß Schutz und Unterstützung zuteil wird, 
sowie im Bewusstsein des ernsten Problems, das der interna-
tionalen Gemeinschaft daraus erwächst, 

 im Bewusstsein der Menschenrechtsdimension und der 
humanitären Dimension des Problems der Binnenvertriebe-
nen und der Verantwortung, die sich daraus für die Staaten 
und die internationale Gemeinschaft ergibt, nach Methoden 
und Möglichkeiten zu suchen, wie dem Schutz- und Hilfe-
bedarf dieser Personen besser entsprochen werden kann, 

 im Hinblick auf die zunehmende Sensibilisierung der 
internationalen Gemeinschaft für die Frage der Binnenver-
triebenen in der ganzen Welt und die dringende Notwendig-
keit, die tieferen Ursachen ihrer Vertreibung anzugehen und 
dauerhafte Lösungen zu finden, darunter namentlich die 
freiwillige Rückkehr in Sicherheit und Würde oder die Inte-
gration vor Ort, 

 betonend, dass die einzelstaatlichen Behörden die 
Hauptverantwortung dafür tragen, dass Binnenvertriebene in 
ihrem Hoheitsgebiet Schutz und Unterstützung erhalten und 
dass die tieferen Ursachen des Vertreibungsproblems in Zu-
sammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft behoben 
werden, 
_____________ 
392 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Angola, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Australien, Belgien, Benin, Bolivien, Bosni-
en und Herzegowina, Brasilien, Burundi, Chile, Costa Rica, Dänemark, 
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, El Salvador, Finnland, Frankreich, Ge-
orgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island, Italien, Ja-
pan, Jugoslawien, Kanada, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mauritius, Monaco, Mosam-
bik, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Republik Korea, Republik Moldau, San Marino, Schweden, Sierra Le-
one, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Suriname, Thailand, 
Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und 
Zypern. 
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 unter Hinweis auf die einschlägigen Normen des inter-
nationalen Rechts der Menschenrechte, des humanitären 
Völkerrechts und des entsprechenden Flüchtlingsrechts so-
wie anerkennend, dass der Schutz von Binnenvertriebenen 
durch die Festlegung, Bekräftigung und Konsolidierung 
konkreter Schutznormen gestärkt wurde, insbesondere durch 
die Leitgrundsätze betreffend Binnenvertreibungen393, 

 Kenntnis nehmend von der Resolution 2001/54 der 
Menschenrechtskommission vom 24. April 2001394 sowie 
unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionsprogramm 
von Wien, die am 25. Juni 1993 auf der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden395 und die Notwen-
digkeit der Entwicklung globaler Strategien zur Auseinan-
dersetzung mit dem Problem der Binnenvertreibung betref-
fen, 

 unter Missbilligung der Praktiken der Zwangsvertrei-
bung und ihrer negativen Folgen für die Ausübung der 
grundlegenden Menschenrechte durch große Bevölkerungs-
gruppen, 

 mit Genugtuung darüber, dass der Beauftragte des Ge-
neralsekretärs für Binnenvertriebene dabei ist, einen norma-
tiven Rahmen, insbesondere eine Zusammenstellung und 
Analyse von Rechtsnormen sowie Leitgrundsätze zu erarbei-
ten, was die Analyse institutioneller Vorkehrungen, die Füh-
rung eines Dialogs mit den Regierungen und die Herausgabe 
einer Reihe von Berichten über die Situation in bestimmten 
Ländern samt Vorschlägen für Abhilfemaßnahmen umfasst, 

 mit Genugtuung über die Zusammenarbeit, die zwi-
schen dem Beauftragten des Generalsekretärs und den Ver-
einten Nationen sowie den anderen internationalen und re-
gionalen Organisationen eingerichtet wurde, insbesondere 
die Teilnahme des Beauftragten des Generalsekretärs an den 
Tagungen des Ständigen interinstitutionellen Ausschusses 
und seiner Nebenorgane, und in Befürwortung der weiteren 
Stärkung dieser Zusammenarbeit mit dem Ziel, Strategien 
zur Verbesserung des Schutzes, der Unterstützung und der 
Entwicklungschancen von Binnenvertriebenen zu fördern, 

 die zentrale Rolle anerkennend, die dem Nothilfekoor-
dinator für die interinstitutionelle Koordinierung des Schut-
zes und der Unterstützung von Binnenvertriebenen zu-
kommt, und in dieser Hinsicht erfreut über die Einrichtung 
des Hochrangigen interinstitutionellen Netzwerks über Bin-
nenvertreibung und den Beschluss, innerhalb des Sekreta-
riats-Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegen-
heiten eine Gruppe für die Koordinierung der Aktivitäten zu 
Gunsten von Binnenvertriebenen einzurichten, um Strategi-
en zur Verbesserung des Schutzes, der Unterstützung und der 
Entwicklungschancen von Binnenvertriebenen zu fördern 
und die Rechenschaftspflicht des Systems der Vereinten Na-
tionen weiter zu stärken,   
_____________ 
393 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang. 
394 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
395 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 

 in dankbarer Anerkennung der unabhängigen Koordi-
nierung innerhalb der Internationalen Rotkreuz- und Rot-
halbmond-Bewegung und anderer humanitärer Organisatio-
nen sowie ihrer unabhängigen Tätigkeit zum Schutz und zur 
Unterstützung von Binnenvertriebenen, die sie in Zusam-
menarbeit mit den zuständigen internationalen Stellen selb-
ständig durchführen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 54/167 vom 17. De-
zember 1999, 

 1. begrüßt den Bericht des Beauftragten des Gene-
ralsekretärs für Binnenvertriebene396; 

 2. lobt den Beauftragten des Generalsekretärs für die 
bisher durchgeführten Maßnahmen, für die Katalysatorfunk-
tion, die er nach wie vor wahrnimmt, indem er der Öffent-
lichkeit die Not der Binnenvertriebenen stärker bewusst 
macht, sowie für seine Anstrengungen, eine umfassende 
Strategie zu fördern, die sowohl auf die Prävention als auch 
auf die Verbesserung des Schutzes, der Unterstützung und 
der Entwicklungschancen für Binnenvertriebene ausgerichtet 
ist;  

 3. dankt denjenigen Regierungen und zwischenstaat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen, die Binnenver-
triebenen Schutz und Unterstützung gewährt und die Arbeit 
des Beauftragten des Generalsekretärs unterstützt haben; 

 4. legt dem Beauftragten des Generalsekretärs nahe, 
im Wege eines fortlaufenden Dialogs mit den Regierungen 
und allen in Betracht kommenden zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen seine Analyse der Ursachen 
für die Binnenvertreibung, der Bedürfnisse und Rechte der 
Vertriebenen, der Präventivmaßnahmen und der Möglichkei-
ten für einen größeren Schutz, eine stärkere Unterstützung 
und bessere Lösungen für Binnenvertriebene fortzusetzen 
und dabei jeweils die konkrete Situation zu berücksichtigen 
sowie in seine Berichte an die Menschenrechtskommission 
und die Generalversammlung diesbezügliche Informationen 
aufzunehmen; 

 5. begrüßt es, dass der Beauftragte des Generalse-
kretärs den besonderen Schutz-, Unterstützungs- und Ent-
wicklungsbedürfnissen von binnenvertriebenen Frauen, Kin-
dern und anderen Gruppen mit besonderen Bedürfnissen be-
sondere Aufmerksamkeit widmet und entschlossen ist, sy-
stematischer und gründlicher auf ihre Bedürfnisse einzuge-
hen; 

 6. begrüßt es außerdem, dass der Beauftragte des 
Generalsekretärs in seinem Dialog mit den Regierungen und 
den zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen 
die Leitgrundsätze betreffend Binnenvertreibungen393 heran-
gezogen hat, und ersucht ihn, seine diesbezüglichen An-
strengungen fortzusetzen, namentlich durch die Prüfung von 
Strategien zur Auseinandersetzung mit diesen Problemen; 

_____________ 
396 Siehe A/56/168. 
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 7. stellt mit Genugtuung fest, dass immer mehr Staa-
ten, Organisationen der Vereinten Nationen sowie Regional-
organisationen und nichtstaatliche Organisationen die Leit-
grundsätze nutzen, befürwortet die weitere Verbreitung und 
Anwendung der Leitgrundsätze, dankt für die Verbreitung 
und Förderung der Leitgrundsätze auf regionalen und sonsti-
gen Seminaren zum Thema Vertreibung und legt dem Beauf-
tragten des Generalsekretärs nahe, im Benehmen mit Regio-
nalorganisationen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen und anderen zuständigen Institutionen auch 
künftig derartige Seminare zu veranstalten oder zu unterstüt-
zen sowie die Anstrengungen zur Förderung des Kapazitäts-
aufbaus und der Anwendung der Leitgrundsätze zu unter-
stützen;    

 8. fordert alle Regierungen, insbesondere die Regie-
rungen von Ländern, in denen es zu Binnenvertreibungen 
kommt, auf, die Tätigkeit des Beauftragten des Generalse-
kretärs auch künftig zu erleichtern, legt ihnen nahe, ernsthaft 
in Erwägung zu ziehen, den Beauftragten zu einem Besuch 
ihres Landes einzuladen, damit er die dort auftretenden  
Probleme gründlicher untersuchen und analysieren kann, 
und dankt den Regierungen, die dies bereits getan haben; 

 9. bittet die Regierungen, im Dialog mit dem Beauf-
tragten des Generalsekretärs den Empfehlungen und Anre-
gungen, die er ihnen im Einklang mit seinem Mandat unter-
breitet hat, gebührende Aufmerksamkeit zu widmen und ihn 
über die daraufhin ergriffenen Maßnahmen zu unterrichten; 

 10. fordert die Regierungen auf, Binnenvertriebenen 
Schutz und Unterstützung zu gewähren, namentlich Unter-
stützung bei der Wiedereingliederung und Entwicklung, und 
die diesbezüglichen Anstrengungen der zuständigen Organi-
sationen der Vereinten Nationen und der humanitären Orga-
nisationen zu erleichtern, namentlich durch die weitere Ver-
besserung des Zugangs zu Binnenvertriebenen; 

 11. stellt mit Genugtuung fest, dass der Frage der 
Binnenvertriebenen in dem Prozess der konsolidierten inter-
institutionellen Beitragsappelle verstärkte Aufmerksamkeit 
gilt, und fordert zu weiteren Anstrengungen auf, um die Ein-
beziehung des Schutz- und Hilfebedarfs der Binnenvertrie-
benen in die konsolidierten Appelle zu verbessern; 

 12. betont die zentrale Rolle, die dem Nothilfekoor-
dinator für die interinstitutionelle Koordinierung des Schut-
zes und der Unterstützung von Binnenvertriebenen zu-
kommt, und fordert in diesem Zusammenhang das Hochran-
gige interinstitutionelle Netzwerk über Binnenvertreibung 
sowie alle für humanitäre Hilfe, Menschenrechte und Ent-
wicklung zuständigen Organisationen der Vereinten Natio-
nen nachdrücklich auf, ihre Zusammenarbeit und Koordinie-
rung insbesondere über den Ständigen interinstitutionellen 
Ausschuss weiter zu verstärken, um die Schutz-, Unterstüt-
zungs- und Entwicklungsaktivitäten zu Gunsten von Bin-
nenvertriebenen zu fördern und besser durchzuführen, ihre 
Rechenschaftspflicht weiter zu verstärken und dem Beauf-
tragten des Generalsekretärs jede mögliche Hilfe und Unter-
stützung zu gewähren, und bittet das Netzwerk, die Mit-
gliedstaaten besser über seine Tätigkeiten zu unterrichten; 

 13. begrüßt die Initiativen der Regionalorganisatio-
nen, wie beispielsweise der Organisation der afrikanischen 
Einheit, der Organisation der amerikanischen Staaten, der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 
des Europarats und der Wirtschaftsgemeinschaft der west-
afrikanischen Staaten, die auf die Schutz-, Unterstützungs- 
und Entwicklungsbedürfnisse von Binnenvertriebenen ein-
gehen, und ermutigt diese und andere Regionalorganisatio-
nen, ihre Aktivitäten und ihre Zusammenarbeit mit dem Be-
auftragten des Generalsekretärs zu verstärken; 

 14. nimmt Kenntnis von der Einrichtung einer globa-
len Datenbank über Binnenvertriebene, für die sich der Be-
auftragte des Generalsekretärs eingesetzt hat, und legt den 
Mitgliedern des Ständigen interinstitutionellen Ausschusses 
und den Regierungen nahe, bei diesem Vorhaben weiter zu-
sammenzuarbeiten und es zu unterstützen, so auch durch die 
Bereitstellung von Finanzmitteln; 

 15. ersucht den Generalsekretär, seinem Beauftragten 
im Rahmen der vorhandenen Mittel jede erforderliche Un-
terstützung bei der wirksamen Wahrnehmung seines Man-
dats zu gewähren, und legt dem Beauftragten nahe, sich wei-
ter um Beiträge der Staaten sowie der zuständigen Organi-
sationen und Institutionen zu bemühen, damit seine Tätigkeit 
auf eine solidere Grundlage gestellt wird;  

 16. ersucht den Beauftragten des Generalsekretärs, 
zur Behandlung durch die Generalversammlung auf ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution zu erstellen; 

 17. beschließt, ihre Behandlung der Frage des Schut-
zes und der Unterstützung von Binnenvertriebenen auf ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung fortzusetzen. 

RESOLUTION 56/165 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001,  in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 116 Stimmen bei 46 Gegenstimmen und 9 Ent-
haltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583, Add.2, Ziffer 109)397: 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, 
Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, 
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, 
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, China, Costa 
Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksre-
publik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Sal-
vador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guyana, 
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, 
Kenia, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Repu-
_____________ 
397 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Aser-
baidschan, Äthiopien, Bangladesch, Benin, Bhutan, Botsuana, Burkina 
Faso, China, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Dschibuti, 
Eritrea, Ghana, Guyana, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jorda-
nien, Kamerun, Kenia, Kuba, Lesotho, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, 
Mauritius, Mosambik, Myanmar, Namibia, Niger, Nigeria, Pakistan, 
Sambia, Sierra Leone, Somalia, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, 
Swasiland, Syrische Arabische Republik, Togo, Uganda, Vereinigte 
Republik Tansania und Vietnam. 
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blik, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malay-
sia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Pa-
lau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Philippinen, Ruanda, Russische 
Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, 
Sierra Leone, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suri-
name, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, 
Tschad, Tunesien, Türkei, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, 
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 
 Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzego-
wina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Geor-
gien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, 
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Monaco, 
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik 
Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritanni-
en und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 
 Enthaltungen: Chile, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Gua-
temala, Kolumbien, Kroatien, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Peru, Re-
publik Korea, Singapur. 

56/165. Die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf 
den vollen Genuss aller Menschenrechte 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen und insbesondere auf die Notwendigkeit 
hinweisend, eine internationale Zusammenarbeit bei der För-
derung und Festigung der Achtung vor den Menschenrech-
ten und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied herbeizu-
führen, 

 unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte398 sowie die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonfe-
renz über Menschenrechte verabschiedet wurden399, 

 sowie unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte400 und den Internationalen 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte400, 

 ferner unter Hinweis auf die Erklärung über das Recht 
auf Entwicklung, die die Generalversammlung mit ihrer Re-
solution 41/128 vom 4. Dezember 1986 verabschiedete, 

 unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen401 und die Ergebnisdokumente der dreiund-
zwanzigsten402 und der vierundzwanzigsten403 Sondertagung 
der Generalversammlung, die vom 5. bis 10. Juni 2000 in 
New York beziehungsweise vom 26. Juni bis 1. Juli 2000 in 
Genf stattfanden, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 55/102 vom 
4. Dezember 2000, 

_____________ 
398 Resolution 217 A (III). 
399 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
400 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
401 Siehe Resolution 55/2. 
402 Resolution S-23/2, Anlage und Resolution S-23/3, Anlage. 
403 Resolution S-24/2, Anlage. 

 in der Erkenntnis, dass alle Menschenrechte allgemein 
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander 
verknüpft sind und dass die internationale Gemeinschaft die 
Menschenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise, 
auf derselben Grundlage und mit demselben Nachdruck be-
handeln muss, 

 im Bewusstsein dessen, dass sich die Globalisierung 
auf alle Länder unterschiedlich auswirkt und sie anfälliger 
für positive wie negative äußere Entwicklungen, namentlich 
auf dem Gebiet der Menschenrechte, macht, 

 sowie im Bewusstsein dessen, dass die Globalisierung 
nicht nur ein wirtschaftlicher Prozess ist, sondern auch 
soziale, politische, ökologische, kulturelle und rechtliche Di-
mensionen aufweist, die sich auf den vollen Genuss aller 
Menschenrechte auswirken, 

 in der Erkenntnis, dass den multilateralen Mechanis-
men eine einzigartige Rolle dabei zukommt, den Herausfor-
derungen der Globalisierung zu begegnen und die Chancen, 
die sie bietet, zu nutzen, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die nachteiligen 
Auswirkungen der Turbulenzen auf den internationalen 
Finanzmärkten auf die soziale und wirtschaftliche Entwick-
lung und den vollen Genuss aller Menschenrechte, 

 zutiefst besorgt darüber, dass die wachsende Kluft, die 
zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungs-
ländern sowie innerhalb der Länder besteht, unter anderem 
zu einer Verschärfung der Armut beigetragen und sich nega-
tiv auf den vollen Genuss aller Menschenrechte ausgewirkt 
hat, vor allem in den Entwicklungsländern, 

 in Anbetracht dessen, dass die Menschen eine Welt an-
streben, in der die Menschenrechte und die kulturelle Viel-
falt geachtet werden, und dass sie sich dementsprechend da-
für einsetzen, dass alle Aktivitäten, einschließlich derjeni-
gen, die durch die Globalisierung berührt werden, mit diesen 
Zielen vereinbar sind, 

 1. ist sich dessen bewusst, dass die Globalisierung 
auf Grund ihrer Auswirkungen unter anderem auf die Rolle 
des Staates zwar Folgen für die Menschenrechte haben kann, 
dass aber die Förderung und der Schutz aller Menschenrech-
te in erster Linie Aufgabe des Staates ist; 

 2. bekräftigt, dass die Verringerung der Kluft zwi-
schen Arm und Reich, sowohl innerhalb der Länder als auch 
zwischen ihnen, ein ausdrücklich angestrebtes Ziel auf na-
tionaler und internationaler Ebene ist, als Teil der Bemühun-
gen um die Schaffung eines Umfelds, das dem vollen Ge-
nuss aller Menschenrechte förderlich ist; 

 3. bekräftigt außerdem die Verpflichtung, auf natio-
naler wie globaler Ebene ein Umfeld zu schaffen, das der 
Entwicklung und der Beseitigung der Armut förderlich ist, 
unter anderem durch gute Regierungs- und Verwaltungsfüh-
rung innerhalb eines jeden Landes und gute Lenkung auf in-
ternationaler Ebene, durch die Transparenz der Finanz-, 
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Geld- und Handelssysteme und durch die Verpflichtung auf 
ein offenes, faires, regelgestütztes, berechenbares und nicht-
diskriminierendes multilaterales Handels- und Finanzsy-
stem; 

 4. erkennt an, dass die Globalisierung zwar große 
Chancen eröffnet, dass jedoch die mit ihr einhergehenden 
Vorteile ebenso wie auch ihre Kosten sehr ungleich verteilt 
sind, ein Aspekt des Prozesses, der sich auf den vollen Ge-
nuss aller Menschenrechte auswirkt, insbesondere in den 
Entwicklungsländern; 

 5. erkennt außerdem an, dass die Globalisierung nur 
dann alle voll mit einschließen, ausgewogen sein, ein 
menschliches Antlitz haben und so zum vollen Genuss aller 
Menschenrechte beitragen kann, wenn breit angelegte, dau-
erhafte Anstrengungen, namentlich Politiken und Maßnah-
men auf globaler Ebene, unternommen werden, um auf der 
Grundlage der ganzen Vielfalt unserer einen Menschheit ei-
ne gemeinsame Zukunft zu schaffen; 

 6. bekräftigt, dass die Globalisierung ein komplexer 
Prozess eines Strukturwandels mit zahlreichen interdiszi-
plinären Aspekten ist, der sich auf den Genuss der bürgerli-
chen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte, einschließlich des Rechts auf Entwicklung, aus-
wirkt; 

 7. bekräftigt außerdem, dass die internationale Ge-
meinschaft danach streben soll, auf die aus der Globalisie-
rung erwachsenden Herausforderungen und Chancen in ei-
ner Weise zu reagieren, die die Achtung der kulturellen Viel-
falt aller gewährleistet; 

 8. unterstreicht daher die Notwendigkeit, die Folgen 
der Globalisierung für den vollen Genuss aller Menschen-
rechte weiter zu analysieren; 

 9. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs404 und ersucht den Generalsekretär, weiter die Auf-
fassungen der Mitgliedstaaten einzuholen und der General-
versammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen 
umfassenden Bericht zu diesem Thema vorzulegen. 

RESOLUTION 56/166 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)405. 

_____________ 
404 A/56/254 und Add.1. 
405 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Argentinien, Australien, Belgien, 
Benin, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, Finnland, Frankreich, Georgien, Grie-
chenland, Irland, Island, Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Kap Verde, 
Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Neuseeland, Nie-
derlande, Norwegen, Österreich, Philippinen, Polen, Portugal, Republik 
Korea, Russische Föderation, Schweden, Sierra Leone, Spanien, Süd-
afrika, Thailand, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika 
und Zypern. 

56/166. Menschenrechte und Massenabwanderungen 

 Die Generalversammlung, 

 zutiefst beunruhigt darüber, dass es in vielen Regionen 
der Welt in großem Maßstab und Umfang zu Abwanderun-
gen und Vertreibungen kommt, und zutiefst beunruhigt über 
das menschliche Leid der Flüchtlinge und Vertriebenen, un-
ter denen sich ein hoher Anteil von Frauen und Kindern be-
findet, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu die-
sem Thema sowie auf die Resolutionen der Menschen-
rechtskommission und auf die Schlussfolgerungen der vom 
14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz 
über Menschenrechte406, in denen unter anderem anerkannt 
wurde, dass schwere Menschenrechtsverletzungen, Verfol-
gung, politische und ethnische Konflikte, Hungersnot und 
wirtschaftliche Unsicherheit, Armut und weit verbreitete 
Gewalt zu den tieferen Ursachen von Massenabwanderun-
gen und Vertreibungen gehören, 

 eingedenk der drei im Sicherheitsrat geführten öffentli-
chen Aussprachen über den Schutz von Zivilpersonen in 
bewaffneten Konflikten sowie der beiden Berichte des Gene-
ralsekretärs zu diesem Thema407, 

 unter Begrüßung des fünfzigsten Jahrestags des Ab-
kommens von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlin-
ge408 und feststellend, dass das Abkommen für die Lage der 
Menschen bei Massenabwanderungen weiterhin von Bedeu-
tung ist, 

 sowie unter Begrüßung des vom Amt des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen eingeleiteten 
Prozesses der globalen Konsultationen über internationalen 
Schutz und insbesondere der im März 2001 abgehaltenen 
Erörterungen über den Schutz von Flüchtlingen in Situatio-
nen von Massenzuwanderungen,  

 ferner begrüßend, dass die Vereinten Nationen ein-
schließlich des Amtes des Hohen Kommissars dem Problem 
der Sicherheit von Lagern verstärkte Aufmerksamkeit wid-
men, namentlich durch die Ausarbeitung operativer Leitlini-
en über die Trennung bewaffneter Elemente von der Flücht-
lingsbevölkerung, 

 betonend, wie wichtig die Einhaltung des humanitären 
Völkerrechts, des internationalen Rechts auf dem Gebiet der 
Menschenrechte und des Flüchtlingsvölkerrechts zur Verhin-
derung von Massenabwanderungen und zum Schutz von 
Flüchtlingen und Binnenvertriebenen ist, und mit dem Aus-
druck ihrer tiefen Besorgnis über die mangelnde Achtung 
dieser Rechte und Grundsätze, insbesondere bei bewaffneten 
Konflikten, namentlich auch über die Verweigerung des si-
cheren und ungehinderten Zugangs zu den Vertriebenen, 

_____________ 
406 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
407 S/1999/957 und S/2001/331. 
408 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. 
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 erneut erklärend, dass es in erster Linie Aufgabe der 
Staaten ist, den Schutz von Flüchtlingen und Binnenvertrie-
benen zu gewährleisten, 

 mit Genugtuung über die Anstrengungen des Systems 
der Vereinten Nationen, eine umfassende Vorgehensweise 
hinsichtlich der Grundursachen und Auswirkungen von 
Flüchtlings- und anderen Vertriebenenbewegungen und der 
Stärkung der Mechanismen für Notfallvorsorge und Not-
fallmaßnahmen zu entwickeln, 

 in der Erwägung, dass Mechanismen der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte, einschließlich 
derjenigen der Menschenrechtskommission und der Men-
schenrechts-Vertragsorgane, über bedeutende Kapazitäten 
zur Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen verfügen, 
durch die Bewegungen von Flüchtlingen und Vertriebenen 
ausgelöst oder dauerhafte Lösungen ihrer schwierigen Lage 
verhindert werden, 

 in Anbetracht der Komplementarität zwischen den Sy-
stemen für den Schutz der Menschenrechte und für humani-
täre Maßnahmen, insbesondere der Mandate der Hohen 
Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte 
und des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Natio-
nen und der Tätigkeit des Beauftragten des Generalsekretärs 
für Binnenvertriebene und des Sonderbeauftragten des Ge-
neralsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte, sowie in 
Anbetracht des Umstands, dass ihre Zusammenarbeit im 
Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat ebenso wie die Ko-
ordinierung zwischen den Menschenrechts-, Politik- und Si-
cherheitskomponenten von Missionen der Vereinten Natio-
nen wichtige Beiträge zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte von Personen leisten, die zur Massenab-
wanderung gezwungen oder vertrieben wurden, 

 in dankbarer Anerkennung der Koordinierung inner-
halb der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-
Bewegung sowie ihrer unabhängigen Tätigkeit zum Schutz 
und zur Unterstützung von Flüchtlingen und Binnenvertrie-
benen, die sie in Zusammenarbeit mit den zuständigen Or-
ganen der Vereinten Nationen durchführt, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs409; 

 2. missbilligt entschieden ethnische Intoleranz und 
andere Formen der Intoleranz als eine der Hauptursachen für 
erzwungene Wanderbewegungen und fordert die Staaten 
nachdrücklich auf, alles Notwendige zu tun, um die Achtung 
vor den Menschenrechten, insbesondere den Rechten der 
Angehörigen von Minderheiten, zu gewährleisten; 

 3. erklärt erneut, dass alle Regierungen, zwischen-
staatlichen Organe und in Betracht kommenden internationa-
len Organisationen ihre Zusammenarbeit und Hilfe im Rah-
men der weltweiten Bemühungen um die Auseinanderset-
zung mit Menschenrechtssituationen verstärken müssen, die 
_____________ 
409 A/56/334. 

zur Massenabwanderung von Flüchtlingen und Vertriebenen 
führen, sowie mit den sich daraus ergebenden schwerwie-
genden Problemen; 

 4. legt dem Generalsekretär eindringlich nahe, der 
Konsolidierung und Verstärkung der Mechanismen für Not-
fallvorsorge und Notfallmaßnahmen, namentlich der Früh-
warntätigkeiten auf humanitärem Gebiet, hohe Priorität zu-
zuweisen, damit unter anderem wirksame Maßnahmen er-
griffen werden, um alle Menschenrechtsverletzungen aufzu-
zeigen, die zu Massenabwanderungen beitragen;  

 5. legt den Staaten nahe, soweit noch nicht gesche-
hen, den Beitritt zu dem Abkommen von 1951408 und dem 
Protokoll von 1967410 über die Rechtsstellung der Flüchtlin-
ge beziehungsweise zu anderen regionalen Rechtsinstrumen-
ten über Flüchtlinge, soweit anwendbar, und zu einschlägi-
gen internationalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Men-
schenrechte und des humanitären Völkerrechts in Erwägung 
zu ziehen und geeignete Maßnahmen zur innerstaatlichen 
Verbreitung und Anwendung dieser Rechtsakte zu ergreifen, 
um die Einhaltung der Bestimmungen gegen willkürliche 
und erzwungene Vertreibungen und eine größere Achtung 
vor den Rechten derjenigen zu fördern, die sich auf die 
Flucht begeben; 

 6. betont, dass es allen Staaten und den internationa-
len Organisationen obliegt, mit den von der Massenabwan-
derung von Flüchtlingen und Vertriebenen betroffenen Län-
dern, insbesondere Entwicklungsländern, zusammenzuarbei-
ten; 

 7. fordert die Regierungen, die Hohe Kommissarin 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte, den Hohen 
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen und die son-
stigen zuständigen Teile des Systems der Vereinten Nationen 
sowie die in Betracht kommenden internationalen und nicht-
staatlichen Organisationen auf, auch künftig dem Unterstüt-
zungs- und Schutzbedarf der Flüchtlinge und sonstigen Ver-
triebenen weltweit zu entsprechen, namentlich durch die 
Förderung dauerhafter Lösungen ihrer schwierigen Lage; 

 8. fordert die Staaten nachdrücklich auf, im Ein-
klang mit dem Völkerrecht den zivilen und humanitären 
Charakter von Flüchtlingslagern und -siedlungen zu wahren, 
unter anderem indem sie wirksame Maßnahmen ergreifen, 
um die Infiltration bewaffneter Elemente zu verhindern, sol-
che bewaffneten Elemente zu identifizieren und von der 
Flüchtlingsbevölkerung zu trennen, die Flüchtlinge an siche-
ren Orten und möglichst nicht im Grenzgebiet anzusiedeln 
und den raschen und ungehinderten Zugang der humanitären 
Helfer zu diesen Personen zu gewährleisten; 

 9. bittet die Sonderberichterstatter, Sonderbeauftrag-
ten und Arbeitsgruppen der Menschenrechtskommission und 
die Menschenrechts-Vertragsorgane der Vereinten Nationen, 
sich im Rahmen ihres jeweiligen Mandats, soweit angezeigt, 

_____________ 
410 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 606, Nr. 8791. 
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um Informationen über Menschenrechtsprobleme zu bemü-
hen, die zur Massenabwanderung von Bevölkerungsgruppen 
führen oder diese an der freiwilligen Rückkehr an ihre 
Heimstätten hindern können, und diese Informationen gege-
benenfalls zusammen mit diesbezüglichen Empfehlungen in 
ihre Berichte aufzunehmen und der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte zur Kenntnis zu 
bringen, damit sie im Rahmen ihres Mandats und im Be-
nehmen mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten 
Nationen entsprechende Maßnahmen ergreifen kann; 

 10. ersucht alle Organe der Vereinten Nationen im 
Rahmen ihres jeweiligen Mandats, die Sonderorganisationen 
und die staatlichen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, mit allen Mechanismen der Menschen-
rechtskommission uneingeschränkt zusammenzuarbeiten 
und ihnen insbesondere alle in ihrem Besitz befindlichen 
sachdienlichen Informationen über Menschenrechtssituatio-
nen zu übermitteln, die Flüchtlings- oder Vertriebenenströme 
hervorrufen beziehungsweise sich auf diese auswirken; 

 11. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte, bei der Wahrnehmung ihres in 
Resolution 48/141 der Generalversammlung vom 20. De-
zember 1993 enthaltenen Mandats, die im gesamten System 
der Vereinten Nationen durchgeführten Aktivitäten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte zu koordinieren und in Zusam-
menarbeit mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Verein-
ten Nationen denjenigen Situationen besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken, die Massenabwanderungen hervorru-
fen oder hervorzurufen drohen, und zu den Anstrengungen 
beizutragen, die zur wirksamen Bewältigung dieser Situatio-
nen und zur Förderung einer Rückkehr auf Dauer durch För-
derungs- und Schutzmaßnahmen unternommen werden, dar-
unter die Überwachung der Einhaltung der Menschenrechte 
in Bezug auf diejenigen, die im Zusammenhang mit Mas-
senabwanderungen geflohen oder zurückgekehrt sind, Me-
chanismen für Notfallvorsorge und Notfallmaßnahmen, 
Frühwarnmechanismen und Informationsaustausch, techni-
sche Beratung, Bereitstellung von technischem Fachwissen 
sowie die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern und 
den Gastländern; 

 12. begrüßt die Anstrengungen, die die Hohe Kom-
missarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte unter-
nimmt, um durch Initiativen wie die Wiederherstellung des 
Justizsystems, die Schaffung von einzelstaatlichen Institu-
tionen, die in der Lage sind, die Menschenrechte zu verteidi-
gen, breit angelegte Menschenrechtserziehungsprogramme 
und die Stärkung lokaler nichtstaatlicher Organisationen 
durch eine entsprechende Präsenz im Feld sowie Programme 
auf dem Gebiet der Beratenden Dienste und der technischen 
Zusammenarbeit zur Schaffung eines für die Rückkehr för-
derlichen Umfelds in Postkonfliktgesellschaften beizutragen; 

 13. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über 
die Durchführung dieser Resolution zu erstellen, soweit sie 
alle Aspekte der Menschenrechte und der Massenabwande-
rungen betrifft, der sich besonders mit den Anstrengungen 
des Systems der Vereinten Nationen befasst, den Schutz der-

jenigen, die während Massenabwanderungen vertrieben wer-
den, zu verstärken und ihre Rückkehr und Wiedereingliede-
rung zu erleichtern, und der Informationen über die Anstren-
gungen enthält, die unternommen wurden, um die Kapazitä-
ten der Vereinten Nationen auszubauen, wenn es darum geht, 
neue Ströme von Flüchtlingen und sonstigen Vertriebenen zu 
vermeiden und die tieferen Ursachen anzugehen, und der 
Generalversammlung diesen Bericht auf ihrer achtundfünf-
zigsten Tagung vorzulegen; 

 14. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung fortzusetzen. 

RESOLUTION 56/167 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)411. 

56/167. Dekade der Vereinten Nationen für Menschen-
rechtserziehung 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen 
und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte412 ver-
ankerten grundlegenden und universellen Prinzipien, 

 in Bekräftigung des Artikels 26 der Erklärung, dem zu-
folge "die Bildung auf die volle Entfaltung der menschlichen 
Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den 
Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet" zu sein hat, 
sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen anderer ein-
schlägiger internationaler Menschenrechtsübereinkünfte, in 
denen die Ziele dieses Artikels zum Ausdruck kommen, 

 unter Hinweis darauf, dass der Menschenrechtserzie-
hung auf der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehalte-
nen Weltkonferenz über Menschenrechte große Bedeutung 
beigemessen wurde, 

_____________ 
411 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Argentinien, Armenien, 
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch, Belarus, Belize, 
Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bur-
kina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, De-
mokratische Republik Kongo, Dominikanische Republik, Dschibuti, 
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, 
Eritrea, Fidschi, Finnland, Frankreich, Ghana, Griechenland, Guate-
mala, Guinea, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Ita-
lien, Japan, Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, 
Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Lesotho, Lettland, Madagas-
kar, Malawi, Mali, Malta, Marokko, Mexiko, Mikronesien (Föderierte 
Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Ne-
pal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Norwegen, Österreich, 
Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Republik Korea, Repu-
blik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, San 
Marino, Senegal, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spa-
nien, Südafrika, Suriname, Swasiland, Thailand, Togo, Tschechische 
Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vene-
zuela, Vereinigte Republik Tansania und Zypern. 
412 Resolution 217 A (III). 
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 sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutio-
nen der Generalversammlung und der Menschenrechtskom-
mission betreffend die Dekade der Vereinten Nationen für 
Menschenrechtserziehung (1995-2004), 

 die Auffassung vertretend, dass die Menschenrechts-
erziehung ein wichtiges Mittel ist, um Diskriminierung auf 
Grund des Geschlechts zu beseitigen und durch die Förde-
rung und den Schutz der Menschenrechte der Frauen Chan-
cengleichheit zu gewährleisten, 

 in der Überzeugung, dass sich Frauen, Männer und 
Kinder nur dann voll als Menschen entfalten können, wenn 
ihnen alle ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten bewusst 
gemacht werden, 

 sowie in der Überzeugung, dass es bei der Menschen-
rechtserziehung um mehr gehen sollte als um die bloße Be-
reitstellung von Informationen und dass sie vielmehr ein um-
fassender, lebenslanger Prozess sein sollte, durch den die 
Menschen in allen Gesellschaften ungeachtet ihres Entwick-
lungsstands lernen, die Würde anderer zu achten, und dar-
über aufgeklärt werden, mit welchen Mitteln und Methoden 
diese Achtung in allen Gesellschaften gewährleistet werden 
kann, 

 in der Erwägung, dass die Menschenrechtserziehung 
für die Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten unverzichtbar ist und dass sorgfältig gestaltete Aus-
bildungs-, Bekanntmachungs- und Informationsprogramme 
als Katalysatoren für nationale, regionale und internationale 
Initiativen zur Förderung und zum Schutz der Menschen-
rechte und zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzun-
gen wirken können, 

 in der Überzeugung, dass die Menschenrechtserzie-
hung zu einem ganzheitlichen Entwicklungsbegriff beiträgt, 
der mit der Würde von Frauen und Männern aller Alters-
gruppen im Einklang steht und der die besonders schutzbe-
dürftigen Untergruppen der Gesellschaft, wie Kinder, Ju-
gendliche, ältere Menschen, indigene Bevölkerungsgruppen, 
Minderheiten, arme Menschen in den Städten und auf dem 
Land, Wanderarbeitnehmer, Flüchtlinge, Menschen mit 
HIV/Aids und behinderte Menschen, berücksichtigt, 

 erklärend, dass der Menschenrechtserziehung eine 
Schlüsselrolle dabei zukommt, auf Rassismus, Rassendis-
kriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz gegründete Einstellungen und Verhal-
tensweisen zu verändern und Toleranz und die Achtung der 
gesellschaftlichen Vielfalt zu fördern und dass sie in ent-
scheidender Weise zur Förderung, zur Verbreitung und zum 
Schutz der demokratischen Werte der Gerechtigkeit und 
Fairness beiträgt, die für die Verhütung und Bekämpfung der 
Ausbreitung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz 
unerlässlich sind, wie auf der vom 31. August bis 8. Sep-
tember 2001 in Durban (Südafrika) abgehaltenen Weltkonfe-
renz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz aner-
kannt wurde, 

 mit Genugtuung über die Abhaltung der Internationalen 
Beratungskonferenz über die Schulbildung im Zusammen-
hang mit Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Toleranz 
und Nichtdiskriminierung vom 23. bis 25. November 2001 
in Madrid,  

 sowie mit Genugtuung über die Anstrengungen, die 
Pädagogen und nichtstaatliche Organisationen in allen Teilen 
der Welt sowie zwischenstaatliche Organisationen, nament-
lich das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte, die Organisation der Vereinten Natio-
nen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, die Internationale 
Arbeitsorganisation, das Kinderhilfswerk der Vereinten Na-
tionen und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio-
nen, zur Förderung der Menschenrechtserziehung unterneh-
men, 

 in Anerkennung der unschätzbaren und kreativen Rolle, 
welche die nichtstaatlichen und die lokalen Organisationen 
der Gemeinwesen bei der Förderung und dem Schutz der 
Menschenrechte spielen, indem sie Informationen in der Öf-
fentlichkeit verbreiten und sich in der Menschenrechtserzie-
hung engagieren, insbesondere an der Basis sowie in abgele-
genen und ländlichen Gemeinwesen, 

 im Bewusstsein der möglichen Rolle, die der Privatsek-
tor sowohl durch die finanzielle Unterstützung der staatli-
chen und nichtstaatlichen Aktivitäten als auch durch eigene 
kreative Initiativen bei der Durchführung des Aktionsplans 
für die Dekade der Vereinten Nationen für Menschen-
rechtserziehung (1995-2004)413 und der Weltinformations-
kampagne über die Menschenrechte auf allen Gesellschafts-
ebenen übernehmen könnte,  

 in der Überzeugung, dass die Wirksamkeit der derzeit 
durchgeführten Tätigkeiten auf dem Gebiet der Menschen-
rechtserziehung und der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Ge-
biet der Menschenrechte durch eine bessere Koordinierung 
und Zusammenarbeit auf nationaler, regionaler und interna-
tionaler Ebene erhöht würde, 

 daran erinnernd, dass die Hohe Kommissarin der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte die Aufgabe hat, die 
einschlägigen Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeitspro-
gramme der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Men-
schenrechte zu koordinieren, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, 
die das Amt des Hohen Kommissars bisher unternommen 
hat, um den Informationsaustausch auf dem Gebiet der Men-
schenrechtserziehung durch den Aufbau einer Datenbank 
und die Sammlung von Materialien über die Menschen-
rechtserziehung zu verbessern und um über seine Internetsei-
te414, seine Veröffentlichungen und seine Programme für 
Außenbeziehungen Informationen über die Menschenrechte 
zu verbreiten,  

_____________ 
413 A/51/506/Add.1, Anhang. 
414 www.unhchr.ch. 
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 mit Genugtuung über die Initiative des Amtes des Ho-
hen Kommissars zum weiteren Ausbau des 1998 eingeleite-
ten Projekts "Gemeinsame Hilfe für Gemeinwesen", das Un-
terstützung aus freiwilligen Fonds erhält und Basisorganisa-
tionen und lokalen Organisationen, die praktische Arbeit auf 
dem Gebiet der Menschenrechte leisten, kleine Zuschüsse 
gewähren soll, 

 sowie mit Genugtuung über die sonstige Öffentlich-
keitsarbeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Men-
schenrechte, namentlich die Weltinformationskampagne 
über die Menschenrechte sowie die Durchführung und Wei-
terverfolgung der Erklärung und des Aktionsprogramms von 
Wien415, das Projekt "Wege zu einer Kultur des Friedens" 
der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur und den auf dem Weltbildungsforum 
verabschiedeten Rahmenaktionsplan von Dakar416, worin un-
ter anderem der Auftrag der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Bildung, Wissenschaft und Kultur erneut bestätigt 
wurde, die an dem Ziel der Bildung für alle mitwirkenden 
Partner zu koordinieren und ihre kollektive Dynamik bei der 
Sicherung einer hochwertigen Grundbildung zu erhalten, 

 anerkennend, wie wertvoll Informations- und Kommu-
nikationstechnologien in der Menschenrechtserziehung für 
die Förderung des Dialogs und des Verständnisses der Men-
schenrechte sind, und in diesem Zusammenhang unter ande-
rem erfreut über die Initiativen "CyberSchoolBus"417 und 
"Voices of Youth" des Kinderhilfswerks der Vereinten Na-
tionen418, 

 unter Hinweis auf die globale Halbzeitevaluierung der 
Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele der Dekade, die 
vom Amt des Hohen Kommissars in Zusammenarbeit mit al-
len anderen Hauptakteuren der Dekade durchgeführt und der 
Generalversammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung 
als Teil des entsprechenden Berichts der Hohen Kommissa-
rin vorgelegt wurde419, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht 
der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte über die Dekade der Vereinten Nationen für 
Menschenrechtserziehung (1995-2004) und über die Öffent-
lichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte420; 

 2. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, die 
Ausarbeitung umfassender, partizipatorischer und nachhalti-
ger einzelstaatlicher Strategien für die Menschenrechtserzie-
hung zu fördern und das Wissen über die Menschenrechte in 
seiner theoretischen Dimension und seiner praktischen An-
wendung als vorrangige Aufgabe in der Bildungspolitik zu 
verankern und zu stärken; 
_____________ 
415 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
416 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur, Final Report of the World Education Forum, Dakar, 
Senegal, 26–28 April 2000 (Paris 2000). 
417 Siehe www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/humanrights. 
418 Siehe www.unicef.org/voy. 
419 Siehe A/55/360. 
420 Siehe A/56/271. 

 3. begrüßt die Maßnahmen, die die Regierungen und 
die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen 
ergriffen haben, um den Aktionsplan für die Dekade der Ver-
einten Nationen für Menschenrechtserziehung (1995-
2004)413 durchzuführen und die Öffentlichkeitsarbeit auf 
dem Gebiet der Menschenrechte weiterzuentwickeln, wie in 
dem Bericht der Hohen Kommissarin ausgeführt; 

 4. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, wei-
ter zur Durchführung des Aktionsplans beizutragen, indem 
sie insbesondere 

 a) je nach den Gegebenheiten in dem jeweiligen 
Land die Einsetzung möglichst repräsentativer nationaler 
Komitees für Menschenrechtserziehung fördern, die für die 
Ausarbeitung umfassender, wirksamer und nachhaltiger ein-
zelstaatlicher Aktionspläne für die Menschenrechtserziehung 
und die Information auf dem Gebiet der Menschenrechte zu-
ständig sind, und dabei die Empfehlungen der globalen 
Halbzeitevaluierung der Dekade419 und die vom Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte erarbeiteten Leitlinien für einzelstaatliche Aktions-
pläne für die Menschenrechtserziehung421 berücksichtigen; 

 b) die nationalen und die lokalen nichtstaatlichen 
Organisationen sowie die lokalen Organisationen der Ge-
meinwesen zur Durchführung ihrer einzelstaatlichen Ak-
tionspläne ermutigen, sie dabei unterstützen und sie darin 
einbeziehen; 

 c) Kultur- und Bildungsprogramme einleiten und 
ausbauen, die auf die Bekämpfung des Rassismus, der Ras-
sendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und der damit 
zusammenhängenden Intoleranz abzielen, und indem sie 
Kampagnen zur Information der Öffentlichkeit sowie zielge-
richtete Ausbildungsprogramme auf dem Gebiet der Men-
schenrechte unterstützen und durchführen, wie auf der Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz 
hervorgehoben;  

 5. legt den Regierungen nahe, im Rahmen ihrer ein-
zelstaatlichen Aktionspläne für die Menschenrechtserzie-
hung Folgendes in Erwägung zu ziehen: 

 a) die Einrichtung der Öffentlichkeit zugänglicher 
Ressourcen- und Ausbildungszentren auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, die in der Lage sind, Forschung zu betrei-
ben und für eine geschlechtsspezifisch differenzierende 
Schulung von Ausbildern zu sorgen;  

 b) die Ausarbeitung, Zusammenstellung, Überset-
zung und Verbreitung von Materialien für die Erziehung und 
Ausbildung auf dem Gebiet der Menschenrechte; 

 c) die Veranstaltung von Kursen, Konferenzen, 
Fachtagungen und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Gewäh-
rung von Hilfe bei der Durchführung der von internationalen 
Stellen getragenen technischen Kooperationsprojekte zu 
_____________ 
421 A/52/469/Add.1 und Corr.1. 
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Gunsten der Menschenrechtserziehung und der Öffentlich-
keitsarbeit;  

 6. ermutigt die Staaten, in denen derartige der Öf-
fentlichkeit zugängliche nationale Ressourcen- und Ausbil-
dungszentren auf dem Gebiet der Menschenrechte bestehen, 
ihre Kapazitäten zur Unterstützung der internationalen, na-
tionalen, regionalen und lokalen Programme für Menschen-
rechtserziehung und Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet 
der Menschenrechte auszubauen; 

 7. fordert die Regierungen auf, im Einklang mit den 
Gegebenheiten in ihrem jeweiligen Land der Verbreitung der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte412, der Inter-
nationalen Menschenrechtspakte422 und anderer Rechtsakte 
auf dem Gebiet der Menschenrechte, von Material und Aus-
bildungshandbüchern im Zusammenhang mit den Men-
schenrechten, einschließlich Informationen über die Mecha-
nismen und Beschwerdeverfahren auf dem Gebiet der Men-
schenrechte, sowie der auf Grund der internationalen Men-
schenrechtsverträge vorgelegten Berichte der Vertragsstaaten 
in ihren jeweiligen Landes- und Lokalsprachen sowie den 
Sprachen indigener Bevölkerungsgruppen Vorrang einzuräu-
men und in diesen Sprachen über die praktischen Möglich-
keiten zu informieren und darüber aufzuklären, wie nationa-
le und internationale Institutionen und Verfahren genutzt 
werden können, um die wirksame Anwendung dieser 
Rechtsakte zu gewährleisten; 

 8. legt den Regierungen nahe, die von dem Amt des 
Hohen Kommissars im Rahmen des Aktionsplans unter-
nommenen Anstrengungen im Bereich der Aufklärung und 
der Öffentlichkeitsarbeit mittels freiwilliger Beiträge weiter 
zu unterstützen; 

 9. ersucht die Hohe Kommissarin, die Strategien im 
Hinblick auf die Menschenrechtserziehung und die Informa-
tion auf dem Gebiet der Menschenrechte innerhalb des Sy-
stems der Vereinten Nationen unter anderem in Zusammen-
arbeit mit der Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur auch künftig zu koordinieren 
und zu harmonisieren, namentlich auch die Durchführung 
des Aktionsplans, und dafür zu sorgen, dass beim Einsatz 
sowie bei der Zusammenstellung, der Verarbeitung, der 
Verwaltung und der Verteilung von Informations- und Auf-
klärungsmaterial zum Thema Menschenrechte, einschließ-
lich auf elektronischem Wege, ein Höchstmaß an Wirksam-
keit und Effizienz gewährleistet ist; 

 10. legt den Regierungen nahe, zum weiteren Ausbau 
der Internetseite des Amtes des Hohen Kommissars414 beizu-
tragen, insbesondere was die Verbreitung von Lehrmaterial 
und Unterrichtsmitteln für die Menschenrechtserziehung be-
trifft, sowie die Veröffentlichungen und die Außenbezie-
hungsprogramme des Amtes fortzusetzen und zu erweitern; 

_____________ 
422 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 

 11. legt dem Amt des Hohen Kommissars nahe, die 
einzelstaatlichen Kapazitäten für die Menschenrechtserzie-
hung und die Information auf dem Gebiet der Menschen-
rechte im Rahmen seines technischen Kooperationspro-
gramms auf dem Gebiet der Menschenrechte auch weiterhin 
zu unterstützen, so auch durch die Veranstaltung von Schu-
lungskursen, Initiativen für Aufklärungsarbeit innerhalb der 
eigenen Bezugsgruppe und die Erarbeitung zielgruppenspe-
zifischer Schulungsunterlagen für Fachkreise sowie durch 
die Verbreitung von Informationsmaterial über Menschen-
rechte als Bestandteil technischer Kooperationsprojekte, die 
Weiterentwicklung seiner Datenbanken und Ressourcen-
sammlung und die weitere Überwachung der Entwicklungen 
auf dem Gebiet der Menschenrechtserziehung; 

 12. fordert die Sekretariats-Hauptabteilung Presse 
und Information nachdrücklich auf, sich auch weiterhin der 
Informationszentren der Vereinten Nationen zu bedienen, 
damit grundlegendes Informations-, Nachschlage- und au-
diovisuelles Material über die Menschenrechte und Grund-
freiheiten, namentlich auch die auf Grund der internationa-
len Menschenrechtsübereinkünfte vorgelegten Berichte der 
Vertragsstaaten, in ihrem jeweiligen Tätigkeitsraum rechtzei-
tig zur Verteilung gelangt, und zu diesem Zweck sicherzu-
stellen, dass die Informationszentren über ausreichende 
Mengen dieser Unterlagen verfügen; 

 13. unterstreicht die Notwendigkeit einer engen Zu-
sammenarbeit zwischen dem Amt des Hohen Kommissars 
und der Hauptabteilung Presse und Information bei der 
Durchführung des Aktionsplans und der Weltinformations-
kampagne über Menschenrechte sowie die Notwendigkeit 
der Abstimmung ihrer Aktivitäten zur Verbreitung von In-
formationen über das humanitäre Völkerrecht mit denjeni-
gen anderer internationaler Organisationen, wie der Organi-
sation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur bei ihrem Projekt "Wege zu einer Kultur des Frie-
dens", dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und 
den zuständigen nichtstaatlichen Organisationen; 

 14. bittet die Sonderorganisationen und die in Be-
tracht kommenden Programme und Fonds der Vereinten Na-
tionen, im Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs 
weiter zur Durchführung des Aktionsplans und der Weltin-
formationskampagne beizutragen und dabei untereinander 
und mit dem Amt des Hohen Kommissars zusammenzuar-
beiten und ihre Tätigkeiten zu koordinieren; 

 15. ermutigt die zuständigen Organe, Stellen und Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen, alle Men-
schenrechtsorgane des Systems der Vereinten Nationen, na-
mentlich das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte und das Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen, alle Bediensteten 
und Amtsträger der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte ausbilden zu lassen; 

 16. legt den Menschenrechts-Vertragsorganen nahe, 
bei der Prüfung der Berichte der Vertragsstaaten das Haupt-
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gewicht auf deren Verpflichtungen im Hinblick auf die Men-
schenrechtserziehung zu legen und dies auch in ihren ab-
schließenden Bemerkungen zum Ausdruck zu bringen; 

 17. fordert die internationalen, regionalen und natio-
nalen nichtstaatlichen Organisationen und die zwischenstaat-
lichen Organisationen, insbesondere soweit sie sich mit Kin-
der-, Jugend-, Frauen-, Arbeits-, Entwicklungs-, Ernäh-
rungs-, Wohnungs-, Bildungs-, Gesundheitsfürsorge- und 
Umweltfragen befassen, sowie alle anderen für soziale Ge-
rechtigkeit eintretenden Gruppen, Menschenrechtsaktivisten, 
Pädagogen, religiösen Organisationen, den Privatsektor und 
die Medien auf, im Zuge der Verwirklichung des Aktions-
plans einzeln und in Zusammenarbeit mit dem Amt des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte 
konkrete schulische, außerschulische und informelle Aktivi-
täten, einschließlich kultureller Veranstaltungen, durchzu-
führen; 

 18. begrüßt in diesem Zusammenhang die Initiativen 
zur Einbeziehung von Vertretern der Zivilgesellschaft und 
der nichtstaatlichen Organisationen sowie von Kinder- und 
Jugendvertretern in die zu Weltkonferenzen, Gipfeltreffen 
und sonstigen Tagungen entsandten einzelstaatlichen Dele-
gationen sowie die Arbeit nichtstaatlicher Organisationen 
und zwischenstaatlicher Stellen im Hinblick auf die Veran-
staltung von Paralleltagungen nichtstaatlicher Organisatio-
nen und Jugendlicher als einen wichtigen Bestandteil der 
Menschenrechtserziehung;  

 19. ermutigt die Regierungen, die Regionalorganisa-
tionen, die zwischenstaatlichen und die nichtstaatlichen Or-
ganisationen, die mögliche Unterstützung und mögliche Bei-
träge zur Menschenrechtserziehung seitens aller in Betracht 
kommenden Partner zu erkunden, einschließlich des Privat-
sektors, der Entwicklungs-, Handels- und Finanzinstitutio-
nen sowie der Medien, und sich um ihre Zusammenarbeit 
bei der Ausarbeitung von Strategien zur Menschenrechtser-
ziehung zu bemühen; 

 20. ermutigt die Regionalorganisationen, Strategien 
für die weitere Verbreitung von Material über die Menschen-
rechtserziehung durch regionale Netzwerke zu entwickeln 
und regionalspezifische Programme auszuarbeiten, um die 
größtmögliche Beteiligung staatlicher oder nichtstaatlicher 
nationaler Stellen an Programmen zur Menschenrechtserzie-
hung zu erreichen; 

 21. legt den zwischenstaatlichen Organisationen na-
he, auf Ersuchen die Zusammenarbeit zwischen staatlichen 
Einrichtungen und nichtstaatlichen Organisationen auf ein-
zelstaatlicher Ebene zu unterstützen; 

 22. ersucht das Amt des Hohen Kommissars, das Pro-
jekt "Gemeinsame Hilfe für Gemeinwesen" weiter durchzu-
führen und dieses auszubauen sowie andere geeignete Mittel 
und Wege zu prüfen, wie die Tätigkeiten auf dem Gebiet der 
Menschenrechtserziehung, namentlich auch soweit sie von 
nichtstaatlichen Organisationen unternommen werden, un-
terstützt werden können; 

 23. ersucht die Hohe Kommissarin, diese Resolution 
allen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft sowie 
denjenigen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen zur Kenntnis zu bringen, die sich mit Menschen-
rechtserziehung und Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet 
der Menschenrechte befassen, und der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt 
"Menschenrechtsfragen" über den Stand der Verwirklichung 
der Ziele der Dekade Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 56/168 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)423. 

56/168. Umfassendes und integratives internationales 
Übereinkommen über die Förderung und den 
Schutz der Rechte und der Würde von Menschen 
mit Behinderungen 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen und der in den einschlägigen Rechts-
akten auf dem Gebiet der Menschenrechte enthaltenen Ver-
pflichtungen, 

 sowie in Bekräftigung dessen, dass in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte424 verkündet wird, dass alle 
Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren 
sind und ohne Unterschied, wie etwa nach Rasse, Hautfarbe, 
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger 
Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, 
Geburt oder sonstigem Status, Anspruch auf alle darin ver-
kündeten Rechte und Freiheiten haben, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 37/52 vom 3. De-
zember 1982, mit der sie das Weltaktionsprogramm für Be-
hinderte425 verabschiedet hat, ihre Resolution 48/96 vom 
20. Dezember 1993, in der sie die Rahmenbestimmungen für 
die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte verab-
schiedet hat, und ihre Resolution 54/121 vom 17. Dezember 
1999,  

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 2000/10 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 27. Juli 2000 über die wei-
tere Förderung der Chancengleichheit durch, für und mit 
Menschen mit Behinderungen sowie die weiteren einschlä-
gigen Resolutionen der Generalversammlung, des Wirt-
schafts- und Sozialrats und der Fachkommissionen des Ra-
tes, 
_____________ 
423 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Bangladesch, Bolivien, Brasilien, 
Chile, Costa Rica, Demokratische Republik Kongo, Dominikanische 
Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Iran (Islamische 
Republik), Jamaika, Jordanien, Kolumbien, Kongo, Kuba, Marokko, 
Mexiko, Nicaragua, Panama, Philippinen, Sierra Leone, Südafrika, Su-
riname und Uruguay. 
424 Resolution 217 A (III). 
425 A/37/351/Add.1 und Corr.1, Anhang, Abschnitt VIII, Empfehlung I 
(IV). 
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 in Bekräftigung der Ergebnisse der großen Konferen-
zen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen und der jewei-
ligen Überprüfung der Folgemaßnahmen, insbesondere in-
soweit sie sich auf die Förderung der Rechte und des Wohls 
von Behinderten auf gleichberechtigter und partizipatori-
scher Grundlage beziehen, 

 mit Befriedigung feststellend, dass die Förderung, Kon-
zipierung und Evaluierung der auf einzelstaatlicher, regiona-
ler und internationaler Ebene verfolgten Politiken, Pläne, 
Programme und Maßnahmen zur Förderung der Chancen-
gleichheit durch, für und mit Menschen mit Behinderungen 
maßgeblich von den Rahmenbestimmungen geprägt werden,  

 in dem Bewusstsein, dass die seit der Verabschiedung 
des Weltaktionsprogramms von den Regierungen, den Orga-
nen und den zuständigen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen und den nichtstaatlichen Organisationen 
unternommenen verschiedenen Anstrengungen zur Verstär-
kung der Zusammenarbeit und der Integration sowie zur 
stärkeren Sensibilisierung für Behindertenfragen nicht aus-
gereicht haben, um die volle und wirksame Chancengleich-
heit und Teilhabe der Menschen mit Behinderungen am wirt-
schaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Leben zu 
fördern,  

 ermutigt durch das zunehmende Interesse der interna-
tionalen Gemeinschaft an der weltweiten Förderung und 
dem Schutz der Rechte und der Würde von Menschen mit 
Behinderungen im Rahmen eines umfassenden und ganz-
heitlichen Konzepts, 

 in großer Sorge über die Benachteiligungen und Ge-
fährdungen, denen sich weltweit 600 Millionen Menschen 
mit Behinderungen gegenübersehen, und sich dessen be-
wusst, dass Fortschritte bei der Ausarbeitung eines interna-
tionalen Rechtsinstruments erzielt werden müssen, 

 in Erwartung der abschließenden Berichte des Sonder-
berichterstatters der Kommission für soziale Entwicklung 
über Behindertenfragen an diese Kommission sowie der Er-
gebnisse der gemäß Resolution 2000/51 der Menschen-
rechtskommission vom 25. April 2000426 gegenwärtig durch-
geführten Studie über die Angemessenheit der Rechtsin-
strumente im Hinblick auf den Schutz und die Überwachung 
der Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen, 

 unter Berücksichtigung der Empfehlung, die auf der 
vom 31. August bis 8. September 2001 in Durban (Südafri-
ka) abgehaltenen Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängende Intoleranz an die Generalversammlung erging, 
die Ausarbeitung eines umfassenden und integrativen inter-
nationalen Übereinkommens über die Förderung und den 
Schutz der Rechte und der Würde von Menschen mit Behin-
derungen zu erwägen, das insbesondere Bestimmungen ge-
_____________ 
426 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2000, 
Supplement No. 3 und Korrigendum (E/2000/23 und Corr.1), Kap. II, 
Abschnitt A. 

gen diskriminierende Praktiken und Behandlungen enthält, 
denen sie ausgesetzt sind427, 

 1. beschließt, einen allen Mitgliedstaaten und Beob-
achtern der Vereinten Nationen offen stehenden Ad-hoc-
Ausschuss einzurichten, der Vorschläge für ein umfassendes 
und integratives internationales Übereinkommen über die 
Förderung und den Schutz der Rechte und der Würde von 
Menschen mit Behinderungen prüfen soll, ausgehend von 
dem ganzheitlichen Ansatz, der bei Tätigkeiten in den Berei-
chen soziale Entwicklung, Menschenrechte und Nichtdis-
kriminierung verfolgt wird, unter Berücksichtigung der 
Empfehlungen der Menschenrechtskommission und der 
Kommission für soziale Entwicklung; 

 2. beschließt außerdem, dass der Ad-hoc-Ausschuss 
vor der siebenundfünfzigsten Tagung der Generalversamm-
lung zumindest eine zehn Werktage dauernde Tagung abhal-
ten wird;  

 3. bittet die Staaten, die zuständigen Organe und Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen, nament-
lich die zuständigen Menschenrechts-Vertragsorgane, die 
Regionalkommissionen, den Sonderberichterstatter der 
Kommission für soziale Entwicklung über Behindertenfra-
gen und die mit diesen Fragen befassten zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen, auf der Grundlage der 
Praxis der Vereinten Nationen Beiträge zu den Arbeiten zu 
leisten, mit denen der Ad-hoc-Ausschuss betraut ist;  

 4. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Aus-
schuss mit Unterstützung des Amtes des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte und der Abtei-
lung Sozialpolitik und Entwicklung der Sekretariats-Haupt-
abteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten vor 
seiner ersten Sitzung eine Zusammenstellung der bereits 
vorhandenen internationalen Rechtsinstrumente, Dokumente 
und Programme mit unmittelbarem oder mittelbarem Bezug 
auf die Situation von Menschen mit Behinderungen vorzule-
gen, einschließlich derjenigen, die aus Konferenzen, Gipfel-
treffen, Tagungen beziehungsweise internationalen oder re-
gionalen Seminaren hervorgegangen sind, die von den Ver-
einten Nationen sowie zwischenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen veranstaltet wurden;  

 5. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Ad-
hoc-Ausschuss die Ergebnisse der gemäß Resolution 
2000/51 der Menschenrechtskommission durchgeführten 
Studie sowie die abschließenden Berichte zur Verfügung zu 
stellen, die der Sonderberichterstatter der Kommission für 
soziale Entwicklung über Behindertenfragen dieser Kom-
mission vorlegen wird; 

 6. fordert die Staaten auf, in Zusammenarbeit mit 
den Regionalkommissionen, der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte, der Abteilung Sozi-
_____________ 
427 Siehe Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intolereanz, Ak-
tionsprogramm, Ziffer 180. 
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alpolitik und Entwicklung und dem Sonderberichterstatter 
der Kommission für soziale Entwicklung über Behinderten-
fragen Regionaltagungen oder -seminare abzuhalten, um 
durch Empfehlungen zum Inhalt und zu den praktischen 
Maßnahmen, die in dem internationalen Übereinkommen in 
Betracht gezogen werden sollen, zur Arbeit des Ad-hoc-
Ausschusses beizutragen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Aus-
schuss die erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung zu 
stellen, damit er seine Arbeit erledigen kann; 

 8. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene-
ralversammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung ei-
nen umfassenden Bericht über die von dem Ad-hoc-Aus-
schuss erzielten Fortschritte vorzulegen. 

RESOLUTION 56/169 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)428. 

56/169. Die Menschenrechtssituation in Kambodscha 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen, 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte429 und den 
Internationalen Menschenrechtspakten430 verankerten Zielen 
und Grundsätzen, 

 unter Hinweis auf das am 23. Oktober 1991 in Paris 
unterzeichnete Übereinkommen über eine umfassende politi-
sche Regelung des Kambodscha-Konflikts431, einschließlich 
des Teils III des Übereinkommens, der sich auf die Men-
schenrechte bezieht, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 55/95 vom 
4. Dezember 2000, Kenntnis nehmend von der Resolu-
tion 2001/82 der Menschenrechtskommission vom 25. April 
2001432 und ferner unter Hinweis auf die früheren einschlä-
gigen Resolutionen, 

 in der Erwägung, dass die tragische Geschichte Kam-
bodschas besondere Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Schutzes der Menschenrechte aller Menschen in Kambo-
dscha und zur Verhinderung der Rückkehr zu den Politiken 
und Verfahrensweisen der Vergangenheit erfordert, wie in 

_____________ 
428 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Australien, Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Ita-
lien, Japan, Kanada, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mo-
naco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Ru-
mänien, San Marino, Schweden, Spanien, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland und Vereinigte Staaten von Ame-
rika. 
429 Resolution 217 A (III). 
430 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
431 A/46/608-S/23177. 
432 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 

dem am 23. Oktober 1991 in Paris unterzeichneten Überein-
kommen verlangt wird, 

 in dem Wunsche, die internationale Gemeinschaft möge 
sich weiterhin bereit erklären, bei den Bestrebungen zur Un-
tersuchung der tragischen Geschichte Kambodschas behilf-
lich zu sein, namentlich was die Verantwortung für die von 
1975 bis 1979 unter dem Regime des Demokratischen Kam-
puchea begangenen Verbrechen gegen das Völkerrecht, wie 
Völkermordhandlungen und Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit, betrifft, 

 eingedenk des im Juni 1997 unterbreiteten Ersuchens 
der kambodschanischen Behörden um Hilfe bei der Ausein-
andersetzung mit den in der Vergangenheit erfolgten schwe-
ren Verstößen gegen das kambodschanische Recht und das 
Völkerrecht, des Schreibens des Generalsekretärs vom 
15. März 1999 an den Präsidenten der Generalversammlung 
und den Präsidenten des Sicherheitsrats433 und des diesem 
beigefügten Berichts der vom Generalsekretär eingesetzten 
Sachverständigengruppe sowie der zwischen der Regierung 
Kambodschas und dem Sekretariat der Vereinten Nationen 
geführten Gespräche über die Rechtsnormen und Verfahren, 
auf deren Grundlage die Führer der Roten Khmer, die die 
größte Verantwortung für die schwersten Menschenrechts-
verletzungen in den Jahren 1975 bis 1979 tragen, vor Ge-
richt zu bringen sind, 

 anerkennend, dass es ein legitimes Anliegen der Regie-
rung und des Volkes von Kambodscha ist, international ak-
zeptierte Grundsätze der Gerechtigkeit anzustreben und nach 
nationaler Aussöhnung zu trachten, 

 sowie anerkennend, dass die individuelle Verantwort-
lichkeit der Urheber schwerer Menschenrechtsverletzungen 
zentraler Bestandteil jedes wirksamen Rechtsbehelfs für die 
Opfer von Menschenrechtsverletzungen ist und ein Schlüs-
selelement darstellt, wenn es darum geht, ein faires und ge-
rechtes Justizsystem und letztendlich Aussöhnung und Stabi-
lität innerhalb eines Staates zu gewährleisten, 

 unter Begrüßung der Rolle, die die Hohe Kommissarin 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte nach wie vor bei 
der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte in Kam-
bodscha spielt, 

I 

Unterstützung durch die Vereinten Nationen 
und Kooperation 

 1. ersucht den Generalsekretär, der Regierung Kam-
bodschas über seinen Sonderbeauftragten für Menschenrech-
te in Kambodscha und in Zusammenarbeit mit dem Büro des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte in Kambodscha dabei behilflich zu sein, den Schutz 
der Menschenrechte aller Menschen in Kambodscha sicher-
zustellen und dafür zu sorgen, dass angemessene Ressourcen 
bereitgestellt werden, damit die operative Präsenz des Amtes 
_____________ 
433 A/53/850-S/1999/231. 
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des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte auch künftig in Kambodscha tätig sein kann, 
und den Sonderbeauftragten zu befähigen, seine Aufgaben 
auch künftig rasch wahrzunehmen; 

 2. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über die 
Rolle, die das Amt des Hohen Kommissars wahrnimmt, um 
der Regierung und dem Volk Kambodschas bei der Förde-
rung und dem Schutz der Menschenrechte behilflich zu sein, 
sowie die dabei erzielten Ergebnisse434; 

 3. begrüßt außerdem den Bericht des Sonderbeauf-
tragten435, spricht der Regierung Kambodschas ihre Aner-
kennung für ihre Offenheit und ihre Kooperationsbereit-
schaft während der Besuche des Sonderbeauftragten aus, 
legt der Regierung nahe, ihre Kooperation auf allen Regie-
rungsebenen fortzusetzen, unterstützt die Aufrufe der Regie-
rung und des Sonderbeauftragten zur Erhöhung der interna-
tionalen Unterstützung für Kambodscha sowie zur Fortset-
zung der Armutsminderungsmaßnahmen, spricht der interna-
tionalen Gemeinschaft ihre Anerkennung für das Interesse 
und die Unterstützung aus, die sie auf der am 12. und 13. Ju-
ni 2001 in Tokio abgehaltenen Tagung der Beratungsgruppe 
für Kambodscha bewiesen hat, und fordert die Geberländer 
und die anderen in Betracht kommenden Parteien auf, ihren 
Hilfszusagen und Verpflichtungen nachzukommen;  

 4. ersucht die Regierung Kambodschas, auch künf-
tig mit dem Amt des Hohen Kommissars zusammenzuarbei-
ten, um noch offene Fragen im Einklang mit den internatio-
nalen Normen zu lösen, damit beide Parteien die Vereinba-
rung über die Mandatsverlängerung des Büros des Hohen 
Kommissars in Kambodscha ohne weitere Verzögerung un-
terzeichnen können, nimmt mit Bedauern Kenntnis von den 
bisherigen Verzögerungen in dem Prozess und legt der Re-
gierung nahe, auch künftig mit dem Büro zusammenzuarbei-
ten; 

 5. stellt mit Genugtuung fest, dass der Generalsekre-
tär den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für ein Men-
schenrechtserziehungsprogramm in Kambodscha zur Finan-
zierung des in den Resolutionen der Generalversammlung 
und der Menschenrechtskommission festgelegten Aktivitä-
tenprogramms des Büros des Hohen Kommissars in Kam-
bodscha heranzieht, und bittet die Regierungen sowie zwi-
schenstaatliche und nichtstaatliche Organisationen, Stiftun-
gen und Einzelpersonen, die Entrichtung von Beiträgen an 
den Treuhandfonds zu erwägen; 

II 

Reform der Verwaltung, der Gesetzgebung 
und der Justiz 

 1. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den anhalten-
den Problemen hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit und der 
Funktionsfähigkeit der rechtsprechenden Gewalt, die unter 

_____________ 
434 A/56/230. 
435 Siehe A/56/209. 

anderem aus der Korruption, namentlich aus den Eingriffen 
der Exekutive in die Unabhängigkeit der rechtsprechenden 
Gewalt, erwachsen, begrüßt es, dass die Regierung Kambo-
dschas nach wie vor entschlossen ist, eine Justizreform 
durchzuführen, und fordert die Regierung nachdrücklich auf, 
weiter die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Unabhängigkeit, die Unparteilichkeit und die wirksame Tä-
tigkeit des Obersten Rates der Richterschaft sowie des ge-
samten Justizsystems zu fördern und die für die rechtspre-
chende Gewalt veranschlagten Mittel zu erhöhen, was unter 
anderem voraussichtlich zur Abnahme der Zahl der Fälle 
führen würde, in denen es zu einer übermäßigen Ausdeh-
nung der Untersuchungshaft kommt; 

 2. fordert die Regierung Kambodschas nachdrück-
lich auf, sich weiter um die baldige Verabschiedung der Ge-
setze und Regelwerke zu bemühen, die die wesentlichen Be-
standteile des grundlegenden rechtlichen Rahmens sind, ein-
schließlich des Entwurfs eines Richtergesetzes, eines Straf-
gesetzbuchs, einer Strafprozessordnung, eines neuen Zivil-
gesetzbuchs und einer Zivilprozessordnung, und weiterhin 
Anstrengungen zu unternehmen, um die Justizverwaltung zu 
reformieren und die Ausbildung der Richter und Rechtsan-
wälte zu verbessern, appelliert an die internationale Gemein-
schaft, der Regierung dabei behilflich zu sein, und begrüßt 
unter anderem den Entwurf des Wald- und des Fischereige-
setzes; 

 3. begrüßt den Erlass des Bodengesetzes, nimmt mit 
Besorgnis Kenntnis von den Problemen im Zusammenhang 
mit Grund und Boden, wozu der Landraub, Zwangsräumun-
gen und weitere Vertreibungen gehören, und legt der Regie-
rung Kambodschas eindringlich nahe, zur Lösung dieser 
Probleme weiter auf die Einführung eines wirksamen, effi-
zienten und transparenten Grundbuchsystems hinzuarbeiten, 
wie in dem Gesetz vorgesehen;  

 4. begrüßt außerdem die Anstrengungen der Regie-
rung Kambodschas zur Durchführung ihres Reformpro-
gramms, einschließlich der Annahme des Aktionsplans für 
gute Staatsführung, befürwortet die rechtzeitige und wirk-
same Umsetzung des Plans und appelliert an die internatio-
nale Gemeinschaft, der Regierung bei ihren diesbezüglichen 
Anstrengungen behilflich zu sein;  

 5. bekundet ihre ernste Besorgnis über die in Kam-
bodscha weiter vorherrschende Straflosigkeit, anerkennt die 
Entschlossenheit und die Anstrengungen der Regierung 
Kambodschas, dieses Problem anzugehen, fordert die Regie-
rung auf, mit besonderem Vorrang weitere Maßnahmen zu 
ergreifen, um nach Maßgabe eines ordnungsgemäßen Ver-
fahrens und im Einklang mit den internationalen Menschen-
rechtsnormen dringend gegen alle diejenigen zu ermitteln, 
die schwere Verbrechen, namentlich Menschenrechtsverlet-
zungen, begangen haben, und sie strafrechtlich zu verfolgen, 
und ermutigt die internationale Gemeinschaft, Mittel wie 
beispielsweise technische Hilfe oder Fachwissen bereitzu-
stellen, um so der Regierung dabei zu helfen, ihre Selbst-
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verpflichtung, die Täter vor Gericht zu stellen, besser zu er-
füllen; 

 6. begrüßt die Anstrengungen der Regierung Kam-
bodschas, ihre Streitkräfte zu demobilisieren, namentlich die 
Einleitung der ersten Phase des Demobilisierungspro-
gramms, ermutigt die Regierung, den Inhalt des Weißbuchs 
"Nationale Verteidigung" umzusetzen und weiter wirksame 
Reformen durchzuführen, darunter ein umfassendes Demo-
bilisierungsprogramm, das die Entwaffnung demobilisierter 
Soldaten auf der Grundlage der Erfahrungen aus einem Pi-
lotprojekt umfasst und das auf die Schaffung professioneller 
und unparteiischer Polizei- und Militärkräfte gerichtet ist, 
und bittet die internationale Gemeinschaft, der Regierung 
dabei auch weiterhin behilflich zu sein;  

 7. begrüßt außerdem den Erlass des Gesetzes über 
die Verwaltung und das Management der Gemeinden/Sang-
kat und des Gesetzes über die Wahl von Gemeinde-/Sangkat-
Räten sowie die für den 3. Februar 2002 anberaumten Wah-
len, fordert die Regierung Kambodschas, einschließlich auf 
lokaler und Provinzebene, mit allem Nachdruck auf, freie 
und faire Wahlen ohne Ausübung von Gewalt gegenüber ir-
gendeiner Partei abzuhalten, und ermutigt die internationale 
Gemeinschaft, die Regierung dabei zu unterstützen, fordert 
alle politischen Parteien mit allem Nachdruck auf, sich in 
demokratischer und friedlicher Weise an den Wahlen zu be-
teiligen, und begrüßt in dieser Hinsicht die Zustimmung der 
beiden Regierungsparteien zum Gewaltverzicht, fordert die 
Regierung nachdrücklich auf, jeden Fall von Gewalt und 
Einschüchterung gründlich zu untersuchen, und betont, wie 
wichtig unabhängige und transparente Wahlausschüsse auf 
Landes-, Provinz und Gemeindeebene sind;   

 8. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von den 
Bedingungen in den Gefängnissen Kambodschas, nimmt mit 
Interesse Kenntnis von einigen wichtigen Anstrengungen zur 
Verbesserung des Strafvollzugssystems, empfiehlt die weite-
re Gewährung internationaler Hilfe zur Verbesserung der 
materiellen Haftbedingungen und fordert die Regierung 
Kambodschas auf, weitere Maßnahmen zur Verbesserung 
der Haftbedingungen zu treffen, eine angemessene Gesund-
heitsversorgung für die Inhaftierten bereitzustellen, nament-
lich durch die Stärkung der von dem Amt für Gesundheit im 
Strafvollzug wahrgenommenen Koordinierungsfunktion ge-
genüber dem Gesundheitsministerium, den Provinzbehörden 
und den auf diesem Gebiet tätigen nichtstaatlichen Organisa-
tionen, und jede Form der Folter zu verhindern; 

III 

Menschenrechtsverletzungen und Gewalt 

 1. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die anhalten-
den Verletzungen der Menschenrechte, namentlich Folter, 
die übermäßige Ausdehnung der Untersuchungshaft, die 
Verletzung der Arbeitnehmerrechte, Zwangsräumungen so-
wie politische Gewalt, die Beteiligung der Polizei an Ge-
walttätigkeiten und den offensichtlich fehlenden Schutz vor 
Lynchmorden, wie in dem Bericht des Sonderbeauftragten 

beschrieben, stellt fest, dass die Regierung Kambodschas bei 
der Bewältigung dieser Probleme einige Fortschritte erzielt 
hat, und fordert die Regierung nachdrücklich auf, alle erfor-
derlichen Maßnahmen zu ergreifen, um diese Rechtsverlet-
zungen zu verhindern;  

 2. fordert nachdrücklich die Beendigung der gegen 
ethnische Minderheiten gerichteten Akte rassistischer Ge-
walt und Verunglimpfungen und fordert die Regierung 
Kambodschas außerdem nachdrücklich auf, alles zu tun, um 
derartige Gewaltakte zu verhindern und ihren Verpflichtun-
gen als Vertragsstaat des Internationalen Übereinkommens 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung436 
nachzukommen, namentlich indem sie um technische Hilfe 
ersucht; 

IV 

Instanz zur strafrechtlichen Verfolgung der 
Roten Khmer 

 1. erklärt erneut, dass die schwersten Menschen-
rechtsverletzungen in der jüngsten Geschichte Kambodschas 
von den Roten Khmer begangen wurden, und erkennt an, 
dass der endgültige Zusammenbruch der Roten Khmer und 
die laufenden Anstrengungen der Regierung Kambodschas 
den Weg für die Wiederherstellung des Friedens, der Stabili-
tät und der nationalen Aussöhnung in Kambodscha sowie für 
die Ermittlungen gegen die Führer der Roten Khmer und ih-
re Strafverfolgung geebnet haben;  

 2. begrüßt den Erlass des Gesetzes über die Einrich-
tung Außerordentlicher Kammern in den Gerichten Kambo-
dschas zur Verfolgung der in der Zeit des Demokratischen 
Kampuchea begangenen Verbrechen und nimmt mit Aner-
kennung Kenntnis von den allgemeinen Bestimmungen und 
dem Geltungsbereich des Gesetzes sowie von seinen Be-
stimmungen betreffend eine Rolle der Vereinten Nationen, 
ruft die Regierung Kambodschas auf, sicherzustellen, dass 
die hochrangigen Führer des Demokratischen Kampuchea 
sowie diejenigen, die die Hauptverantwortung für die Ver-
brechen und die schweren Verstöße gegen das kambodscha-
nische Strafrecht, das humanitäre Völkerrecht und das Völ-
kergewohnheitsrecht sowie die von Kambodscha anerkann-
ten internationalen Übereinkünfte tragen, im Einklang mit 
den international anerkannten Normen der Gerechtigkeit, der 
Fairness und ordnungsgemäßer Verfahren vor Gericht ge-
stellt werden, ermutigt die Regierung, in dieser Angelegen-
heit weiter mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, 
begrüßt die vom Sekretariat und der internationalen Gemein-
schaft unternommenen Anstrengungen, die Regierung in 
dieser Hinsicht zu unterstützen, fordert die Regierung und 
die Vereinten Nationen nachdrücklich auf, unverzüglich ein 
Abkommen zu schließen, damit die Außerordentlichen Kam-
mern rasch ihre Arbeit aufnehmen können, und appelliert an 
die internationale Gemeinschaft, dafür Unterstützung bereit-
zustellen, namentlich finanzielle und personelle Unterstüt-
zung für die Kammern; 
_____________ 
436 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
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V 

Schutz von Frauen und Kindern 

 1. begrüßt die Fortschritte, die bei der Verbesserung 
der Stellung der Frau erzielt wurden, und fordert die Regie-
rung Kambodschas nachdrücklich auf, geeignete Maßnah-
men zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau zu ergreifen, alle Formen der Gewalt gegen Frauen zu 
bekämpfen und alles zu tun, um ihren Verpflichtungen als 
Vertragspartei des Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau437 nachzukommen, na-
mentlich indem sie um technische Hilfe ersucht; 

 2. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von dem 
anhaltenden und zunehmenden Phänomen des Handels mit 
und der sexuellen Ausbeutung von Frauen und Kindern so-
wie von dem zunehmenden Auftreten von HIV/Aids und er-
sucht die Regierung Kambodschas, diese Probleme und ihre 
tieferen Ursachen umfassend anzugehen; 

 3. fordert die Regierung Kambodschas nachdrück-
lich auf, die Gesundheitsbedingungen für Kinder sowie ihren 
Zugang zu Bildung weiter zu verbessern, eine kostenlose 
und zugängliche Geburtenregistrierung anzubieten und zu 
fördern und ein wirksames und den internationalen Men-
schenrechtsnormen entsprechendes System der Jugend-
rechtspflege einzurichten, und bittet die internationale Ge-
meinschaft, der Regierung dabei weiter behilflich zu sein; 

 4. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von dem 
Problem der schlimmsten Formen der Kinderarbeit, fordert 
die Regierung Kambodschas auf, sofortige und wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Kinder unter anderem 
durch die Durchsetzung der kambodschanischen Gesetze 
über Kinderarbeit, der auf Kinder bezogenen arbeitsrechtli-
chen Bestimmungen und der rechtlichen Bestimmungen ge-
gen den Menschenhandel sowie durch die Strafverfolgung 
derjenigen, die gegen diese Gesetze verstoßen, vor wirt-
schaftlicher Ausbeutung und der Verrichtung jeder Arbeit zu 
schützen, die geeignet ist, sie Gefahren auszusetzen, ihre 
Bildung zu beeinträchtigen oder ihre Gesundheit, Sicherheit 
oder Moral zu schädigen, bittet die Internationale Arbeitsor-
ganisation, weiter die diesbezüglich erforderliche Unterstüt-
zung bereitzustellen, und legt der Regierung nahe, die Rati-
fikation des 1999 verabschiedeten Übereinkommens 
(Nr. 182) der Internationalen Arbeitsorganisation über das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit in Erwägung zu zie-
hen;  

VI 

Stärkung der Menschenrechte 

 1. ist sich dessen bewusst, wie wichtig die Men-
schenrechtserziehung und -ausbildung in Kambodscha ist, 
würdigt die Anstrengungen der Regierung Kambodschas, 

_____________ 
437Resolution 34/180, Anlage. 

des Amtes des Hohen Kommissars und der Zivilgesellschaft 
auf diesem Gebiet, befürwortet die weitere Stärkung und 
Verbreitung der Programme auf diesem Gebiet und bittet die 
internationale Gemeinschaft, diese Anstrengungen weiter zu 
unterstützen; 

 2. würdigt die entscheidende und wertvolle Rolle 
der nichtstaatlichen Organisationen in Kambodscha, unter 
anderem beim Aufbau der Zivilgesellschaft, und legt der 
Regierung Kambodschas nahe, den Schutz dieser Menschen-
rechtsorganisationen und ihrer Mitarbeiter sicherzustellen 
und auch weiterhin eng und kooperativ mit diesen Organisa-
tionen zusammenzuarbeiten, um die Menschenrechte in 
Kambodscha zu stärken und ihnen Geltung zu verschaffen, 
insbesondere im Vorfeld der Kommunalwahlen; 

 3. nimmt mit Interesse Kenntnis von der Tätigkeit 
des staatlichen kambodschanischen Menschenrechtsaus-
schusses, der Kommission der Nationalversammlung für 
Menschenrechte und die Entgegennahme von Beschwerden 
sowie der Senatskommission für Menschenrechte und die 
Entgegennahme von Beschwerden, betont, wie wichtig es 
ist, das Vertrauen in diese Institutionen weiter zu fördern und 
ihre Tätigkeiten zu verstärken, und bittet die internationale 
Gemeinschaft, diesbezüglich technische Hilfe zu leisten; 

 4. bestärkt die Regierung Kambodschas in ihren Be-
mühungen, einen unabhängigen innerstaatlichen Mechanis-
mus für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte 
einzurichten, der auf den Grundsätzen betreffend die Stel-
lung nationaler Institutionen zur Förderung und zum Schutz 
der Menschenrechte ("Pariser Grundsätze")438 beruhen und 
eng mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten soll, und er-
sucht das Amt des Hohen Kommissars, diese Bemühungen 
auch weiterhin durch Beratung und technische Hilfe zu un-
terstützen; 

 5. ersucht die Regierung Kambodschas, die Emp-
fehlungen der internationalen Menschenrechts-Vertragsorga-
ne betreffend die von der Regierung vorgelegten Berichte 
weiterzuverfolgen, fordert die Regierung auf, ihren Be-
richtspflichten gemäß allen internationalen Rechtsakten auf 
dem Gebiet der Menschenrechte nachzukommen, deren Ver-
tragspartei Kambodscha ist, und ersucht das Büro des Hohen 
Kommissars in Kambodscha, seine diesbezügliche Hilfe 
fortzusetzen; 

VII 

Landminen und Kleinwaffen 

 1. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis über die ver-
heerenden Folgen und die destabilisierenden Auswirkungen 
des Einsatzes von Antipersonenminen auf die kambodscha-
nische Gesellschaft, begrüßt die von der Regierung Kam-
bodschas bei der Räumung dieser Minen und bei den Pro-
grammen zur Hilfe für die Opfer und zur Aufklärung über 
die Minengefahr erzielten Fortschritte, ermutigt die Regie-

_____________ 
438 Siehe Resolution 48/134, Anlage. 
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rung, ihre diesbezüglichen Anstrengungen fortzusetzen, und 
würdigt die Geberländer und andere Akteure der internatio-
nalen Gemeinschaft für ihre Beiträge und ihre Hilfe bei der 
Minenbekämpfung; 

 2. bringt ihre Besorgnis über die hohe Zahl an 
Kleinwaffen zum Ausdruck, die nach wie vor in der Gesell-
schaft vorhanden sind, würdigt die Fortschritte der Regie-
rung Kambodschas bei der Auseinandersetzung mit Klein-
waffenfragen sowie die diesbezügliche Zusammenarbeit der 
internationalen Gemeinschaft und legt der Regierung nahe, 
bei den regionalen und internationalen Anstrengungen zur 
Verminderung der Zahl unerlaubter Kleinwaffen mitzuwir-
ken, namentlich bei der Durchführung der bestehenden Pro-
gramme;  

VIII 

Schlussfolgerung 

 1. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten, welche Rolle das Amt des Hohen 
Kommissars wahrnimmt, um der Regierung und dem Volk 
Kambodschas bei der Förderung und dem Schutz der Men-
schenrechte behilflich zu sein, welche Ergebnisse es hierbei 
erzielt hat und welche Empfehlungen der Sonderbeauftragte 
zu Fragen abgegeben hat, die zu seinem Auftrag gehören; 

 2. beschließt, ihre Behandlung der Menschenrechts-
situation in Kambodscha auf ihrer siebenundfünfzigsten Ta-
gung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" fortzusetzen. 

RESOLUTION 56/170 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109) 439. 

56/170. Schutz von Migranten 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/92 vom 4. De-
zember 2000, 

 in Anbetracht dessen, dass in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte440 verkündet wird, dass alle Men-
schen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind 
und ohne Unterschied, insbesondere nach Rasse, Hautfarbe 
oder nationaler Herkunft, Anspruch auf alle darin verkünde-
ten Rechte und Freiheiten haben, 

_____________ 
439 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Armenien, Äthiopien, 
Bangladesch, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Haiti, Honduras, Kap Verde, Kolumbien, Kuba, Lesotho, Marok-
ko, Mauritius, Mexiko, Mosambik, Nicaragua, Paraguay, Peru, Philip-
pinen, Portugal, Russische Föderation, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Togo, Tunesien, Türkei und Uruguay. 
440 Resolution 217 A (III). 

 in Bekräftigung der von der Weltkonferenz über Men-
schenrechte441, der Internationalen Konferenz über Bevölke-
rung und Entwicklung442, dem Weltgipfel für soziale Ent-
wicklung443 und der Vierten Weltfrauenkonferenz444 verab-
schiedeten Bestimmungen betreffend Migranten, 

 Kenntnis nehmend von der positiven Behandlung der 
Migrantenfrage auf der Weltkonferenz gegen Rassismus, 
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängende Intoleranz und in Anerkennung des wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Beitrags, den Migran-
ten in ihren Ziel- und Herkunftsländern leisten,  

 in Anbetracht des Berichts der Sonderberichterstatterin 
der Menschenrechtskommission über die Menschenrechte 
von Migranten445, 

 Kenntnis nehmend von den am 24. April 2001 von der 
Menschenrechtskommission verabschiedeten Resolutionen 
2001/52 über die Menschenrechte von Migranten und 
2001/56 über den Schutz von Migranten und ihren Fami-
lien446,  

 unter Hinweis auf ihre Resolution 40/144 vom 13. De-
zember 1985, mit der sie die Erklärung über die Menschen-
rechte von Personen, die nicht Staatsangehörige des Landes 
sind, in dem sie leben, billigte, 

 in Anerkennung des positiven Beitrags, den Migranten 
häufig leisten, namentlich dann, wenn sie sich schließlich in 
die Gesellschaft ihres Gastlands integrieren, 

 in Anbetracht dessen, dass Migranten sich häufig in ei-
ner verletzlichen Situation befinden, unter anderem, weil sie 
nicht in ihrem Herkunftsstaat sind und auf Grund der Unter-
schiede in Sprache, Bräuchen und Kultur Schwierigkeiten 
begegnen, sowie in Anbetracht der wirtschaftlichen und so-
zialen Schwierigkeiten und Hindernisse, die illegalen oder 
irregulären Migranten bei der Rückkehr in ihren Herkunfts-
staat im Wege stehen, 

 sowie in Anbetracht der Notwendigkeit eines zielge-
richteten, konsequenten Ansatzes gegenüber Migranten als 
einer konkreten schwächeren Gesellschaftsgruppe, insbe-
sondere gegenüber Frauen und Kindern unter den Migran-
ten, 
_____________ 
441 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
442 Siehe Report of the International Conference on Population and 
Development, Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Ver-
einten Nationen, Best.-Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
443 Siehe Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen, 
6.-12. März 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.166/9 vom 19. April 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I 
und II. 
444 Siehe Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Sep-
tember 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anla-
gen I und II. 
445 E/CN.4/2001/83 und Add.1. 
446 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
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 zutiefst besorgt über die in verschiedenen Teilen der 
Welt auftretenden Ausprägungen von Gewalt, Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und anderen gegen Migranten, insbe-
sondere Frauen und Kinder, gerichteten Formen von Diskri-
minierung sowie unmenschlicher und erniedrigender Be-
handlung, 

 betonend, wie wichtig es ist, dass Bedingungen ge-
schaffen und gefördert werden, die zu größerer Harmonie 
zwischen den Wanderarbeitnehmern und der übrigen Gesell-
schaft des Staates, in dem sie leben, führen, damit die in Tei-
len zahlreicher Gesellschaften immer häufiger von Einzel-
personen oder Gruppen gegen Migranten verübten Akte des 
Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit beseitigt werden, 

 erfreut über das wachsende Interesse der internationa-
len Gemeinschaft an dem wirksamen und umfassenden 
Schutz der Menschenrechte aller Migranten und unterstrei-
chend, dass weitere Anstrengungen unternommen werden 
müssen, um die Achtung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten aller Migranten sicherzustellen, 

 feststellend, dass die Staaten Anstrengungen unter-
nommen haben, um den internationalen Menschenhandel mit 
Migranten zu bestrafen und die Opfer dieser illegalen Tätig-
keit zu schützen, 

 Kenntnis nehmend von dem am 1. Oktober 1999 vom 
Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte abge-
gebenen Gutachten OC-16/99 betreffend "Das Recht auf In-
formation über konsularische Hilfe im Rahmen der Garanti-
en für ein ordnungsgemäßes Verfahren" im Falle von aus-
ländischen Staatsangehörigen, die von den Behörden eines 
Empfangsstaats inhaftiert worden sind,  

 1. begrüßt die in der Millenniums-Erklärung der 
Vereinten Nationen447 erneut eingegangene Verpflichtung, 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Achtung und den Schutz 
der Menschenrechte von Migranten, Wanderarbeitnehmern 
und ihren Familien zu gewährleisten, die in vielen Gesell-
schaften immer häufiger vorkommenden rassistischen und 
fremdenfeindlichen Handlungen zu beseitigen und in allen 
Gesellschaften größere Harmonie und Toleranz zu fördern; 

 2. ersucht alle Mitgliedstaaten, im Einklang mit ih-
rer jeweiligen Verfassungsordnung sowie der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte440 und den internationalen 
Übereinkünften, deren Vertragsparteien sie sind, namentlich 
den Internationalen Menschenrechtspakten448, dem Überein-
kommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe449, dem Interna-
tionalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung450, der Internationalen Konvention 
zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 

_____________ 
447 Siehe Resolution 55/2. 
448 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
449 Resolution 39/46, Anlage. 
450 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 

Familienangehörigen451, dem Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau452, dem 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes453 und den an-
deren anwendbaren internationalen Menschenrechtsüberein-
künften, die Menschenrechte aller Migranten wirksam zu 
fördern und zu schützen; 

 3. verurteilt nachdrücklich jede Form der Rassen-
diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit im Zusammen-
hang mit dem Zugang zu Arbeitsplätzen, beruflicher Ausbil-
dung, Wohnraum, Schulbildung, Gesundheits- und sozialen 
Diensten sowie anderen Diensten, die zur Nutzung durch die 
Öffentlichkeit bestimmt sind, und begrüßt die aktive Rolle 
der staatlichen und der nichtstaatlichen Organisationen bei 
der Bekämpfung des Rassismus und bei der Gewährung von 
Hilfe für die einzelnen Opfer rassistischer Handlungen, ein-
schließlich Migranten; 

 4. fordert alle Staaten auf, ihre Einwanderungspoli-
tik zu überprüfen und erforderlichenfalls zu ändern, um alle 
diskriminierenden Praktiken gegen Migranten zu beseitigen, 
und eine Spezialausbildung für richtliniengebende Staatsbe-
amte sowie Polizei-, Einwanderungs- und andere zuständige 
Beamte bereitzustellen, und unterstreicht damit, wie wichtig 
es ist, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um Bedingungen 
zu schaffen, die einer größeren Eintracht und vermehrter To-
leranz innerhalb der Gesellschaften förderlich sind; 

 5. erklärt erneut, dass alle Vertragsstaaten die all-
gemein anerkannten Menschenrechte von Migranten, insbe-
sondere von Frauen und Kindern, unabhängig von ihrem 
rechtlichen Status voll schützen und sie human behandeln 
müssen, insbesondere im Hinblick auf die Gewährung von 
Hilfe und Schutz; 

 6. erklärt erneut nachdrücklich, dass die Vertrags-
staaten verpflichtet sind, die uneingeschränkte Achtung und 
Einhaltung des Wiener Übereinkommens von 1963 über 
konsularische Beziehungen454 sicherzustellen, insbesondere 
im Hinblick auf das Recht ausländischer Staatsangehöriger, 
im Falle einer Inhaftierung unabhängig von ihrem Einwan-
derungsstatus mit einem Konsularbeamten ihres eigenen 
Staates zu verkehren, und die Pflicht des Staates, in dessen 
Hoheitsgebiet die Inhaftierung stattfindet, den ausländischen 
Staatsangehörigen von diesem Recht in Kenntnis zu setzen; 

 7. bekräftigt die Verantwortung der Regierungen für 
die Absicherung und den Schutz der Rechte von Migranten 
vor illegalen oder gewalttätigen Akten, insbesondere Akten 
der Rassendiskriminierung und Verbrechen, die von Einzel-
personen oder Gruppen aus rassistischen oder fremdenfeind-
lichen Motiven begangen werden, und fordert sie nach-
drücklich auf, die diesbezüglichen Maßnahmen zu verstär-
ken; 

_____________ 
451 Resolution 45/158, Anlage. 
452 Resolution 34/180, Anlage. 
453 Resolution 44/25, Anlage. 
454 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 596, Nr. 8638. 
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 8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, wirksame 
Maßnahmen zu verabschieden, um der willkürlichen Fest-
nahme und Inhaftierung von Migranten, so auch durch Ein-
zelpersonen oder Gruppen, ein Ende zu setzen; 

 9. bekundet ihre Unterstützung für die Tätigkeit der 
Sonderberichterstatterin der Menschenrechtskommission  
über die Menschenrechte von Migranten und ersucht sie, die 
in der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Durban455 
enthaltenen Empfehlungen bei der Wahrnehmung ihres Man-
dats, ihrer Aufgaben und ihrer Pflichten zu berücksichtigen;  

 10. legt den Mitgliedstaaten nahe, soweit nicht bereits 
geschehen, innerstaatliche Strafgesetze zur Bekämpfung des 
internationalen Menschenhandels mit Migranten zu erlassen, 
die insbesondere den Fällen von Menschenhandel Rechnung 
tragen sollen, die Migranten in Lebensgefahr bringen oder 
verschiedene Formen der Knechtschaft oder Ausbeutung, 
wie beispielsweise Schuldknechtschaft, sexuelle Ausbeutung 
oder Ausbeutung der Arbeitskraft, umfassen, und die inter-
nationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung dieses Men-
schenhandels zu verstärken; 

 11. legt allen Regierungen nahe, im Einklang mit den 
geltenden Rechtsvorschriften die etwaigen Hindernisse zu 
beseitigen, die den sicheren, uneingeschränkten und zügigen 
Transfer von Einkünften, Vermögenswerten und Ruhe-
standsgeldern von Migranten in ihr Herkunfts- oder jedes 
Drittland verhindern, und gegebenenfalls Maßnahmen zur 
Lösung aller sonstigen Probleme zu erwägen, die einen sol-
chen Transfer möglicherweise behindern; 

 12. begrüßt die von einigen Ländern verabschiedeten 
Einwanderungsprogramme, die Migranten die volle Integra-
tion in die Gastländer ermöglichen, die Familienzusammen-
führung erleichtern und ein harmonisches und tolerantes 
Umfeld fördern, und legt den Staaten nahe, die Möglichkeit 
der Annahme derartiger Programme in Erwägung zu ziehen; 

 13. fordert alle Staaten auf, die Menschenrechte von 
Migrantenkindern, insbesondere unbegleiteten Migranten-
kindern, zu schützen und dabei sicherzustellen, dass das 
Wohl der Kinder und ihre Wiedervereinigung mit den Eltern, 
sofern möglich und angebracht, mit höchstem Vorrang zu 
berücksichtigen sind, und legt den zuständigen Organen der 
Vereinten Nationen nahe, im Rahmen ihres jeweiligen Man-
dats der Lage von Migrantenkindern in allen Staaten beson-
dere Aufmerksamkeit zu widmen und bei Bedarf Empfeh-
lungen zur Verstärkung ihres Schutzes abzugeben; 

 14. vermerkt mit Genugtuung, dass der 18. Dezember 
zum Internationalen Tag der Migranten erklärt wurde und 
dass die Mitgliedstaaten und die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen gebeten wurden, diesen Tag 
zu begehen, indem sie unter anderem Informationen über die 
Menschenrechte und Grundfreiheiten von Migranten und ih-

_____________ 
455 Siehe Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz, 
Erklärung und Aktionsprogramm. 

rem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Beitrag zu ih-
ren Gast- und Heimatländern verbreiten, Erfahrungen aus-
tauschen und Maßnahmen konzipieren, um den Schutz der 
Migranten zu gewährleisten;  

 15. legt den Staaten nahe, sich an regionalen Dialo-
gen über Migrationsprobleme zu beteiligen, und bittet sie, 
gemeinsam mit Staaten anderer Regionen Programme zum 
Schutz der Rechte von Migranten zu konzipieren und durch-
zuführen; 

 16. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung unter dem 
Unterpunkt "Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer 
Ansätze zur besseren Gewährleistung der effektiven Aus-
übung der Menschenrechte und Grundfreiheiten" einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.  

RESOLUTION 56/171 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 72 Stimmen bei 49 Gegenstimmen und 46 Ent-
haltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583, Add.3, Ziffer 48)456: 
 Dafür: Albanien, Andorra, Australien, Bahamas, Barbados, Belgien, Be-
lize, Botsuana, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominica, 
Ecuador, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Ju-
goslawien, Kanada, Kiribati, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Marshallinseln, Mauritius, Mikronesien (Föderierte Staaten von), 
Monaco, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik 
Moldau, Rumänien, Salomonen, Samoa, San Marino, Schweden, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, St. Kitts und Nevis, Suriname, Trinidad und Tobago, 
Tschechische Republik, Tuvalu, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien 
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika. 
 Dagegen: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, 
Bahrain, Bangladesch, Belarus, Benin, Bhutan, Brunei Darussalam, China, 
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dschibu-
ti, Gambia, Guyana, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jordanien, 
Kasachstan, Katar, Komoren, Kongo, Kuba, Laotische Volksdemokratische 
Republik, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malaysia, Malediven, 
Mali, Marokko, Mauretanien, Myanmar, Oman, Pakistan, Russische Födera-
tion, Saudi-Arabien, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Syrische Arabische Republik, 
Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, 
Vietnam. 
 Enthaltungen: Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argenti-
nien, Äthiopien, Bolivien, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Côte d'Ivoire, 
Dominikanische Republik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eri-
trea, Gabun, Georgien, Ghana, Guinea, Jamaika, Kamerun, Kap Verde, Kenia, 
Kolumbien, Madagaskar, Malawi, Mexiko, Mosambik, Namibia, Nepal, Nigeria, 
Philippinen, Republik Korea, Ruanda, Sambia, Sierra Leone, Singapur,  
St. Lucia, Südafrika, Thailand, Togo, Uganda, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Ver-
einigte Arabische Emirate, Zypern.  

_____________ 
456 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Costa 
Rica, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Lettland, Liechtenstein, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Polen, Portugal, San Marino, Schweden, Spanien, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und 
Vereinigte Staaten von Amerika. 



 V. Resolutionen – Dritter Ausschuss 405 

 

 

56/171. Die Menschenrechtssituation in der Islamischen 
Republik Iran 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte457, den Interna-
tionalen Menschenrechtspakten458 und anderen internationa-
len Menschenrechtsübereinkünften, 

 erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten gehalten 
sind, die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern 
und zu schützen und ihren Verpflichtungen aus den ver-
schiedenen internationalen Übereinkünften auf diesem Ge-
biet nachzukommen, 

 eingedenk dessen, dass die Islamische Republik Iran 
Vertragspartei des Internationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte458, des Internationalen Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte458, des Interna-
tionalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung459 sowie des Übereinkommens über 
die Rechte des Kindes460 ist, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser 
Frage, zuletzt Resolution 55/114 vom 4. Dezember 2000, 
und Kenntnis nehmend von der Resolution 2001/17 der 
Menschenrechtskommission vom 20. April 2001461, 

 1. begrüßt 

 a) den Zwischenbericht des Sonderbeauftragten der 
Menschenrechtskommission für die Menschenrechtssituation 
in der Islamischen Republik Iran462; 

 b) die breite Beteiligung der Wahlberechtigten an 
den im Juni 2001 abgehaltenen Präsidentschaftswahlen, in 
der das wahre Bekenntnis des iranischen Volkes zu dem de-
mokratischen Prozess in der Islamischen Republik Iran zum 
Ausdruck kam; 

 c) die Berichte, nach denen bei der Registrierung 
von Geburten, Eheschließungen, Scheidungen oder Todes-
fällen Angaben zur Religion nicht mehr erforderlich sind; 

 d) die laut Berichten des Kinderhilfswerks der Ver-
einten Nationen und des Sonderbeauftragten positiven Ent-
wicklungen in Bezug auf die Situation der iranischen Kinder 
in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Jugendjustiz; 

 e) den sich in der Islamischen Republik Iran voll-
ziehenden Prozess der Rechtsreform und legt der Regierung 
der Islamischen Republik Iran nahe, diesen Prozess weiter-
zuführen;  
_____________ 
457 Resolution 217 A (III). 
458 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
459 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
460 Resolution 44/25, Anlage. 
461 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
462 Siehe A/56/278. 

 f) die Wiedereinsetzung der Majilis-Menschen-
rechtskommission und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, 
dass sie die auf die Verbesserung der Menschenrechtssitua-
tion in der Islamischen Republik Iran gerichtete Tätigkeit 
der Islamischen Menschenrechtskommission ergänzen wird;  

 g) die sich in der Gesellschaft und in den Medien 
vollziehende ernste öffentliche Debatte über die Berech-
tigung und den Nutzen öffentlicher Auspeitschungen und 
anderer harter Strafen; 

 h) die Anstrengungen der Regierung der Islamischen 
Republik Iran, eine große Zahl afghanischer Flüchtlinge auf-
zunehmen und für sie zu sorgen; 

 2. nimmt Kenntnis 

 a) von der Zusage der Regierung der Islamischen 
Republik Iran, die Achtung der Menschenrechte im Lande 
zu stärken und die Rechtsstaatlichkeit zu fördern; 

 b) von der Einschätzung des Sonderbeauftragten, 
dass einige Verbesserungen eingetreten sind, unter anderem 
in Bereichen wie der Bildung von Frauen; 

 c) von der Einrichtung des Nationalkomitees für die 
Förderung der Rechte religiöser Minderheiten und legt der 
Regierung der Islamischen Republik Iran nahe, sein Tätig-
werden zu beschleunigen;  

 3. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck 

 a) über die anhaltenden Menschenrechtsverletzun-
gen in der Islamischen Republik Iran; 

 b) über die Tatsache, dass die Regierung der Islami-
schen Republik Iran den Sonderbeauftragten seit 1996 nicht 
zu einem Besuch des Landes eingeladen hat; 

 c) über die fortwährende Verschlechterung der Si-
tuation in Bezug auf die Meinungsfreiheit und das Recht der 
freien Meinungsäußerung, insbesondere über die Angriffe 
auf die Pressefreiheit, die Inhaftierung von Journalisten und 
Parlamentariern, die gegen die Teilnehmer an der Berliner 
Konferenz oder ihrer Vorbereitung verhängten harten Stra-
fen463 und die scharfen Reaktionen auf Demonstrationen von 
Studenten, namentlich die Inhaftierung und Misshandlung 
von Teilnehmern; 

 d) über die wachsende Zahl von Hinrichtungen unter 
Missachtung der international anerkannten Schutzbestim-
mungen und beklagt insbesondere öffentliche und besonders 
grausame Hinrichtungen, wie beispielsweise durch Steini-
gung;   

 e) über die nach wie vor unbefriedigende Einhaltung 
der internationalen Normen der Rechtspflege, das Fehlen 
ordnungsgemäßer Verfahren und die Anwendung der Geset-
ze betreffend die nationale Sicherheit als Grundlage für die 
Verweigerung der Rechte des Einzelnen;  
_____________ 
463 Ebd, Ziffern 53-58; siehe auch E/CN.4/2001/39, Ziffern 88-94. 
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 f) über den Einsatz der Folter und anderer Formen 
grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Strafe, insbe-
sondere die Praxis der Amputation und die wachsende Zahl 
der öffentlichen Auspeitschungen; 

 g) über die systemische Diskriminierung von Frauen 
und Mädchen vor dem Gesetz und in der Praxis sowie über 
die jüngste Ablehnung von Rechtsvorschriften zur Anhe-
bung des Heiratsalters von Frauen;  

 h) über die anhaltende Diskriminierung der Ange-
hörigen von Minderheiten, insbesondere von Bahá'í, Chri-
sten, Juden und Sunniten; 

 i) über die nach wie vor bestehende Unklarheit in 
Bezug auf die Umstände verdächtiger Todesfälle und Tötun-
gen von Intellektuellen und politischen Aktivisten, die sich 
Ende 1998 und Anfang 1999 ereigneten;  

 4. fordert die Regierung der Islamischen Republik 
Iran auf, 

 a) ihren aus freien Stücken eingegangenen Ver-
pflichtungen aus den internationalen Menschenrechtspak-
ten458 und aus anderen internationalen Menschenrechtsüber-
einkünften nachzukommen und ihre Anstrengungen zur Fe-
stigung der Achtung vor den Menschenrechten und der 
Rechtsstaatlichkeit weiterzuführen;  

 b) weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die volle 
und gleichberechtigte Ausübung der Menschenrechte durch 
Frauen und Mädchen zu fördern und umfassende Bildungs-
programme zur Förderung der Rechte von Frauen durchzu-
führen; 

 c) die vom Ausschuss für die Rechte des Kindes ab-
gegebenen Empfehlungen464 vorrangig umzusetzen und die 
Ratifikation des Übereinkommens (Nr. 182) der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation über das Verbot und unverzügliche 
Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit in Erwägung zu ziehen; 

 d) alle Formen der Diskriminierung auf Grund der 
Religion oder der Zugehörigkeit zu einer Minderheit zu be-
seitigen und sich mit dieser Angelegenheit offen und unter 
voller Mitwirkung der Minderheiten selbst auseinander-
zusetzen und die Schlussfolgerungen und Empfehlungen des 
Sonderberichterstatters der Menschenrechtskommission über 
religiöse Intoleranz, sofern sie die Bahá'í und andere Min-
derheitengruppen betreffen465, vollinhaltlich umzusetzen, bis 
ihre volle Gleichberechtigung verwirklicht ist;   

 e) die uneingeschränkte Achtung des Rechts der 
freien Meinungsäußerung zu gewährleisten; 

 f) der Verhängung der Todesstrafe für Verbrechen, 
die von Personen unter 18 Jahren begangen wurden, ein En-
de zu setzen und sicherzustellen, dass die Todesstrafe nur 
wegen schwerster Verbrechen und nicht unter Missachtung 
der von ihr übernommenen Verpflichtungen aus dem Inter-
_____________ 
464 Siehe CRC/C/15/Add.123. 
465 Siehe E/CN.4/1996/95/Add.2. 

nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte458 
und der Schutzbestimmungen der Vereinten Nationen ver-
hängt wird, und dem Sonderbeauftragten entsprechende Sta-
tistiken zu dieser Frage zur Verfügung zu stellen; 

 g) alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um 
der Anwendung der Folter und anderer Formen grausamer, 
unmenschlicher und erniedrigender Behandlung und Stafe, 
insbesondere der Praxis der Amputation und der öffentlichen 
Auspeitschung, ein Ende zu setzen und sich tatkräftig um die 
Reform des Strafvollzugssystems zu bemühen; 

 h) zügig eine vollständige Justizreform durchzufüh-
ren, die Würde des Einzelnen zu garantieren und die volle 
Anwendung ordnungsgemäßer, fairer und transparenter Ver-
fahren durch eine unabhängige und unparteiische rechtspre-
chende Gewalt sicherzustellen und in diesem Zusammen-
hang die Achtung vor den Rechten der Verteidigung und die 
Billigkeit der Urteile in allen Fällen zu gewährleisten, so 
auch für Angehörige religiöser Minderheiten; 

 i) so bald wie möglich Rechtsvorschriften zu erlas-
sen, um sicherzustellen, dass niemand für die Ausübung sei-
ner politischen Freiheiten bestraft wird;  

 j) den Sonderbeauftragten zum Besuch des Landes 
einzuladen und voll mit ihm zusammenzuarbeiten, damit er 
insbesondere durch unmittelbare Kontakte mit allen Berei-
chen der Gesellschaft die Entwicklung der Menschenrechts-
situation im Land beobachten und den künftigen Bedarf, 
namentlich im Hinblick auf die technische Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Menschenrechte, evaluieren kann; 

 k) in naher Zukunft ihre Einladung an die Arbeits-
gruppe zur Frage des Verschwindenlassens von Personen, 
die Islamische Republik Iran zu besuchen, in die Tat umzu-
setzen und in Erwägung zu ziehen, andere zuständige thema-
tische Mechanismen zum Besuch des Landes einzuladen; 

 5. beschließt, die Prüfung der Menschenrechtssi-
tuation in der Islamischen Republik Iran, einschließlich der 
Situation der Bahá'í und anderer Minderheitengruppen, auf 
ihrer siebenundfünfzigsten Tagung unter dem Tagesord-
nungspunkt "Menschenrechtsfragen" fortzusetzen und dabei 
den weiteren Entwicklungen besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen und die zusätzlichen von der Menschenrechts-
kommission bereitgestellten Erkenntnisse zu berücksich-
tigen. 

RESOLUTION 56/172 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.3, Ziffer 48) 466. 

_____________ 
466 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und 
Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jordani-
en, Kanada, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mo-
naco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Polen, 
Portugal, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Slo-
wenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland und Vereinigte Staaten von 
Amerika. 
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56/172. Die Menschenrechtssituation in Teilen Südost-
europas 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte467, den Internationalen Menschenrechtspak-
ten468, dem Abkommen von 1951 über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge469 und dem dazugehörigen Protokoll von 
1967470, der Konvention über die Verhütung und Bestrafung 
des Völkermordes471, der Erklärung über die Rechte von 
Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehören472, der Erklärung über 
die Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskrimi-
nierung auf Grund der Religion oder der Überzeugung473, 
den Leitgrundsätzen betreffend Binnenvertreibungen474, den 
anerkannten humanitären Normen entsprechend den Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949475 und, in Bezug auf die 
Teilnehmerstaaten der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa, der Helsinki-Schlussakte vom 
1. August 1975,  

 eingedenk aller Resolutionen zu dieser Frage, insbe-
sondere der Resolution 2001/12 der Menschenrechtskom-
mission vom 18. April 2001476 und der Resolution 55/113 
der Generalversammlung vom 4. Dezember 2000 sowie aller 
Resolutionen und Erklärungen des Präsidenten des Sicher-
heitsrats, 

 unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 
1160 (1998) vom 31. März 1998, 1199 (1998) vom 
23. September 1998, 1203 (1998) vom 24. Oktober 1998, 
1239 (1999) vom 14. Mai 1999, 1244 (1999) vom 10. Juni 
1999 und die allgemeinen Grundsätze in der Anlage zu der 
letztgenannten Resolution, 1345 (2001) vom 21. März 2001, 
1367 (2001) vom 10. September 2001, alle früheren Resolu-
tionen der Generalversammlung zu diesem Thema sowie die 
am 24. März 1998 auf der vierundfünfzigsten Tagung der 
Menschenrechtskommission abgegebene Erklärung ihres 
Vorsitzenden477, die Resolutionen der Menschenrechtskom-
mission 1998/79 vom 22. April 1998478, 1999/2 vom 
13. April 1999479 und 2000/26 vom 18. April 2000480 und 
_____________ 
467 Resolution 217 A (III). 
468 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
469 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. 
470 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. 
471 Resolution 260 A (III). 
472 Resolution 47/135, Anlage. 
473 Siehe Resolution 36/55. 
474 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang. 
475 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 
476 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
477 Ebd., 1998, Supplement No. 3 (E/1998/23), Kap. III, Abschnitt E, 
Ziffer 28. 
478 Ebd., Kap. II, Abschnitt A. 
479 Ebd., 1999, Supplement No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
480 Ebd., 2000, Supplement No. 3 und Korrigendum (E/2000/23 und 
Corr.1), Kap. II, Abschnitt A. 

den Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte vom 27. September 1999 über die Men-
schenrechtssituation im Kosovo481 sowie Kenntnis nehmend 
von dem periodischen Bericht des Sonderbeauftragten der 
Menschenrechtskommission über die Menschenrechtssitua-
tion in Bosnien und Herzegowina und in der Bundesrepublik 
Jugoslawien vom 11. Oktober 2001482, 

 unterstreichend, dass alle Behörden in der Bundesre-
publik Jugoslawien und alle Parteien im Kosovo verpflichtet 
sind, bei der Durchführung der am 6. Mai 1999 verabschie-
deten Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrats und der ihr 
als Anlage beigefügten allgemeinen Grundsätze zur politi-
schen Lösung der Kosovo-Krise voll zusammenzuarbeiten, 
und mit Genugtuung über das am 5. November 2001 von der 
Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im 
Kosovo und der Regierung der Bundesrepublik Jugoslawien 
unterzeichnete Gemeinsame Dokument, 

 ihre volle Unterstützung für die Anstrengungen bekun-
dend, die zur vollen Erfüllung der in dem Allgemeinen 
Rahmenübereinkommen für den Frieden in Bosnien und 
Herzegowina und den dazugehörigen Anhängen (zusammen 
als "das Friedensübereinkommen" bezeichnet)483 enthaltenen 
Verpflichtungen unternommen werden, und diese Anstren-
gungen befürwortend, 

 1. betont, dass die Achtung aller Menschenrechte 
und Grundfreiheiten gewährleistet und alles getan werden 
muss, um den Prozess der Aussöhnung und der regionalen 
Zusammenarbeit zu fördern; 

 2. begrüßt alle von den Ländern der Region unter-
nommenen Anstrengungen, um die Auswirkungen vergan-
gener Konflikte zu überwinden, sowie die Anstrengungen 
der internationalen Gemeinschaft, mit deren Hilfe die Län-
der der Region bedeutende Fortschritte auf dem Weg zu 
Frieden und Stabilität erzielen konnten; 

 3. begrüßt außerdem die von allen Parteien in der 
Region unternommenen Schritte zur Einleitung und Auf-
rechterhaltung eines konstruktiven Dialogs mit ihren Nach-
barn, ein wesentliches Element der regionalen Stabilität, und 
fordert sie nachdrücklich auf, diese Anstrengungen fortzu-
setzen;  

 4. stellt fest, dass in Bezug auf die Menschenrechts-
situation in allen Staaten unterschiedliche Fortschritte erzielt 
wurden, dass in einigen Bereichen jedoch weitere Anstren-
gungen unternommen werden müssen; 

 5. nimmt Kenntnis von den in der Region erzielten 
Fortschritten und befürwortet weitere freie, faire, alle Seiten 
einschließende und demokratische Wahlen in der ganzen 
Region als wichtigen Bestandteil der Rechtsstaatlichkeit und 
der Förderung und des Schutzes der Menschenrechte; 
_____________ 
481 E/CN.4/2000/10. 
482 Siehe A/56/460. 
483 A/50/790-S/1995/999. 
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 6. fordert alle Parteien nachdrücklich auf, ethnische 
Gewalt und Intoleranz zu verurteilen und den Befürwortern 
oder Verursachern jeder Form von Gewalt im Einklang mit 
den international anerkannten Menschenrechtsnormen aktiv 
entgegenzutreten, um den Frieden und den Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten sicherzustellen, und legt 
den Parteien nahe, ihre Meinungsverschiedenheiten im Wege 
des Dialogs anzugehen;  

 7. fordert alle Behörden in der Region nachdrück-
lich auf, mit dem Internationalen Strafgerichtshof zur Ver-
folgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheits-
gebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht voll zusammen-
zuarbeiten und insbesondere ihrer Verpflichtung nachzu-
kommen, alle Personen, gegen die Anklage erhoben wurde, 
unverzüglich festzunehmen und in den Gewahrsam des Ge-
richtshofs zu überstellen, und Hilfeersuchen des Gerichts-
hofs betreffend den Zugang zu Informationen und Zeugen zu 
entsprechen;  

 8. betont, dass Menschenrechtsverletzungen, na-
mentlich Fälle willkürlicher Inhaftierungen, die fortdauernde 
Inhaftierung politischer Gefangener und Fälle der Diskrimi-
nierung auf Grund der ethnischen Herkunft, der Staatsange-
hörigkeit, der Sprache oder der Religion verhindert und be-
endet werden müssen; 

 9. betont außerdem, dass bei allen Fragen, die sich 
auf den Genuss der Menschenrechte auswirken, dauerhafte 
Fortschritte erzielt werden müssen, insbesondere bei der Ge-
setzesreform, der Straflosigkeit, dem Schutz aller Angehöri-
gen von Minderheiten und dem Kampf gegen die organisier-
te Kriminalität und den Menschenhandel; 

 10. betont, dass die Bemühungen verstärkt werden 
müssen, um die rasche und freiwillige Rückkehr und Ein-
gliederung von Flüchtlingen und Vertriebenen in Sicherheit 
und Würde zu fördern und herbeizuführen; 

 11. unterstreicht, wie wichtig stetige Anstrengungen 
zur Aufklärung des Schicksals der Vermissten sind, und legt 
allen Staaten und Parteien nahe, den Organisationen, die an 
diesen Anstrengungen beteiligt sind, Informationen zur Ver-
fügung zu stellen, namentlich durch den Suchmechanismus 
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, und mit Or-
ganisationen wie dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz und der Internationalen Kommission für Vermisste, 
die an den Anstrengungen zur Feststellung der Identität, des 
Aufenthalts und des Schicksals der Vermissten beteiligt sind, 
voll zusammenzuarbeiten;  

 12. legt der Hohen Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, dem Hohen Flüchtlingskommissar 
der Vereinten Nationen, der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa und dem Europarat nahe, ihre 
Zusammenarbeit in der Region zu verstärken, namentlich im 
Rahmen des Stabilitätspakts für Südosteuropa; 

 13. ermutigt die internationale Gemeinschaft, weiter 
freiwillige Beiträge zu leisten, um dem dringenden Bedarf 

zu entsprechen, der in der Region im Bereich der Menschen-
rechte und der humanitären Hilfe besteht; 

 14. begrüßt die Ernennung des Sonderbeauftragten 
der Menschenrechtskommission über die Menschenrechts-
situation in Bosnien und Herzegowina und in der Bundesre-
publik Jugoslawien und fordert alle Behörden und betroffe-
nen Parteien auf, mit dem Sonderbeauftragten bei seiner Tä-
tigkeit voll zu kooperieren. 

RESOLUTION 56/173 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 90 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 69 Ent-
haltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583, Add.3, Ziffer 48)484: 
 Dafür: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Bahamas, 
Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasi-
lien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominica, Domini-
kanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, 
El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Jamai-
ka, Japan, Jugoslawien, Kanada, Kasachstan, Kolumbien, Kroatien, Lettland, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malediven, Malta, Marshallinseln, Mauriti-
us, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neu-
guinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, 
Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Samoa, San Marino, Schwe-
den, Slowakei, Slowenien, Spanien, Suriname, Trinidad und Tobago, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, 
Zypern. 
 Dagegen: Iran (Islamische Republik), Ruanda, Uganda. 
 Enthaltungen: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und 
Barbuda, Äthiopien, Äquatorialguinea, Bahrain, Bangladesch, Benin, Bhutan, 
Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, China, Côte d'Ivoire, 
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dschibu-
ti, Eritrea, Gambia, Ghana, Guinea, Haiti, Indien, Indonesien, Jordanien, Kam-
bodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, 
Laotische Volksdemokratische Republik, Libanon, Libysch-Arabische Dscha-
mahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Mosam-
bik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Sambia, Sene-
gal, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, St. Lucia, Sudan, Südafrika, Syrische 
Arabische Republik, Thailand, Togo, Tschad, Tunesien, Vanuatu, Vereinigte 
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania. 

56/173. Die Menschenrechtssituation in der Demokra-
tischen Republik Kongo 

 Die Generalversammlung, 

 erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten verpflichtet 
sind, die in der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte485, den Internationa-
len Menschenrechtspakten486 und anderen anwendbaren 
_____________ 
484 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Ka-
nada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowe-
nien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland. 
485 Resolution 217 A (III). 
486 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
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Menschenrechtsübereinkünften aufgeführten Menschenrech-
te und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, 

 im Bewusstsein dessen, dass die Demokratische Repu-
blik Kongo Vertragspartei des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte486, des Internationalen 
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte486, 
des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Stra-
fe487, des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau488, des Internationalen Überein-
kommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimi-
nierung489, des Übereinkommens über die Rechte des Kin-
des490, der Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum 
Schutze der Kriegsopfer491und des dazugehörigen ersten Zu-
satzprotokolls von 1977492 sowie der Afrikanischen Charta 
der Menschenrechte und Rechte der Völker493 ist, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu die-
sem Thema, zuletzt Resolution 55/117 vom 4. Dezember 
2000, und diejenigen der Menschenrechtskommission sowie 
die Resolutionen des Sicherheitsrats 1304 (2000) vom 
16. Juni 2000, 1332 (2000) vom 14. Dezember 2000, 1341 
(2001) vom 22. Februar 2001, 1355 (2001) vom 15. Juni 
2001 und 1376 (2001) vom 9. November 2001,  

 sowie unter Hinweis auf die in Lusaka unterzeichnete 
Waffenruhevereinbarung494 sowie den Entflechtungsplan von 
Kampala495 und die Unterpläne von Harare betreffend die 
Entflechtung und Umdislozierung und mit Genugtuung über 
den Beschluss des Sicherheitsrats, den Beginn der Phase III 
der Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der 
Demokratischen Republik Kongo zu genehmigen,  

 besorgt über alle von den Konfliktparteien begangenen 
Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völ-
kerrechts im Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik 
Kongo, die in den Berichten des Sonderberichterstatters der 
Menschenrechtskommission über die Menschenrechtssitua-
tion in der Demokratischen Republik Kongo496 festgestellt 
werden, namentlich die Akte ethnischen Hasses und ethni-
scher Gewalt sowie die Aufstachelung dazu, 

 feststellend, dass die Förderung und der Schutz der 
Menschenrechte aller Menschen für die Herbeiführung von 
Stabilität und Sicherheit in der Region unerlässlich sind und 
zur Schaffung des Umfelds beitragen werden, das für die 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten der Region erforder-
lich ist, 
_____________ 
487 Resolution 39/46, Anlage. 
488 Resolution 34/180, Anlage. 
489 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
490 Resolution 44/25, Anlage. 
491 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 
492 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 
493 Ebd. Vol. 1520, Nr. 26363. 
494 S/1999/815, Anlage. 
495 Siehe S/2000/330 und Corr.1, Ziffern 21-28. 
496 A/56/327 und E/CN.4/2001/40/Add.1. 

 erneut ihre Unterstützung bekundend für die Fortset-
zung des interkongolesischen Dialogs, der die Zusammenar-
beit und volle Teilhabe aller kongolesischen Parteien erfor-
dert und daher einen Prozess darstellt, der von entscheiden-
der Bedeutung für die Zukunft der Demokratischen Republik 
Kongo und der gesamten Region ist, 

 anerkennend, dass die Präsenz der Frauen in dem Frie-
densprozess ausgeweitet und ihre volle Teilhabe daran si-
chergestellt werden muss, 

 unter Hinweis auf ihren Beschluss, die Sonderbericht-
erstatter der Menschenrechtskommission über die Men-
schenrechtssituation in der Demokratischen Republik Kongo 
beziehungsweise über außergerichtliche, summarische oder 
willkürliche Hinrichtungen sowie ein Mitglied der Arbeits-
gruppe zur Frage des Verschwindenlassens von Personen zu 
ersuchen, eine gemeinsame Ermittlungsmission in der De-
mokratischen Republik Kongo durchzuführen, jedoch be-
dauernd, dass die Sicherheitslage im Land eine solche Mis-
sion noch immer verhindert, 

 der Regierung der Demokratischen Republik Kongo 
nahe legend, ihre früher namentlich gegenüber der Hohen 
Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte 
eingegangene Verpflichtung zur Wiederherstellung und Re-
form des Justizsystems im Einklang mit den einschlägigen 
internationalen Übereinkünften einzuhalten und Verfahren 
gegen Zivilpersonen nicht mehr vor dem Militärgericht zu 
führen, 

 1. begrüßt 

 a) das Treffen zwischen dem Politischen Komitee 
für die Durchführung der Waffenruhevereinbarung von Lu-
saka und dem Sicherheitsrat am 9. November 2001 und for-
dert alle Parteien nachdrücklich auf, die erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um die Phase III der Dislozierung der 
Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der De-
mokratischen Republik Kongo durchzuführen; 

 b) die Berichte des Sonderberichterstatters der Men-
schenrechtskommission über die Menschenrechtssituation in 
der Demokratischen Republik Kongo496; 

 c) die Besuche, die der Sonderberichterstatter der 
Demokratischen Republik Kongo vom 11. bis 21. März 2001 
und vom 20. Juli bis 1. August 2001 abstattete, um die Situa-
tion im Land zu evaluieren;  

 d) die Abhaltung des Vorbereitungstreffens für den 
interkongolesischen Dialog vom 20. bis 24. August 2001 in 
Gaborone und die Unterzeichnung einer Verpflichtungser-
klärung durch alle Parteien, die die Freilassung aller aus 
Gewissensgründen inhaftierten Personen, den freien Güter- 
und Personenverkehr und den Schutz der Zivilbevölkerung 
vorsieht;  

 e) die effektive Freilassung mehrerer Menschen-
rechtsverteidiger durch die Regierung der Demokratischen 
Republik Kongo;  
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 f) die Verabschiedung des Gesetzes Nr. 001 vom 
17. Mai 2001 über politische Parteien durch die Regierung 
der Demokratischen Republik Kongo sowie das darin enthal-
tene Versprechen von Offenheit und Toleranz und bittet die 
Regierung, weiter auf diesem Weg voranzuschreiten und das 
Gesetz zu Gunsten aller politischen Richtungen in der De-
mokratischen Republik Kongo voll durchzusetzen;  

 g) die von dem Menschenrechts-Feldbüro in der 
Demokratischen Republik Kongo ergriffenen Maßnahmen 
und legt gleichzeitig der Regierung nahe, mit dem Büro zu 
kooperieren und die Zusammenarbeit weiter zu stärken;  

 h) die Erklärungen des Präsidenten der Demokrati-
schen Republik Kongo, die besagen, dass in Zukunft keine 
Kindersoldaten mehr rekrutiert werden, und in diesem Zu-
sammenhang die Ratifikation des Fakultativprotokolls zum 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend die 
Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten497 durch 
die Demokratische Republik Kongo und die von der Regie-
rung der Demokratischen Republik Kongo eingegangene 
Verpflichtung, mit den Organen der Vereinten Nationen und 
den nichtstaatlichen Organisationen zusammenzuarbeiten, 
um die Demobilisierung und Wiedereingliederung von Kin-
dersoldaten sicherzustellen, sowie die von der Regierung der 
Demokratischen Republik Kongo zu diesem Zweck ergriffe-
nen Maßnahmen und fordert die anderen Konfliktparteien 
auf, ebenso zu handeln; 

 i) die Freilassung und Rückführung von auf Grund 
ihrer ethnischen Herkunft gefährdeten Personen und Kriegs-
gefangenen, die unter der Schirmherrschaft des Internationa-
len Komitees vom Roten Kreuz in der Demokratischen Re-
publik Kongo im Einklang mit dem humanitären Völker-
recht durchgeführt wurde;  

 j) die fortdauernde Präsenz und breitere Dislozie-
rung der Mission der Organisation der Vereinten Nationen in 
der Demokratischen Republik Kongo mit dem Ziel, die 
Durchführung der Waffenruhevereinbarung von Lusaka zu 
unterstützen; 

 k) die Verpflichtungen, die der Präsident der Demo-
kratischen Republik Kongo insbesondere auf der siebenund-
fünfzigsten Tagung der Menschenrechtskommission hin-
sichtlich der Verbesserung der Menschenrechtssituation ein-
gegangen ist, und legt ihm nahe, diese Verpflichtungen in die 
Tat umzusetzen; 

 l) die Abhaltung der Nationalen Menschenrechts-
konferenz im Juni 2001 und bringt die Hoffnung zum Aus-
druck, dass ihre Ergebnisse zur Verbesserung der Menschen-
rechtssituation in der Demokratischen Republik Kongo füh-
ren werden; 

 m) die Zustimmung des Präsidenten der Demokrati-
schen Republik Kongo zu dem Plan des Sonderberichterstat-
ters, im Rahmen seines Mandats in den kommenden Mona-
ten eine erste gemeinsame Mission durchzuführen, um die 
_____________ 
497 Resolution 54/263, Anlage I. 

Massaker in der Provinz Südkivu und andere Greueltaten, 
auf die in dem jüngsten Bericht und den vorhergehenden Be-
richten des Sonderberichterstatters verwiesen wurde, zu un-
tersuchen, mit dem Ziel, die Verantwortlichen vor Gericht zu 
stellen und der Generalversammlung und der Menschen-
rechtskommission darüber Bericht zu erstatten, sowie das 
von den Rebellengruppen erklärte Einverständnis zu dieser 
Ermittlungsmission;  

 2. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck 

 a) über die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen 
im östlichen Teil des Landes und die schädlichen Auswir-
kungen des Konflikts auf die Menschenrechtssituation sowie 
seine schwerwiegenden Folgen für die Sicherheit und das 
Wohl der Zivilbevölkerung im gesamten Hoheitsgebiet der 
Demokratischen Republik Kongo, namentlich den Anstieg 
der Zahl der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, insbeson-
dere im östlichen Teil des Landes; 

 b) über die entgangene Gelegenheit für die Aufnah-
me des interkongolesischen Dialogs auf der am 15. Oktober 
2001 zu diesem Zweck in Addis Abeba abgehaltenen Ta-
gung, begrüßt jedoch die geplante Wiederaufnahme des Pro-
zesses in Südafrika; 

 c) über die Menschenrechtssituation in der Demo-
kratischen Republik Kongo, insbesondere in den Zonen, die 
von den Rebellengruppen beherrscht werden oder unter aus-
ländischer Besetzung stehen, und die anhaltenden Verletzun-
gen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts, 
namentlich die Greueltaten gegen die Zivilbevölkerung, die 
gewöhnlich völlig straflos bleiben, und betont in dieser Hin-
sicht, dass die Besatzungstruppen für die Menschenrechts-
verletzungen in den von ihnen kontrollierten Gebieten zur 
Verantwortung gezogen werden sollen. Sie verurteilt insbe-
sondere 

i)  alle Massaker und Greueltaten, die im gesamten 
Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik 
Kongo nach wie vor begangen werden, insbeson-
dere in den Gebieten, die von den bewaffneten 
Rebellen beherrscht werden oder unter ausländi-
scher Besetzung stehen, namentlich Bugobe, Nya-
tende, Kamisimbi, Lurhala, Nyangesi, Biambwe, 
Nbingi, Bunyatenge, Kaghumo, Banyuke, Kirima, 
Kalemié, Pweto, Rutshuru, Kibumba, Kimia Ki-
mia, Dungo Mulunga und Kasese Bolanga; 

ii)  die Fälle summarischer und willkürlicher Hinrich-
tungen, des Verschwindenlassens, der Folter, der 
willkürlichen Festnahme und Inhaftierung ohne 
Gerichtsverfahren, unter anderem von Journali-
sten, Oppositionspolitikern, Menschenrechtsver-
teidigern und Personen, die mit den Mechanismen 
der Vereinten Nationen zusammengearbeitet ha-
ben;  

 iii)  die zahlreichen Fälle von Vergewaltigung und se-
xueller Gewalt gegen Frauen und Kinder, nament-
lich als Mittel der Kriegsführung; 
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iv)  das Fortdauern der Rekrutierung und des Einsat-
zes von Kindersoldaten durch bewaffnete Kräfte 
und Gruppen, namentlich die Anwerbung und 
Entführung von Kindern im gesamten Hoheitsge-
biet der Demokratischen Republik Kongo, insbe-
sondere in Nord- und Südkivu sowie in der östli-
chen Provinz; 

v)  die Verhängung der Todesstrafe gegen Zivilper-
sonen nach Aburteilung durch das Militärgericht, 
womit die Demokratische Republik Kongo gegen 
ihre Verpflichtungen aus dem Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte486 ver-
stößt, sowie die von dem Gericht verhängten lan-
gen und willkürlichen Haftstrafen; 

vi)  die von der Kongolesischen Sammlungsbewe-
gung für die Demokratie/Goma vollstreckten To-
desstrafen und summarischen Hinrichtungen;  

 vii)  die wahllosen Angriffe auf die Zivilbevölkerung, 
namentlich auf Krankenhäuser in den Zonen, die 
von den Rebellen kontrolliert werden oder unter 
ausländischer Besetzung stehen; 

 d) über die Konflikte zwischen den ethnischen 
Gruppen der Hema und der Lendu in der Ostprovinz, wo be-
reits Tausende von Kongolesen getötet wurden und wo 
Uganda, das diese Zone de facto kontrolliert, dafür verant-
wortlich ist, die Achtung vor den Menschenrechten zu ge-
währleisten; 

 e) über die exzessive Ansammlung und Verbreitung 
von Kleinwaffen sowie die Verteilung und Verschiebung von 
Waffen in der Region und den unerlaubten Handel damit 
sowie ihre nachteiligen Auswirkungen auf die Menschen-
rechte; 

 f) über die Verletzungen des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung sowie der Meinungs-, Vereinigungs- und 
Versammlungsfreiheit im gesamten Hoheitsgebiet der De-
mokratischen Republik Kongo, insbesondere in den östli-
chen Landesteilen; 

 g) über die Drangsalierung und Verfolgung von 
Menschenrechtsverteidigern und anderen Angehörigen der 
Zivilgesellschaft; 

 h) über die Einschüchterungs- und Verfolgungshand-
lungen gegenüber Vertretern der Kirchen sowie die Tötung 
dieser Personen in den östlichen Landesteilen; 

 i) über die tiefe Unsicherheit, durch die die humani-
tären Organisationen ernsthaft dabei behindert werden, den 
Zugang zu den betroffenen Bevölkerungsgruppen sicherzu-
stellen, insbesondere in den Zonen, die von bewaffneten Re-
bellen beherrscht oder von ausländischen Kräften kontrol-
liert werden, und verurteilt die am 26. April 2001 in der Pro-
vinz Ituri erfolgte Tötung von sechs humanitären Helfern 
des Internationales Komitees vom Roten Kreuz, wofür die 
Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden müssen; 

 j) über die illegale Ausbeutung der natürlichen Res-
sourcen der Demokratischen Republik Kongo, verlangt, dass 
diese Ausbeutung aufhört, und betont, dass die natürlichen 
Ressourcen des Landes nicht zur Finanzierung des dortigen 
Konflikts genutzt werden dürfen; 

 3. fordert alle Konfliktparteien in der Demokrati-
schen Republik Kongo nachdrücklich auf, 

 a) die unverzügliche Wiederherstellung der Souve-
ränität und territorialen Unversehrtheit der Demokratischen 
Republik Kongo im Einklang mit der Waffenruhevereinba-
rung von Lusaka und den einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats zu ermöglichen; 

 b) die Waffenruhevereinbarung von Lusaka vollin-
haltlich durchzuführen; 

 c) jede militärische und logistische Unterstützung 
sowie jede strategische Zusammenarbeit mit den bewaffne-
ten Gruppen zu beenden, insbesondere mit denjenigen, die 
im östlichen Teil der Demokratischen Republik Kongo ope-
rieren; 

 d) alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Vor-
aussetzungen für weitere Treffen zu schaffen, damit im in-
terkongolesischen Dialog Fortschritte erzielt werden, wobei 
Gewicht darauf zu legen ist, die volle Teilhabe der Frauen an 
diesem Prozess zu gewährleisten;  

 e) die Menschenrechte zu schützen und das humani-
täre Völkerrecht zu achten, insbesondere, soweit auf sie an-
wendbar, die Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum 
Schutze der Kriegsopfer491, die dazugehörigen Zusatzproto-
kolle von 1977498, das Haager Abkommen vom 18. Oktober 
1907 betreffend die Gesetze und Gebräuche des Land-
kriegs499, die Konvention über die Verhütung und Bestrafung 
des Völkermordes500 sowie andere einschlägige Bestimmun-
gen des humanitären Völkerrechts, der internationalen Men-
schenrechte und des Flüchtlingsvölkerrechts, und insbeson-
dere die Rechte von Frauen und Kindern zu achten und die 
Sicherheit aller Zivilpersonen einschließlich Flüchtlingen 
und Binnenvertriebenen unabhängig von ihrer Herkunft si-
cherzustellen; 

 f) die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Perso-
nals der Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals 
sicherzustellen und den vollen, sicheren und ungehinderten 
Zugang der humanitären Helfer zu allen betroffenen Bevöl-
kerungsgruppen im gesamten Hoheitsgebiet der Demokrati-
schen Republik Kongo zu gewährleisten; 

 g) alle militärischen Aktivitäten in der Demokrati-
schen Republik Kongo einzustellen, die die in der Waffenru-
_____________ 
498 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. 
499 Siehe Carnegie Endowment for International Peace, The Hague 
Conventions and Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford 
University Press, 1915). 
500 Resolution 260 A (III). 
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hevereinbarung von Lusaka, dem Entflechtungsplan von 
Kampala, einschließlich der Unterpläne von Harare, und den 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats vorgesehene 
Waffenruhe brechen, und fordert alle ausländischen Kräfte 
nachdrücklich auf, sich unverzüglich aus dem Hoheitsgebiet 
der Demokratischen Republik Kongo zurückzuziehen;  

 h) der Rekrutierung und dem Einsatz von Kinder-
soldaten, die gegen die internationalen Menschenrechtsnor-
men verstoßen, unverzüglich ein Ende zu setzen und mit der 
Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der De-
mokratischen Republik Kongo, dem Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen, dem Sonderbeauftragten des Generalse-
kretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte sowie mit den 
humanitären Organisationen vorbehaltlos zu kooperieren, 
um die rasche Demobilisierung der Kindersoldaten sowie ih-
re Heimkehr und Rehabilitation sicherzustellen; 

 i) alle Maßnahmen zu definieren und durchzufüh-
ren, die erforderlich sind, um förderliche Bedingungen für 
die freiwillige Rückkehr aller Flüchtlinge und Vertriebenen 
in Sicherheit und Würde zu schaffen und ihre faire und 
rechtmäßige Behandlung zu gewährleisten; 

 j) den vollkommen freien und sicheren Zugang zu 
den von ihnen kontrollierten Zonen zu genehmigen, damit 
Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das inter-
nationale Recht der Menschenrechte untersucht werden kön-
nen; 

 k) voll mit der Nationalen Kommission zur Untersu-
chung der behaupteten Massaker an einer großen Zahl von 
Flüchtlingen und Vertriebenen in der Demokratischen Repu-
blik Kongo sowie in Bezug auf die Nachprüfung dieser Be-
hauptungen auch mit dem Generalsekretär und der Hohen 
Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte 
zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, dem Generalsekretär 
über die Nationale Kommission einen weiteren Zwischenbe-
richt über die diesbezüglichen Ermittlungen vorzulegen; 

 4. fordert die Regierung der Demokratischen Repu-
blik Kongo auf, gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um 

 a) ihre Verpflichtungen nach dem internationalen 
Recht der Menschenrechte voll zu erfüllen, die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, ihrer 
Verantwortung für den Schutz der Menschenrechte der Be-
völkerung in ihrem Hoheitsgebiet nachzukommen sowie ei-
ne führende Rolle bei den Bemühungen zu übernehmen, das 
Entstehen von Bedingungen zu verhindern, die weitere 
Ströme von Binnenvertriebenen und Flüchtlingen innerhalb 
der Demokratischen Republik Kongo und an ihren Grenzen 
auslösen könnten; 

 b) ihrer Selbstverpflichtung zur Reform und Wie-
derherstellung des Justizsystems, insbesondere ihrer erklär-
ten Absicht, die Todesstrafe schrittweise abzuschaffen, so-
wie zur Reform der Militärjustiz im Einklang mit den Be-
stimmungen des Internationalen Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte486 nachzukommen, und legt ihr gleichzei-

tig nahe, das geltende Moratorium für Hinrichtungen auf-
rechtzuerhalten;  

 c) der Straflosigkeit ein Ende zu setzen und in Erfül-
lung ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass diejenigen, 
die für Menschenrechtsverletzungen und schwerwiegende 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht verantwortlich 
sind, vor Gericht gestellt werden; 

 d) im Einklang mit ihren in der Waffenruhevereinba-
rung von Lusaka, insbesondere in den Artikeln betreffend 
den interkongolesischen Dialog, festgelegten Verpflichtun-
gen Bedingungen zu schaffen, die einen echten und alle Sei-
ten einschließenden Demokratisierungsprozess zulassen, der 
den Bestrebungen aller Menschen in dem Land voll ent-
spricht, und die administrativen Verfahren zu vollenden, die 
erforderlich sind, um Aktivitäten politischer Parteien zu er-
möglichen, sowie Vorbereitungen für die Abhaltung demo-
kratischer, freier und transparenter Wahlen zu treffen; 

 e) die volle Achtung der Meinungsfreiheit und des 
Rechts der freien Meinungsäußerung, namentlich der Presse-
freiheit in allen Arten von Massenmedien, sowie die Ver-
einigungs- und Versammlungsfreiheit zu gewährleisten; 

 f) die Beschränkungen aufzuheben, denen die Arbeit 
der nichtstaatlichen Organisationen immer noch unterliegt, 
und über die Menschenrechte aufzuklären, insbesondere 
durch eine stärkere Zusammenarbeit mit der Zivilgesell-
schaft, so auch allen Menschenrechtsorganisationen; 

 g) ihre Zusammenarbeit mit dem Menschenrechts-
Feldbüro in der Demokratischen Republik Kongo weiter zu 
erleichtern und auszubauen; 

 h) mit dem Internationalen Strafgerichtshof zur Ver-
folgung der Personen, die für Völkermord und andere 
schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Ho-
heitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 
31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer 
Staatsangehöriger, die für während desselben Zeitraums im 
Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord 
und andere derartige Verstöße verantwortlich sind, voll zu-
sammenzuarbeiten, damit alle, die für Völkermord, Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit und andere Verstöße gegen 
den gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 und des dazugehörigen Zusatzproto-
kolls II501 verantwortlich sind, im Einklang mit den interna-
tionalen Grundsätzen eines ordnungsgemäßen Verfahrens 
vor Gericht gestellt werden; 

 i) auch künftig die Schaffung der Voraussetzungen 
zu erleichtern, die für die Dislozierung der Mission der Or-
ganisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen 
Republik Kongo unter sicheren Bedingungen erforderlich 
sind, und die Sicherheit und Bewegungsfreiheit ihres Perso-
nals und des beigeordneten Personals zu garantieren; 

_____________ 
501 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1125, Nr. 17513. 
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 5. beschließt, 

 a) die Menschenrechtssituation in der Demokrati-
schen Republik Kongo weiter zu prüfen und den Sonderbe-
richterstatter zu ersuchen, der Generalversammlung auf ihrer 
siebenundfünfzigsten Tagung unter Einbeziehung einer 
Gleichstellungsperspektive Bericht zu erstatten; 

 b) die Sonderberichterstatter über die Menschen-
rechtssituation in der Demokratischen Republik Kongo be-
ziehungsweise über außergerichtliche, summarische oder 
willkürliche Hinrichtungen sowie ein Mitglied der Arbeits-
gruppe zur Frage des Verschwindenlassens von Personen zu 
ersuchen, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der Natio-
nalen Kommission zur Untersuchung der Menschenrechts-
verletzungen und der Verstöße gegen das humanitäre Völ-
kerrecht in der Demokratischen Republik Kongo (ehemals 
Zaire) zwischen 1996 und 1997, eine gemeinsame Mission 
durchzuführen, um alle im Hoheitsgebiet der Demokrati-
schen Republik Kongo verübten Massaker, insbesondere 
diejenigen in der Provinz Südkivu, sowie die anderen Greu-
eltaten zu untersuchen, die der Sonderberichterstatter in sei-
nem jüngsten Bericht und in den vorherigen Berichten über 
die Menschenrechtssituation in der Demokratischen Repu-
blik Kongo genannt hat, damit die Verantwortlichen vor Ge-
richt gestellt werden, und der Menschenrechtskommission 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung und der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten; 

 c) den Generalsekretär zu ersuchen, den Sonderbe-
richterstattern und der gemeinsamen Mission jede erforderli-
che Unterstützung zu gewähren, um ihnen die vollinhaltliche 
Erfüllung ihres Mandats zu ermöglichen; 

 d) die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte zu ersuchen, der gemeinsamen Mission 
die technischen Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, die sie 
zur Erfüllung ihres Mandats benötigt; 

 e) die internationale Gemeinschaft zu ersuchen, das 
Menschenrechts-Feldbüro in der Demokratischen Republik 
Kongo zu unterstützen, um es insbesondere in die Lage zu 
versetzen, 

i)  seine Beteiligung an technischen Kooperations-
programmen, Beratenden Diensten und Aktivitä-
ten zur Verankerung der Menschenrechte im öf-
fentlichen Bewusstsein auszuweiten, insbesonde-
re dadurch, dass es die Anstrengungen der Regie-
rung der Demokratischen Republik Kongo zur 
Stärkung des Justizsystems unterstützt;  

 ii)  seine Unterstützung für die nichtstaatlichen Orga-
nisationen, die die Menschenrechte in der Demo-
kratischen Republik Kongo verteidigen, zu ver-
stärken, die Zusammenarbeit mit ihnen fortzuset-
zen und auszubauen und die Aktivitäten der ge-
meinsamen Mission insbesondere durch finanziel-
le Unterstützung zu erleichtern. 

RESOLUTION 56/174 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 100 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 63 Ent-
haltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583, Add.3, Ziffer 48)502: 
 Dafür: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Armenien, Äthiopien, 
Australien, Bahamas, Barbados, Belgien, Belize, Bhutan, Bolivien, Bosnien 
und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Côte  
d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemali-
ge jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finn-
land, Frankreich, Gabun, Georgien, Grenada, Griechenland, Guatemala, Gu-
yana, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jugoslawien, 
Kanada, Kasachstan, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuwait, Lettland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malediven, Malta, Marshallinseln, Mauri-
tius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Nauru, 
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Panama, 
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik 
Moldau, Rumänien, Salomonen, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schwe-
den, Senegal, Seychellen, Slowakei, Slowenien, Spanien, Suriname, Trinidad 
und Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten 
von Amerika, Zypern. 
 Dagegen: Libysch-Arabische Dschamahirija, Sudan. 
 Enthaltungen: Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Äquatorialgui-
nea, Aserbaidschan, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Benin, Brunei Darussa-
lam, Burkina Faso, Burundi, China, Demokratische Republik Kongo, Demokra-
tische Volksrepublik Korea, Dominica, Dschibuti, Eritrea, Gambia, Ghana, Gui-
nea, Haiti, Indien, Indonesien, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, 
Katar, Kenia, Kongo, Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, Libanon, 
Madagaskar, Malaysia, Mali, Mauretanien, Mosambik, Myanmar, Namibia, Ne-
pal, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Sambia, 
Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Syrische Arabische 
Republik, Thailand, Togo, Tunesien, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte 
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 

56/174. Die Menschenrechtssituation in Irak 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte503, den Interna-
tionalen Menschenrechtspakten504 und anderen Menschen-
rechtsübereinkünften, 

 erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten gehalten 
sind, die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern 
und zu schützen und ihren Verpflichtungen aus den ver-
schiedenen internationalen Übereinkünften auf diesem Ge-
biet nachzukommen, 

 eingedenk dessen, dass Irak Vertragspartei der Interna-
tionalen Menschenrechtspakte und anderer internationaler 

_____________ 
502 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Australien, Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kuwait, Lettland, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Polen, Portugal, San Marino, Schweden, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland und Vereinigte Staaten von Amerika. 
503 Resolution 217 A (III). 
504 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
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Menschenrechtsübereinkünfte sowie der Genfer Abkommen 
vom 12. August 1949 zum Schutze der Kriegsopfer505 ist, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen und die-
jenigen der Menschenrechtskommission zu dieser Frage so-
wie Kenntnis nehmend von der jüngsten diesbezüglichen 
Resolution, nämlich der Kommissionsresolution 2001/14 
vom 18. April 2001506, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 686 (1991) des 
Sicherheitsrats vom 2. März 1991, in der der Rat Irak auf-
forderte, alle Kuwaiter und Staatsangehörigen anderer Staa-
ten freizulassen, die sich möglicherweise noch immer in 
Haft befinden, auf die Ratsresolutionen 687 (1991) vom 
3. April 1991 und 688 (1991) vom 5. April 1991, in der der 
Rat verlangte, dass Irak die Unterdrückung der irakischen 
Zivilbevölkerung einstellt, und darauf bestand, dass Irak mit 
den humanitären Organisationen zusammenarbeitet und dass 
die Menschenrechte aller irakischen Bürger geachtet werden, 
auf die Ratsresolutionen 986 (1995) vom 14. April 1995, 
1111 (1997) vom 4. Juni 1997, 1129 (1997) vom 12. Sep-
tember 1997, 1143 (1997) vom 4. Dezember 1997, 1153 
(1998) vom 20. Februar 1998, 1175 (1998) vom 19. Juni 
1998, 1210 (1998) vom 24. November 1998, 1242 (1999) 
vom 21. Mai 1999, 1266 (1999) vom 4. Oktober 1999, 1281 
(1999) vom 10. Dezember 1999, 1302 (2000) vom 8. Juni 
2000, 1330 (2000) vom 5. Dezember 2000, 1352 (2001) 
vom 1. Juni 2001 und 1360 (2001) vom 3. Juli 2001, mit de-
nen der Rat die Staaten ermächtigte, die Einfuhr irakischen 
Erdöls zu gestatten, um Irak den Ankauf humanitärer Hilfs-
güter zu ermöglichen, sowie auf die Ratsresolution 1284 
(1999) vom 17. Dezember 1999, mit der der Rat im Rahmen 
eines umfassenden Konzepts für die Situation in Irak unter 
anderem die Obergrenze für die zulässigen Einfuhren von 
irakischem Erdöl aufhob, um die für den Ankauf humanitä-
rer Hilfsgüter verfügbaren Einnahmen zu erhöhen, neue Be-
stimmungen und Verfahren festlegte, die die Durchführung 
des humanitären Programms verbessern und weitere Fort-
schritte bei der Deckung der humanitären Bedürfnisse der 
irakischen Bevölkerung herbeiführen sollen, und erneut er-
klärte, dass Irak gehalten ist, wie in Ziffer 30 der Ratsresolu-
tion 687 (1991) erwähnt, die Repatriierung aller Staatsange-
hörigen Kuwaits und dritter Staaten zu erleichtern, 

 Kenntnis nehmend von den Schlussbemerkungen des 
Menschenrechtsausschusses507, des Ausschusses für die Be-
seitigung der Rassendiskriminierung508, des Ausschusses für 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte509, des Aus-

_____________ 
505 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 
506 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
507 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste 
Tagung, Beilage 40 (A/53/40), Bd. I., Ziffern 90-111. 
508 Ebd., Vierundfünfzigste Tagung, Beilage 18 (A/54/18), Ziffern 337-
361. 
509 Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supple-
ment No. 2 (E/1998/22), Ziffern 245-283. 

schusses für die Rechte des Kindes510 und des Ausschusses 
für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau511 zu den 
jüngsten ihnen von Irak vorgelegten Berichten, in denen die-
se Organe zur Überwachung der Vertragseinhaltung auf ein 
breites Spektrum von Menschenrechtsproblemen verweisen 
und die Auffassung vertreten, dass die Regierung Iraks nach 
wie vor durch ihre vertraglichen Verpflichtungen gebunden 
ist, und gleichzeitig auf die negativen Auswirkungen von 
Sanktionen auf das tägliche Leben der Bevölkerung, na-
mentlich der Frauen und Kinder, hinweisend, 

 erneut erklärend, dass es der Regierung Iraks obliegt, 
das Wohl ihrer gesamten Bevölkerung und die volle Aus-
übung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten zu gewähr-
leisten, besorgt über die schlimme Situation in Irak, die sich 
auf die Bevölkerung, insbesondere die Kinder, auswirkt, wie 
aus den Berichten mehrerer Menschenrechts-Vertragsorgane 
der Vereinten Nationen hervorgeht, und an alle Betreffenden 
appellierend, ihre wechselseitigen Verpflichtungen hinsicht-
lich der Verwaltung des vom Sicherheitsrat mit seiner Reso-
lution 986 (1995) eingerichteten humanitären Programms zu 
erfüllen, 

 1. begrüßt den Bericht des Sonderberichterstatters 
der Menschenrechtskommission über die Menschenrechtssi-
tuation in Irak512 und die darin enthaltenen Bemerkungen, 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen; 

 2. stellt mit Bestürzung fest, dass sich die Menschen-
rechtssituation im Lande nicht verbessert hat; 

 3. verurteilt entschieden 

 a) die systematischen, weit verbreiteten und äußerst 
schweren Verletzungen der Menschenrechte und des huma-
nitären Völkerrechts durch die Regierung Iraks, die zu einem 
generellen Zustand der Repression und der Unterdrückung 
geführt haben, der durch breit angelegte Diskriminierung 
und weit verbreiteten Terror aufrechterhalten wird; 

 b) die Unterdrückung der Gedankenfreiheit, des 
Rechts der freien Meinungsäußerung und der Informations-, 
Vereinigungs-, Versammlungs- und Bewegungsfreiheit aus 
Angst vor Festnahme, Freiheitsstrafe, Hinrichtung, Vertrei-
bung, Zerstörung von Häusern und anderen Strafmaßnah-
men; 

 c) die Unterdrückung jeglicher Art von Opposition, 
insbesondere die Drangsalierung, Einschüchterung und Be-
drohung von im Ausland lebenden irakischen Oppositionel-
len und ihren Familienangehörigen; 

 d) den weit verbreiteten Einsatz der Todesstrafe in 
Missachtung der Bestimmungen des Internationalen Paktes 

_____________ 
510 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste 
Tagung, Beilage 41 (A/55/41), Ziffern 304-333. 
511 Ebd., Beilage 38 (A/55/38), zweiter Teil, Kap. IV, Abschnitt B, Zif-
fern 166-210.  
512 Siehe A/56/340. 
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über bürgerliche und politische Rechte504 und der Schutzbe-
stimmungen der Vereinten Nationen; 

 e) die summarischen und willkürlichen Hinrichtun-
gen, namentlich die politischen Morde und die nach wie vor 
praktizierte sogenannte Leerung der Gefängnisse, den Ein-
satz der Vergewaltigung als politisches Instrument sowie das 
Verschwindenlassen von Personen, die routinemäßige Praxis 
der willkürlichen Festnahme und Inhaftnahme und die sy-
stematische und routinemäßige Nichtgewährleistung eines 
ordnungsgemäßen Verfahrens und der Rechtsstaatlichkeit; 

 f) die weit verbreitete, systematische Folter sowie 
die Beibehaltung von Verfügungen, die grausame und un-
menschliche Strafen zur Ahndung von Straftaten vorschrei-
ben; 

 4. fordert die Regierung Iraks auf, 

 a) den von ihr aus freien Stücken eingegangenen 
Verpflichtungen aus den internationalen Menschenrechtsver-
trägen und dem humanitären Völkerrecht nachzukommen 
und die Rechte aller in ihrem Hoheitsgebiet befindlichen und 
ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen, ungeachtet ih-
rer Herkunft, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihres Ge-
schlechts oder ihrer Religion, zu achten und zu gewährlei-
sten; 

 b) allen summarischen und willkürlichen Hinrich-
tungen ein Ende zu setzen und sicherzustellen, dass die To-
desstrafe nur für die schwersten Verbrechen und unter Be-
achtung der Verpflichtungen nach dem Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte und den Schutzbe-
stimmungen der Vereinten Nationen verhängt wird; 

 c) das Vorgehen ihrer Streit- und Sicherheitskräfte 
mit den Normen des Völkerrechts, insbesondere denen des 
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rech-
te, in Einklang zu bringen; 

 d) mit den Menschenrechtsmechanismen der Verein-
ten Nationen zusammenzuarbeiten, insbesondere indem sie 
den Sonderberichterstatter zu einem Besuch des Landes ein-
lädt und die Stationierung von Menschenrechtsbeobachtern 
in ganz Irak im Einklang mit den einschlägigen Resolutio-
nen der Generalversammlung und der Menschenrechtskom-
mission gestattet; 

 e) die Unabhängigkeit der Rechtsprechung herzu-
stellen und alle Gesetze aufzuheben, die bestimmten Kräften 
oder Personen Straflosigkeit gewähren, die Personen aus 
Gründen töten oder ihnen körperlichen Schaden zufügen, die 
mit der Rechtspflege in einem Rechtsstaat entsprechend den 
völkerrechtlichen Normen nicht im Einklang stehen; 

 f) alle Verfügungen aufzuheben, die grausame und 
unmenschliche Strafen oder Behandlung einschließlich Ver-
stümmelung vorschreiben, und sicherzustellen, dass es nicht 
mehr zu Folter und grausamer Strafe und Behandlung 
kommt; 

 g) alle Gesetze und Verfahren, namentlich die Verfü-
gung Nr. 840 des Revolutionären Kommandorats vom 
4. November 1986, aufzuheben, die die freie Meinungsäuße-
rung unter Strafe stellen, und sicherzustellen, dass die 
Staatsgewalt vom unverfälschten Willen des Volkes ausgeht; 

 h) zu gewährleisten, dass politische Opposition frei 
ausgeübt werden kann, und zu verhindern, dass politische 
Oppositionelle und ihre Familien eingeschüchtert und unter-
drückt werden; 

 i) die Rechte aller ethnischen und religiösen Grup-
pen zu achten und ihre fortdauernden repressiven Praktiken 
gegenüber den irakischen Kurden, den Assyrern und den 
Turkmenen, namentlich die Praxis der Verschleppung und 
Zwangsumsiedlung, sofort einzustellen sowie die körperli-
che Unversehrtheit und Freiheit aller Bürger, einschließlich 
der schiitischen Bevölkerungsgruppe, zu gewährleisten; 

 j) mit der Dreiparteienkommission und ihrem tech-
nischen Unterausschuss zusammenzuarbeiten, um dem 
Verbleib mehrerer Hunderter noch immer vermisster Perso-
nen, so auch von Kriegsgefangenen, kuwaitischen Staatsan-
gehörigen und Staatsangehörigen von Drittländern, die Op-
fer der illegalen Besetzung Kuwaits durch Irak wurden, 
nachzugehen und ihr Schicksal zu klären, zu diesem Zweck 
mit der Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission zur 
Frage des Verschwindenlassens von Personen zusammenzu-
arbeiten, mit dem hochrangigen Koordinator des Generalse-
kretärs für Staatsangehörige Kuwaits und dritter Staaten und 
kuwaitische Vermögenswerte zusammenzuarbeiten, den An-
gehörigen der im Gewahrsam der irakischen Behörden ver-
storbenen oder verschwundenen Personen über den vom Si-
cherheitsrat in seiner Resolution 692 (1991) vom 20. Mai 
1991 eingerichteten Mechanismus Entschädigungszahlungen 
zu leisten, alle Staatsangehörigen Kuwaits und anderer Staa-
ten, die sich möglicherweise noch immer in Haft befinden, 
sofort freizulassen und die Familien über den Aufenthaltsort 
der in Haft genommenen Personen zu informieren, über die 
gegen Kriegsgefangene und zivile Häftlinge verhängten To-
desurteile Auskunft zu geben und für verstorbene Kriegsge-
fangene und zivile Häftlinge Totenscheine auszustellen; 

 k) mit den internationalen Hilfsorganisationen und 
den nichtstaatlichen Organisationen bei der Erbringung hu-
manitärer Hilfe und der Überwachung in den nördlichen und 
den südlichen Landesteilen weiter zusammenzuarbeiten; 

 l) auch weiterhin bei der Durchführung der Resolu-
tionen des Sicherheitsrats 986 (1995), 1111 (1997), 1143 
(1997), 1153 (1998), 1210 (1998), 1242 (1999), 1266 
(1999), 1281 (1999), 1302 (2000), 1330 (2000), 1352 (2001) 
und 1360 (2001) zu kooperieren und zusammen mit allen 
Betroffenen bei der Durchführung der Abschnitte über hu-
manitäre Fragen in der Resolution 1284 (1999) des Sicher-
heitsrats zu kooperieren, sich weiterhin zu bemühen, unein-
geschränkt zu gewährleisten, dass alle im Rahmen des Pro-
gramms "Öl für Lebensmittel" gekauften humanitären Hilfs-
güter rasch und in gerechter und nichtdiskriminierender 
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Weise an die irakische Bevölkerung, einschließlich in abge-
legenen Gebieten, verteilt werden, um die Bedürfnisse von 
Menschen, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen, unter 
anderem Kinder, Schwangere, Behinderte, ältere Menschen 
und psychisch Kranke, wirksam zu decken, die Arbeit des 
humanitären Personals der Vereinten Nationen in Irak weiter 
zu erleichtern, indem sie die ungehinderte Bewegungsfrei-
heit der Beobachter im ganzen Land sowie ihren freien Zu-
gang zu allen Bevölkerungsteilen ohne jede Diskriminierung 
sicherstellen, und dafür zu sorgen, dass die gegen ihren Wil-
len Vertriebenen humanitäre Hilfe erhalten, ohne nachweisen 
zu müssen, dass sie sich seit bereits sechs Monaten an ihrem 
vorübergehenden Wohnort aufhalten; 

 m) bei der Identifizierung von Minenfeldern in ganz 
Irak zu kooperieren, mit dem Ziel, ihre Markierung und 
letztendliche Räumung zu erleichtern; 

 5. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderbericht-
erstatter jede erforderliche Hilfe zur Durchführung seines 
Mandats zu gewähren, und beschließt, unter Berücksichti-
gung der von der Menschenrechtskommission vorgelegten 
zusätzlichen Erkenntnisse die Prüfung der Menschenrechts-
situation in Irak auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung unter 
dem Punkt "Menschenrechtsfragen" fortzusetzen. 

RESOLUTION 56/175 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 79 Stimmen bei 37 Gegenstimmen und 48 Ent-
haltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583, Add.3, Ziffer 48)513: 
 Dafür: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Bahamas, 
Barbados, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bul-
garien, Chile, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, 
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, 
Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Kasachstan, Kolum-
bien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallin-
seln, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mon-
golei, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, 
Republik Moldau, Rumänien, Salomonen, Samoa, San Marino, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, 
Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Zypern. 
 Dagegen: Ägypten, Algerien, Aserbaidschan, Bahrain, Benin, Burkina 
Faso, China, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik 
Korea, Dschibuti, Gambia, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jor-
danien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Repu-
blik, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malaysia, Marokko, Maureta-
nien, Myanmar, Oman, Pakistan, Saudi-Arabien, Sierra Leone, Sudan, Syri-
sche Arabische Republik, Togo, Tschad, Tunesien, Vereinigte Arabische Emira-
te, Vietnam. 

_____________ 
513 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Australien, Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Is-
land, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Monaco, Neuseeland, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumä-
nien, San Marino, Schweden, Slowenien, Spanien, Tschechische Repu-
blik, Ungarn und Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land. 

 Enthaltungen: Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Äthiopi-
en, Bangladesch, Belarus, Bhutan, Botsuana, Brunei Darussalam, Burundi, 
Côte d’Ivoire, Dominica, Eritrea, Gabun, Ghana, Grenada, Guinea, Haiti, Ja-
maika, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Kongo, Madagaskar, Mala-
wi, Malediven, Mali, Mosambik, Nepal, Nigeria, Philippinen, Ruanda, Russi-
sche Föderation, Sambia, Senegal, Singapur, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, 
Suriname, Thailand, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Vanuatu, Vereinigte Republik 
Tansania, Vereinigte Staaten von Amerika.  

56/175. Die Menschenrechtssituation in Sudan 

 Die Generalversammlung, 

 erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten verpflichtet 
sind, die in der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte514, den Internationa-
len Menschenrechtspakten515 und anderen anwendbaren 
Menschenrechtsübereinkünften aufgeführten Menschenrech-
te und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen und die 
Verpflichtungen zu erfüllen, die sie mit den verschiedenen 
internationalen Übereinkünften auf diesem Gebiet eingegan-
gen sind, 

 eingedenk dessen, dass Sudan Vertragspartei des Inter-
nationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte515, 
des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte515, des Übereinkommens über die Rechte 
des Kindes516, der Afrikanischen Charta der Menschenrechte 
und Rechte der Völker517 und der Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze der Kriegsopfer518 ist, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die 
Menschenrechtssituation in Sudan und Kenntnis nehmend 
von der Resolution 2001/18 der Menschenrechtskommission 
vom 20. April 2001519, 

 zutiefst besorgt über die Auswirkungen des anhalten-
den Konflikts in Sudan zwischen der Regierung Sudans und 
der Sudanesischen Volksbefreiungsarmee/-bewegung auf die 
Menschenrechtssituation sowie über die Nichtachtung der 
einschlägigen Normen des humanitären Völkerrechts durch 
alle Konfliktparteien und gleichzeitig begrüßend, dass die 
Regierung Sudans wiederholt eine umfassende Waffenruhe 
erklärt hat, 

 sowie zutiefst besorgt über das Ausbleiben von Fort-
schritten im Friedensprozess, die wiederholten Offensiven 
der sudanesischen Armee und der Sudanesischen Volksbe-
freiungsarmee/-bewegung, die allgemeine Zunahme der 
Kampfhandlungen und die Fortsetzung der Bombenangriffe 
durch die Regierung Sudans,  

 in dem Bewusstsein, dass die Regierung Sudans drin-
gend wirksame zusätzliche Maßnahmen auf dem Gebiet der 
_____________ 
514 Resolution 217 A (III). 
515 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
516 Resolution 44/25, Anlage. 
517 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1520, Nr. 26363. 
518 Ebd., Vol. 75, Nr. 970-973. 
519 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
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Menschenrechte und der humanitären Hilfe durchführen 
muss, um die Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen be-
waffneten Konflikts zu schützen, 

 ihre feste Auffassung bekundend, dass Fortschritte in 
Richtung auf eine friedliche Beilegung des Konflikts im Sü-
den Sudans im Rahmen der Friedensinitiative der Zwischen-
staatlichen Behörde für Entwicklung wesentlich dazu beitra-
gen werden, ein günstigeres Umfeld für die Achtung der 
Menschenrechte in Sudan zu schaffen, 

 Kenntnis nehmend von der Initiative Ägyptens und der 
Libysch-Arabischen Dschamahirija zur Herbeiführung eines 
durch Verhandlungen erzielten dauerhaften Friedens in dem 
Land sowie eine enge Koordinierung mit der Zwischenstaat-
lichen Behörde für Entwicklung befürwortend, 

 unter Verurteilung der Ermordung vier sudanesischer 
Mitarbeiter von Hilfsorganisationen im April 1999, die sich 
im Gewahrsam der Sudanesischen Volksbefreiungsar-
mee/-bewegung befanden, 

 1. begrüßt 

 a) die Ernennung eines neuen Sonderberichterstat-
ters der Menschenrechtskommission über die Menschen-
rechtssituation in Sudan sowie seinen Zwischenbericht520; 

 b) die gute Zusammenarbeit der Regierung Sudans 
mit dem ehemaligen Sonderberichterstatter und dem neuen 
Sonderberichterstatter während ihrer Besuche Sudans im 
März und im Oktober 2001 sowie ihre Zusammenarbeit mit 
anderen Mandatsträgern der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte und die erklärte Bereitschaft der 
Regierung Sudans, mit dem Sonderberichterstatter auch 
künftig zusammenzuarbeiten; 

 c) die von der Regierung Sudans abgegebene Zusa-
ge, die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit zu ach-
ten und zu fördern, sowie die von ihr eingegangene Ver-
pflichtung auf einen Demokratisierungsprozess mit dem 
Ziel, eine repräsentative und rechenschaftspflichtige Regie-
rung einzusetzen, in der die Bestrebungen der Bevölkerung 
Sudans zum Ausdruck kommen; 

 d) die Tätigkeiten des Ausschusses zur Unterbin-
dung der Entführung von Frauen und Kindern als konstruk-
tive Reaktion seitens der Regierung Sudans, die Kooperation 
der örtlichen Gemeinwesen mit dem Ausschuss und die Un-
terstützung seitens der internationalen Gemeinschaft und der 
nichtstaatlichen Organisationen; 

 e) die Verankerung der grundlegenden Menschen-
rechte und Freiheiten in der Verfassung Sudans und die 
Schaffung des Verfassungsgerichts, das seit April 1999 tätig 
ist; 

 f) die wiederholten Erklärungen der Regierung Su-
dans, in denen sie eine umfassende, dauerhafte und wirksam 
überwachte Waffenruhe im Süden des Landes befürwortet; 
_____________ 
520 Siehe A/56/336. 

 g) den Vorschlag, einen auf breiter Grundlage beru-
henden nationalen Rat zur Evaluierung ausländischer Frie-
densinitiativen zur Beendigung des Konflikts zu schaffen 
und entsprechende Empfehlungen abzugeben;  

 h) die zusätzlichen Anstrengungen, die die Regie-
rung Sudans in jüngster Zeit unternommen hat, um das 
Recht der Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit zu stär-
ken, insbesondere die Verabschiedung des Gesetzes über 
Vereinigungen und politische Parteien im Jahr 2000 sowie 
die Ankündigung der Schaffung einer hohen Kommission 
zur Überprüfung des Gesetzes über die öffentliche Ordnung; 

 i) den jüngsten Besuch, den der Beauftragte des 
Generalsekretärs für Binnenvertriebene Sudan auf Einladung 
der Regierung abstattete, sowie die Selbstverpflichtung der 
Regierung, ihre Anstrengungen zur Bewältigung des Pro-
blems der Binnenvertriebenen fortzusetzen und wirksame 
Folgemaßnahmen zu dem Besuch des Beauftragten durchzu-
führen, namentlich dadurch, dass in naher Zukunft eine Kon-
ferenz zum Thema Binnenvertreibung abgehalten wird;  

 j) den zwischenmenschlichen Friedensprozess an 
der Basis, namentlich die vom 16. bis 22. Juni 2001 in Kisu-
mu (Kenia) abgehaltene Nuer-Konferenz, die zu der Erklä-
rung von Kisumu für Einheit und Frieden unter den Nuer 
führte und die wie andere auf lokaler Ebene abgehaltene 
Konferenzen zu einer umfassenden Friedensregelung im 
Rahmen der bestehenden Friedensinitiativen beitragen dürf-
te; 

 k) die jüngsten Maßnahmen zur Einstellung der Pro-
zesse gegen einige politische Häftlinge sowie die Freilas-
sung einiger politischer Häftlinge und bringt ihre tiefe Be-
sorgnis darüber zum Ausdruck, dass zumindest einige der 
Häftlinge kurz darauf auf der Grundlage des Gesetzes über 
die nationalen Sicherheitskräfte erneut festgenommen wur-
den, womit ihre Haft fortdauert; 

 l) die von der Regierung Sudans unternommenen 
Schritte zur Ratifikation des Übereinkommens (Nr. 182) der 
Internationalen Arbeitsorganisation über das Verbot und un-
verzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit; 

 m) die Wiedereinberufung der Nationalversammlung 
im April 2001; 

 n) die verbesserte Rolle des Nationalen Presserats 
bei der Überwachung von Beschwerden gegen die Presse; 

 o) die von der Regierung Sudans und dem Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte am 29. März 2000 unterzeichnete Vereinbarung über 
technische Zusammenarbeit und die Entsendung eines Sach-
verständigen des Büros nach Sudan mit dem Auftrag, die 
Regierung hinsichtlich des Aufbaus innerstaatlicher Kapazi-
täten zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte zu 
beraten;  
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 p) die Demobilisierung und Rückführung von über 
3.500 Kindersoldaten in enger Zusammenarbeit zwischen 
der Sudanesischen Volksbefreiungsarmee/-bewegung und 
dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen;  

 q) die von der Sudanesischen Volksbefreiungsar-
mee/-bewegung vor kurzem unterzeichnete Vereinbarung 
über das Verbot des Einsatzes, der Herstellung, der Lagerung 
und der Weitergabe von Antipersonenminen in allen unter 
ihrer Kontrolle stehenden Gebieten und fordert die Sudane-
sische Volksbefreiungsarmee/-bewegung gleichzeitig auf, 
die Vereinbarung rasch durchzuführen; 

 r) die Anstrengungen zur Verwirklichung des Rechts 
auf Bildung; 

 2. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck 

 a) über die Auswirkungen des fortgesetzten bewaff-
neten Konflikts auf die Menschenrechtssituation und seine 
schädlichen Folgen für die Zivilbevölkerung, insbesondere 
Frauen und Kinder, und über die anhaltenden schweren Ver-
letzungen der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und des 
humanitären Völkerrechts durch alle Konfliktparteien, ins-
besondere 

 i) die Fälle außergerichtlicher summarischer oder 
willkürlicher Hinrichtungen auf Grund der 
bewaffneten Konflikte zwischen Angehörigen der 
Streitkräfte und ihren Verbündeten und bewaffne-
ten aufständischen Gruppen innerhalb des Lan-
des, namentlich der Sudanesischen Volksbefrei-
ungsarmee/-bewegung; 

 ii) die Beibehaltung des Ausnahmezustands bis Ende 
2001; 

 iii) den Einsatz von Kindern als Soldaten und Kom-
battanten, die Zwangsrekrutierung, Zwangsver-
treibung, willkürliche Inhaftierung, Folter und 
Misshandlung von Zivilpersonen sowie die noch 
immer ungeklärten Fälle des Verschwindenlas-
sens von Personen im Rahmen des Konflikts im 
Süden Sudans; 

 iv) die Not der Binnenvertriebenen in Sudan, das zu 
den Ländern mit der weltweit höchsten Binnen-
vertriebenenzahl gehört, insbesondere in Bezug 
auf Frauen und Kinder, und die Drangsalierung 
dieser Gruppen; 

v)  die Vertreibung von Bevölkerungsgruppen, insbe-
sondere aus den Gebieten in der Umgebung der 
Erdölfelder, und nimmt Kenntnis von der Einla-
dung der Regierung Sudans an den Sonderbe-
richterstatter, die Erdölfördergebiete zu besuchen; 

 vi)  die anhaltenden Entführungen von Frauen und 
Kindern durch Murahaleen-Gruppen und andere 
Regierungsmilizen, die sie der Zwangsarbeit oder 
ähnlichen Bedingungen unterwerfen; 

vii)  fehlende Anstrengungen, um bestimmte von der 
Regierung unmittelbar geförderte Gruppen, na-
mentlich die Murahaleen, an der Gründung von 
Milizen zu hindern, die schwere Menschenrechts-
verletzungen wie Tötungen, Folter, Vergewalti-
gungen, Entführungen und die Zerstörung von 
Behausungen und Lebensgrundlagen begehen; 

viii)  die negative Rolle der von der sudanesischen Ar-
mee und der Sudanesischen Volksbefreiungsar-
mee/-bewegung mit Waffen ausgerüsteten undis-
ziplinierten südlichen Milizen, die für Tötungen, 
Folter, Vergewaltigungen, das Niederbrennen von 
Dörfern, die Vernichtung von Ernten und für 
Viehdiebstahl verantwortlich sind; 

ix)  die Fortsetzung der unterschiedslosen Bomben-
angriffe auf zivile Ziele durch die Regierung Su-
dans, insbesondere die Bombardierung von Schu-
len, Krankenhäusern, Kirchen, Orten, an denen 
Nahrungsmittel verteilt werden, sowie von Märk-
ten, wodurch die Zivilbevölkerung und die zivilen 
Einrichtungen ernsthaft und wiederholt beein-
trächtigt werden;   

x)  die Nutzung ziviler Räumlichkeiten für militäri-
sche Zwecke, sowohl durch die sudanesische Ar-
mee als auch durch die Sudanesische Volksbefrei-
ungsarmee/-bewegung;  

xi) den Einsatz von Waffen, einschließlich Landmi-
nen, gegen die Zivilbevölkerung sowie deren 
unterschiedslosen Artilleriebeschuss; 

 xii)  die gegen humanitäre Grundsätze verstoßenden 
Bedingungen, die die sudanesische Regierung 
und die Sudanesische Volksbefreiungsarmee/ 
-bewegung den in Sudan tätigen humanitären Or-
ganisationen auferlegt haben, insbesondere dass 
diesen Organisationen der Zugang verwehrt wur-
de, was ihre Sicherheit ernsthaft beeinträchtigt 
und viele von ihnen zum Abzug veranlasst hat, 
was wiederum schwerwiegende Folgen für die 
zuvor schon gefährliche Situation Tausender von 
Menschen hat, die in den von ihnen kontrollierten 
Gebieten leben; 

 xiii) die Schwierigkeiten, denen sich Mitarbeiter der 
Vereinten Nationen und humanitärer Organisatio-
nen bei der Erfüllung ihres Auftrags auf Grund 
von Entführungen und Drangsalierung durch bei-
de Konfliktparteien, unterschiedslosen Bomben-
angriffen und der Wiederaufnahme der Feindse-
ligkeiten gegenübersehen; 

 xiv) die von der Sudanesischen Volksbefreiungsar-
mee/-bewegung verübten Angriffe auf Bedienste-
te der Vereinten Nationen und humanitäres Perso-
nal sowie die Anwendung von Gewalt gegen sie;  
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 xv) die von der Führung der Sudanesischen Volksbe-
freiungsarmee/-bewegung ergriffenen Maßnah-
men, um Stammesälteste, Frauen und junge Men-
schen an der Teilnahme an Versammlungen der 
Zivilgesellschaft, wie beispielsweise der Nuer-
Konferenz, zu hindern; 

 b) über die anhaltenden Verletzungen der Menschen-
rechte in den von der Regierung Sudans kontrollierten Ge-
bieten, insbesondere 

 i) die Beschränkungen der Religionsfreiheit und des 
Rechts der freien Meinungsäußerung, insbesonde-
re die erhebliche Pressezensur; 

 ii) die Einschränkung der politischen Freiheit, ob-
wohl im März 2000 das Gesetz von 1998 über po-
litische Vereinigungen durch das Gesetz über Ver-
einigungen und politische Parteien ersetzt wurde 
und einige Oppositionsparteien zunehmende Ak-
tivitäten entfalten; 

 iii) die willkürliche Festnahme und Inhaftierung ohne 
Gerichtsverfahren, insbesondere von Opposi-
tionspolitikern, Menschenrechtsverteidigern und 
Journalisten, sowie die Akte der Einschüchterung 
und Drangsalierung der Bevölkerung durch die 
Sicherheitsorgane; 

 iv) die neue vom Parlament genehmigte und vom 
Präsidenten bestätigte Abänderung der Gesetzes 
über die nationalen Sicherheitskräfte, wonach die 
Sicherheitskräfte Personen festnehmen und ohne 
ordnungsgemäße gerichtliche Nachprüfung für 
einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten und 
drei Tagen inhaftieren sowie die Haft als vorbeu-
gende Maßnahme praktisch unbegrenzt verlän-
gern können;  

 v) die prekären Haftbedingungen sowie die Anwen-
dung von Folter und Menschenrechtsverletzungen 
durch die Sicherheitsorgane, Nachrichtendienste 
und die Polizei, und fordert die Justiz auf, eine 
stärkere Kontrolle über diese Behörden auszu-
üben;  

 vi) die Anwendung der grausamsten Formen der 
Züchtigung, die gegen die Normen und Standards 
im Bereich der Menschenrechte verstoßen; 

 vii) den Einsatz der Todesstrafe unter Missachtung 
der Bestimmungen des Internationalen Paktes 
über bürgerliche und politische Rechte515 sowie 
der Schutzbestimmungen der Vereinten Nationen; 

 3. fordert alle an dem anhaltenden Konflikt in Sudan 
beteiligten Parteien nachdrücklich auf, 

 a) die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu ach-
ten und zu schützen, das humanitäre Völkerrecht uneinge-

schränkt zu achten, insbesondere die Notwendigkeit, den 
Schutz von Zivilpersonen und zivilen Räumlichkeiten si-
cherzustellen, und dadurch die freiwillige Rückkehr, Rück-
führung und Wiedereingliederung der Flüchtlinge und Bin-
nenvertriebenen in ihre Heimat zu erleichtern und dafür zu 
sorgen, dass die für Verletzungen der Menschenrechte und 
des humanitären Völkerrechts Verantwortlichen vor Gericht 
gestellt werden; 

 b) sich darum zu bemühen, als notwendigen ersten 
Schritt in Richtung auf die Beilegung des Konflikts auf dem 
Verhandlungsweg unverzüglich eine umfassende, dauerhafte 
und wirksam überwachte Waffenruhe auszurufen und sich zu 
einer dauerhaften Waffenruhe zu verpflichten; 

 c) sofort Maßnahmen zur Verwirklichung der 
Grundsatzerklärung von 1994 zu ergreifen und insbesondere 
alle notwendigen Schritte auf dem Weg zur Aushandlung ei-
ner Waffenruhevereinbarung zu unternehmen, wie in Punkt 6 
der Grundsatzerklärung vereinbart; 

 d) die Friedensgespräche sofort wiederaufzunehmen 
und weiter voll bei den Friedensbemühungen der Zwischen-
staatlichen Behörde für Entwicklung zu kooperieren; 

 e) den gegen die Grundsätze des humanitären Völ-
kerrechts verstoßenden und gegen die Zivilbevölkerung ge-
richteten Einsatz von Waffen, namentlich den Einsatz von 
Landminen und den unterschiedslosen Artilleriebeschuss, 
sofort zu beenden; 

 f) dem Einsatz von Stammesmilizen, die schwere 
Menschenrechtsverletzungen begehen, Einhalt zu gebieten;  

 g) insbesondere die Regierung Sudans, alle gegen 
die Grundprinzipien der Menschenrechte und des humanitä-
ren Rechts verstoßenden unterschiedslosen Bombenangriffe 
auf die Zivilbevölkerung und zivile Einrichtungen, nament-
lich Schulen, Krankenhäuser, Kirchen, Orte, an denen Nah-
rungsmittel verteilt werden, und Märkte, sofort und bedin-
gungslos einzustellen; 

 h) insbesondere die Sudanesische Volksbefreiungs-
armee/-bewegung, die Nutzung ziviler Räumlichkeiten für 
militärische Zwecke, die Unterschlagung humanitärer Hilfe 
und die Abzweigung von für zivile Empfänger bestimmten 
Hilfsgütern, namentlich Nahrungsmitteln, zu beenden; 

 i) den internationalen und den humanitären Organi-
sationen uneingeschränkten, sicheren und ungehinderten 
Zugang zu gewähren, um die Auslieferung humanitärer 
Hilfsgüter entsprechend dem humanitären Völkerrecht an al-
le schutz- und hilfebedürftigen Zivilpersonen, vor allem in 
den Nubabergen, am westlichen Oberen Nil, in der Provinz 
Blauer Nil, in Bahr el-Ghazal und in anderen Not leidenden 
Gebieten des Landes mit allen erdenklichen Mitteln zu er-
leichtern, mit dem Sekretariats-Amt für die Koordinierung 
humanitärer Angelegenheiten und der Aktion Überlebens-
brücke Sudan bei der Erbringung dieser Hilfe auch künftig 
zusammenzuarbeiten, Maßnahmen gegen die für die Entfüh-
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rung von Mitarbeitern der Vereinten Nationen und humanitä-
rer Organisationen Verantwortlichen zu ergreifen, fordert 
insbesondere die Sudanesische Volksbefreiungsarmee/-be-
wegung nachdrücklich auf, so bald wie möglich die Bedin-
gungen aufzuheben, die sie den internationalen und humani-
tären Organisationen bei ihrer Tätigkeit auferlegt hat, und 
fordert außerdem insbesondere die Regierung Sudans nach-
drücklich auf, humanitäre Hilfsflüge nicht länger zu verwei-
gern, um ihre politischen Zwecke zu fördern; 

 j) keine Kinder unter 18 Jahren als Soldaten einzu-
setzen oder zu rekrutieren, fordert dazu auf, den gegenwärtig 
vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen durchgeführten 
Prozess der Demobilisierung von Kindersoldaten in Zusam-
menarbeit mit der Sudanesischen Volksbefreiungsarmee/-be-
wegung fortzusetzen, und fordert beide Konfliktparteien 
nachdrücklich auf, keine Kinder unter 18 Jahren als Soldaten 
einzusetzen oder zu rekrutieren und die Praxis der Zwangs-
rekrutierung zu unterlassen; 

 k) ihre Verpflichtungen betreffend den Schutz der 
von dem Konflikt betroffenen Kinder zu erfüllen, wie etwa 
die Einstellung des Einsatzes von Antipersonenminen und 
von Angriffen auf Stätten, an denen sich gewöhnlich viele 
Kinder aufhalten, sowie der Entführung und Ausbeutung 
von Kindern und der Rekrutierung von Kindern als Soldaten, 
die Demobilisierung und Wiedereingliederung von Kinder-
soldaten voranzutreiben und den Zugang zu vertriebenen 
und unbegleiteten Minderjährigen sicherzustellen und sie 
wieder mit ihren Familien zu vereinigen;  

 l) eine unabhängige Untersuchung des Falles der 
vier sudanesischen Staatsangehörigen zuzulassen, die am 
18. Februar 1999 entführt wurden, als sie eine Gruppe des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz auf einer huma-
nitären Mission begleiteten, und die später ermordet wurden, 
während sie sich im Gewahrsam der Sudanesischen Volksbe-
freiungsarmee/-bewegung befanden, und fordert die Sudane-
sische Volksbefreiungsarmee/-bewegung nachdrücklich auf, 
den Angehörigen die sterblichen Überreste zu übergeben; 

 4. fordert die Regierung Sudans auf, 

 a) ihren Verpflichtungen aus den internationalen 
Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte, deren Ver-
tragspartei Sudan ist, vollinhaltlich nachzukommen und die 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen sowie ihre Verpflichtungen aus dem humanitären 
Völkerrecht zu achten; 

 b) das Übereinkommen gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe521 zu ratifizieren; 

 c) das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau522 zu unterzeichnen und zu ra-
tifizieren; 

_____________ 
521 Resolution 39/46, Anlage. 
522 Resolution 34/180, Anlage. 

 d) das Übereinkommen über das Verbot des Einsat-
zes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von 
Antipersonenminen und über deren Vernichtung523 zu ratifi-
zieren; 

 e) Anstrengungen zu unternehmen, um ein für die 
Demokratisierung sowie für Verbesserungen auf dem Gebiet 
der Menschenrechte günstigeres Umfeld zu fördern; 

 f) ihre Anstrengungen zur Gewährleistung der 
Rechtsstaatlichkeit weiter zu verstärken, indem sie die 
Rechtsvorschriften stärker mit der Verfassung und den gel-
tenden internationalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Men-
schenrechte, deren Vertragspartei Sudan ist, in Einklang 
bringt, und zu gewährleisten, dass alle Einzelpersonen in ih-
rem Hoheitsgebiet die in diesen Rechtsakten anerkannten 
Rechte uneingeschränkt ausüben können;  

 g) die Rechtsbestimmungen über die öffentliche 
Ordnung zu liberalisieren und ihre Überführung in ein regu-
läres Strafjustizsystem fortzusetzen; 

 h) die volle Achtung der Religionsfreiheit sicherzu-
stellen und sich in dieser Hinsicht in vollem Umfang mit den 
religiösen Führern und anderen betroffenen Parteien ins Be-
nehmen zu setzen, wenn sie neue Rechtsvorschriften über re-
ligiöse Aktivitäten prüft, Hindernisse für die Einholung von 
Baugenehmigungen für religiöse Bauten zu beseitigen, die 
Unantastbarkeit religiöser Bauten zu achten und Fragen des 
kirchlichen Eigentums zu lösen; 

 i) die bestehenden Rechtsvorschriften zum Schutz 
der Menschenrechte und der Demokratie, einschließlich der 
Beschwerdeverfahren, vollinhaltlich umzusetzen, insbeson-
dere das Gesetz über Vereinigungen und politische Parteien; 

 j) das Strafmündigkeitsalter anzuheben, um den Be-
merkungen des Ausschusses für die Rechte des Kindes 
Rechnung zu tragen; 

 k) die Mindestgrundsätze für die Behandlung von 
Gefangenen524 umzusetzen und inhaftierten Frauen und Ju-
gendlichen weiter besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

 l) alle wirksamen Maßnahmen zu ergreifen, um 
jedweder Folter und grausamer, unmenschlicher oder ernied-
rigender Behandlung ein Ende zu setzen und sie zu verhin-
dern, soweit irgend möglich alle mildernden Umstände zu 
berücksichtigen, dafür zu sorgen, dass alle Beschuldigten in 
normalem Gewahrsam gehalten werden und ein zügiges, ge-
rechtes und faires Verfahren nach den international aner-
kannten Normen erhalten, allen Berichten über Menschen-
rechtsverletzungen, einschließlich Akten der Folter, die ihr 
zur Kenntnis gebracht werden, nachzugehen und die für der-
artige Verletzungen Verantwortlichen vor Gericht zu stellen; 
_____________ 
523 Siehe CD/1478. 
524 Siehe Menschenrechte – Eine Sammlung internationaler Dokumente 
zum Menschenrechtsschutz (Veröffentlichung der Deutschen Gesell-
schaft für die Vereinten Nationen (DGVN), Hrsg.: Prof. Dr. Christian 
Tomuschat – Bonn 1992), Abschnitt H, Ziffer 32. 
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 m) sicherzustellen, dass die Todesstrafe nur für die 
schwersten Verbrechen und unter Beachtung der Verpflich-
tungen aus dem Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte und den Schutzbestimmungen der Verein-
ten Nationen verhängt wird; 

 n) gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um die Entfüh-
rung von Frauen und Kindern im Rahmen des Konflikts im 
Süden Sudans zu verhüten und zu beenden, alle Personen 
vor Gericht zu bringen, die der Unterstützung solcher 
Aktivitäten oder der Mitwirkung daran verdächtig sind, den 
Ausschuss zur Unterbindung der Entführung von Frauen und 
Kindern stärker und wirksamer zu unterstützen und mit Vor-
rang die sichere Rückkehr der betroffenen Kinder zu ihren 
Familien zu erleichtern, insbesondere über den Ausschuss 
zur Unterbindung der Entführung von Frauen und Kindern, 
mit dem zusammenzuarbeiten die Verantwortung und die 
Pflicht aller Betroffenen ist; 

 o) konzertierte Anstrengungen zu unternehmen, um 
die Aktivitäten der Murahaleen zu unterbinden und den mit 
ihren Aktivitäten verbundenen schweren Menschenrechts-
verletzungen gegen Zivilpersonen ein Ende zu setzen, sie 
nicht in die Militäraktionen der sudanesischen Armee einzu-
binden und sie nicht länger zu finanzieren und auszurüsten;  

 p) die volle Achtung des Rechts auf freie Meinungs-
äußerung, der Meinungs-, Gedanken-, Gewissens- und Reli-
gionsfreiheit sowie der Vereinigungs- und Versammlungs-
freiheit im gesamten Hoheitsgebiet Sudans zu gewährleisten; 

 q) auch künftig ihrer Verpflichtung auf den Demo-
kratisierungsprozess und die Rechtsstaatlichkeit voll nach-
zukommen und in diesem Kontext Bedingungen zu schaffen, 
die einen echten Demokratisierungsprozess zulassen, in dem 
die Bestrebungen der Bevölkerung des Landes voll zum 
Ausdruck kommen und der ihre uneingeschränkte Partizipa-
tion gewährleistet; 

 r) weitere Anstrengungen zu unternehmen, um die 
gegenüber dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für 
Kinder und bewaffnete Konflikte abgegebene Zusage zu er-
füllen, keine Kinder unter 18 Jahren als Soldaten zu rekrutie-
ren; 

 s) weitere Anstrengungen zu unternehmen, um das 
Problem der Binnenvertriebenen wirksam anzugehen, na-
mentlich durch die Gewährleistung ihres Zugangs zu wirk-
samem Schutz und wirksamer Hilfe; 

 t) die Einrichtung einer unabhängigen nationalen 
Menschenrechtsinstitution zu prüfen; 

 5. ermutigt 

 a) die Regierung Sudans, ihre Zusammenarbeit mit 
den Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte 
über den Sonderberichterstatter und das Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte 
und seinen mit der Beratung der Regierung hinsichtlich des 
Aufbaus innerstaatlicher Kapazitäten zur Förderung und 

zum Schutz der Menschenrechte betrauten Sachverständigen 
in Khartum fortzusetzen und zu prüfen, wie die Rolle des 
Amtes gestärkt werden kann; 

 b) die Sudanesische Volksbefreiungsarmee/-bewe-
gung, die freie und ungehinderte Entfaltung des zwischen-
menschlichen Friedensprozesses zu ermöglichen und ihn als 
einen wichtigen Beitrag zum Friedensprozess zu betrachten; 

 6. fordert die internationale Gemeinschaft zur ver-
stärkten Unterstützung der Tätigkeiten auf, die darauf abzie-
len, die Achtung der Menschenrechte und des humanitären 
Rechts zu verbessern, insbesondere der Tätigkeiten des Aus-
schusses zur Unterbindung der Entführung von Frauen und 
Kindern, und zu prüfen, wie das Amt des Hohen Kommis-
sars zu erweitern wäre, damit es eine Überwachungsfunktion 
wahrnehmen kann; 

 7. beschließt, im Lichte der von der Menschen-
rechtskommission vorgelegten weiteren Erkenntnisse die 
Prüfung der Menschenrechtssituation in Sudan auf ihrer sie-
benundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschen-
rechtsfragen" fortzusetzen. 

RESOLUTION 56/176 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Ab-
stimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.3, Ziffer 48) 525. 

56/176. Die Frage der Menschenrechte in Afghanistan 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte526, den Interna-
tionalen Menschenrechtspakten527 sowie von den anerkann-
ten humanitären Normen, die in den Genfer Abkommen vom 
12. August 1949528 und den dazugehörigen Zusatzprotokol-
len von 1977529 dargelegt sind, 

 erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten gehalten 
sind, die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern 
und zu schützen und die Verpflichtungen zu erfüllen, die sie 
mit den verschiedenen internationalen Rechtsakten aus frei-
en Stücken eingegangen sind, 

 unter Hinweis darauf, dass Afghanistan Vertragspartei 
der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völ-
kermordes530, des Internationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte527, des Internationalen Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte527, des Über-
einkommens gegen Folter und andere grausame, unmensch-

_____________ 
525 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
526 Resolution 217 A (III). 
527 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
528 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 
529 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. 
530 Resolution 260 A (III). 
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liche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe531, des  
Übereinkommens über die Rechte des Kindes532, des Genfer 
Abkommens zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten533 und des Übereinkommens der Internationalen Arbeits-
organisation (Nr. 100) über die Gleichheit des Entgelts und 
über die Abschaffung der Zwangsarbeit (Nr. 105) ist und 
dass es das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau534 unterzeichnet hat, 

 sowie unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolu-
tionen, die Resolutionen des Sicherheitsrats und die Erklä-
rungen seines Präsidenten, die Beschlüsse des Wirtschafts- 
und Sozialrats, die Resolutionen und Beschlüsse der Men-
schenrechtskommission und die Resolutionen der Kommis-
sion für die Rechtsstellung der Frau, 

 ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicher-
heitsrats 1333 (2000) vom 19. Dezember 2000 und 1378 
(2001) vom 14. November 2001 über die Situation in Af-
ghanistan, 

 unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 
1296 (2000) vom 19. April 2000 über den Schutz von Zivil-
personen, 1379 (2001) vom 20. November 2001 über Kinder 
und bewaffnete Konflikte und 1325 (2000) vom 31. Oktober 
2000 sowie die Erklärung des Ratspräsidenten vom 
31. Oktober 2001535 über Frauen, Frieden und Sicherheit,  

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über das ent-
setzliche Ausmaß der humanitären Krise, von der das Land 
betroffen ist, 

 die Ernennung eines Sonderbeauftragten für Afghani-
stan durch den Generalsekretär wärmstens begrüßend und 
den Ansatz billigend, den der Sonderbeauftragte auf der Sit-
zung des Sicherheitsrats am 13. November 2001 vorgezeich-
net hat536 , 

 in Bekräftigung der wesentlichen Unterstützungsfunk-
tion der Vereinten Nationen bei den Anstrengungen des af-
ghanischen Volkes, eine neue Übergangsverwaltung einzu-
richten, die zur Schaffung einer Regierung führt; beide sol-
len  

 a) auf breiter Grundlage stehen, multiethnisch sein 
und das gesamte afghanische Volk uneingeschränkt vertreten 
sowie sich zum Frieden mit den Nachbarn Afghanistans be-
kennen, 

 b) die Menschenrechte aller Afghanen ungeachtet 
des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit oder der Re-
ligion achten, 

 c) die internationalen Verpflichtungen Afghanistans 
achten, namentlich indem sie bei den internationalen An-
strengungen zur Bekämpfung des Terrorismus und des uner-
_____________ 
531 Resolution 39/46, Anlage. 
532 Resolution 44/25, Anlage. 
533 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 
534 Resolution 34/180, Anlage. 
535 S/PRST/2001/31. 
536 Siehe S/PV.4414. 

laubten Drogenhandels innerhalb Afghanistans wie auch 
ausgehend von Afghanistan voll kooperieren,  

 d) die dringende Auslieferung humanitärer Hilfsgü-
ter und die geregelte Rückkehr der Flüchtlinge und Binnen-
vertriebenen erleichtern, sobald es die Situation zulässt,  

 anerkennend, dass die Verantwortlichkeit der Urheber 
schwerer Menschenrechtsverletzungen, einschließlich ihrer 
Mittäter beziehungsweise Gehilfen, ein zentraler Bestandteil 
jedes wirksamen Rechtsbehelfs für die Opfer von Menschen-
rechtsverletzungen ist und ein Schlüsselelement darstellt, 
wenn es darum geht, ein faires und gerechtes Justizsystem 
und letztendlich Aussöhnung und Stabilität innerhalb eines 
Staates zu gewährleisten, 

 betonend, wie wichtig es ist, die volle und wirksame 
Teilhabe der Frauen an allen Entscheidungsprozessen betref-
fend die Zukunft Afghanistans sicherzustellen, 

 1. begrüßt den Zwischenbericht des Sonderbericht-
erstatters der Menschenrechtskommission über die Men-
schenrechtssituation in Afghanistan537 und den Bericht der 
Sonderberichterstatterin der Menschenrechtskommission 
über Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen und deren Fol-
gen über ihre Mission nach Afghanistan538 sowie die darin 
enthaltenen Schlussfolgerungen und Empfehlungen; 

 2. verurteilt entschieden 

 a) die von den Taliban im Januar, Mai und Juni 2001 
in Yakawlang verübten summarischen Hinrichtungen; 

 b) die hauptsächlich von den Taliban begangenen 
weit verbreiteten Verletzungen und Missbräuche der Men-
schenrechte und des humanitären Völkerrechts in Afghani-
stan, namentlich des Rechts auf Leben, Freiheit und persön-
liche Sicherheit, auf Freiheit von Folter und anderen Formen 
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe und auf Meinungsfreiheit sowie des Rechts der 
freien Meinungsäußerung, der Religions-, Vereinigungs- und 
Bewegungsfreiheit, sowie die den internationalen Normen 
zuwiderlaufende Rekrutierung von Kindern und ihren Ein-
satz in Feindseligkeiten; 

 c) die in den vergangenen Jahren im Anschluss an 
die Einnahme und Rückeroberung bestimmter Gebiete durch 
kriegführende Parteien verübten Massaker an Zivilpersonen, 
einschließlich der in Vergeltung begangenen Tötungen und 
summarischen Hinrichtungen; 

 d) die von den Taliban häufig praktizierten willkürli-
chen Festnahmen und Inhaftnahmen sowie Schnellverfahren, 
die summarische Hinrichtungen im ganzen Land zur Folge 
hatten; 

 e) die schweren Verletzungen der Menschenrechte 
von Frauen und Mädchen, namentlich alle Formen ihrer 
Diskriminierung, besonders in den von den Taliban kontrol-

_____________ 
537 Siehe A/56/409 und Add.1. 
538 E/CN.4/2000/68/Add.4. 
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lierten Gebieten, wo weitere schwere Verletzungen der Men-
schenrechte von Frauen und Mädchen festgestellt wurden, 
einschließlich Entführungen sowie viele Fälle von Zwangs-
heirat und Frauenhandel; 

 3. verurteilt außerdem entschieden die Tötung aus-
ländischer Korrespondenten im November 2001 in Afghani-
stan, verurteilt erneut entschieden die Tötung der iranischen 
Diplomaten und der Korrespondenten der Islamic Republic 
News Agency (Nachrichtenagentur Islamische Republik) 
durch die Taliban sowie die Angriffe auf und die Tötung von 
Mitarbeitern der Vereinten Nationen in den zu dieser Zeit 
von den Taliban kontrollierten Gebieten Afghanistans und 
fordert alle afghanischen Parteien auf, bei der dringlichen 
Untersuchung dieser abscheulichen Verbrechen zu kooperie-
ren, damit die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden; 

 4. verurteilt die Behörden der Taliban dafür, dass sie 
die weitere Nutzung des Hoheitsgebiets Afghanistans für ter-
roristische Tätigkeiten zugelassen haben; 

 5. nimmt mit tiefer Besorgnis Kenntnis von der Exi-
stenz von Millionen von afghanischen Flüchtlingen sowie 
von der Zunahme des Flüchtlingsstroms, erkennt an, dass die 
Nachbarländer, insbesondere die Islamische Republik Iran 
und Pakistan, eine ernorme Last tragen, und weiß die An-
strengungen zu würdigen, die in diesen Gastländern zur Lin-
derung der Not der afghanischen Flüchtlinge unternommen 
werden; 

 6. unterstreicht, wie wichtig es ist, in Bezug auf 
Asylsuchende die Verpflichtungen aus dem Völkerrecht, 
namentlich dem Recht der Menschenrechte, einzuhalten; 

 7. bringt ihre Besorgnis über die hohe Zahl und die 
Lage der Binnenvertriebenen in Afghanistan zum Ausdruck 
und befürwortet Anstrengungen, um ihrem Schutz- und Hil-
febedarf in Afghanistan zu entsprechen;  

 8. unterstützt die frühzeitige Ausarbeitung einer um-
fassenden Strategie zur Gewährleistung der Achtung vor den 
Menschenrechten und dem humanitären Recht, die unter an-
derem einen reibungslosen Übergang von der humanitären 
Hilfe zur Normalisierung und zur langfristigen nachhaltigen 
Entwicklung sowie zu dauerhaften Lösungen für Flüchtlinge 
und Binnenvertriebene vorsehen würde, namentlich ihre 
freiwillige Rückkehr in Sicherheit und Würde, und fordert 
die internationale Gemeinschaft auf, diesbezüglich zusätzli-
che Unterstützung bereitzustellen; 

 9. fordert alle Parteien nachdrücklich auf, mit dem 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Afghanistan 
und mit der Sondermission der Vereinten Nationen in Af-
ghanistan voll zusammenzuarbeiten und zu kooperieren; 

 10. unterstreicht die Notwendigkeit einer nationalen 
Aussöhnung und der Herbeiführung von Rechtsstaatlichkeit, 
guter Staatsführung und Demokratie in Afghanistan und 
gleichzeitig die Notwendigkeit einer umfassenden Normali-
sierung und eines umfassenden Wiederaufbaus; 

 11. verurteilt nachdrücklich alle Gewalt- und Ein-
schüchterungshandlungen gegen humanitäre Helfer und for-
dert alle afghanischen Parteien nachdrücklich auf, die Si-
cherheit und Bewegungsfreiheit des gesamten Personals der 
Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals sowie 
des Personals der humanitären Organisationen sicherzustel-
len, den sicheren und ungehinderten Zugang dieses Perso-
nals zu allen betroffenen Bevölkerungsgruppen zu gewähr-
leisten und den Zugang aller Afghanen zu Hilfsgütern und 
-diensten sowie zu Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen 
ohne jede Diskriminierung, namentlich auf Grund des Ge-
schlechts, der ethnischen Zugehörigkeit oder der Religion, 
sicherzustellen; 

 12. fordert alle afghanischen Parteien auf, 

 a) im Einklang mit dem Völkerrecht alle Menschen-
rechte und Grundfreiheiten ohne jede Diskriminierung, na-
mentlich auf Grund des Geschlechts, der ethnischen Zugehö-
rigkeit oder der Religion, uneingeschränkt zu achten; 

 b) summarische und willkürliche Hinrichtungen so-
wie Vergeltungsmaßnahmen zu unterlassen und sich streng 
an ihre Verpflichtungen aus den Rechtsakten auf dem Gebiet 
der Menschenrechte und dem humanitären Völkerrecht zu 
halten; 

 c) ihr Bekenntnis zur uneingeschränkten Achtung 
des humanitären Rechts und der internationalen Menschen-
rechtsnormen öffentlich zu bekräftigen und alles zu tun, um 
die Zivilbevölkerung zu schützen;  

 d) die Rekrutierung oder den Einsatz von Kindern in 
Feindseligkeiten entgegen den völkerrechtlichen Normen zu 
unterlassen und alles Notwendige zur Demobilisierung und 
sozialen Wiedereingliederung der vom Krieg betroffenen 
Kinder zu tun; 

 e) die Bereitstellung wirksamer und zweckmäßiger 
Rechtsmittel für die Opfer schwerer Verletzungen und Miss-
bräuche der Menschenrechte und des humanitären Völker-
rechts zu erleichtern und die Täter im Einklang mit den völ-
kerrechtlichen Normen vor Gericht zu stellen; 

 f) ihre Obliegenheiten und Verpflichtungen bezüg-
lich der Sicherheit aller Mitarbeiter und Räumlichkeiten der 
diplomatischen Vertretungen, der Vereinten Nationen und 
der sonstigen internationalen und nichtstaatlichen Organisa-
tionen sowie der humanitären Hilfsgüter in Afghanistan zu 
erfüllen und mit dem Personal der Vereinten Nationen und 
der angeschlossenen Organe sowie anderer humanitärer Or-
ganisationen und Stellen und der nichtstaatlichen Organisa-
tionen voll und ohne jede Diskriminierung, namentlich auf 
Grund des Geschlechts, der Staatsangehörigkeit oder der Re-
ligion, zusammenzuarbeiten; 

 g) alle Verdächtigen, Verurteilten beziehungsweise 
Inhaftierten entsprechend den maßgeblichen Bestimmungen 
des Völkerrechts zu behandeln und gegen das Völkerrecht 
verstoßende willkürliche Inhaftnahmen zu unterlassen; 
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 13. fordert alle afghanischen Parteien außerdem auf, 
im Einklang mit dem internationalen Recht der Menschen-
rechte, insbesondere dem Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau, die Gleichstellung 
von Frauen und Mädchen im Hinblick auf die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten uneingeschränkt zu achten, allen 
Verletzungen der Menschenrechte von Frauen und Mädchen 
unverzüglich ein Ende zu setzen und dringliche Maßnahmen 
zu ergreifen, um Folgendes sicherzustellen: 

 a) die Aufhebung aller gesetzgeberischen und son-
stigen Maßnahmen, die Frauen und Mädchen diskriminieren 
beziehungsweise sie an der Verwirklichung aller ihrer Men-
schenrechte hindern; 

 b) die volle, gleichberechtigte und wirksame Teilha-
be der Frauen am bürgerlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, 
politischen und sozialen Leben auf allen Ebenen und im 
ganzen Land; 

 c) die Achtung des Rechts der Frau auf Arbeit und 
ihre Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, so auch auf 
Beschäftigung im System der Vereinten Nationen und bei 
Menschenrechtsorganisationen; 

 d) die Achtung des gleichen Rechts von Frauen und 
Mädchen auf Bildung ohne Diskriminierung, die Wiederöff-
nung von Schulen und die Zulassung von Frauen und Mäd-
chen zu allen Bildungsstufen; 

 e) die Achtung des gleichen Rechts von Frauen und 
Mädchen auf persönliche Sicherheit und die Gewährleistung, 
dass diejenigen, die für tätliche Angriffe gegen Frauen ver-
antwortlich sind, gerichtlich belangt werden; 

 f) die Achtung der Bewegungsfreiheit von Frauen 
und Mädchen; 

 g) die Achtung des tatsächlichen und gleichberech-
tigten Zugangs von Frauen und Mädchen zu den Einrichtun-
gen, die zum Schutz ihres Rechts auf den höchsten erreich-
baren körperlichen und geistigen Gesundheitszustand erfor-
derlich sind; 

 14. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Tätig-
keiten, die das System der Vereinten Nationen, die interna-
tionalen und die nichtstaatlichen Organisationen sowie das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz im gesamten Ho-
heitsgebiet Afghanistans durchführen; 

 15. erinnert daran, dass sie den Generalsekretär und 
die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte gebeten hat, unverzüglich zur umfassenden Un-
tersuchung der Berichte über summarische Hinrichtungen, 
über Vergewaltigung und grausame Behandlung in Afghani-
stan zu schreiten, bekundet ihr tiefes Bedauern über den 
Mangel an Kooperationsbereitschaft seitens der afghani-
schen Parteien, der wirksame Untersuchungen verhindert 
hat, und fordert alle Parteien auf, die von ihnen abgegebene 

Zusage zur Kooperation bei den Untersuchungen der Verein-
ten Nationen einzuhalten; 

 16. bittet die zuständigen Organe der Vereinten Na-
tionen, gegebenenfalls Beratende Dienste und technische 
Hilfe auf dem Gebiet der Menschenrechte anzubieten; 

 17. appelliert an die Mitgliedstaaten, die Organisatio-
nen und Programme des Systems der Vereinten Nationen, 
die Sonderorganisationen und die sonstigen internationalen 
Organisationen, 

 a) sicherzustellen, dass bei allen Einsätzen der Ver-
einten Nationen eine Gleichstellungsperspektive einbezogen 
wird, namentlich bei der Auswahl von Personal für ihre Lei-
tung, und dass diese Programme Frauen und Männern glei-
chermaßen zugute kommen; 

 b) die Empfehlungen der unter der Leitung der Son-
derberaterin des Generalsekretärs für Gleichstellungsfragen 
und Frauenförderung stehenden interinstitutionellen Gleich-
stellungsmission nach Afghanistan umzusetzen und gezielte 
Programme für alle afghanischen Frauen und Mädchen be-
reitzustellen, um ihren besonderen Bedürfnissen zu entspre-
chen und ihre Menschenrechte zu fördern; 

 c) die im Bereich der Menschenrechte, insbesondere 
der Rechte von Frauen, tätigen Teile der Zivilgesellschaft zu 
unterstützen; 

 18. fordert die afghanischen Parteien auf, mit dem 
Sonderberichterstatter der Menschenrechtskommission über 
die Menschenrechtssituation in Afghanistan und allen ande-
ren Sonderberichterstattern, die um Einladungen zum Be-
such Afghanistans nachsuchen, voll zusammenzuarbeiten 
und ihnen den Zugang zu allen Sektoren der Gesellschaft 
und allen Landesteilen zu erleichtern; 

 19. ersucht den Generalsekretär, 

 a) dem Sonderberichterstatter jede erforderliche Hil-
fe zu gewähren; 

 b) im Benehmen mit der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte sicherzustellen, dass 
Kapazitäten auf dem Gebiet der Menschenrechte in den Tä-
tigkeitsrahmen der Vereinten Nationen in Afghanistan ein-
bezogen werden; 

 20. bittet den Sonderberichterstatter, der Generalver-
sammlung und der Menschenrechtskommission nach Bedarf 
aktualisierte Berichte über die Menschenrechtssituation in 
Afghanistan vorzulegen;  

 21. beschließt, sich auf ihrer siebenundfünfzigsten 
Tagung im Lichte der von der Menschenrechtskommission 
und dem Wirtschafts- und Sozialrat vorgelegten zusätzlichen 
Erkenntnisse weiter mit der Menschenrechtssituation in Af-
ghanistan zu befassen. 



 V. Resolutionen – Dritter Ausschuss 425 

 

 

RESOLUTION 56/177 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/585, Ziffer 7)539. 

56/177. Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für 
soziale Entwicklung und der vierundzwanzigsten 
Sondertagung der Generalversammlung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf den Weltgipfel für soziale Entwick-
lung, der vom 6. bis 12. März 1995 in Kopenhagen abgehal-
ten wurde, und auf die vierundzwanzigste Sondertagung der 
Generalversammlung "Weltgipfel für soziale Entwicklung 
und der Weg danach: Soziale Entwicklung für alle in einer 
zunehmend globalen Welt", die vom 26. Juni bis 1. Juli 2000 
in Genf abgehalten wurde, 

 bekräftigend, dass die Kopenhagener Erklärung über 
soziale Entwicklung und das Aktionsprogramm540 sowie die 
von der Generalversammlung auf ihrer vierundzwanzigsten 
Sondertagung verabschiedeten Weiteren Initiativen für die 
soziale Entwicklung541 den grundlegenden Rahmen für die 
Förderung der sozialen Entwicklung für alle auf einzelstaat-
licher und internationaler Ebene bilden, 

 unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen542, 

 sowie unter Hinweis auf die auf den großen Konferen-
zen, Sondertagungen und Gipfelkonferenzen der Vereinten 
Nationen und im Rahmen ihrer Folgeprozesse eingegange-
_____________ 
539 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua 
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Au-
stralien, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhu-
tan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgari-
en, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, De-
mokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, 
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El 
Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gambia, Ge-
orgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Gu-
yana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Is-
land, Israel, Italien, Japan, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, 
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Liechtenstein, 
Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Ma-
rokko, Mauretanien, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, 
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, 
Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, San Marino, 
Schweden, Senegal, Seychellen, Simbabwe, Singapur, Slowenien, Spa-
nien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, 
Thailand, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Tür-
kei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und 
Zypern. 
540 Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen, 
6.-12. März 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.166/9 vom 19. April 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I 
und II. 
541 Resolution S-24/2, Anlage. 
542 Siehe Resolution 55/2. 

nen Verpflichtungen sowie auf die in den einschlägigen Er-
klärungen der Vereinten Nationen zum Ausdruck gebrachten 
Grundsätze und in Bekräftigung dieser Verpflichtungen,  

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 55/46 vom 
29. November 2000 über die Umsetzung der Ergebnisse des 
Weltgipfels für soziale Entwicklung und der vierundzwan-
zigsten Sondertagung der Generalversammlung, 

 1. bekräftigt die auf dem Weltgipfel für soziale Ent-
wicklung von den Staats- und Regierungschefs eingegange-
nen und in der Kopenhagener Erklärung über soziale Ent-
wicklung und dem Aktionsprogramm540 enthaltenen Ver-
pflichtungen, mit denen ein neuer Konsens darüber herge-
stellt wurde, die Menschen in den Mittelpunkt der Bemü-
hungen um eine nachhaltige Entwicklung zu stellen, und ge-
lobt wurde, die Armut zu beseitigen und eine produktive 
Vollbeschäftigung und die soziale Integration zu fördern, um 
stabile, sichere und gerechte Gesellschaften für alle Men-
schen zu verwirklichen; 

 2. bekräftigt außerdem die auf der vierundzwanzig-
sten Sondertagung der Generalversammlung gefassten Be-
schlüsse über weitere Maßnahmen und Initiativen zur Be-
schleunigung der sozialen Entwicklung für alle, die in den 
Weiteren Initiativen für die soziale Entwicklung541 enthalten 
sind;  

 3. betont, wie dringend notwendig es ist, die in der 
Kopenhagener Erklärung und dem Aktionsprogramm sowie 
in den Weiteren Initiativen für die soziale Entwicklung ent-
haltenen sozialen Entwicklungsziele bei der Festsetzung der 
Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt zu stellen, namentlich 
bei denjenigen Politiken, die Einfluss auf die Binnen- und 
die Weltmarktkräfte sowie die Weltwirtschaft haben; 

 4. befürwortet aufeinander abgestimmte und sich 
gegenseitig verstärkende Folgemaßnahmen zu der Kopenha-
gener Erklärung und dem Aktionsprogramm, den Weiteren 
Initiativen für die soziale Entwicklung und der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen und betont dabei die star-
ken Wechselbeziehungen in Bezug auf Fragen der sozialen 
Entwicklung; 

 5. bittet den Generalsekretär, den Wirtschafts- und 
Sozialrat, die Kommission für soziale Entwicklung, die Re-
gionalkommissionen, die zuständigen Organisationen, Fonds 
und Programme des Systems der Vereinten Nationen und 
andere zuständige zwischenstaatliche Foren, im Rahmen ih-
res jeweiligen Mandats vordringlich und in koordinierter 
Weise alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die 
wirksame Umsetzung aller Verpflichtungen und Zusagen si-
cherzustellen, die in der Kopenhagener Erklärung und dem 
Aktionsprogramm sowie in den Weiteren Initiativen für die 
soziale Entwicklung enthalten sind, und weiter aktiv an ihren 
Folgeprozessen mitzuwirken;  

 6. erkennt an, dass die Umsetzung der Ergebnisse 
des Weltgipfels für soziale Entwicklung und der vierund-
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung eine 
verstärkte Zusammenarbeit auf Regionalebene erfordert, un-



426 Generalversammlung – Sechsundfünfzigste Tagung 

 

ter anderem durch die Förderung des Dialogs zwischen re-
gionalen und subregionalen Gruppen und Organisationen, 
die Ermutigung zur Umsetzung regionaler Agenden für die 
soziale Entwicklung, soweit vorhanden, und die an die Emp-
fängerländer, die Geberregierungen und -organisationen so-
wie die multilateralen Finanzinstitutionen gerichtete Auffor-
derung, die von den Regionalkommissionen und den regio-
nalen und subregionalen Organisationen aufgestellten 
regionalen Agenden für die soziale Entwicklung unter 
anderem in ihren Finanzierungspolitiken und -programmen 
stärker zu berücksichtigen;  

 7. erklärt erneut, dass zur Herbeiführung einer stär-
keren und wirksamen internationalen Zusammenarbeit und 
Hilfe zu Gunsten der Entwicklung, namentlich der sozialen 
Entwicklung, ein starkes politisches Engagement seitens der 
internationalen Gemeinschaft erforderlich ist und dass die 
Mobilisierung inländischer wie ausländischer Entwicklungs-
ressourcen aus allen Quellen für die Verwirklichung der Ko-
penhagener Erklärung und des Aktionsprogramms sowie der 
Weiteren Initiativen für die soziale Entwicklung unverzicht-
bar ist; 

 8. begrüßt die Einberufung der Internationalen Kon-
ferenz über Entwicklungsfinanzierung, die vom 18. bis 
22. März 2002 in Monterrey (Mexiko) stattfinden und sich 
mit der Mobilisierung in- und ausländischer Ressourcen zu 
Gunsten der sozialen Entwicklung befassen wird, sowie des 
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, der vom 2. bis 
11. September 2002 in Johannesburg (Südafrika) stattfinden 
wird, und bittet die Vorbereitungsausschüsse und die sonsti-
gen zuständigen zwischenstaatlichen Gremien, die an der 
Vorbereitung und Weiterverfolgung dieser Konferenzen be-
teiligt sind, die Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Ent-
wicklung und der vierundzwanzigsten Sondertagung der 
Generalversammlung zu berücksichtigen; 

 9. bekräftigt, dass der Folgeprozess des Weltgipfels 
für soziale Entwicklung und der vierundzwanzigsten 
Sondertagung der Generalversammlung auf der Grundlage 
eines integrierten Konzepts der sozialen Entwicklung und im 
Rahmen koordinierter Folgemaßnahmen zu den großen in-
ternationalen Konferenzen und Gipfelkonferenzen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängen-
den Gebieten erfolgen wird, und nimmt in dieser Hinsicht 
Kenntnis von der Resolution 2001/21 des Wirtschafts- und 
Sozialrats vom 26. Juli 2001 über die integrierte und koordi-
nierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der 
großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Natio-
nen; 

 10. erklärt außerdem erneut, dass es zur Verwirkli-
chung und Weiterverfolgung der Kopenhagener Erklärung, 
des Aktionsprogramms und der Weiteren Initiativen für die 
soziale Entwicklung einer wirksamen Partnerschaft und Zu-
sammenarbeit zwischen den Regierungen und den in Be-
tracht kommenden Akteuren der Zivilgesellschaft, ein-
schließlich der nichtstaatlichen Organisationen und des Pri-
vatsektors, bedarf und dass es sicherzustellen gilt, dass diese 
in die Planung, Ausarbeitung, Durchführung und Evaluie-

rung der sozialpolitischen Maßnahmen auf einzelstaatlicher 
Ebene mit einbezogen werden; 

 11. bekräftigt ferner, dass die Kommission für soziale 
Entwicklung als Fachkommission des Wirtschafts- und So-
zialrats auch weiterhin die Hauptverantwortung für die Wei-
terverfolgung und Überprüfung der weiteren Umsetzung der 
in Kopenhagen eingegangenen Verpflichtungen und der Er-
gebnisse der vierundzwanzigsten Sondertagung der General-
versammlung tragen wird; 

 12. bittet die Regierungen, die Arbeit der Kommis-
sion für soziale Entwicklung unter anderem durch die Teil-
nahme hochrangiger Vertreter für soziale Entwicklungsfra-
gen und -politik zu unterstützen, die auf einzelstaatlicher 
Ebene erzielten Fortschritte bei der Umsetzung der Ergeb-
nisse des Weltgipfels für soziale Entwicklung und der vier-
undzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung 
auch weiterhin regelmäßig zu bewerten und der Kommission 
diesbezügliche Informationen freiwillig zu übermitteln; 

 13. berücksichtigt, dass sich die Kommission für so-
ziale Entwicklung auf ihrer vierzigsten Tagung im Jahr 2002 
mit dem vorrangigen Thema "Integration der Sozial- und 
Wirtschaftspolitik" befassen wird, und betont, wie wichtig es 
ist, dass die zuständigen Fonds, Programme und Sonderor-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen aktiv an 
der Arbeit der Kommission mitwirken und dazu beitragen; 

 14. nimmt Kenntnis von dem Report on the World So-
cial Situation (Weltsozialbericht) 2001543 und ersucht den 
Generalsekretär, die Berichte künftig alle zwei Jahre vorzu-
legen; 

 15. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs544; 

 16. beschließt, den Punkt "Umsetzung der Ergebnisse 
des Weltgipfels für soziale Entwicklung und der vierund-
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung 
aufzunehmen, und ersucht den Generalsekretär, der General-
versammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen 
Bericht über diese Frage vorzulegen. 

RESOLUTION 56/228 

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 24. Dezember 2001, ohne Ab-
stimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/573, Ziffer 17)545. 

_____________ 
543 Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.01.IV.5. 
544 A/56/140. 
545 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Belarus, Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Finnland, Griechenland, Iran (Islamische Republik) (im 
Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der 
Gruppe der 77 sind, sowie Chinas), Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Por-
tugal, Republik Korea, Republik Moldau, Russische Föderation, San 
Marino, Schweden, Spanien, Ukraine, Ungarn und Vietnam. 
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56/228. Folgemaßnahmen zum Internationalen Jahr der 
älteren Menschen: Zweite Weltversammlung  
über das Altern 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 54/24 vom 10. No-
vember 1999 und ihre Resolution 54/262 vom 25. Mai 2000, 
in der sie beschloss, die Zweite Weltversammlung über das 
Altern für April 2002 nach Spanien einzuberufen, sowie ihre 
Resolution 55/58 vom 4. Dezember 2000 über die Zweite 
Weltversammlung über das Altern, 

 eingedenk dessen, dass die Generalversammlung in ih-
rer Resolution 54/262 beschloss, dass die Kommission für 
soziale Entwicklung als Vorbereitungsausschuss für die 
Zweite Weltversammlung über das Altern fungieren wird, 

 erneut erklärend, dass die Zweite Weltversammlung 
unter anderem den Zusammenhängen zwischen der Frage 
des Alterns und der Entwicklung besondere Aufmerksamkeit 
widmen soll, unter besonderer Berücksichtigung der Bedürf-
nisse, Prioritäten und Perspektiven der Entwicklungsländer, 

 bekräftigend, dass sichergestellt werden muss, dass die 
Zweite Weltversammlung handlungsorientierte Folgemaß-
nahmen zum Internationalen Jahr der älteren Menschen er-
bringt, und anerkennend, wie wichtig ein angemessener Vor-
bereitungsprozess ist, 

 erklärend, dass die langfristige Strategie und der über-
arbeitete Aktionsplan zur Frage des Alterns, die auf der 
Zweiten Weltversammlung verabschiedet werden, realistisch 
und sachbezogen sein sollen, damit ihre Umsetzung wirksam 
weiterverfolgt werden kann, 

 bekräftigend, dass die Strategie und der Aktionsplan 
realistische finanzielle Umsetzungsempfehlungen enthalten 
werden, 

 sich dessen bewusst, dass die zuständigen Organisatio-
nen und Organe des Systems der Vereinten Nationen im 
Rahmen ihrer jeweiligen Mandate zusammenarbeiten müs-
sen, um die Umsetzung der Strategie und des Aktionsplans 
zu unterstützen und weiterzuverfolgen, 

 anerkennend, wie wichtig die Beiträge sind, die die zu-
ständigen Organe und Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen und die nichtstaatlichen Organisationen zu 
den Vorbereitungen für die Zweite Weltversammlung leisten, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs über die Vorbereitungen für die Zweite Weltver-
sammlung über das Altern546; 

_____________ 
546 A/56/152. 

 2. empfiehlt dem Vorbereitungsausschuss, sich ge-
bührend damit zu befassen, welchen Zeitraum die langfristi-
ge Strategie und der überarbeitete Aktionsplan abdecken sol-
len, die auf der Zweiten Weltversammlung über das Altern 
verabschiedet werden; 

 3. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über das volle Aufgabenspektrum des der Abteilung 
Sozialpolitik und Entwicklung der Sekretariats-Hauptabtei-
lung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten zugeord-
neten Programms der Vereinten Nationen zur Frage des Al-
terns vorzulegen, um umgehend sicherzustellen, dass das 
Programm seine Aufgaben wirksam erfüllen kann, nament-
lich diejenigen, die sich aus der Umsetzung der Ergebnisse 
der Zweiten Weltversammlung ergeben könnten; 

 4. bittet alle zuständigen Organisationen und Organe 
des Systems der Vereinten Nationen, ihr Vorgehen in Bezug 
auf das weltweite Altern der Bevölkerung besser abzustim-
men, ihre auf ältere Menschen ausgerichteten Programme 
und Tätigkeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate zu in-
tegrieren und dabei die Wichtigkeit der Perspektive älterer 
Menschen zu berücksichtigen;  

 5. bittet die Zweite Weltversammlung, sich unter 
anderem mit der Frage der Misshandlung und Diskriminie-
rung älterer Menschen zu befassen; 

 6. bittet die Mitgliedstaaten, gegebenenfalls zu prü-
fen, ob die Mandate der einzelstaatlichen Komitees oder an-
derer anlässlich des Internationalen Jahres der älteren Men-
schen geschaffener Mechanismen so ausgeweitet werden 
können, dass sie die einzelstaatlichen Vorbereitungen für die 
Zweite Weltversammlung übernehmen können, und bittet 
diejenigen Mitgliedstaaten, die noch nicht über solche Me-
chanismen verfügen, geeignete Wege oder Mechanismen für 
ihre Vorbereitungen für die Zweite Weltversammlung zu 
prüfen; 

 7. bittet die Regionalkommissionen, im Rahmen ih-
rer jeweiligen Mandate die Möglichkeit zu erkunden, in ihrer 
Region gemeinsam mit den Mitgliedstaaten, den nichtstaatli-
chen Organisationen und anderen in Betracht kommenden 
Akteuren der Zivilgesellschaft regionale Aktivitäten durch-
zuführen, um an der Zweiten Weltversammlung teilzuneh-
men und ihre Ergebnisse weiterzuverfolgen; 

 8. bittet die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und 
Information, in Zusammenarbeit mit der Hauptabteilung 
Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten und dem Gast-
land die Informationskampagne für die Zweite Weltver-
sammlung fortzusetzen; 

 9. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 
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RESOLUTION 56/229 

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 24. Dezember 2001, ohne Ab-
stimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/576, Ziffer 36)547. 

56/229. Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/70 vom 4. De-
zember 2000 sowie ihre früheren Resolutionen über die Be-
seitigung der Diskriminierung der Frau, 

 in Anbetracht dessen, dass nach den Artikeln 1 und 55 
der Charta eines der Ziele der Vereinten Nationen darin be-
steht, die allgemeine Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten für alle ohne irgendeinen Unterschied, ins-
besondere auch ohne Unterschied nach Geschlecht, zu för-
dern, 

 erklärend, dass Frauen und Männer gleichberechtigt an 
der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung 
teilnehmen, gleichberechtigt zu ihr beitragen und gleichbe-
rechtigt an besseren Lebensbedingungen teilhaben sollen, 

 unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonfe-
renz über Menschenrechte verabschiedet wurden548 und in 
denen die Konferenz bekräftigte, dass die Menschenrechte 
von Frauen und Mädchen ein unveräußerlicher, fester und 
unteilbarer Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte 
sind, 

 in Anerkennung der Notwendigkeit eines umfassenden 
und integrierten Ansatzes für die Förderung und den Schutz 
der Menschenrechte von Frauen, der auch die konsequente 
Berücksichtigung der Menschenrechte von Frauen in den 
Tätigkeiten des gesamten Systems der Vereinten Nationen 
einschließt, 

_____________ 
547 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Antigua und Barbuda, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch, Barba-
dos, Belarus, Belgien, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzego-
wina, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Dänemark, Demo-
kratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, 
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, 
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gambia, Georgien, Ghana, Griechen-
land, Guatemala, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Kambo-
dscha, Kanada, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Ku-
ba, Lettland, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Na-
mibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, 
Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, 
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Sam-
bia, Schweden, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spani-
en, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Suriname, 
Thailand, Togo, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezue-
la, Vereinigte Republik Tansania, Venezuela, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland und Zypern. 
548 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 

 in Bekräftigung der Verpflichtungen, die in der Politi-
schen Erklärung549 und dem Ergebnisdokument550 der drei-
undzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung 
"Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für 
das 21. Jahrhundert" eingegangen wurden, insbesondere in 
den Ziffern 68 c) und d) betreffend das Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau551 und 
das dazugehörige Fakultativprotokoll552,  

 unter Hinweis darauf, dass die Staats- und Regierungs-
chefs in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen553 den Beschluss zur Durchführung des Übereinkom-
mens trafen, 

 mit Genugtuung über die Fortschritte bei der Durchfüh-
rung des Übereinkommens, jedoch mit dem Ausdruck ihrer 
Besorgnis über die weiterhin bestehenden Herausforderun-
gen, 

 sowie mit Genugtuung über die wachsende Zahl der 
Vertragsstaaten des Übereinkommens, die sich nunmehr auf 
168 beläuft, 

 ferner begrüßend, dass am 22. Dezember 2000 das Fa-
kultativprotokoll zu dem Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau in Kraft getreten 
ist, 

 eingedenk der Empfehlung des Ausschusses für die Be-
seitigung der Diskriminierung der Frau, wonach die Staaten-
berichte Angaben über die Umsetzung der Aktionsplattform 
von Beijing554 enthalten sollen, im Einklang mit Ziffer 323 
der Plattform, 

 nach Behandlung des Berichts des Ausschusses über 
seine vierundzwanzigste und fünfundzwanzigste Tagung555, 

 mit dem Ausdruck der Besorgnis über die große Anzahl 
der nach wie vor überfälligen Berichte, insbesondere Erstbe-
richte, was ein Hindernis für die volle Durchführung des 
Übereinkommens darstellt, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs556 über 
den Stand des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau551; 

 2. bekundet ihre Enttäuschung darüber, dass die uni-
verselle Ratifikation des Übereinkommens bis zum 
Jahr 2000 nicht erreicht wurde, und fordert alle Staaten, die 
das Übereinkommen bisher noch nicht ratifiziert haben be-
_____________ 
549 Resolution S-23/2, Anlage. 
550 Resolution S-23/3, Anlage. 
551 Resolution 34/180, Anlage. 
552 Resolution 54/4, Anlage. 
553 Siehe Resolution 55/2. 
554 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-
15. September 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge II. 
555 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste 
Tagung, Beilage 38 (A/56/38). 
556 A/56/328. 
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ziehungsweise ihm noch nicht beigetreten sind, nachdrück-
lich auf, dies zu tun; 

 3. betont, wie wichtig es ist, dass die Vertragsstaaten 
ihren Verpflichtungen aus dem Übereinkommen und dem 
dazugehörigen Fakultativprotokoll552 in vollem Umfang 
nachkommen; 

 4. begrüßt den raschen Anstieg der Zahl der Ver-
tragsstaaten des Fakultativprotokolls auf nunmehr 28 und 
fordert die anderen Vertragsstaaten des Übereinkommens 
nachdrücklich auf, die Unterzeichnung und Ratifikation des 
Fakultativprotokolls beziehungsweise den Beitritt dazu zu 
erwägen; 

 5. begrüßt es außerdem, dass der Ausschuss für die 
Beseitigung der Diskriminierung der Frau die Regeln für 
seine Tätigkeit gemäß dem Fakultativprotokoll als Teil sei-
ner überarbeiteten Geschäftsordnung angenommen hat557; 

 6. nimmt davon Kenntnis, dass einige Vertragsstaa-
ten ihre Vorbehalte abgewandelt haben, bringt ihre Befriedi-
gung darüber zum Ausdruck, dass einige Vorbehalte zurück-
genommen wurden, und fordert die Vertragsstaaten nach-
drücklich auf, den Umfang der Vorbehalte, die sie zu dem 
Übereinkommen einlegen, zu begrenzen, diese Vorbehalte so 
genau und eng gefasst wie möglich zu formulieren, um si-
cherzustellen, dass kein Vorbehalt mit dem Ziel und Zweck 
des Übereinkommens oder auf andere Weise mit dem inter-
nationalen Vertragsrecht unvereinbar ist, ihre Vorbehalte im 
Hinblick auf ihre Zurücknahme regelmäßig zu überprüfen 
und Vorbehalte zurückzunehmen, die im Widerspruch zu 
dem Ziel und Zweck des Übereinkommens stehen oder auf 
andere Weise mit dem internationalen Vertragsrecht unver-
einbar sind; 

 7. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens 
nachdrücklich auf, alles in ihren Kräften Stehende zu tun, 
um ihre Berichte über die Umsetzung des Übereinkommens 
gemäß dessen Artikel 18 und gemäß den von dem Ausschuss 
vorgegebenen Leitlinien vorzulegen und bei der Vorlage ih-
rer Berichte mit dem Ausschuss uneingeschränkt zusam-
menzuarbeiten; 

 8. legt dem Sekretariat nahe, den Vertragsstaaten auf 
deren Ersuchen weitere technische Hilfe bei der Erstellung 
von Berichten, insbesondere Erstberichten, zu gewähren, 
und bittet die Regierungen, zu diesen Anstrengungen beizu-
tragen; 

 9. würdigt die Beiträge, die der Ausschuss zur wirk-
samen Durchführung des Übereinkommens geleistet hat; 

 10. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens 
mit allem Nachdruck auf, geeignete Maßnahmen zu ergrei-
fen, damit so bald wie möglich eine Zweidrittelmehrheit der 
Vertragsstaaten die Änderung von Artikel 20 Absatz 1 des 
Übereinkommens annimmt und diese in Kraft treten kann; 
_____________ 
557 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste 
Tagung, Beilage 38 (A/56/38), Anhang I. 

 11. dankt für die zusätzliche Tagungszeit, die dem 
Ausschuss die Abhaltung von zwei jeweils dreiwöchigen 
Tagungen pro Jahr gestattet, vor denen jeweils eine der Ta-
gung vorausgehende Arbeitsgruppe des Ausschusses zu-
sammentritt; 

 12. dankt dem Ausschuss außerdem für seine An-
strengungen, seine Arbeitsmethoden effizienter zu gestalten, 
und ermutigt zu weiteren diesbezüglichen Anstrengungen; 

 13. nimmt Kenntnis von der Zahl der Berichte, die der 
Ausschuss noch zu prüfen hat, und beschließt in diesem Zu-
sammenhang, den Ausschuss ausnahmsweise zu ermächti-
gen, 2002 eine dreiwöchige außerordentliche Tagung abzu-
halten, die ausschließlich zur Prüfung der Berichte der Ver-
tragsstaaten genutzt werden soll, um den Rückstand bei der 
Prüfung der Berichte abzubauen, und unter Berücksichti-
gung des Beschlusses 25/I des Ausschusses558 im Jahr 2002 
die Zahl der Mitglieder der der Tagung vorausgehenden Ar-
beitsgruppe zur Vorbereitung der außerordentlichen Tagung 
des Ausschusses zu erhöhen;  

 14. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Re-
solution 54/4 der Generalversammlung vom 6. Oktober 1999 
die Ressourcen, einschließlich Personal und Einrichtungen, 
bereitzustellen, die der Ausschuss benötigt, um im Rahmen 
seines Gesamtmandats effektiv arbeiten zu können, insbe-
sondere unter Berücksichtigung des Inkrafttretens des Fakul-
tativprotokolls; 

 15. fordert die Regierungen, die Organe und Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen sowie die zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen nach-
drücklich auf, das Übereinkommen und das dazugehörige 
Fakultativprotokoll zu verbreiten; 

 16. legt allen zuständigen Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats 
sowie gegebenenfalls den Regierungen und den zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, insbesonde-
re den Frauenorganisationen, nahe, Vertragsstaaten auf deren 
Ersuchen auch künftig bei der Durchführung des Überein-
kommens behilflich zu sein, und legt in diesem Zu-
sammenhang den Vertragsstaaten nahe, die abschließenden 
Bemerkungen sowie die allgemeinen Empfehlungen des 
Ausschusses zu beachten; 

 17. legt allen zuständigen Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen nahe, auch weiterhin dazu beizutragen, 
dass Frauen die Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschen-
rechte, insbesondere das Übereinkommen und das dazugehö-
rige Fakultativprotokoll, kennen lernen, besser verstehen 
und sich besser zunutze machen können; 

 18. begrüßt es, dass die Sonderorganisationen auf 
Bitte des Ausschusses Berichte über die Durchführung des 
Übereinkommens auf den Gebieten vorgelegt haben, die in 
ihren Tätigkeitsbereich fallen, begrüßt außerdem den Beitrag 

_____________ 
558 Ebd., zweiter Teil, Kap. I, Abschnitt A. 
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der nichtstaatlichen Organisationen zur Arbeit des Aus-
schusses und ermutigt die Sonderorganisationen, auch wei-
terhin Berichte vorzulegen; 

 19. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über den Stand des Übereinkommens zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau und über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 56/230 

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 24. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109) 559. 

56/230. Subregionales Zentrum für Menschenrechte und 
Demokratie in Zentralafrika 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/105 vom 4. De-
zember 2000 über regionale Abmachungen zur Förderung 
und zum Schutz der Menschenrechte, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/34 B 
vom 20. November 2000 und 55/233 vom 23. Dezember 
2000 sowie Abschnitt III ihrer Resolution 55/234 vom 
23. Dezember 2000, 

 ferner unter Hinweis auf den Bericht der Hohen Kom-
missarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte560, 

 1. begrüßt die Einrichtung des Subregionalen Zen-
trums für Menschenrechte und Demokratie in Zentralafrika 
in Jaunde; 

 2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Unter-
stützung, die das Gastland bei der Einrichtung des Zentrums 
gewährt hat; 

 3. bittet das Amt des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte, unter der Leitung des Ge-
neralsekretärs angemessene Unterstützung für das Zentrum 
bereitzustellen, um seine Effizienz und reibungslose Ar-
beitsweise im Einklang mit Abschnitt III der Resolution 
55/234 der Generalversammlung sicherzustellen; 

 4. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

_____________ 
559 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Angola, Äquatorialguinea, Benin, Burkina Fa-
so, Burundi, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Gabun, 
Gambia, Haiti, Kamerun, Kongo, Madagaskar, São Tomé und Príncipe, 
Senegal, Sierra Leone, Tschad und Zentralafrikanische Republik. 
560 A/56/36/Add.1. 

RESOLUTION 56/231 

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 24. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.3, Ziffer 48) 561. 

56/231. Die Menschenrechtssituation in Myanmar 

 Die Generalversammlung, 

 erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten verpflichtet 
sind, die in der Charta der Vereinten Nationen aufgeführten 
und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte562, 
den Internationalen Menschenrechtspakten563 und anderen 
anwendbaren Menschenrechtsübereinkünften weiter ausge-
führten Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und 
zu schützen, 

 in dem Bewusstsein, dass die Vereinten Nationen im 
Einklang mit der Charta die Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten für alle fördern und festigen 
und dass es in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte heißt, dass der Wille des Volkes die Grundlage für die 
Autorität der öffentlichen Gewalt bildet, und daher ihrer tie-
fen Besorgnis darüber Ausdruck verleihend, dass die Regie-
rung Myanmars ihre Zusicherung, im Lichte der Ergebnisse 
der 1990 abgehaltenen Wahlen alle erforderlichen Schritte 
zur Herstellung der Demokratie unternehmen zu wollen, 
noch immer nicht in die Tat umgesetzt hat, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/112 vom 4. De-
zember 2000 und die Resolution 1992/58 der Menschen-
rechtskommission vom 3. März 1992564, in der die Kommis-
sion unter anderem beschloss, einen Sonderberichterstatter 
mit einem vorgegebenen Auftrag zu ernennen, und Kenntnis 
nehmend von der Kommissionsresolution 2001/15 vom 
18. April 2001565, in der die Kommission beschloss, das 
Mandat ihres Sonderberichterstatters über die Menschen-
rechtssituation in Myanmar um ein Jahr zu verlängern, 

 sowie unter Hinweis auf die Feststellung des ehemali-
gen Sonderberichterstatters, dass allen schweren Menschen-
rechtsverletzungen in Myanmar die Nichtachtung der mit ei-
ner demokratischen Staatsführung verbundenen Rechte 
zugrunde liegt, 

 nach wie vor in ernster Besorgnis über die Menschen-
rechtssituation in Myanmar, insbesondere die Unterdrückung 
der Ausübung der politischen Rechte sowie der Gedanken-
_____________ 
561 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Australien, Belgien, Costa Rica, Dä-
nemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ir-
land, Island, Italien, Kanada, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, San Marino, Schweden, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland und Vereinigte Staaten von 
Amerika. 
562 Resolution 217 A (III). 
563 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
564 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1992, 
Supplement No. 2 (E/1992/22), Kap. II, Abschnitt A. 
565 Ebd., 2001, Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
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freiheit, des Rechts der freien Meinungsäußerung, der Ver-
einigungs- und der Bewegungsfreiheit in Myanmar, sowie 
über die Beschränkungen, die Aung San Suu Kyi und ande-
ren Mitgliedern der Nationalen Liga für Demokratie unter 
anderem in Bezug auf die Ausübung ihrer Funktionen und 
die Kommunikation mit der Außenwelt auferlegt wurden, 

 in ernster Sorge darüber, dass das Rechtssystem prak-
tisch als Instrument zur Unterdrückung benutzt wird, unter 
anderem durch die Einschüchterung und Inhaftierung von 
Anwälten, 

 in der Erkenntnis, dass die systematischen Verletzun-
gen der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte durch die Regierung Myanmars die 
Gesundheit und das Wohlergehen des Volkes von Myanmar 
erheblich beeinträchtigen, 

 unter Begrüßung der drei Besuche des Sonderbotschaf-
ters des Generalsekretärs in Myanmar während des vergan-
genen Jahres sowie der Besuche des Sonderberichterstatters 
und der hochrangigen Gruppe der Internationalen Arbeitsor-
ganisation sowie der Kooperation, die die Regierung Myan-
mars ihnen gewährt hat,   

 in gewissem Umfang ermutigt über die Anzeichen für 
Fortschritte in dem laufenden politischen Prozess in Myan-
mar, die der Sonderberichterstatter beschrieben hat, insbe-
sondere die Freilassung politischer Gefangener und die Lok-
kerung einiger Beschränkungen der Tätigkeit rechtmäßiger 
politischer Parteien, jedoch nach wie vor besorgt über das 
schleppende Vorangehen, 

 1. dankt dem Sonderberichterstatter der Menschen-
rechtskommission über die Menschenrechtssituation in  
Myanmar für seinen Zwischenbericht566 sowie seine mündli-
chen Ausführungen567; 

 2. begrüßt die dem Sonderberichterstatter von der 
Regierung Myanmars während seines Sondierungsbesuchs 
im April 2001 und seiner ersten Ermittlungsmission im Ok-
tober 2001 gewährte Hilfe, die es ihm ermöglichte, direkte 
Kontakte mit der Regierung und allen sonstigen maßgebli-
chen Sektoren der Gesellschaft herzustellen, und fordert die 
Regierung auf, auch künftig mit dem Sonderberichterstatter 
zusammenzuarbeiten, ihm ohne Vorbedingungen zu gestat-
ten, weitere Feldmissionen durchzuführen, und seine Emp-
fehlungen vollinhaltlich umzusetzen;  

 3. begrüßt außerdem den Bericht des Generalsekre-
tärs568 über die Besuche seines Sonderbotschafters für  
Myanmar in dem Land, befürwortet nachdrücklich seine An-
strengungen zur Erleichterung des Prozesses der nationalen 
Aussöhnung zwischen allen interessierten Parteien in Myan-
mar und legt der Regierung Myanmars nahe, einen konstruk-

_____________ 
566 Siehe A/56/312. 
567 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, 
Third Committee, 35. Sitzung (A/C.3/56/SR.35), und Korrigendum. 
568 A/56/505. 

tiven und regelmäßigen Dialog mit dem Generalsekretär zu 
führen und seine Guten Dienste besser zu nutzen;  

 4. missbilligt die weiter andauernden Menschen-
rechtsverletzungen in Myanmar, namentlich die außerge-
richtlichen, summarischen oder willkürlichen Hinrichtungen, 
das Verschwindenlassen von Personen, die Vergewaltigun-
gen, die Folter und unmenschliche Behandlung, die Zwangs-
arbeit, einschließlich des Einsatzes von Kindern, die 
Zwangsumsiedlungen und die Verweigerung der Versamm-
lungs- und Vereinigungsfreiheit, des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung, der Religionsfreiheit und der Bewegungs-
freiheit; 

 5. begrüßt die Aufnahme vertrauensbildender Kon-
takte zwischen der Regierung und der Generalsekretärin der 
Nationalen Liga für Demokratie, Aung San Suu Kyi, und 
hofft, dass diese Gespräche zu gegebener Zeit ausgeweitet 
werden, sodass unter anderem Vertreter ethnischer Minder-
heiten einbezogen werden, wodurch eine auf breiter Grund-
lage beruhende und alle Seiten einschließende nationale 
Aussöhnung und die Wiederherstellung der Demokratie er-
leichtert würde; 

 6. bringt ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass 
die Gespräche zwischen der Regierung Myanmars und der 
Generalsekretärin der Nationalen Liga für Demokratie, Aung 
San Suu Kyi, nur langsam vorankommen, und fordert nach-
drücklich dazu auf, durch die ständige Weiterentwicklung 
der vertrauensbildenden Maßnahmen und Fortschritte dabei 
sicherzustellen, dass der Demokratisierungsprozess unum-
kehrbar wird;  

 7. würdigt die Schritte der Regierung Myanmars im 
Hinblick auf die Zulassung der Wiederaufnahme einiger po-
litischer Funktionen durch die Opposition, namentlich die 
Wiederöffnung einiger Zweigbüros politischer Parteien und 
die Beendigung der negativen Medienkampagne, bringt je-
doch ihre Besorgnis über die unnötigen und diskriminieren-
den strengen Beschränkungen zum Ausdruck, die die Ver-
sammlungs- und Vereinigungsfreiheit der politischen Partei-
en, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und Information 
sowie ihre Bewegungsfreiheit weiter behindern, wie von 
dem Sonderberichterstatter festgestellt, sowie über die von 
Regierungsseite angewandten Einschüchterungsmethoden, 
darunter willkürliche Inhaftnahmen und den Missbrauch des 
Rechtssystems, und fordert die baldige Wiederherstellung 
der politischen Rechte und Freiheiten; 

 8. nimmt davon Kenntnis, dass Informationen über 
Menschenrechtsnormen für öffentliche Bedienstete im Rah-
men einer Fachtagungsreihe verbreitet wurden, und legt der 
Regierung Myanmars nahe, die Beteiligung an diesen Fach-
tagungen auszuweiten, um sicherzustellen, dass alle Bürger 
Myanmars aus diesen Informationen sowie ihrer praktischen 
Anwendung Nutzen ziehen können;  

 9. nimmt außerdem davon Kenntnis, dass die Regie-
rung Myanmars einen nationalen Menschenrechtsausschuss 
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eingerichtet hat, und legt ihr nahe, diesen Ausschuss mit den 
Grundsätzen betreffend die Stellung nationaler Institutionen 
zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte in Ein-
klang zu bringen, die der Resolution 48/134 der Generalver-
sammlung vom 20. Dezember 1993 als Anlage beigefügt 
sind (Pariser Grundsätze); 

 10. begrüßt die Freilassung einiger inhaftierter demo-
kratischer politischer Aktivisten und fordert die Regierung 
Myanmars mit allem Nachdruck auf, alle noch in Haft be-
findlichen politischen Führer und alle politischen Gefange-
nen, einschließlich Journalisten, freizulassen, ihre körperli-
che Unversehrtheit zu gewährleisten und ihnen zu ermögli-
chen, sich an dem Prozess der nationalen Aussöhnung zu be-
teiligen;  

 11. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der fortge-
setzten Zusammenarbeit mit dem Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz, das im Einklang mit den Rahmenbedin-
gungen für seine Arbeit mit Gefangenen in Verbindung tre-
ten und sie besuchen konnte, und hofft, dass dieses Pro-
gramm weitergeführt wird; 

 12. begrüßt die Wiederaufnahme der meisten Univer-
sitätskurse, ist jedoch weiterhin besorgt darüber, dass das 
Recht auf Bildung auf Grund der verkürzten Dauer des aka-
demischen Jahres, der Aufteilung der Studenten und ihrer 
Verstreuung auf abgelegene Lehrstätten sowie des Fehlens 
angemessener Ressourcen nach wie vor nur beschränkt aus-
geübt werden kann, was häufig auf politische Gründe zu-
rückzuführen ist;  

 13. fordert die Regierung Myanmars mit allem Nach-
druck auf, dringende und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Herbeiführung der Demokratie im Einklang mit dem 
bei den demokratischen Wahlen von 1990 zum Ausdruck 
gebrachten Willen des Volkes sicherzustellen und zu diesem 
Zweck die mit der Generalsekretärin der Nationalen Liga für 
Demokratie, Aung San Suu Kyi, aufgenommenen Gespräche 
so auszuweiten, dass ein echter und sachlicher Dialog mit al-
len Führern politischer Parteien und ethnischer Minderheiten 
entsteht, mit dem Ziel, die nationale Aussöhnung und die 
Wiederherstellung der Demokratie zu erreichen und sicher-
zustellen, dass politische Parteien und nichtstaatliche Orga-
nisationen ihrer Tätigkeit frei nachgehen können, und nimmt 
in diesem Zusammenhang Kenntnis von dem Bestehen des 
Ausschusses, der das Volksparlament repräsentiert;  

 14. erinnert an die von der Internationalen Arbeits-
konferenz auf ihrer vom 30. Mai bis 15. Juni 2000 abgehal-
tenen achtundachtzigsten Tagung verabschiedete Resolution 
mit der Empfehlung an die internationalen Organisationen, 
ihre Zusammenarbeit mit Myanmar zu überdenken, und an 
die Regierungen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Re-
gierung Myanmars aus solchen Beziehungen keinen Vorteil 
ziehen kann, um das System der Zwangs- oder Pflichtarbeit 
fortzusetzen oder auszuweiten, auf das die Untersuchungs-
kommission zur Überprüfung der Einhaltung des Überein-
kommens (Nr. 29) der Internationalen Arbeitsorganisation 

von 1930 über Zwangs- oder Pflichtarbeit durch Myanmar 
verwiesen hatte; 

 15. begrüßt den jüngsten Besuch, den die hochrangi-
ge Gruppe der Internationalen Arbeitsorganisation Myanmar 
abgestattet hat, um die praktischen Auswirkungen der Maß-
nahmen zu bewerten, die die Regierung ergriffen hat, um die 
Praxis der Zwangsarbeit zu beseitigen, sowie die Koopera-
tion der Regierung Myanmars mit dieser Gruppe; 

 16. nimmt mit Bedauern Kenntnis von der Schluss-
folgerung der hochrangigen Gruppe, wonach sich die Situa-
tion nur in begrenztem Maße positiv entwickelt hat, da nur 
ungleichmäßige Anstrengungen zur Verbreitung der Verfü-
gungen unternommen wurden, da diese vom Militär auf lo-
kaler Ebene nicht befolgt wurden und da trotz weit verbreite-
ter Fälle von Zwangsarbeit keine Strafverfolgungen vorge-
nommen wurden, und wonach noch viel zu tun bleibt, um 
die Situation in angemessener Weise anzugehen, so auch im 
Hinblick auf Fortschritte bei der nationalen Aussöhnung;  

 17. fordert die Regierung Myanmars mit allem Nach-
druck auf, in enger Zusammenarbeit mit der Internationalen 
Arbeitsorganisation konkrete Gesetzgebungs-, Exekutiv- und 
Verwaltungsmaßnahmen zu ergreifen, um die Praxis der 
Zwangsarbeit im Einklang mit den einschlägigen Empfeh-
lungen der Untersuchungskommission zu beseitigen, und be-
fürwortet in dieser Hinsicht die Empfehlungen der hochran-
gigen Gruppe, namentlich die Einrichtung einer langfristigen 
Vertretung der Internationalen Arbeitsorganisation in Myan-
mar sowie die Einrichtung einer Ombudsstelle, und fordert 
die Regierung Myanmars auf, zu diesem Zweck in einen 
Dialog mit dem Generaldirektor der Internationalen Arbeits-
organisation einzutreten; 

 18. missbilligt die weiter andauernden Menschen-
rechtsverletzungen, insbesondere soweit sie gegen Angehö-
rige ethnischer und religiöser Minderheiten gerichtet sind, 
namentlich die summarischen Hinrichtungen, die Vergewal-
tigungen, die Folter, die Zwangsarbeit, die Zwangsrekrutie-
rung als Lastenträger, die Zwangsumsiedlungen, den Einsatz 
von Antipersonenminen, die Vernichtung von Ernten und 
Feldern sowie die Enteignung von Grund und Boden und 
Eigentum, wodurch die Betroffenen ihre gesamte Existenz-
grundlage verlieren und massenhafte Vertreibungen und 
Flüchtlingsströme in die Nachbarländer ausgelöst werden, 
was sich nachteilig auf diese Länder auswirkt, und wodurch 
eine zunehmende Zahl von Binnenvertriebenen entsteht; 

 19. fordert die Regierung Myanmars nachdrücklich 
auf, der systematischen Zwangsvertreibung von Personen 
und anderen Ursachen für Flüchtlingsströme in die Nachbar-
länder ein Ende zu setzen und Bedingungen zu schaffen, die 
der freiwilligen Rückführung und vollständigen Wiederein-
gliederung der Flüchtlinge in Sicherheit und Würde förder-
lich sind, und dem humanitären Personal sicheren und unge-
hinderten Zugang zu gewähren, damit es bei der Rückfüh-
rung und dem Wiedereingliederungsprozess behilflich sein 
kann; 
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 20. missbilligt die weiter andauernden Verletzungen 
der Menschenrechte von Frauen, insbesondere soweit es sich 
dabei um Binnenvertriebene oder Angehörige ethnischer 
Minderheiten oder der politischen Opposition handelt, na-
mentlich Zwangsarbeit, Frauenhandel, sexuelle Gewalt und 
Ausbeutung einschließlich Vergewaltigungen; 

 21. fordert die Regierung Myanmars mit allem Nach-
druck auf, die Empfehlungen des Ausschusses für die Besei-
tigung der Diskriminierung der Frau vollinhaltlich umzuset-
zen, insbesondere das Ersuchen, diejenigen, die die Men-
schenrechte von Frauen verletzen, strafrechtlich zu verfolgen 
und zu bestrafen, und Menschenrechtserziehung sowie Aus-
bildungsmaßnahmen zur Sensibilisierung für geschlechts-
spezifische Belange durchzuführen, insbesondere für Mili-
tärpersonal; 

 22. missbilligt die Rekrutierung von Kindern als Sol-
daten, insbesondere von Kindern ethnischer Minderheiten, 
und fordert die Regierung Myanmars und alle anderen an 
den Feindseligkeiten in Myanmar beteiligten Parteien mit al-
lem Nachdruck auf, den Einsatz von Kindern als Soldaten zu 
beenden; 

 23. stellt fest, dass die Regierung Myanmars beginnt, 
sich mit dem zunehmenden Auftreten von HIV/Aids ausein-
anderzusetzen, erkennt an, dass noch viel getan werden 
muss, insbesondere auf dem Gebiet der HIV/Aids-
Prävention, und fordert die Regierung Myanmars nachdrück-
lich auf, voll anzuerkennen, wie ernst die Situation ist und 
dass in Zusammenarbeit mit allen maßgeblichen politischen 
und ethnischen Gruppen die notwendigen Maßnahmen ge-
gen die Krankheit ergriffen werden müssen, so auch durch 
die Ausarbeitung des gemeinsamen Aktionsplans der Verein-
ten Nationen gegen HIV/Aids, der durch nichtstaatliche Or-
ganisationen oder internationale Stellen ausgeführt werden 
soll, um die am stärksten von HIV/Aids betroffenen und am 
stärksten dadurch gefährdeten Gemeinwesen zu erreichen;  

 24. fordert die Regierung Myanmars nachdrücklich 
auf, die Menschenrechte der mit HIV/Aids lebenden Men-
schen zu fördern und zu schützen und sie vor Ausgrenzung 
und Diskriminierung, der sie möglicherweise ausgesetzt 
sind, zu bewahren sowie sicherzustellen, dass das Gesund-
heitssystem ausreichende Finanzmittel erhält, damit das dort 
tätige Personal den höchsten erreichbaren Stand der gesund-
heitlichen Versorgung gewährleisten kann; 

 25. bringt ihre ernste Besorgnis darüber zum Aus-
druck, dass ein hoher Anteil von Kindern im Vorschulalter 
an Unterernährung leidet, was eine schwerwiegende Verlet-
zung ihrer Rechte auf eine angemessene Ernährung und auf 
das für sie erreichbare Höchstmaß an Gesundheit darstellt 
und schwerwiegende Folgen für die Gesundheit und Ent-
wicklung der betroffenen Kinder nach sich ziehen kann; 

 26. fordert die Regierung Myanmars mit allem Nach-
druck auf, die volle Achtung vor allen Menschenrechten und 
Grundfreiheiten, einschließlich der wirtschaftlichen und so-

zialen Rechte, sicherzustellen und ihrer Verpflichtung nach-
zukommen, die Unabhängigkeit der Rechtsprechung wie-
derherzustellen und für ordnungsgemäße Verfahren zu sor-
gen, der Straflosigkeit von Personen, die Menschenrechts-
verletzungen begehen, einschließlich von Angehörigen der 
Streitkräfte, ein Ende zu setzen und diese Personen vor Ge-
richt zu stellen und bei mutmaßlich von Staatsbediensteten 
begangenen Verletzungen dieser Rechte unter allen Umstän-
den Untersuchungen und eine entsprechende Strafverfolgung 
durchzuführen; 

 27. ersucht den Generalsekretär, seine Gespräche mit 
der Regierung Myanmars über die Menschenrechtssituation 
und die Wiederherstellung der Demokratie fortzusetzen, der 
Generalversammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung 
zusätzliche Berichte über den Stand dieser Gespräche vorzu-
legen sowie der Versammlung auf ihrer siebenundfünfzig-
sten Tagung und der Menschenrechtskommission auf ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung über die bei der Durchführung 
dieser Resolution erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten; 

 28. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
siebenundfünfzigsten Tagung fortzusetzen. 

RESOLUTION 56/232 

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 24. Dezember 2001, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 77 Stimmen bei 20 Gegenstimmen und 20 Ent-
haltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/582, Ziffer 17)569: 
 Dafür: Ägypten, Algerien, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, 
Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Benin, Bolivien, 
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, China, Costa Rica,  
Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik, 
Dschibuti, Ecuador, Eritrea, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, 
Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordani-
en, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Libanon, Libysch-Arabische 
Dschamahirija, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, 
Mexiko, Mosambik, Myanmar, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Peru, Philippi-
nen, Russische Föderation, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Singapur, Sri 
Lanka, Sudan, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Tunesien, Uru-
guay, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 
 Dagegen: Belgien, Chile, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, Finnland, Island, Israel, Japan, Kanada, Luxem-
burg, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Tschechische Republik, Un-
garn, Ukraine, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinig-
te Staaten von Amerika. 
 Enthaltungen: Andorra, Australien, Bulgarien, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Italien, Jugoslawien, Lettland, Litauen, Malta, Monaco, Neuseeland, 
Österreich, Portugal, Republik Korea, San Marino, Slowakei, Spanien, Zypern. 

_____________ 
569 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Bolivi-
en, China, Costa Rica, Demokratische Republik Kongo, Demokratische 
Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, 
Eritrea, Guatemala, Indien, Iran (Islamische Republik), Irak, Jemen, 
Kambodscha, Kamerun, Kenia, Komoren, Kongo, Kuba, Laotische 
Volksdemokratische Republik, Libysch-Arabische Dschamahirija, Ma-
dagaskar, Mali, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru, 
Ruanda, Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Togo und 
Vietnam. 
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56/232. Der Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verlet-
zung der Menschenrechte und zur Behinderung 
der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/86 vom 4. De-
zember 2000 und Kenntnis nehmend von der Resolution 
2001/3 der Menschenrechtskommission vom 6. April 
2001570, 

 sowie unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolu-
tionen, in denen sie unter anderem alle Staaten verurteilt hat, 
die die Anwerbung, die Finanzierung, die Ausbildung, die 
Zusammenziehung, die Durchreise und den Einsatz von 
Söldnern zuließen oder duldeten, mit dem Ziel, die Regie-
rung eines Mitgliedstaats der Vereinten Nationen, insbeson-
dere eines Entwicklungslandes, zu stürzen oder gegen natio-
nale Befreiungsbewegungen zu kämpfen, sowie ferner unter 
Hinweis auf die vom Sicherheitsrat, dem Wirtschafts- und 
Sozialrat und der Organisation der afrikanischen Einheit 
verabschiedeten einschlägigen Resolutionen und internatio-
nalen Übereinkünfte, unter anderem das Übereinkommen 
der Organisation der afrikanischen Einheit über die Beseiti-
gung des Söldnertums in Afrika, 

 in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Natio-
nen verankerten Ziele und Grundsätze betreffend die strikte 
Einhaltung der Grundsätze der souveränen Gleichheit, politi-
schen Unabhängigkeit und territorialen Unversehrtheit der 
Staaten, der Selbstbestimmung der Völker, der Nichtanwen-
dung und Nichtandrohung von Gewalt in den internationalen 
Beziehungen sowie der Nichteinmischung in die inneren 
Angelegenheiten von Staaten, 

 sowie bekräftigend, dass alle Völker gemäß dem 
Grundsatz der Selbstbestimmung das Recht haben, ihren po-
litischen Status frei zu bestimmen und ihre wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Entwicklung zu verfolgen, und dass 
jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht im Einklang mit den 
Bestimmungen der Charta zu achten, 

 ferner in Bekräftigung der Erklärung über völkerrecht-
liche Grundsätze für freundschaftliche Beziehungen und Zu-
sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen571, 

 höchst beunruhigt und besorgt über die Gefahr, die die 
Aktivitäten von Söldnern für den Frieden und die Sicherheit 
in den Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika und in 
den kleinen Staaten, bedeuten, 

 tief besorgt über die Verluste an Menschenleben, die 
beträchtlichen Sachschäden und die schädlichen Auswirkun-
gen von kriminellen Aktivitäten von Söldnern auf die politi-
sche Ordnung und die Volkswirtschaft der betroffenen Län-
der, 
_____________ 
570 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, 
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 
571 Resolution 2625 (XXV), Anlage. 

 überzeugt, dass Söldner und Söldneraktivitäten, gleich-
viel auf welche Weise sie eingesetzt werden oder welche 
Form sie annehmen, um den Anschein der Rechtmäßigkeit 
zu erwecken, eine Bedrohung des Friedens, der Sicherheit 
und der Selbstbestimmung der Völker darstellen und die 
Völker daran hindern, ihre Menschenrechte auszuüben, 

 1. begrüßt den Bericht des Sonderberichterstatters 
der Menschenrechtskommission über den Einsatz von Söld-
nern als Mittel zur Verletzung der Menschenrechte und zur 
Behinderung der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts 
der Völker572; 

 2. erklärt erneut, dass der Einsatz von Söldnern so-
wie ihre Anwerbung, Finanzierung und Ausbildung allen 
Staaten ernste Sorge bereiten und gegen die in der Charta der 
Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze ver-
stoßen; 

 3. ist sich dessen bewusst, dass unter anderem be-
waffnete Konflikte, Terrorismus, Waffenhandel und verdeck-
te Operationen von Drittstaaten die Nachfrage nach Söldnern 
auf dem Weltmarkt stimulieren; 

 4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die not-
wendigen Schritte einzuleiten und gegenüber der Bedrohung 
durch Söldneraktivitäten höchste Wachsamkeit an den Tag 
zu legen und durch den Erlass von Rechtsvorschriften si-
cherzustellen, dass ihr Hoheitsgebiet und andere ihrer Kon-
trolle unterstehende Gebiete sowie ihre Staatsangehörigen 
nicht für die Anwerbung, die Zusammenziehung, die Finan-
zierung, die Ausbildung und die Durchreise von Söldnern 
zur Planung von Aktivitäten benutzt werden, die dem Recht 
der Völker auf Selbstbestimmung im Wege stehen, die auf 
die Destabilisierung oder den Sturz der Regierung eines 
Staates gerichtet sind oder die territoriale Unversehrtheit 
oder die politische Einheit souveräner und unabhängiger 
Staaten, deren Verhalten mit dem Recht der Völker auf 
Selbstbestimmung im Einklang steht, ganz oder teilweise 
zerstören oder beeinträchtigen; 

 5. begrüßt es, dass die Internationale Konvention 
gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die 
Ausbildung von Söldnern573 unlängst in Kraft getreten ist, 
und fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits geschehen, 
mit Vorrang zu erwägen, die notwendigen Schritte zu ihrer 
Unterzeichnung beziehungsweise Ratifikation zu erwägen; 

 6. begrüßt außerdem die Kooperationsbereitschaft, 
die diejenigen Länder bewiesen haben, denen der Sonderbe-
richterstatter einen Besuch abgestattet hat; 

 7. begrüßt es ferner, dass einige Staaten einzelstaat-
liche Rechtsvorschriften zur Einschränkung der Anwerbung, 
der Zusammenziehung, der Finanzierung, der Ausbildung 
und der Durchreise von Söldnern erlassen haben; 

_____________ 
572 Siehe A/56/224. 
573 Resolution 44/34, Anlage. 
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 8. fordert die Staaten auf, die Möglichkeit einer Be-
teiligung von Söldnern zu untersuchen, wann und wo immer 
es zu kriminellen Handlungen terroristischer Art kommt, 
und die für verantwortlich Befundenen vor Gericht zu stellen 
oder auf Antrag ihre Auslieferung im Einklang mit dem in-
nerstaatlichen Recht und den anwendbaren bilateralen oder 
internationalen Verträgen in Erwägung zu ziehen; 

 9. begrüßt es, dass das Amt des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte eine Sachver-
ständigentagung über herkömmliche und neue Formen von 
Söldneraktivitäten als Mittel zur Verletzung der Menschen-
rechte und zur Behinderung der Ausübung des Selbstbe-
stimmungsrechts der Völker einberufen hat, und nimmt 
Kenntnis von ihrem Bericht574, der einen wertvollen Beitrag 
zum Prozess der Erarbeitung einer klareren rechtlichen De-
finition des Söldnerbegriffs, die eine effizientere Verhütung 
und Bestrafung von Söldneraktivitäten zuließe, darstellt; 

 10. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte, gemäß Resolution 54/151 der 
Generalversammlung vom 17. Dezember 1999 noch vor der 
neunundfünfzigsten Tagung der Menschenrechtskommission 
eine zweite Sachverständigentagung einzuberufen, um die 
internationalen Rechtsvorschriften weiter zu analysieren und 
zu aktualisieren und Empfehlungen für eine klarere rechtli-
che Definition des Söldnerbegriffs abzugeben, die eine effi-
zientere Verhütung und Bestrafung von Söldneraktivitäten 
zuließe; 

 11. ersucht den Sonderberichterstatter, auf der Grund-
lage seiner Erkenntnisse, der Staatenvorschläge und der Er-
gebnisse der Sachverständigentagungen eine klarere Defini-
tion des Söldnerbegriffs vorzuschlagen, einschließlich klarer 
Kriterien betreffend die Staatsangehörigkeit, und Vorschläge 
hinsichtlich des Verfahrens zu unterbreiten, das bei der in-
ternationalen Annahme einer neuen Defininition zu befolgen 
wäre; 

 12. ersucht das Amt des Hohen Kommissars, der Öf-
fentlichkeit die nachteiligen Auswirkungen von Söldnerakti- 

 

_____________ 
574 E/CN.4/2001/18, Anlage. 

vitäten auf das Recht der Völker auf Selbstbestimmung vor-
rangig bekannt zu machen und nach Bedarf den von Söld-
neraktivitäten betroffenen Staaten auf entsprechendes Ersu-
chen Beratende Dienste zu leisten; 

 13. ersucht den Sonderberichterstatter, bei der Wahr-
nehmung seines Mandats auch weiterhin zu berücksichtigen, 
dass Söldneraktivitäten nach wie vor in vielen Teilen der 
Welt auftreten und neue Formen, Ausprägungen und Modali-
täten annehmen; 

 14. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit dem 
Sonderberichterstatter bei der Erfüllung seines Auftrags voll 
zusammenzuarbeiten; 

 15. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kom-
missarin, dem Sonderberichterstatter jede erforderliche fach-
liche und finanzielle Hilfe und Unterstützung zur Erfüllung 
seines Mandats zu gewähren, namentlich durch die Förde-
rung der Zusammenarbeit zwischen dem Sonderberichter-
statter und den anderen Teilen des Systems der Vereinten 
Nationen, die sich mit der Bekämpfung von Söldneraktivitä-
ten befassen;  

 16. ersucht den Sonderberichterstatter, die Staaten 
sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen bei der Durchführung dieser Resolution zu konsul-
tieren und der Generalversammlung auf ihrer siebenund-
fünfzigsten Tagung einen Bericht mit konkreten Empfehlun-
gen vorzulegen, der seine Erkenntnisse in Bezug auf den 
Einsatz von Söldnern zur Untergrabung des Selbstbestim-
mungsrechts der Völker enthält; 

 17. beschließt, die Frage des Einsatzes von Söldnern 
als Mittel zur Verletzung der Menschenrechte und zur Be-
hinderung der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung unter dem 
Tagesordnungspunkt "Selbstbestimmungsrecht der Völker" 
zu behandeln. 
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